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An nalen
Det

Rostockschen Academie.
4. Ban d. 1. Stück.

Den 27. Rovember 1.792.

Vo r e r i n n e r u n g.

$9 habe mich zwar über die Abficht und Ein-
§ richtung dieser Blätter hinlänglich erkläret : ich
„F sche aber; daß es noch immer .Leute giebt, die

fid, meil id) vot bei gewdhnlichen Form abgewichen
öitt, darin noch nicht recht zu finden toissen., -und diess
Annalen nach dem Maasstabe anderer gelehrten Zei
tungeu beurtheiten, woraus denn frenlich allerley Fehl-
schiüsse erwachsen müssen. Ich will also das Wesentli-
&lt;e von dem, was hierüber an andern Stellen schon
gesagt ist, nochmal zusammenfassen, und mit einigen
Erläuterungen wiederholen.

I. Laut der voratufgegangenen Ankündigung wär
mein Hauptzweck, und ist es uoch, alles, was seit dem
Jahre 1788 über die rostocksche Academie und deren
Verfassnng , über hiefige Gelehrte und ihre Schriften,
und über owflige hiesge die Gelehrsamkeit betreffende
Gegenstände zu. bemerken fenn mögte, in einem gleich-
zeitigen vollstätdigen Repertorio zu sammeln; um da-
durch demjenigen, der sich künftig mit der hiesigen Ge-
lehrten - Geschichte befchäftigen wird, die nöthigen Ma-
terialien zu liefern Wer es jemalen versucht hat , in
diesem Fache Untersuchnngen für die vergangenen Zeis

ten anzustellen, wird den Nuten einer solchen Schrift
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gewiß cinleuchtend erkennen. Mir schien dies zugleich
eine bequeme Gelegenheit zu seyn, theils ein und an-
deres, was zur Gelehrten - Geschichte des übrigrnMécklenburgs gehöret, theils ältere.noch tactle
port mentaftens fibt allgemein befaunte uno zerÄreucts
Nachrichten damit zu verbinden. "Nachdem dir ersten
Stücke schon. erschienen waren, bewog mich das Urtheil
eines Freundes, meinen Plan dahin zu erweitern, daß
ich von allem, was scit 1788 in Mecklenburg. und
liber Mecklenburg gedruckt wird, cine Auzeige zu machen
versprach, weil dies füglich mit dem Uebrigen verbun-
den werden konnte, und es für unsere einheimische Bes
schichte immer vortheilhaft ist, die Nachrichten hier-
über in einem Werke zufammen zu finden. Endlich
mußte ich.mich nod entschließen, Nachrichten von an-
dern Academien und deren Eiurichtuugen mit aufzu-
nelmen, nnd diejenigen Schriften, die sich mit den
academischen Einrichtungen im Allgemeinen beschäfti-
gen, nmiständlich anzuzeigen,, . weil ich feit besserés
Mittel fand, manchcs seltsame Urtheil, dcs man über
die hiesige Academie in Rostock und Mecklenburg fäl-
lete, zu berichtigen, als wenn ich.eine Vergleichung der
hiesigen und auswärtiger Academien veranlaßte; ich ha-
be mich indeß bey diesem Zweck auf bas bejdeánfen mii
ßen, was zu einer solchen Vergleichung dienlich ist. Noch
wird cs unserer Academie nicht schaden, daß fie in
manchen Stücken hinter andern Academien zurücke dr.
11. Dieser solchergestalt bestimmte Plan erfodertNach-
richten von Schriften und Gegeuständen mancherley
Art, und erfodert es, daß dicse Nachrichten mit spe-
cieller Rücksicht auf den Hauptzweck abgefaßt werden.
Daß man nicht allenthalben das Urtheil cines Kuzst-
verständigen erwarten müsse, und daß ich selbst die zu
meinem Fache gchörigen Recensonen mehrentheils an'
ders abfasse , als ich lie für cine andre. gelehrte Zeitung
abfassen würde, habe ich vorlängst erinnert. Wer
keinc vorgefaßte, von andern kritischen Zeitschriften
entlchnte, unzu:reffende Idee mitbriugt, den kann es
nicht befremden , daß darin Anzeigen vorkommen,. die
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in andexer Hirificht zu Wissenschaften gehören, auf die
ich mich nicht einlassen kann : denn schon die gesunde
Vernunft muß cinen jeden belehren, daß man von
dem, der ein zur Geschichte gehöriges Fach bearbeitet,
nicht verlangen kann, daß er alle Gegenstände, deren
die Geschichte erwähut, als Kunstverständiger zu be-
Handeln im Stande sey. 111. Manches in diesenBlättern ist bioß für die gegenwärtige Zeit,manchesbioß zum künftigen Gebrauch, und mehreres für beyde
Iwecke bestimmt. Wer einmal über die eigentliche
Absicht eincs Artikels zwcifclhaft bleibt, wird in der
Folge darüber nähere Auskunft erhalten. In den
meisten Fällen würde ich zu weitläufig werden, wenn ich
mich sogleich hierauf einließe : und in einigen Fällen läßt
sich die Anwendung erst nach einer gewissen Zett machen.
1 V. Man hakt diesen Blättern den Vorwurf gerachts
daß sie zu viel. Tadel enthielten: aber meiner vollen
Ueberzengung nach ohne Grund. Da, wo ich anders
denke,. gls andexe Leute, habe ich meine Meynung
nnverholen geänßert: aber sollte das unrecht seyn ?
I es doch zur richtigen Kenntniß. solcher Gegenstärdc,
die für nus ein kemporclles oder fortdaurendes "inte:
resse habeu, schr nothwendig, bey einseitigen Neuße:
rungen eine genauere Erörterung zu veranl-ssen. Nur
bir, der keinen Wiederspruch ertragen will, wird dies
misbilligen, ur.d wird Verschicdenheit der Meynungen
und Tadel für einérley ansehen. Ich habe ferr.cr zwar
bey manchem unreifen Producte unsers Vaterlandes
bemerklich gemacht, daß es den zum Druck crfoderli-
chen Grgd der Güje nicht habe: ich habe aber hierin

URGENTE aHhneclenburg gent.1 A :

theilet werden, wenn manhierüber ein völliges Still-
schweigen beobachten wollte? Ich werde also. Hierin
meiven bisherigen Grundsägen folgen.: und ich halte
mich überzeugt, daß diejenigen, ditekein eigenes In-
ve dantbentid macht, mir ihren Beyfall nicht ver-

9[ 2 Ander.
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Anderweitige Geschäfte haben es yeraulasset, bag

aus der letztern Veriode noch einige Schriften zurücke
geblicben finb, bereu Anzeige man vermuthlich erwar-
tet hat: sie werden nachfolgen, sobald cs. mir möglich
ist. Auch muß ich einige dann uud wann eingeschli-
am unbedeutende Druckfehler, die ich bey der klcinen;zchrift nicht immer vermeiden kann, nnd von jedem Le-
(er leicht zu verbessern. sind, zu entschuldigen. bitten.
Diejenigeu, die den Sinu verrücken köunten , werde
ich, sobald ich ic bemerke , allemal angeben.

2.

Noch Etwas über die Schiffbarmachung der Elde.
Mecklenburgs wahren Patriozen gewidmet und zux
unparthcnyi!chen Prüfung- vorgelegt von dem Regie-
rungsrathe von Brandenstein. –~ Reine Ya-
terlands - Liebe legt nie eigenes Intcresse in die
Wagschaale, wcnn sie Vaterlands-Wohl abwiegt. f
Schwerin, gedruckt und zu haben bey W. Bären-

Bruns, Herzogl. Hotbuchdrucker. Im Mouatctober, 1792. 71 Bogen. in. Octav , imglcichen
_1 Bogen Tabellen nnd eiue Landcharte.

D'.) uusguttt
mangleich über die Art und Weise, wie sie am füg-
lichsten zu Stande gebracht werden känn , noch nichteinstimmig denkt; und von dem Hrn. Verfasser, als
Herzogl. Commissario in dieser Angelegenheit , die zue
verlässigsten Nachrichten darüber . zu erwarten sind; so
tvird dicse Schrift gewiß jedem willkommen,seyn.

Nachdem vorläufig bemerkt worden, daß nach dem
vorjährigen Landtags - Schlusse kein auderes Mittel zur
Vollfährung dieses Vorhabens übrig geblicben , als
der Weg der Agctien, obgleich dies für Mecklenburg
nicht das juträglichsie Mittel seyn dürfte,, und daß
deshalb die Sache jezt hauptsächlich in Rücksicht auf
die Sicherheit nnd den Vortheil der Actionaire erre
tert werden müsse, wird folgende Berechnung gemacht.
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Die Schiffbarmachung der Elde wird nach den Ane
schlägen des Hrn. Obersten v. Peymann, mit Rück-
sicht auf die Zinsen während der Ausführung, und

Uf R GpcUE Du Thaler Siníen: Thaler -—
Unterhaltungskosten mit dem Gehalte der Schleusen-
wärter und des sonftigen Personals jährlich höchstens
10,000 Rthlr. zu rechnen sind, und Sercuillimus , als
eine bilige Recognitiqn, oder vielmehr als eine Ent-
schädigung für den wahrscheinlich in einigen andern
Artikeln seines fonftígen Ginfonpnen$ entstchenden
Abgang, sich jährlich 1. y. C. oder 7000 Rthlr. stipue
liret hat; so woird alle Jahr wenigstens eine Summe
von 52,000 Rth[r. aufkommen müssen, wenn die Actie
ongire 5 p. C. Zinsen genichen sollen. Es wird aber
nicht allein diesce Summe. sondern noch mel,r auf-
kommen. Denn man kann mit Wahrscheinlichkeit ans
nehmen , daß ein District von 102 [. ]Meilen ~ auf
der bengefügten Charte von Mecklenburg ist derselbe
durch besondere Illumination bezeichnet, ~ sein Korn
nach den an der Elde belegenen Städten, die demsel-
ben näher als andere Abssatzorte. sind , bringen werde,
wenn man dort rostocker Preise erhalten kann; dieser
Disirict beträgt &gt; des ganzen Mecklenburgs , das nach
der neueren genauern Berechnung des Grafen v.
Schmettau 2534 [JMeilen but. Nimmt man nun
an, daß Mecklenburg überhaupt 10,000 Hufen entr
halte, und daß auf jeder Hufe im Durchschnitt roa
Schfl. Rostocker Maaße an Winterkorn gesäet werde,
so giebt dies den Ertrag, zum 5 Korn gerechnet, nach
Abzug der Saat, von 4000,000 Schfl. für ganz Mecklen«
burg. Was hievon im Lande nicht verzehrt wird, wird

HC HAU hs
Sterbelisten sterben in Mecklenburg jährlich etwa 8309
Menschen; diese Summe, mit 36 vermehrt, giebt
eiue Volksmenge von 298,800, tiber um midjt qu te
pig zu rechnen, von 300,000 Personen, und wenn man

jede im Durchschnitt. zu s Séfi Winterkorn anschlägt,qre
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vorgedachte Summe von 1800,000 Schft, Es bleiben
also zur Ausfuhr im Ganzen noch 2200,000 Schfl.
wovon auf der Elde nach obiger Proportion 880,6000
Schfl. werden transportirct werden. Eben so fann
man, jn der Voraussetzung, daß noch einmal soviel
Sommerkorn als Winterkoru gesäet, und das fünfte
Korn eingeerndtet werde, nach Abzug der Saat , den
Ertrag diesces Sommerkorns für ganz Mecklenburg
zu 8009,000 Schfl. bestimmen. Hievon verbrauchen
wir zu eigenen Bedürcfnissen, ~ dctkn was als Grütze,
Malz, Bier, Branntwein ec. ausgeführt wird, konzint
billig mit in Anschlag, -~ die Hälfte: es werden alfo
iin Ganzen 4000,000 Schfl. und zwar auf der Eldé
wiederum 1600,000 Schfl. exportiret. Da nun beym
Winterkorn das Schleusengeld zu x ßl. und beym Son-
merkorn zu z ÿl. für den Scheffel bey jeder Schleuse
festgesetzt werd:n dürfte, und nach des Hrn. Verf. auf
die Lage der Städte begründeten Erachten die Hälfte
alles anf der Elde ausgehenden Korns alle 1 x anzulegen-
de Schlensen, . ein Orittheil 8 Schleusen, und das
letzte Sechstheil z Schleusen passiren wird, so entste-
bet daraus eine jährliche Einnahme von 11 5,000 Rtr.
vom Korn allein. Wenn inzwischen anch durch zufälli-

e Ursachen einmal die Hälfte dieser Einnahme weg-
fele , so ist doch der Actionair nicht ailein auf 5 p. E:
Zinsen immey gedeckt, sondern Hat noch durch jede
größere Einnahme vom Korn und durch die hinzukonr-
mende Einnahme von allen andern Waaren erhebliehe
Vortheil zu erwarten. Damit auch der Zweifcl ent-
fernet werde, daß vielleicht die angenommene Quant
tät Korn die Elde nicht passiren mögte : so ist hier aus
den Hamburger Pre!s - Couranten, und den schweriu-
fchen Intelligenzblättern die Berechnung gemacht, däß
nach einem von 21 Jahren, 1771. bis 1791, gemachten
Durchschnitte das Winterkorn 9$2 ßl. und das Som-
merkorn 61. ßl. für den Scheffel inHamburg mehr als
in Rostock gegolten habe ; und zugleich berechnet , daß
das Schleusengeld , die Bodenmiethe nnd die Fracht

bis Hamburg beym Winterkorn nur 82 ßl. und Qumoim:
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Commerforn mie 52 fil. betragen werde; mithin der
9ibjatg in Joambarg nicht finer feym foerbe. — HVey-
läusig werden einige Aeußerungen des Hrn. Dock.
Zimmermanns (3. B. S. 148), besouders in Abficht
des hollsteinschen Canals , wiederlegt..

Wenn gleich alle Berechnungen dieser Art nur einen
Grad von Wahrscheinlichkeit geben, und immer
Zweifcl julassen, ] wie ich denn insbesondere die
\chwerinschen Intelligenz - Blätter für keine zuverlässige
Quelle zur Bestimmung des rostocker Preises halte; ~\
so ilt doch der Vortheil so hoch berechnet, daß manver-
schiedene Ansätze mindern kann, und gleichwohl im-
mer Ucberschuß bleibt. Ich bin daher zweifelhaft. ges
wordeu, ob nicht der Weg der Actien, zu dem ich
sonst wenig Zutrauen hatte, uus noch zu dem gewünsch-
ten Zwecke verhelfen könne.

Z

Neue Monatsschrift von und sür Mecklenburg. Erster
Jahrgang, 9. Stück. September, 1792. Mit
einem Kupfer. Schwerin, âc. 43 Bogen in Quart.

Ewtält: 1.) Gottes Größe und Ruhm, ein Gedicht
vom Hrn. RKallies. 2.) Nachforschung über den

Urspruug der ripuarischen und salischen Gesetze. -
Ist abgebrochen. 3.) Noch ein Versuch über Adams
v. Bremen uud Helmolds Beschreibung von .Rhee
tra, vom Hrn. S. R. Dietz. ~ Hr. D. übersett:
„Die Stadt selbst hat yeun Thore in einem tiefen
„See. Eine hölzerne Brücke macht den Uebergang,tc."
(2. B. D. 43.) Er nennt den Hrn. Pasi. Hane
als den Verf. der in der Monatsschrift (a. a. O:). be-
findlichen Abhandlung. 4.) Noch eine merkwürdige
mecklenburgische Kirchhofslinde ~~ zu Zurow. =*
Sollte es wohl irgend einigen Nutzen haben , wenn
dergleichen Nachrichten mehr folgten. 5.) Vorschläge
zum Ersatz des großen Holzmaugels im Amte Bu-cow. ~ Keohlstränke und Klettenstangen werden

als Surrogat des Brennholzes genannt. e) neenia,
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Sed(fy) ciné Clatite nad) 2Soileat. — Ist abge-
brochen. 7.) Beschretbung einer iti Kupfer - Abdruck

iebey anliegenden Kupferdruck - Maschine vom Hrn.
. J. Béhrens. ~ Cit foll reinigen gewdhnlich sich

findenden Unbequemlichkeiten abhelfen. 8.) Unmas-
gebliche Antwort eines Schullehrers auf den unmas-
geblichen Vorschlag, gute Exrtralehrer in Stadt und
Land - Schulen zu schaffen. ~ Der Vorschlag wird
verworfen, weil es in niedrigen Schulen besser seyn
soll, einen Lehrer zu haben , als mehrere, weil Amts-
geschäfte den Prediger oft abhalten därften, und weil
matiche Prediger dazu nicht ganz brauchbar seyn wür-
den. Diese Gründe mögten nun wohl keinen großen
Werth haben. 9.) Anttworrsschreiben an Hrn. Prof.
Becker in Rostock, von Hri. Past. N7anzel zh
Ruppentin. (3 B. S. 31,7.) 10.) Von der Ver-
fahrungsart der Kalmucken bey dem Biß der Scorpi-onspinneqvonHrn.BacmeisterinHarburg.Pear i d
Über einige noch nicht hinlänglich gebesserte Wege,
und beyläuftg übcr die Unreinlichkeir in den priStraßen. x12.) Abergläubische Meinungen in Mecks
leuburg, gesaminict von Hrn. Ackermann. 13.) Am
Tage der öffentltchen Confirmation unsers Durchlauch»
tigen , A! D gd bant! Dofnüngsoellen toprimn. ~ Erin Gedichk.

A,

D“ gelehrte Svrietät der Vols hr zu .„VelletriRO farm s. Schi, den peirr uat Cy
fen zu ihrem Mitgliede aufgenommen.
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T.

Herrn Lavoisier, Mitglichs der Königl. Academie
der Wissenschaften zu Paris, physikalisch - chemische
Schriften aus dem Französischen gesammelt und über-
setzt mit Anmerkungen. Fortgesetzt von D. H. F.
Link , ordentlichen Professor der Naturgeschichte-Chemie und Botanik in Rostock. Virrter Band.
Greifswald, bey Anton Ferdinand Röôse, 1792.
1. Alphb. in Octav und 2 Kupfertafeln.

§ ie drey ersten Theile dieser Sammlung sind von
dem Hrn. Prof. Weigel in Greifswald über-
ett worden. In diesem Bande siad 18 Ab-

handlungen , unter denen die letzte noch nicht beendiget
ist,, über folgende Gegenstände enthalten: 1.) Ucber
die Zerlegung des Wassers, 2.) Beweis aus der Zer-
setzung des Wassers, daß diese Flüssigkeit keine ein-
fache Substanz ist, und daß es verschicdene Mittel
giebt, brennbare Luft im Großen zu erhalten, die ein
Bestandtheil dessclben ist , 3.) über die Elcctricität,
welche die Körper absorbiren, wenn sie zu Dämpfen
werden , 4.) über die verschiedene Wirkung verschiede-

2) e ie der tineed
durch ein Werk vom Hrn Scheele über Feuer und
Luft, 6.) über die Art, die Schauspielhäuser zu erleuch-
ten , 7.) über die Entstehuug der Säure, die manfie

u
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Luft oder Kreidensäure nennt, und die ich inskünftige
Kohlensäure nennen werde, 8.) über die Mittel, die
Wirkungen drs Feuers bey chemischen Operationen be-
trächtlich zu vermehren, 9.) über dic Wirkungen,
welche ein sehr heftiges Feuer auf die Edelsteine her-
vorbringt, 10.) über die Verbindung der Solpeterlutt
mit den athembarcn Lufiarten, 11 ) über die Aufld-
sung der Metalle in den Säuren, 12.) über die Prä-
cipitation eines Metalls durch eiu anderes, 13 ) über
die Verwandschaft des Sauerstoffs zu den versschicde-
nen Substanzen, mit welchen er sich verbinden kann,
14.) über die Verbindung des Sauerstoffs mit dem
Eisen, 15.) über die Natur der luftartigen elastischen
Flüssigkeiten, die sich aus einigen gährenden thierischen
Substanzen eutwickeln, 16.) über dic Vermehrung
des Gewichts, welche Schwefel und Phosphor beym
Verbrennen erleiden, 17.) über das Vhlogiston , eine
Entwickelung der 1777 bekannt gemachten Theorie
des Verbrennens nnd Verkalkens , 18.) von der Wir-
kung des Feuers, welches durch Lebensluft angefacht
wird, auf die schwer zu scmelienden mineralischenSubstanzen. Der größere Theil dieser Abhandlungen
ist aus den Memoiren der pariser Academie gezogen r
an der zwenten hat N7eusnier, und an der dritien
de la Place Antheil: bey der zweyten, siebenden,
achten und siebzehnten hat der Hr. Ueberseter noch ei-
nen Zusatz, und an einigen andern Stellen cinige kurze
Anmerkungen beygefügt.

AR

My!schiedene über die Fassung einiger Relationenentstandene Streitigkeiten veranlaßten im Jahre
1776. nachstehendcs Regulativ, das ich als einen Zu-
satz- zu den Statuten der Juristen Facultät \ (2. B.
S. 201 ) machhole.

Regulativ, wornach die Juristen - Facultät
in Bützow in ihren Facultäts - Arbeiten

bey den Relationenex a&amp;is uno bey Aa
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fassung der retionum dubitandi tno decidendi
sich zu verbalten baben foll.

1.) Hat unsere Juristen Facultät sich eine Facul-
täts - Capsul anzuschaffen, zu weicher jedes Mitglied
des Collegii sich einen eigenen Schlässel hält, in wel-
cher die Missiven, Vora . Relationes cum Votis,
auch die kleinen Hcten- Bünde cireuliren, um auf solche
Art zu verhüten, daß nicht die Bedieuten bey Urmmtra-
gung der Acten oder anderer Papiere die Schriften
]esen, und dasjenige zur Unzeit bekannt werde, was
zur Kenntniß anderer nicht gelangen darf.
" 2 , Hat ein jedes Membrum der Facultät gebühren-
de Verschwiegenheit zu beobachten, damit cs nicht kuud
werde, w Ihe Ycten an die Facultät zur Einholung
einer Urthel oder einer Rechts: Belehrung eingeschicket
sind, noch also Gelegeuheit zu schädlichen Insinuatio-
nen des eines. oder andern der streitenden Partheyen,
und zulett sogar üble Nachrede für das ganze Collegi-
um entstehen könne,

3.) Würde aber dennoch jemand sich unterstehen,
entweder aus Hang zur Schwatzhaftigkeit, oder auch
aus andern Absichten, welcher Art sie auch seyn mögen,
eine verbötliche Entdeckung zu machen, es sey von den
angekommenen Actcu, oder wer der Referent in dieser
oder jener Sache sey , oder auch sonst von andern Of-
ficial - Vorfallenheiten, deren Veroffenbarung Bedenk-
lichkeiten mit sich führet, so soll derselbe feine unzei-
tige Offenherzigkeit mit einer Geldstrafe von dreyßlg

Re zu milden Stiftungen unabbitriich zu verbüßenaben.
4.) Bey Abfassung der Relationen ex atis soll ein
jeder Referent schuldig seyn , einen zusammenhängen-
den, umständlichen und zulänglichen Ertract aus den
Acten zu formiren , um auf solche Weise seinen Colle-

Mn nr Mühe bey der nachherigen Perlustrirung her
eldlaiEN

selbft aus deu Acten gründlich iu Facto zu informiten,
dennoch die pflicht des Referenten es mit sich bringt,2 em-
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demsclben insoferne schon mit seiner Relation ein Erleich-
terungs Mittel zu verschaffen , daß er ihn darin auf
die rechten Stellen und den eigentlichen Fleck führe,
worauf es hanptsächlich bey der Sache ankomme,
mithin welche Acten Stücke also zur Noth zu überschla-
gen sehen, und welchen hingegen eine sorgfältigere
Eun bey der Correlation noch müsse gewidmetiben.

5.) Ebenmäßig soll das Vorum , welches der Refes
rent zugleich bey sciner Relation anhänget, che dassel-
be zu Papier gebracht wird, wohl überdacht seyn , und
um den Collegen davon den Beweis zu geben, mag
es nicht genügen, dasselbe mit einein bloßen Raisonne-

zuhr Den d. ,

wohl aus den Acten - Stellen als auch ex Legibus mit
angefüfret werben, bamít ben übrigen: Membris Col-
legii sofort der Grund des Veciti einlenchte, und diesealso in den Stand gesetzet sind, dessen Be- oder Nicht-
bestand desto schneller zu beurtheilen..

6.) Wer es bey Eiuschicknng der Relation cum
Voro in seinem Aufsatz an der obbemeldeten ndthigen
Umständlichkeit und Gründlichkeit dermaßen hat fehien
lassen , daß der Correferent sich genöthiget findet, fel:
ber einen neuen Extractum A&amp;torum zu fertigen , der
verlieret seinen Antheil des Hanorarii aus solchem
Bund Acten, welcher dagegen ‘dem andern zuwächset,
der mit der Fertigung der neuen Relation ist belästiget.

7.) In Fällen, da zwar an der Relation an sich
selber, und an den Gründen des Vari, für sich bes
trachtet, nichts auszusetzen stehet, aber doch darüber,
ob die Rationes gerade in der vorliegenden Sache an-
wendlich und zutreffend sind , eim Diffenfus unter den
Mitarbeitern sich hervorgiebet , stehet es jedem frey,
und er ist pflichtmäßig verbunden, seinen Diffenfum atv
zugeben , nur daß allemal die Erinnerungen mit Beschei-
denheit und Sanfmuth vorgctragen , und weniger
auch. nicht mit standhaften Gegengründen unterstütet
werden müssen. 8) 3
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8.) In Vereinbarung über folden. Diffenfum Hat
sodann der Referent gleichfalls mit aller Gelasseuheit
die ihm entgegengeschten Gründe in Vergleichung mit
seinen Behauptungen reiflich zu prüfen, wobey an allen
Seiten zum Zweck freundschaftlicher Vereinigung alle

SENrit nó sSpötterey Gf M bannt. und ‘hey Vermeis
fans Unscrer Ungnade anf das ernstlichste verboteneyn soll.
z Nach dem genehmigten Voro, und wenn dar-
auf die Rationes dubicandi und decidendi ausgearbei-
tet werden, hat einjeder Referent nach der natürlich-
sten und gewöhnlichsten Ordnung die Karionos dubi-
randi nach Nummern voranzuschicken, und bíe Ratios

tof decidendi ebenmäßig nach Nummern folgen zuassen.
10.) fat berfelbe sich zu befleißigen, wie in Verba-

libus wieder die richtigen Verbindungen der Perioden
nicht anzustoßen, noch auch unrichtiger Verbindungs-
Partikelu sich zu bedienen, also besonders auch in Ma-
terialibus mit bündigen und überzeugenden Karionibus
seine Arbeit auszuzeichnen. .

11.) Bey allen Rarianlbus, sie mögen ex Legibas
hergenommen , oder mit dem Beyfall eines Rechtsge-
lehrten, oder auch mit der Aussage eines Zeugen. en
Astis bestättiget seyn, stehet es keinem Referenten frev,
bloß gencraliter- einen Legem oder Vosorem anzu-
führen, oder auch insgemein auf die Aussage der Zeus
gen sich zu berufen; sondern es sind, mit genauer Be-
nennung des Ticuli, und des Libri und Capiris , oder
auch das Testis primi vel alteri, die ipfa Verba Le-
Bis vel Dodtoris vel Testis mit beyzufügen.

12.) Weniger auch noch mag sich ein Referent her-
ausnehmen , ein Allegarum ays den Legibus oder
aus einem juristischen Autore anzuziehen, wenn er
Richt den Legem zuvor selber nachgelesen , und dessen
wahren Sinngeprüfet, oder auch die Stelle bey dem
Autore fit eigenen Augen geschen hat. 13.) Die

2 t,
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.13.)Die Beziehnng in den Narionibus decidendi

auf ein bloßes jurisfisches Compendium kann zwar jezu-
weilen, muß. gleichwohl nicht zu sft geschehen : uud
[o ist cs auch einem Referenten nicht tenommen, seine

M Mad SRr d: i . f

sichtige Klughcit anräth. Endlich“
14.) sollen und müssen die Faeultäts - Arbeiten da-

durch nicht aufgehalten werden , daß einer Unserer
Professoram während der academischen Ferien sich
etliche Wochen (lang von Bützow innerhalb Landes
cntfernet j sondern . fo lieget es einem jeden Mitgtiede
unserer Juristen x Facultät ob j dic ihm zugefallenen
Ncfsn mit sich ju mehmen, und täglich zu deren Aus-
arbeitung einige. Stunden zu verwenden , gleich er
denn auch davon zufrieden schn muß, daß bey eilferti-
gen Vorfallenheiten, wenn etwa von auswärtigen Lan-
des.Gerichten Boten mit Acten eintreffen , er von dem
Decano Facultatis zurückgerufen werde, dessen Einla-
duug zu befolgen er ch sodann uicht zu entziehen hat.

Urkundlich unter Unserer Fürstlichen Behaudzeich-

Vu und aufgcorucktem Insiegel. Schwerin den 23.anuar 1776.
Stieberid, 4. s.. OT.

Nachhin ist dieses Regulativ noch durch folgende
bevde Rescripte erläutert wotden ;

I. Friederich, v. G. G. Herzog zu Mecklen-
burg, tc. Unsere tc. Ehrenveste x In Verfolg Unsers
euch unterm 23. Jan. d. J. zugefertigten Kegulatiui
cute SBetragená bey ben. Relationibus ex Actis. tutb
andern Facultäts - Arbeiten, soll aunoch zn Verhöre
kung neuer Mishelligkeiten dasjenige , was in den §..
5-. 9 von dem Fall eines Dillealns unter den Membris
Fsactltacis vorgeschrieben werden, hiedurch folgender-
gestalt erläutert und erweitert seyn :

„Nach der bey jedem Collegio und bey jeder Facul-
„tät beobachtet werdenden allgemeinen Regel, geschie-
bet bey cingm Diffeníu der Mitglieder die Ausferti-
„gung des Nogune F acultatis zy, ertheilenden Ra
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„kens jederzeit und ohne Ausnahme nach dem Placito
„der meisten Stimmen.“ '

„Diese Ausfertigung ist der Referent , wenn er auch
„gleich selbst von den Maioribut'bissenkiret, und mit
„Grunde zu dissentiren vermeinet, dennoch iuxra Plat

Fs MeiEe aui Rh qd
„eigenen Meynung Streitendes , unter Vorschützuna
„seines Gewissens oder einer moralischen Unmöglichkeit
„zu elaboriren, so soll zwar alsdann ein anderes Mem-
;,brum Facultaris sich der Urbeit unterziehen; aher.
„auch dagegen, (ad Analogiam des in dem Regula-
„tiv g. 6. schon bestimmten ähnlichen Falles , da der
„Referent eine lecundum Maiora nicht genügende Re-
„lation geliefert, und dadurch scinen Collegen mit Fer-
„tigung einer neuen Relation belästiget hat ,) für diese
„besondere Mühe denjenigen Theil des Honorarii bes
„kommen, der davon sonst dem dissentireuden und die
„Elaborirung verweigernden Referenten gebühret
,Dátte.* Habens 1c. Schwerin, den 16. April 1776.

I1. Friederich, v. G. G. Herzog zu Mecklen-
burg, rc. Unsere tc. Ehrenveste x. Wir lassen euch
hiedurch gnädigst unverhalten seyn , welchergestalt Wir
die curem Collegio ertheilte Erläuterung vom tr. v..
M. im Betreff der Facultäts Elaborationen hiemit
noch ferner dahin erweitert haben wollen: daß zwar
dasjenige Mcembrum Facultatis , welches in dem dar-
in beschriebenen Fall die Elaborirung des Voti cum
RKarionibus dubitandi ert decidendi von sich. abgeleh-
net hat, seine Ratam des für solche Ausarbeitung ge-
zahlten Honorarii verliere , jedoch aber sothanen gan-
zen Rarac er sodann nur .verlustig gehe e weun zugleich
die von ihm. aufgesetzte Relation mangel- oder sonst
sehlerhaft befunden ili, s0 daß sclbige mit Mühe von
einem der andern Collegen hat verbessert oder vervoll.
ftändiget werden müssen ; dahingegen in dem umgekehr-
ten Fall, darin die Relation an sich selber keiner An-
fechtung unterworfen gewesen ist , jener obbemeldete
Verlust mue pon ber Dalben Rara verftanben werdct
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foll; imgleichen daß daneben in allen beyden obbemel-
deten Fällen dasjenige Praccipuum , wag der Referent
und Decanus, ; als,, Decanus, von. der Einhebung
sebone vorivegn{mmt, von aller Verkürzung be-

tenet bleibe.
Uebrigens auch noch soll es bey demjcnigen,,. was

im §. 5. des Regulativs vom 23. Jan. a. c. wegen
YAnführung tüchtiger Gründe in den Voris der Refe-
renten, und im §ÿ 7. desselben weg.n Anführung stand-
hafter Gegengründe bey einem Villcotu verorduet
wordru , nicht nur sein unabänderliches Verbleiben
behalten, sondern auch dasjenize , was daselbst s. 8.

SY HIEu hualen srcuud ak ih a Var
einbarung anbefohlen worden, duch Unser Keleriptrum
vom Ir. v. M. in keine Wrise aufgehoben seyn , da
Wir vielmehr solches alles hicdurch nochmalen ernst-
kich eingeschärfet haben wollen. Wornach 7c. Schwe-
rin, den 9. May 1776.

3.

n dem 15. Stück der Greisswalder gelehrten Zel:
e tung von diescm Jahre findet fich folg nde Nach:

Eia ohaheREenBeedid
"ten : es ift der größte Theil der Bibliothek der ver-
„storhenen verwittweten Her;ogin, und cs sind darin
„aus der Geschichte und schönen Litteratur vorzügliche
„Werke.“ ~ Freylich ließ uns ein vormaliges , sehr
wahrscheinliches Gerücht die Verbindung dieser Biblig-
thek mit der academischen hoffen, aber bis jegt ift bicfe
Hoffnung nicht ersüllt worden, und der Correspondent
ist etwas zu voreilig gewesen , der dies als eine gesche:
hene Cad gemeldet, und schon die Zahl der zur aca-
demischen Bibliothek gekommenen Bände und deren
Inhalt bestimmt hat.
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Den 18. December 1792.

I.

Gedanken über die Korn- Ausfuhr von Mecklenburg.
Als ein patriotischer Beytrag über die Materie von
Schiffbarmachuug der Elde. Den zten Novem-
ber 1792. Schwerin , gedruckt und zu haben bey
Wilhelm Bärensprung , Herzogl. Hofbuchdrucker.

. 3 Bogen in Octav.

ey den Berechnungen über imaginairen Gewinn
und Verlust lasscn sich die Ansätze sô verschieden
machen, daß es nicmanden wundern darf, wenn

die Refultate schr weit von einander abstimmig sind.
Hier wird der Ertrag für die Actiouaire auf den Fall,
daß die Recognition von 7000 Rthlr. vorabgenommen
werden sollte, zu 14 p. C. berechnet : und der Verfas-
ftt Bat dabey folgende Grundsätze angenommen. Die
Berechnungen der Accise zu Rostock und des Elbzolles
zu Boizenburg und Ddmitz scheinen der sicherste Maass
siab, die Grdße der Korn- Ausfuhr in Meéklenburg
zu bestimmen. . Nach einem Durchschnitk mchrerer, je-
doch nicht bey allen 3 Orten gleicher Jahre ist durch
diese 3 Städte jährlich ausgegangen 79 10 Last 23 Schfl.
worunter beynahe zwey Drittheil Winterkorn und nicht
viel über ein Drittheil Sommerkorn gewesen. Nach
Wahésrhetnlichkäit: kann man annehmen, daß durch
diese 8 Städte §'der ganzen Ausfuhr gehet. Die ge-
sammte Erportativi Mecklenburgs. an Korn wird: dar:



18 Aunalen der Rostockschennad) 27,794 aft 7 Cibfl. betragen.—Weilaberimbenzum Grunde gelegten Auszägen aus den Berechnungen
der hiesigen Accise ein Irrthum vermuthet worden, ~
der’ sich in der Folge bestättiget gefunden; ~ fofi
diese Summe bis zu 22,000 Last oder 2, 199,99 Schf.erhöhet. Von dieser Quantität wird derjenige Di-
strict, den der Hr. v. Brandenstein auf sciner Chars
te für den Transport auf der Elde ausgezeichnet hat,
nur ein Viertheil liefern, weil er gerade die größten
Gewässer, die beträchtlichsten Hölzungen und Heiden,
und die minder kornreichen Gegenden der Aemter
Grabotv, Neustadt und Marnétz ergreift. Wenn mati
also auch im übrigen die Berechnungen des Hrn. R. R.
v. B. annimmt , so ist doch aus dem Schleusengelde
überhaupt nur 29,791 Rthlr. 28 ßl. zu erwarten, wor
von für die Actionaire, nach Abzug der 10000 Rthlr.
für die Erhaltung des Canais und Besoldung des Per-
sonals, und der 7000 Rthir. Recognitions-Gelder, nicht
mehr als 12,791 Rthlr. 28 ßl. übrig bleiben würden,
welches auf 700,000 Rthlr. Capital die vorhin bemerk-
ten Zinsen von 13 p. C. giebt.

Insoferne als diese Schrift durch die Auszüge der
9ccise- und Zoll- Register eine neue Grundlage derBerechnungen vorgelegt hat, hat f allerdings einen
Werth. Zwar ist bey den Auszügen der hiesigen Ac-
ise-Register auf einige Artikel, die uustreitig mit irt
nidos fommen mien, i. B. Branntwein, Essig,
u. a. i. gar nicht gesehen: indeß giebt dies feine
sehr große Summen im Ganzen, und andere werden
nun vielleicht vollständigere Auszüge der Art liefern.
Ueber die Berechnung geben zween andere Druckschrifs
ten, die ich in den nächsten Stücken anzeigen werde,
die beste Aufklärung.

A,

Versuch einer Anweisung für 9tictee. Deom SBerfabeet
in Criminal- uud Strafsachen , wieder solche , welche

die Wahrheit nicht geltehen wollen; in Ländern - wo
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die Tortnr abgeschaft worde , von Johann Chri-
stian Quistorp, ordentlichen Beyfiter des Wis-

Modd HH
t "Staatmn. Leipzig + UA Johann Benja:
min Georg Fleischer, 1789. 8 Bogen in gr.,

Ds eine zufällige Veranlassung ist die Anzeigedieser Schrift bey ihrer Erscheinung zurücke ge-
blieben, und zur Vollständigkeit nun nachzuholen. Es
ist cigentlich. eine Umarbeitung einer früheren Schrift
ber eben den Gegenstaud *) : nur daß der Hr. Verf.
seiner Arbeit jetzt die Fassung eines küuftig zu erlassen-
dei Gesetzes gegeben , und daher einiges eingeführet
hat, was nach dem jetzigen gemeinen Recht in der
Maaße nicht gnwendlich scun würde. Sie ist jetzt in
zweeuc Abschuitte eingetheilt, von seuen der erstere von
den Mitteln handelt, bey den Verhören der Angeschuldig-
tenyd Zengén alles .halsstarrige.Läugnen zu entfernen,
und hingegen. das Bekenntniß. der Wahrheit nach
Maöglichkcit zn befördern, der andére aber von dem
Verfahren wieder diejenigen, die bey den Verhören
entweder das ihnen bezüchtigte Verbrechen völlig oder
doch zum Theil in Abrede geîtellct, oder die Spuren
dessclben verheimlichet, oder hre auss Verbrechen
gérichtet gewescn Absicht und Theilnchmung abgeläug-
net, oder auch ihr Bekenntniß wiederrufen haben, in-zwischen der bezüchtigten That gleichwohl verdächtig
gebtieben, oder derselben wohl gar überwiesen sind.

Da in denjenigen Landesgesetzen j welche die Tortur
aufgehoben haben , gewähulich nicht bestimmt ist, wie2 nun

s) N. Johann Christian Guistorps, Hertogl. Mesklenb.
usriztaths und ordentl. öffentl. Lehrers auf der Frie.

Ee tlt m Bn Ee f
Bier inen Unßeschuldigten bey vorhandenem genug.
r:3 Bogen iu Octav. '
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nun in den Fällen verfahren werden soll, wo sonst aufdie Tortur erkaunt ju werden pflegte,unddiesYer-fahren allerdings seine Schwierigkeiten hat : so . ist
eine genaucre Erörterung diescs Verfahrens allerdings
eine verdienstliche Bemühung : aber in verschiedencn
von dem Hrn. Verf. dabey angenommencn Grundsä-
ßen kann ich wcuigstens demselben nicht völlig beyflich-
ten. Bry dem ersten Abschnitte scheint er allenthalbcn
zu sehr vorauszuschen, daß der Richier den vorhandce
nen Verdachtsgründen mehr trauen müsse, als den
Veisicherungen des Inquisiten ,. indem er immer blos
von der Bewirkung des Bekenntnisses spricht : das.
muß aber ein unpartheyischer Richter nicht thun, und
es hätte also auch auf den entgegengesezten Fall mch-
rere Rücksicht genommen werden sollen, bevorab d
manche Richter ohnehin die für den Angeschuldigicti
sprechende Grüude im Anfang des Untersuchungs-Pro-

ENn "n det el Do Wahihritalt
schwersten herauszubringen ist, z. B. bey ausgelernten
Dieben, nicht zureichend , und einiges denn doch , wer
nigstens in der, jetzigen Fassfung, bcdenklich, 4. 95. paf
der Bczüchtigte ohne.ehen auf den Grad der wi
der ihn vorhandenenBeweise oder Verdachts-
gründe zu sehen, sofort, oder doch zum allerlängsten
binnen 24 Stunden, von der geschehenen Arretirutig
oder dem wider ihn entstandenen Verdacht
angerechnet, über die bezüchtigte That und deren Um-
stände vernommen. werden solle. Zn dem zweiten Ab-
schnitt ift der Hr. Verf. ben dem Brundsatz geblicben,
daß jemand ohne vollen Beweis und auf blosse Vermu-
thungen gestraft werden körne ; ein Grundsatz , den
habe,in vielen Fülien cher DberiLr net
Gebrauch dex Tortur, und der meines Ermesseys sich
weder nach allgemeinen Grundsätzen noch nach unserm
pofitiven Rechte yertheidtgen kisset.  Dahingegen
scheint es‘ mkr, Laß die Entbindung von der Justanz,
die mit allcn ihreu Modisicationen dhnehin fart d
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nalrecht noch nicht genug erörtert ist, häufigere Anwev-
dung finden müsse. '

3.

NY! Abfassung meiner Nachricht von dem seel. D6&amp;-derlein (3. B. S. 252 ) bemühete ich mich ver-
gebens , die Lebensbeschreibuug des D. Semlers hier
zu bekommen, gegen welche jener sich in einer besondern
Schrift vertheidigt hat : und gleichwohl ist (feine driftohne die StelleQworaufsiesichbeziehet,nichtganzversändlich. Da mehrere in den nämlichen Falle seyn
mägten, worin. ich war, so will ich jezt. da ich die
gedachte Lebensbeschrcibung erhalten habe, die ganze
bieher| gehörige Stelle wörtlich ausziehen.

. „In cben dieses srste halbe Jahr nach Baumgar-
tens Tode fällt cine Disputation pro Gradu des form.
D. Döderleins zu Bützow, die ich nicht ganz überges
hen kaun, und doch keinen Ort wieder dazu finden würde.
Das Colloquium oder Exanien wurde auf dem Wat-
senhause bey ‘dem.feel. D. Knapp gehalten. Es be-
sremdete mich gar schr, da ich sahe, einige Collegen
hatten sich den Inhalt ihres Vortrags und ihrer Fra-
gen aufgeschrieben, und lascn ihn stückweise vor. Es
verstehet sich, daß D. Knapp und Michaelis es
nicht waren ; es wäre auch gar nicht -nöthig gewesen.
daß ein jeder sich darauf eingelassen hätte, selbst zu. fras
gen, venigstens war es für manche bisher unterblieben;
ist- auch in neuern Zeiten sogar nicht ohne Beyspieléi
fe wurde mir zuletzt unleidlich , daß mit dieser Weitr
âuftigkcit, welche der Hr. Candidat allerdings mit

seinen güten Talenten selbst erleichterte, mir fast alld
Zeit weggenommen wurde, selbst etwas ernsthafter zi
fragen. Ich nahm mir also (ogar bie Srepbeit, meli
ne Uhr auf den Tisch zu legen : denn man brachte schgn

licht, und der armen Fragen: (zi eh piedi s vn*
es dochgar nicht. "Endlich finr ich aus Sicbur auchte
ersette durch Geschwindigkeit das, was mir an Zeté
abging : beschtoß endlich . wir wollten uns beyde, da
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wir jung. seyen, stets daran erinnern, welch einen gro-
ßen Umfang der Nahme Dostor T healogiae in unsertt
Zeiten habe. Mit den Antworten hatte ich Ursache
wirklich zufrieden zu seyn, und wenn ich eher daran

cekommen wäre, würde ich dem Hrn. Candidaten Be-
legenheit zu noch mehr gelchrter Ehre gegeben haben.
Das Besonderste aber war nun die Disputation selblt,
von dem einreißenden Pelagianismo : . wie es der das
maligen Zeit als ein grosses Ucbcl angerechnet wurde,
daß man von dem natürlichen Verderben zu wenig
glaubte und lehrte, und von den menschlichen Kräften
viel zu viel behauptete. Man konnte es schon aus der
Ubhandlung merken, daß diese Zeiten, wo Baumgar-
tens Gelehrsamkeit.so blühend war , mit den vprigoti
unter dem Abt Breithaupt , Anton,.1c. so vergki-
chen wurden , daß der Nachtheil ganz offenbar auf dier
(e ueuerc Zeit fiel. Es war anch schon vorher bckannt,
daß jene alte theologische Lehrart \wicder empfohleti
werden sollte, daher auch Personen. unter den Auditor
ribus saßen, die in ihrem Leben nicht. auf eine theolo-
(or Dispytation gckoinnen waren. .DerVormittagewies noch klärer, daß die baumyartensche Schule abr

escht. werben sollte , durch ganz geflissentliche Lobeser-
ß; bung der vorigen Lehrer. Die Antworten auf die
theils. abgelesenen Argumente waren recht bedächttg
sa langweilig, daß die Zcit verging, und für den Nach-
mittag gewiß schon so, gcsorgt worden ‘war., daß ich
pufehibar ausgeschlossen werden sollte : wie ich denn
anch nicht zum Opponiren war eingeladen worden,
welches üich doch gehört hätte: Sobald ich zu Hause
kam, nach 12 Uhr, schricb ieh ein Billet an den Hrn.
Candidaten, und zeigte an , daß ich ganz ungusbleih-
lich, opponiren würde :: und als wir um &gt; Uhr uns
wieher versammelten, bat ich den Decanus, dahin 'zu
sehen, daß nicht lateinische Homilien-gehalten würden,
tvozu das Auditorium und das Vorhaben gar sich
nicht schicten. Der Hr Cand.. antwortete , es sey
doch eine gute Gelegenheit , den vielen Auditoribus
aus Herz zu reden. Ich verselte, nein: hiezu ist n
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te keine Absicht und Gelegenheit , sonst müßten wir
teutsch rcden, und, wie sonst geschiehct, predigen. In-
deß hatte ich doch den Miniltrum Academiae bestellt,
ja zu rechzer Zeit Lichter zn, bringen. In ber Sat
währte es schr lange , ehe ich Raum bekam, meiyen
Vortrag anzufangen : ich redete wieder sehr geschwinde
machte das Hauptargument : Wer fanatisch lehrcty
Sprüche unrecht erklärct, historisch unrichtige Dinge
behauptet, der empfiehlt sich eben nicht "als Candidat.
Nun zeigte ich die Stellen der Disputation an, gleich
von Anfang an : „Wenn nicht unser Herr Jesus Chris-
sius selbst kommt, fo kann der Kirche nicht geholfekt
werden, dics ist fanatisch.“ Endlich gestand er : dor
lor mihi expreslir. Es gieng alles in großer Ordnung
zu. Ich hatte freylich darüber geklagt, daß alte Leh-
rer auf Unkosten der neuern hier erhoben würden :
beyde scyen nöthige und verdiente Mänver,xe. Ich
gieug gerade ins baumgartensche Haus , um da noch
von 6 bis 7 zy schreiben. Kaum war ich da, als ein
guter Theil bér 5cudioforum wiir. nadpsogem, unb cin
Vivat D. Semler vor on Saujeausruften. Die:
se Entschließung faßte ich wirklich darum , weil indie baumgartenschen Schriften rinen merklichen Sto
bekommen hätten , und also der Verleger nicht eberl
mit dem Contracte gut zu rechte kommen mögte. Man
wird mehr solche Entschließungen mir abmerken, wo
ich keinen andern Menschen um Rath gefragt habe,
und doch eineu guten Endzweck glücklich errcicht habe,
aber auch mir gern sehr nachtheilige Auslegungen ‘und
Urtheile gefallen ließ.. ,

Manwird hieraus sehen, daß die ganze Sache für
uns von gar keinem Belange ist.

áo

Belsriewung, iu bat by ben Erw-Pxinzen, Herrt
n AN
van enen düheschen Deegenknoop. FR didi
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i Bohkdrücker Müller, 1792. 1 Bogen in

Beschreibung des feyerlichen Vivats , welches Seiner

Herzoglichen Durchlaucht,demGrbpritgen.begMecklenburgischen Hauyses, Friederich Ludwig,
am 31. Oct. 1792 von den hiesigen Studirenden
gebracht worden. In tändelnden Versen von einem
auch in Arcadien gewesenen Musen : Sohne. Ro-

fioc, ms in der Mällerschen Officin. 1 Bo-
gen in Quart.

Ein paar Worte in Hinsicht des anonymischen Ge-
dichts auf das feyerliche Vivat, welches die hiesigen
Sétudirenden. den zr October dem Erbprinzen ge-
bracht haben, welche anch zur etwanigen Apologie
dienen können. Rostock, gedruckt in der Mälker-
sihen Ofsicin, 1792. x Bogen in Quart.

U" der Vollstärdigkett Willen muß ich die Titel die:LA (cr brey Stücke bemerken. Die héyden Gedichte
find anscheinlich nicht von einem Verfasser, und ha
hen gar keinen Werth. Und die Avologie ist noch
ui als die Verse, die dadurch vertheidiget wer:

5.

e dem Titel : Mecklenburgische dffentliche Lan-| des - Verhandlungen , aus öffentlichen Latidtagsi
nd Landes -Convents - Protocollis gezogen von Dr,

Joachim Heinrich Spalding, Herzogl. Mecklenb.
Hofrath, und Bürgermeister der Mecklenb. Vorder:

sud: Güftrow : ist von einem für unser Vaterland
wich tigen Werke , das vor einiger Zeit auf eemption unternommen worden , und alphabetweise abge-
liefert wird, das erste Alphpbet vertheilet. Eine voll-
stäu.dige Anzeige muß ich bis dahin versparen, daß es
gar: erschienen seyn wird. Da die Beendigung desseb
bey: aber noch sobald uicht zu erwarten isk, fo wilt ich

UUEM von dem Anfange eine vorläufige Nachricht
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Ll,

Olai Gerbardi Tychfén, elementale Syriacum, fiftens
grammaticam, chreftomathiam et gloffarium. Sub-
iun&amp;is nouem tabulis aere expreffis. Roftocliii,
MDCCXCIH,.in officina libraria Koppiana. 12
Bogen in Octav.

Str ves pin e
syrische Letteru angeschaffet worden , (3. B-: e 323.)
so hat derselbe auch sofort ein ähnliches Lehrbuch für
diese Sprache zum Behuf seiner Zuhörer drucken las-
sen, als er im vorigen Jahrr für die arabische Spra-che lieferte. (3. B. S. 81.) Daß es cine gleiche Ein
richtung habe, und aus einer kurzen Grammattic, es
net Sammiung syrischer Excerpte, (denen keine Ueber:
setzung bengefügt it,} und einem Glossario zux Erkläs
rung dieser Excerpte bestehe, ergibt schon der Titel.
Ich darf also nur hinzufügen, daß in denr zweyten Abr
schnitte 28 punctirte, 8 nicht punctirte , und 8 carschu-

eeuausfuristhen Handscifcent tum Behttde
rer, die dergleichen lesen wollen , geliefert werden, und
daß am Schlusse noch einige Berichtigungen des ele-
mentalis Arabici angehängt sind ; dann werde ich vou
diesem Buche soviel gesagt haben, als für den Zweck
dieser Blätter ndthig ist. p tvänschen wäre es usF f
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vielleicht , daß man einen Fond ausmitteln kdunte,
durch dessen Beyhülfe jährlich einige Bogen arabischer
und syrischer Handschristen abgedruckt würden , um
diese solchergesialt getneinkündig zu machen , und das
Seéudium der orientalischen.Syrachen auf unserer Acade-
mie desto zuverläsüger zu unterhalten.

2

Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg. Erster
Jahrgang, 10. Stück. October, 1792. Schwerin, tc.
4 Bogen in Quart. .

(Enthält: 1.) Hymne am Abend, vom Hrn. H R.Ditmar. 2) Zweyte Fortsetzung der Abhandlung
über Münze und die Verfassung des Münzwesens in
Mecklenburg.. . Diesmal führt der Verf. den 5 204
des Laudesvergleichs, in welchem der Anshruck , vor-
maliger alter Münzfuß, den Münzfuß von 1559
bedeuten soll, als einen Grund zur Beybehaltung des
schweren Courants an: und danächst bemühet er sich
zu zeigen , daß dies schwere Courant die Preise nicht er-
höhe: » Fu beuden Stücken kann man die von ihm an-
geführten: Gründe wohl nicht für hinlänglich und yu
treffend annehmen “ 3.) Kurze’ Uebersicht der vaterlän-
discher Rittersitze in Hinsicht auf Fidcicommffe und
Hybvtheken-Bücher - Ein bloßes Verzeichniß der Gü-
ter, die ans dem Staatscalendrr ohnehin bekannt sind.
4) Ueber Pedanterey. Beschluß. (3. B. S. 358.) —
Eine Rhapsodie von allerhand Behauptungen , aus de-

e (d) folgerbes. ausbibes ',,9tad der gegenwärtigen„Page der enrupäischen-Staaten ist es ein nothwendiges
"Uebel,Gelehrsartkeit und folglich theoretische Gelehrte
„zu haben: ohne lie wärden wir bald mit unfererGelehre
„samkelt auch unsere Wissenschaft verlieren. ~ Aber
„hieraus folgt nicht , daß -alke die, welche im Staat
"Wissenschaft gebrauchen j auth Gelehrte seyn müßten.
„Und glckchwohl sind unsere literarischen Institute ganz
nach dem entgegesetzten Grundsatze eingerichtet. Die
„Universitäten sind Sitze der Gelehrsamkeit und der
;,Pedanterey , uud werden es ewig bleiben. Selleie
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Hr„nach der Einrichtung der Academicn : mie it. Vcblt
„aber , daß die größte Zahl der Üniserzitäts Lehr i
„ses wärc, ober aud mut [eon könnte? . ter die-
„chen geben ihren zahlreichen Zuhörern ? Die Schwa-
»„Nichtung und verkräppeln die jungen . E einseitige
»qan:e Zeit ihres Wachsthums. Die hand nM
„Art, die Wissenschaften zu erlernen AA
„lern, freven Wuchs des Geistes. pape allen eo:
die Vicharzneykunde in Mecklenbur s) dins
Mansoll 3 junge fähiae nd zu ver A i
sien nach Wien oder eincn m er öffentliche Ko-
heit ist , solche ordentlich zu erlernen fi tuo Geese
pemnächsi den einen als Lehrer derselben in R en; und
ficllen, die beyden andern gber in zwe n Rosteck at-
ten Me : zwey andern Städ-

cucMEE
m8) Verzeichniß der in Kupfer gestochenen EN
gebohrner und recipirter Mecklenbur duisse mSie _. Hi ?ecklenburger,vonHrn.SEHENstiche na „Von folgenden,Gelehrten sind hier Kupfer:
Res Drbetet P. o mede, S£ Dedi,
I. Bocerus A. Bocerr er. I C. Beselin,
I. Bording,. d. Med. . N d' d. Jur.
Mmerarius, J. Caselius, M. Erhard. q. Ca-
tráuo; fF. Tothmann, A. Cr ig; m fov
ries, G. Dethardin 'S. PS Mid I. G. Da-
Emp m ‘. Eggrdes. A rEngelharo;r , I. Sabric ' a.

EinGee,itim Vs huis
gohnSt. tane, 3 Ch

3, I. A. Hermes, W. J. G: Batten,
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I. C. Acoler, v. Aetelbobt , fL. Rirchhof, J.
Blein, H. F. v. Leisten, T. Lindemann, S.
C Litzmann, J. Lütkemann, . J. §. Man-
nel, fi. Marschalk, R. H. Möller, D. G.
fhorbof, H. Müller, H. v. fieffa, € fiet
kelbladt, S. Oerthling, S. Pauli, d. Nred.
S. Pauli, d. Theol. J. Posselius, J. Gui:
storpp, G_Radow, T. Reinking, J. E Scha.
per, D I Scharf, J. Schnobel, S. F. Selig:
mann, I. Sibrand, M. Siricius, C. Sledg-
nus, M. C. Sprengel, I. Stark, L. T. D.
Succow, P. Tarnow, F. C. A. Theden, P.
Tornow, OG. G. Tychsen; A. Varenius, A. G.
Weber, G Westphal, F. I. v. Westphalen,
I. P. Wilbrand, C. Woldenberg und F. Wolf.
9) Eine Prophezceyhung des jetzigen Zustandes von
Frankreich. ~ Zufällige Aeußerungen früherer Gdrift:
steller. t10) Bekanntmachung und Empfehlung einer

tid Coe oes sse [ebewichtigen va
Hat Hrn. Prof. Walthers Vorübungen m B S.
320) zum Gegenstande. 1.1.) Ueber des Hrn. Maaß
Beytrag zu den Erfahrungen bey der Stallfutterung,
(3. B. S. 358) vön Hrn. Pens. Krüger. 12.) Ein
Handgriff , die Getreide- Micthen grade zu setzen,

XMapeu
men cin Cremplat. r4.) Anfrage über das Brechen
des Rückbluts beym Rindvieh.

Herzogl. Mecklenburg-Strelißischer Staats- Calender
pMe gi amid
Ober-Bau Comtnissair Wier. Gedruckt zu Rostock
in der Adlerschen Officin. 72 Bogen in Octay. .

gy ift ber. etfte Staatscalender für die Strelitzi
schen Länder , indem fonft nur der. Etat . den

Quartcalendern bevgedruckt, und nicht so Lx

I .
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gemacht worden. (1B. S. 112.) Ich will al(o bie
Einrichtung genau angeben, um mich künftig darauf
beziehen zu können. Den Anfang macht 1) der cígenti
liche Calender; dann folgt 2) der Herzoglich Meck-
lenburg-Strelir;sche Staat, der wicderum folgen-
de 4 Abtheilnngen hat, a) Herzogliches Haus , b) das
Herzogliche Geheime. Raths - Collegium und Ministe-
rium, c) Herzogl. Hofstaat, c) der Herzogl. Landes-
Staat; ferner 3) Verzeichniß der Herzogl Domainen
Stargardischen Krayscs, deren Päehter, auch der auf
selbigen befindlichen Schulzenlehne, Mühlen, !c. 4)
Verzeichniß der ritterschaftlichen und andern Privak-
Güther des Stargardischen Krayses und ihrer gegens-
wärtigen Besitzer; 5) der Herzogl. Landesstaat im Qustenthum Ratzeburg , 6) Verzeichniß der Herzogl. 0«
mainen (im Ratzeburgischen) uud deren Pächter , 7)
Verze1chniß der ritterschaftlichen Güther und deren ge-
genwärtigen Besiter ; 8) Mecklenburg - Strelit;ische
Denkwürdigkeiten vom Januar bis zum December 1791,
9) Herzogl. Mecklenburg - Strelitzische tof Coutsez10) Copulations. Geburts- und Sterbe ‘Tabelle des
Séargardschen Krayscs von 1781 bis 1790, und 11)
Eopulations - Geburts - und Sterbe - Tabelle des Fürs
sienthums Ratzeburg von 1781 bis 1790. Die To-
talsumme der Gebohrnen im Stargardschen Kreyse auf
die angeführten 10 Jahre ist 16,017, und im Ratzebur-
gischen 2,886, der Gestorbenen aber 11,923 und 2,337.

a.

Py infine " aus den eingezogenen Kloster:
Seit,Zrofessoren i MAM Sesrotosaber doch on schon abgedruckt , sie gehärt
di Uusjug Cr. BG. 70.) zu liefern nd ich noch
Der wesentliche J . 70.) zu liefern nôthig finde.
Albrecht und Dal " folgender. „Wir Johannszu Mecklenburgc.bekenne!rüdere,y.G.G.HerzdgeEEE§
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bohrnen Färsten , Herrn Christoffern und Herrn
Carln ,' Herzogen zu Mecklenburg. „„ ~ YWeil wir
befunden, dasi zu den Feldklästern in unsern Landen
ein stattlich jährlich Aufheben gehörig : so habeu Wir
mit Rath unserer lieben getreten Unterthanen aller
Stände unscre Universität zu Rostock mit gewissem
ewigen Einkommen von neuem zu dotiren und zu ver-
sorgen, und dieselbe mit vortreflichen und gelehrten
Männern in allen Facultäten und freyen Künsten zu
bestellen, uns enischlossen, und ordnen demnach zu ge-
dachter unserer Universität Rostock dreytausend und
fünfhundert Gulden jährlicher gewisser Aufhebung,
nämlich 1500 Fl. so unsere Klöster Doberan , Marien-
ehe und Neuenkloster jährlich auf der Sülze zu Lüns-
hurg und in Pommern aufzuheben gehabt , und 509
$1. von gewissen wiederkäuflichen Summen ; die hin-
terstelligen 1500 Fl. wollen Wir unserer Universität zu
Rostock aus unsern gewissesten jährlichen Pächten und
Zinsen, so zu unsern Klöstern Doberan und Marienehe

fete Pee e Mphd) ihrenCaoforencin/ 4

mahnen, auch ohne alle unscrn, unserer Erben unb
utiserer Amtlente Verhinderung darinn pfänden zu
kassen, Fug und Macht haben sol. Doch haben
Wir uns und unsern Erben vorbehalted, ie 50 Fl. von
soichen Doberanschen und Marienehifchen Pächten mit
1000 Fl. darüber erlegter Hanpt-Summen abzulösen,
welches Geld der Universität zum Bersten wieder ange-
legt werden soll. Da Wir auch mit andern jährli-
then gewissen Einko:nmen unsere Universität verforgen
könnten, s0 haben Wir uns und unsern Erben dadureh
die Doberansschen und Marienchischen Pächte wicder-
um zu entfreven vorbehalten. Alles vermdge der Uni-
versität Uns darüber zugestellten Reversals. Von ben
obgesetzten 3500 Fl. sollen 3000 F|. jährliches Ein-
kommens bey unserer Univerftät Rostock allein zur
Besoldung der Professoren in allen Facultäten nnd
frenen Künsten ewiglich unwiederruftich und ungehin-
dert bleiben. Die Uebermaaß wollen Wir sonfienzuWw
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Schulen und andern milden Sachen verordnen..Wirwollen anch verpflichtet seyn, sie bey allen solchen Anf-
kommen zu schüßen , unde da sie einiger Stücks mit
Rechte verlustig würden : fo. sollen Wir und unsere Ers
ben dasselbe, so der Universität abgegangen ist, mit an-
dern gewissen Einkommen wiederum zu erstatten schulr
dig seun. Gbstrow, 1557, den 8 Apr. ©

5.
Cn dem erstcn Theile einer Abhandlung des Hrit.
J Prof. G. P. 4afelberg ju Erlangen de confr-
matione caefarea pactorum confraternitatis, aliorum.
que, quorum intereft , confenfu, bic im vorigen Jahre
erschienen ist, erwähnt derselbe, wie sich erwarten läßt,
auch der Erbverbrüderungen Mecklenburgs mit Bran-
denburg und Lauenburg „ und fället folgendes Uxtheil
über Letztere; das ich hier ausziehé : Si quidem ex ca-
pitulationis Leopoldi art. VL $. 5. 16s diiudicanda fit,
nec dubium cuiquam de validitate huius pacti in men:
tem veniet, propterea, quod virtute ipfius capitula:
tulátionis vna cum aliis hoc eft coufirinatum. |. Nihi-
loniinus obiectum eft, illud nec omnino probatum,
nec Imperatoris confenfu munitum effe, fine quo, va-
lidum putari nequeat. Sed fl me dicere velis , quid
res eft, iniufta videtur exceptio, quum fi regulam fe
quamur, omnino pro confirmato habendum fit :: dumi-
inodo non aliae intercederent rationes, quae eius ro-
bóri plane derogarent. — Nimirum antecefferant pa-
cta, quae vtrique domui liberam de terris fuis aid 9-
üendi facultatem iamiam ademerant, duma, 1369 hu
tes Lauenb. cum Brunsvicens. et 1442 duces Meclenb.
cum Brandenb. pacta, quorum pofterius faltem ab Im-
peratore confirmatum audiuimus, inierant, quo fuc-
teffionetri terrarum itd promiferant, vt iam. nihil iuris
ipfis fupereffet: etita fame, quod in re pofitum non
tratj:nec Confirmatione initium capere poterat, —

ils von “tusTheits "G. 322 :"S GaiiC"cbe uudB Leben
6,
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ich schon bemerket, das dies Buch ohne allen Grund
für einen Beytrag zur Characteristik der Universitäten
Deuktschlandes ausgegeben werde. Von dem ictt her-
ausgekommenen zweyten Theile gilt dies noch mehr.
Außer einigen unzuläuglichen, und zum Theil, wie
es scheint, leidenschaftlichen Nachrichten, z. B.
S. 319. f. vom Hru. H. R. Schnaubert, findet sich
selbst von der hallischen Universität nichts Erhebliches,
und von einigen andern eigentlich gar nichts. Ich
begnüge mich also, folgende Stelle zur Ergünzung ciner
andern, die ich beym ersten Theil augcführet habe, aus-
z1ziehen. „„Die Unart der Örden hatte auch die hal-
lische Universität vergiftet. Besonders regten sich die
Cor stantisten und Unîtisten, und versuchten , eine ge
wisse dirigirende Superiorität auf der Universität zu
behaupten. Aber das wollte ihnen doch in Halle bey
der großen Menge der Studirenden niemals so recht
elingen. Da gab es selbst unter den beyden OrdenEchlägereyen, aber auch Profane und Landsmannschaf-

ken, welche Muth genug hatten , den Ordensbrüdern
bey Aufzügen und Feyerlichkeiten die Spie zu bieten,
und fic von ihren Zusammenkäuften auszuschließen.
Dies letttere verfügten die Westphälinger zuerst , dran-
gen glücklich durch, und erhielten mit der Zeit die
Schlesier zu Bundesgenossen wieder die Orden. Durch
ihr Hauptgesetz, keinen Ördensbruder oder Anhänger
derselben in ihr Kränzchen aufzunehmen, oder ihres Um-

Eboiie ideco adlut
und in den letzten Zügen zu liegen scheinen. Die Unt-
versität hat zwar beständig febr [darf auf bíc Orden
inquiriret, und es befinden sich unter den academischen
Gesetzen strenge Verordnungen gegen dieses Unwesen :
aber Pönal + Verordnungen tilgen dergleichen nicht.
Nur von Seiten der Obrigkeit sie nicht geneckt, sie
keiner inquirirenden Aufmnerksamkeit gewürdigt , und
fie verfdytoinben nad) unb mad) vou fe[oft.*
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| E

Ad dies Tefü Chrifti nàti feftos rite pieque celebrandos
ciues-academicos ea, qua;par eft, humanitate hor-
tatur Academiae h.t. Rector, Hermannus Jacobus
Lofíus , graec. liter. Profeffor P. O. adiuncta hifto-
riae exiliorum, in quae Academià Roftochienfis

faeculo XV. milla fullaque fuit; particula prima,
quae continet feceffionem eiüsdem Gryphiswaldiam
factam. Roftochii, literis Adlerianis. "3 $5. in Dart,

rr Prof. trasius hofte, in seiner Vaterstadt Freifswats, durch dis Beyhülfe seiner Ver-
wandten urd Freunde, einige nähere Nachrich-

ten lber den dortigen Aufenthalt der rostockschen Aca-
demie zu erhalten. er hat aber eben das Schicksal ges
habt, was. man bey den Nachsuchungen über einen
bestimmten Punct der academischen Geschichte gewöhn-
lich hat; seine Bemühung ist vergeblich gewesen. Er
bat indeß die hiesige academische Matrikel, und die
Matrikel. der philofophischen Facultät, mit den ge-
druckten Nachrichten nochmal verglichen; und jede
Kleinigkeit, die aus ihnen zu ersehen iste genau erwo-
gen.. Es ergiebt sich aber daraus denn doch im Wesent-
lichen nichts weiter, als was man bisher schon wußte;
nämlich, daß die Acaderzie gegen Oßern 1437 den
Befehl des Concilii zu Basel befolget, bis 1439 in
Greifswald ig Activität getresen, von 1439 bis 14431
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vermuthlich ganz unthätig geworden, und Ostern 1443
in Rostock wieder hergestellet sey, obgleich nicht alle
nach Greifswald gegangene Professoren zurücke gekom-
nien. Die unter einem Gemälde in der Nicolat-
Kirche zu Greifswald befindlichen Verse, die auf alle
Fälle nicht ihre erste Gestalt mehr haben, würde ich
eher für eine Grabschrift auf sechs in Greifswald ver-
storbene rostocksche Studenten ansehen. Auch die zn-
ketzt angehängte Frage, was damalen auf der hiefigen
Academie ein Quodiibetarius gewesen, hat nicht mit
Zuverlaß beantwortet werden An -

Einen Druckfehler in den Jahrzahlen bemerke ich
zugleich, da ihn nicht jeder Leser verbessern kann. S.

dori fo Mai oh Gage atem. M
1438..1439.

yy" der Anzeige des politischen Journals , habe ich
S mcrmalendeVz§uichten bemerkct- und
bey dem Jahrgange von, x 9o (2.25, €. 388) insbe-
sondere verschiedene Erzühlüngen vop der rostockschen
Academie angeführt, die von eben dieser Beschaffenheit
sind. Erst neulich (3. B. S. 409.) habe ich eine da-
von berichtiget : jetzt will ich noch eine andere berichti-
gen. Freylich geschiehet dies erst zwey Jahre später :
allein, was kann es helfen, eher pott einer Sache zu
reden,, je s sich darüber etwas Gewisses bestim-

Der Hr. Prof. Karsten: fand es für den Vortrag
der ôconomischen Wissenschaften auf der hfésigen Aca-demie zuträglich , wenn er 'etnige dazu gehörige Gegen-
siände seineu Zuhörern auch practisch zeigen köunte :

Nan eO ab Cattle mit dem
Kupferteiche,, der zu diesem Behuf abgelassen werden
sollte, daju die bequemfie Gelegenheit darbiete. Er
ersuchte daher (chon im Jahre3789 E. E.jRath - diese
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dev Stadk gehörige Grundstücke, gegen Vergütung ih-
res bisherigen Ertrages, der Academie für den jedes-
maligen Professor der Oeconomie zu überlassen ; und
erhielt auch unterm 16. Dec. 1789 eine vorläufige bey-
fällige Versicherung. Er wandte sich hierauf an die
Herzugl. Regierung, und erbot sich, diese. Grundstücke
zu einem sortwährenden sconomischen Institute für die
Acadernie einzurichten; auch während seines Amtes
gesammte Abgaben und Zinsen zu übernehmen, wenn
man ihm bey der Einrichtung durch einen Vorschrß
von 1000 Rthlr. , und zwar während der“ ersten ztoey
Jahre zu geringeren Zinsen, unterstätzte; und die Ver-
ficherung erth eilte, dasi uach seinem Abgange- der künf-
tige Professor der Oeconomie die Grundsiücke wieder

übernchmen sollte. Er erhielt aber folgende abschlä-
gige Antwort.

Fri ed erich Franz, von G. G. Herzog
zu Mecklenburg 2c.

Unsern te. Ehrenvéfter e. ‘Wir halten eure beyden
Vorschläge in der unterthänigsten Vorstelung nnd det
Nachschrift vom 30. Dee. v. I. betresfend. einige Krdie Academie zum öconomischen Institut, imgleichen
zum botanischen Garten zu acquirirenden Grundstücke,
allewege unverwerflich , und für unsere Academie vor-
theilhaft und gedeihlich. Gleichwohl aber leidet bey
den fonstigen starken Ausgaben und Verwendungen,
welche mit der Restauration der Academie verknüpft
gewesen sind, und zum Theil, bessonders-in Absicht der
Bestellung eines in Ruf stehenden auswärtigen Puri
sten, wie auch wegen sonstiger Einrichtungen uud Bau-
ten / voch bevorsiehen, der gegenwärtige Zeitpunct es
noch nicht,, daß Wir nun schon Uns entschließen md-
gen, dieselben in ihre Erfüllung treten zu tassen. Wans
nenhero Wir uns genöthiget sehen, euch mit curer
Idee bis zu einer günstigern Gelegenheit zur Geduld,wie hiemit Geschiehet zu verweisen. – Schwerin,
den 13. Jan. 1790.

€ 5 Er
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Er fragte hierauf beym Concilio an, ob man ihtn
die verlangte Unterstützung aus einer academischen Kasse
bewilligen[wolle. Weil aber eine solche Anstalt noch
mehrerer Verwendungen bedürfen mögte, wenn sie alle

HAM uuaMR ME G cis
noch fehlet; so glaubte man, die Einrichtung nicht
anders übernehmen zu können, als wenn die Herzogl.
Regierung dazu eine jährliche Erhebung von 100 Rthir.
bewilligen würde. Es ward von dem Conciliv deshalb
der erfoderliche Antrag gemachet : die verlangte Sum-
me ist aber nicht zugestanden worden.

Jetit: hat der Hr. Prof. Rarsten die ganze Sache
für fich, als eine Privatanstalt, übernommen. Die
Stadt hat ifitr bie gedachten Grundstücke gegen. eine
jährliche Erbpacht überlassen ; und er wird nun in dem
jetzigen Jahre die erfoderlichen Einrichtungen anfan-
rs Artetierqs
tial. ein Gnadengeschenk von 100 Rthlr. bewilli-
3 Von der Einrichtung .selbst werde. ich seiner Zeit
weiter reden.

Kurze Prüfung der Gedanken eines Ungenantten, über
die Korn- Ausfuhr von Mecklenburg, als ein patrio-
tischer Beytrag über die Materie von Schiffbarma-
chung der Elde, von Jacob Ernst Friedrich Ber-
Tin, Herzogl. Hosrath und Bürgermeister der Stadt
Fricdland. 1792. Neubrandenburg, gedruckt bey
ChrifiauGottlob Korb, Herzogl. Hofbuchbrucker:

. . b.

gy Hr. Verf. hat es nöthig gefunden, der auf. demTitel angeführten Schrift. (4. B. S. 17.) da
sie der Schiffbarmachung der Elde einige Actionaire
entziehen könnte, noch vor Beendigung des diesjähri-
gen Landtags, eine Prüfung entgegen zu setzen, die
aus dieser Ursache uicht so ausführlich geworden, als
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bey m fell ei

B iiitvobn,ncatnkein Mitglied der Herzogl. i e der Ungenannte
(eo auch die Anthenticität der gierung seyn Td fo
machten Auszüge aus den Accise- Dern
zweifelhaft. (Sind dies ‘aber Geheimni Registert
mand anders wissen könnte uad dürfte ?) i ) Je niezenburg werde nach Lauenburger,nichtndJutBoi!Maaßegerechnet ; der Wispel betra t md eats
qudNTrnj sondern 40 Scheffel; es wäre uito Me
(Wenn unter liese Un "een Orten,, unrichtig.
daß der Ungenannte bey der tren auch eibi. wird,
daß der Ungenaunte bey bet Mel uud die4Scpesic
Aufmaaße vergeßen: fo ift ber Irrthum 4 Scheffeldes Hrn. Verfassers. Beym Einkauf er auf Sciten
stocker Kanfmaun zwar diese Aufmaaße ss der Ro:
des Lasten- und Wagen Geldes fe zur Ersetzung
Abgangs: aber bey der hiefige E und mannigfachen
cher in den Accise-Regiftern Uic Sich ortation, von wet-
mehr als 96 Schesfel gerechnet.) e f- werden nicht
eR daß Rostock, Buizenburg und Somit:eet
fe, könne besondere 1 per ganzen Exportation beschaf-
dieser Ansätze wären nommencui Für den ersten
geführt : ‘bey dem zweyten Ansatz hier Gründe ou.
gen Westen und Osten nur einen Stri nne man ge-
len, und gegen Süden von 6 Meile ich von 4 Mei-
len annehmen. (Bey der bisheric also 48 D Meis
aus Rostock, kann man doch wohl gen Exportation
entlegenen Gegenden, wenigstens fü ie über 6 Meilen
Einfuhr ins Prenßische gesperrt für die Zeiten, da die
nebmeu: unb über dem : rise aus-
MMM Verf. recht ten Viereckwide,
an der stie ene bleiben, da Rostock nicht
von liegt.) Wat ine beträchtliche Strecke da-

uw:



38 alhnnalen der Rostoekschen
demnach vielmehr folgender Gestalt zu machen : Rostock
erportiret ungefähr 6200 Last; ganz Mecklenburg also
fünfmal soviel, mithin 31000 Last , oder 3100,000
Scheffel; wenn nun die' Elde hievon 4, und darunter

nei Sed RRv.Bran:
denstein angenommenen, und von seinem Gegner bey-
behaltenen Grundsätzen , immer noch 41888 Thaler
Schleusengeld vom Korn einkommen; mithin, wenn
man alle übrige Artikel zu 18000 Thaler Schleusen-
Geld anschlägt, über 6 p. C. für die Actionaire blei-
ben. 5) Auch in den übrigen Theilen Mecklenburgs,
die in dem von Hrn. R. R. v. B. für die Elde aus-
gezeichneten Bezirk nicht begriffen sind, tindet man viel
fchlechten Acker, beträchtliche Gewässer und ansehnliche
Hölzungen ; dieserhalb dürfe also nichts abgerechnet
werden. 6) Wollte man die Erportation .lieber nach
Dem Flächen - Inhalte des Landes. berechnen., so könne
man dies folgendergestalt thun : Mecklenburg hat, ohne
die nachherigen Meliorationen mit in Anschlag zu
bringen, 10000 Hufen; eine Hufe ist, wie bekannt,
(wegen der Domainen mögte hier bod) cin Zweifel ent-
fiehen,) zu 600 Scheffel bonitiret; nach Abrechnung
der Consumtion, Weyde rc., dürfte jede Hufe doch
wenigstens 300 Scheffel zur Exportation liefern; und
diese betrûge also darnach auch 3,000,000 Scheffel.
7) Wollte man auch die Berechnnngen des Ungenann-
ten in Absicht der Korn- Ausfuhr billigen , so würden
doch, wenn man die Einnahme. von den übrigen. Arti-
keln nur auf g000 Rthlr. setzt, für die Actionaire im:
mer wenigstens 4 p. C. aufkommen; nachdem unterm
20 Oct. die Versicherung ergangen, daß die Actionaire
mit 4 p. C. dem Recognitions-Gelde vorgehen sollen.

4.

Ert m Fahre 15%. leider rete Rr adi
gestellte Insiruction, was der achtbare und bod
gelabrte 107. David Chyträus, bey dem Durch.
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lauchtigen, Hochgebohrnen Fürsten unb Oervm
Herrn V ohann Albrechten, Herzogen zu Meck-
kenburg, Fürsten zu Wenden tc.c. unserm gnr
digen Jürsten und Herrn, im Llahmen der
verordneten Fürstlichen Professoren der Uni-
versität werben und ausrichten soll, enthält
hanptfächlich Vorschläge zur Besetzung der Academie
mit Professoren. Sie ganz abdrucken zu lassen, halte
ich nicht nöthig : vielmehr wird folgender Auszug dar-
aus zur Beurtheilung der damaligen Lage der Acade-

en.
Mi hzraus hat nach derselben zu Professoren etnpfeh-
len sollen, als Theologen : 1. )den Doct. Tilemann
Heshusius, der aus allerley Ursachen geneigt und
bedacht seyn solle , sich wieder aus der Pfalz von Hei-
delberg weg, und anders wohin zu begeben, auch ein
vornehmer, gelahrter , c&lt;ristlicher Mann und. guter
Lector sey ; 2.) den M. Simon Pauli, einen gelahr-

DaniàbieQD
den Sprachen wohl erfahren.‘ Als Juristen,. weil
die Facultät ganz schwach bestelet, und niemand, als
Doct. Johann Bouke die Rechten lese, 3.) den
Doet. Alb. Knopper, der ju Copenhagen ungefährni
7 bis 8 Jahre das Civilrecht öffentlich gelehret, die
Philosophie und die lateinische und griechische Sprache
wohl sstudirt, und sonsten ein treuer aufrichtiger Mann
sey , der fich auf Befragen auch bereits crläret, daß

" EAQnBit engt [es ah
sich in Rostock bestellen zu lassen, soferne ihm jährlich
150 Rthlr. Gehalt nnd eine freye Behausung würde
verordnet werden, *) 4.) einen Hamburger, Detkev
Langenbeck, der fid) jr Heidelberg und Speyer M. $

*) 88ot 1539 Tawn Ano

WEM EEPee ere ME
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halte, und über die Institutionen, auch etliehe schwere
Gesetze, L. Si is qui pro emtore ff. de vlucap. und I..
Gallus Aquilius ff. de lib. et posth. gedruckte Commen-
tare geschrieben; 5.) den Ludolph Priggius , der
zu Copenhagen schon einige Jahre Professor der Dia-
Iectic und Rhetoric gewesen : ~~ alle drey über 40 Jahr
alt, feine, ernste, gebrauchte Lente, die auch aut den
Landgerichten für Assessoren könnten gebraucht werden.
Als Philosophen : 6.) den M. Barth. Clinge,
einen jungen und fleißigen Mann in Rostock, dcr bie
Sprachen und Philosophie wohl ftudirt, und die
Stelle eines Profesloris Euclidis et Arithmetices für
so fl. annehmen wolle. ~ Weundiese Professoren
besielet würden, so würde die Universität dermaßen
mit Professoren besetzet seyn, daß mchrere zu bestellen,
ein Ueberfuß wäre, auch das verordnete Einkommen
der nenen Dotation nicht weiter reichen würde.

Me

n hu bemerkenu Siene abiitGicht uu iis aieiim
Quit fein iof Antheil nim Jahrenoch Falls tes Vie
machen- wei ocker an Nut, ifie an biejem elbe

b dli sent p eereiten. gung POM on m e

6.

$inícm. 21x. Nov. hat die philosophische FacultätU den vormaligen hiesigen Privat- Docenteu, Hrn.
C. W. Ahiwardt, zum Magister ernannt. Er hat,
m.:ruht cs m S nins zu Demmin angenommen.
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RostockschenAcadetnie.
4. Ban d. 6. Stück.

Den 29. Januar 1793.

La.

Philosophisch - Theologische .Abbaudlung von drr Un-
sterblichkeit der Seele. Ein Versuch von Rarl
€briftian 230rnaráber, d. G. G.K. KReostock,
gedrucktin der Adlerfchen Officin ; 1792. ' 3 iw
gen in Quart.

t allen Wissenschaften giebt es noch Nebenfrägen
genug , die ein junger Gelehrter, bey Beendis
gung seiner academischen Laufbahn, als Probes

stück seines angewandten Fleißes, mit Nutzen bearbeis
ten kann: und wenn sich ihm selbst dergleichen in Vox-
lesungen und Büchern nicht dargeboten hätten, so
wird ciner seiner Lehrer ihm denn doch wohl einen
solchen Gegenstand, und die hauptsächlichern Hälfs-
mittel dazu, auf Ersuchen nachweisen. Ich begreife
es daher nicht, wie sie bisweilen Gegenstände wählen,
bey denen sie gar nicht erwarten können, daß ihre Ar-
beit irgend jemanden brauchbar seyn werde. Hieber
nh dite Guida ipeiWejr
äwey Bogen, denn der dritte enthält nur Titel, Zu:
M und Vorrede, ~ einen zu großen Umfang
auferusnbeeri id
eincr genauern Anzeige des Inhalts, die hier keinen
Nuten haben würbe begnUge ich mich , dis Frage

œ ,

nulo Ix nm
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hinzuzufügen : ob man hinkänglichen Grund habe, die
Fortdauer nach dem Tode, und die Unsterblichkeit, im
gewöhnlichen Sinygdes Worts, für [p gleichbedvu-
i apr , s auch in diesem Auflate gcsches

en ist ?

2,
Versuch eines Entwurfs des Vernunft-Rechts, von

D. Friederieh. Wilhelm Sibeth. Rottock, in
der Arsen, Buchhaudlung , 1790. 5 Bogenin Octav.

1i: dieser Schrift einen richtigen Begriff zu ge-ben, will ich sowohl den Zweck des Hrn. Verf.
als den Inhalt anführen. '

Cic iil nach der Vorkéde eine Probe aus cinem volle
ständigen Entwurfe des. Vernunft. Rechtes, das ders
selbe anszuarbeiten. sich entschlossen hatte. Beydicsem
Entwurfe des Vernunft Rechtes hatte Jedoch derselbe
noch einem besondern Neben - Zweck. „Ih habe von
„jeher gewünscht“, sagt er, „auf eine der Philofo-
phie angemessene Art die .Gruudsätze des (positkvén)
Rechts sestseßen zu können;, da cs mix unangenehm
war, mich einer Wissenschaft gewidmnet zu haben, die

Fu Uhr mh rtem hüben QEON) dfe
Überzeugt; und habe daher rinen Versuch gemacht,
aus Priucipien der Vernunft cin System dieser Wis-
seuschaft zu entwerfen, nach welchem zweckmäßiger uud
practischer , als nach dem sogenanten, nur zu oft auf
schwankeute und willkührliche Hupothesen gebayetén
Natur Recht, und philosophischer, als nach den in-
stitutiones iuris ciuilis , mit Ausschluß aller positiven,
uder auf willkürlich bestimmte Staats Einrichtnugen
fich beziehenden Gesetze, die Einleitung in die gesammte,
Rechts; Wissenschaft vorgetragen werden könnc. Und
[o dünkt mich, daß zuvdrderst der Codex des Veruunfts
Rechts entwurfen werden müsse, che man zur Refor-
mation poßisver Gesetze schreiten könne.“ ~ Nach die-
ser Ertlärung wird man aiso diesenVersuch zunächst
beuriheilen müssen.“ |

In
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..Inbem eríten Theile trägt der Hr. Verf. dasjenige
kutz vor, was zur Bestimmung des Bégriffes uyd der
Behandlungs- Art der Wisssenschaft dienen soll. Ver-
uunftrecht ist.ihm „„der Inbegriff der Principieu , die
sich nach retnen Verstandcs - Begkiffen auf die Anwen-
dung dcs äußern Zwanges unter den Menschen, allcin
in Rücksicht der Natyr der Gegenstände, mit Ausschluß
aller andern moralischen oder Religions. Gründe und
Zwecke beziehen “ Und er himmt dabey zweene Haupt-
grundsätzc dicscs Vernunft-Nechtes an; einen für die
Befugnisse., „brauche zur Erhaltung deiner Freyhcit,
sowohi in Rücksicht deiner Person, als der dir zuge-
eigneien Dingt, gegen andere den äußern Zwang ; und
einen für die Verbindlichkeiten, „verletze nicht die
Frceyheit cines andern.“ Der zweyte Theil enthält
die allgemeinsten Sätze von der Oceupation, den Ver-
trägen überhaupt € und den Gxrjellschafts- Verträgen
insbcfondere. Am Schlusse sind ein Paar Entwürfe
zu eincn Religions - Edicte angehängt, so wie es nach

Bieien agusemeiten Grupndsäßen eingerichtet wer-
Ich giaube nicht, daß sich auf diesem Wege die

Nebenablichi des Hrn. Verf , k.ämlich die Berichtis

eem Rec Md ernusst- Nicht
ist, so lange man hierüber nachgedacht hat ,. gestritten
worden:; “’ und jetzt dürste gerade über das System dies
serWissenschaft am wenigsien ein allgemeines Einver-
skändniß zu erwarten seyn. Noch mehr Schwierigkei-
ten finden ich, wenn man die allgemeinen Grundsätze
des Systems auf specielle Eegenftände anwenden will;
und ich halte eine Acußerung in .der Allg Lit. Zeitung
(1788 Nr. 205. S 569.) sür sehr richtig, wenn es
daselbst heißt; „Die Anwendung des Naturrechts, wo
fie nothwendig ist, führt uus in ein noch größeres La-
borskth, als die Controversen des positiven Rechts,;
wei Jenes, lqut der Welt -Geschichte, sich ändert
wie die Moden; und jcder berechtiget ift, fci
he Ideen vom Naturrecht für die vollkommensten des

N22 . UO
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riditiaften tt Dalter,|Saffoimunfberbemnodbeyder Gesetzgebung nicht allein auf das Vernuuftrecht,
sondern auch daneben noch auf manche anders woher ent-
lchnte Gründe sehen muß; und da bey dem ictt gelten-
den positiven Rechte ein. solches System des Vernuyft-
Rechtes noch weniger zum Grunde gelegt gewesen:
so werden auch hirdurch yeùe Hindernisse eutstehen.
Ich glaube vielmehr, daß es zur Erreichung. des ange-
führken Zweckes mehr beytrage, einzelne erhebliche
Fragen des politiven Rechtes zum Gegenstande zu wählen;
und das etwaquige Vernunftwidrige, Ueberflüssige oder
Mangelhafte, in einer allgemein faßlichen Sprache,
ohne Rücksicht auf ein besonderes Syskem und dessen
Tertninologie , einleuchtend darzustellen.

£X b0$ Hrn. Prof. moris Zeitschrift ! Italien und
x Deutfchland, in Rückficht auf Sitten, Gebräuche,
Litteratur und Kunst, im ersten Stücke des zweyten
Bandes, stehen einige Bemerkungen über Halle, Göt:
tingen und Marburg, aus denen ich nach meinem
Zwecke folgendes ausziehe. . :

„„Unter den hohen Schulen , mit denen ich es dieses:
mal zu thun habe, ist Marburg in aller Absicht dis
unbedentendste. Sie zählt kaum 400 Studenten; da-

egen sich jn Halle und Göttingen 900 bis. 1000 aufealten — G6 iff jar tneben, flet unb-altfrám
kisch gebauet: aber die umliegende Gegend ist yugee
tnein fruchtbar , lieblich und romantisch. Die fruchts
baren Gegeuden der Lahn gewähren Marburg. nicht
qlein den Vorzug, daß die Nothwendigkeiten des
Lebens schöner und schmgckhafter, sondern aud) viel
wohlfeiler, als in Göttingen uud Halle sind. An
dem letztern Orte ist es zwar, wegen dex Nachbarschaft
der sächsischen und anhaltischen Länder wohlfeiler ,als

EAMe dnd
man schlecht; und die Preise lind unbegreiflich hoch ;
höher als iu Verlin," Mar

* $
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„Marburg ist erst im Werden: der Ruf der Uni-
versitäten, Göttingen und/Halle, ift entschieden; aber
wie mich dankt, mit einiger Partheylichkeit für erstere.
Es ist nicht zu läugnen , daß die Hallische Biblfothek
durchaus keinen Vergleich mit der Göttinger aushält;
die, wenn man auf Branchbarkeir,1\ anf die Menge
ueuer Schriften in allen Fächern, nnd insonderheit aufdie Bedienung und Leichtigkeit sicht;mitweichermanBücher erhalten und benutzen kann, die, erste und
brauchbarste unter allen mir bekannten ist. Es ist nicht
zu läugnen, daß Heyne mehr Mittel in Händen hat,

er studirenden Iugend Liebe zur Philologie , und den
ogenannten Humanioren einzuflößen, als Wolf; nnd

daß er scit weit längerer Zeit und glücklicher diese Stu-
dien verbreite. Göttingen könnte endlich einen großen
Vorzug vor den meisten Universitäten, und vor Halle,
durch das Prediger - Seminarium und das Pastoral-
Institut haben, wenn diese Anstalten ausgedehnter
Dären. Llber das ist quch Alles.: das ist des großen
Aufhebens nicht werth, welches man von Göttingen
macht; und welches vielleicht einen Grund mchr in
dem Seclbstgefühl der Professoren , und in dem Ein-
verständniß derselben, sobald es auf ihren uud ber Uni-
persität Ruhm aukömmt , als in wahren Verdieusten
und Vorzügen hat.“

„In den Hauptsachen sind sich beyde hohe Schulen
gleich. Brodt -Wissenschaften werden auf beyden gut,
in Halle doch vielleicht besser vorgetragen; und die
Sura beyder Orte gehören noch zu den fleißigstenmir bekannten Universitäts- Bürgern. Aber in Halle
uud Göttingen ift. bie Liebe zur Lectire selten, und
für die Kunst geschieht nichts. Es fehlt an Aufmun-
terung zum Studiren, an Gelegenheiten zu practischen
Uebungen, an aller Aufsicht. Die Sitten der Stu-
denten sind schlecht; und die Gefahren, Leib und Seele,
Geist nd Herz ju vergiften, beynahe unvermeidlich.
Es fehlt ganz an zweckmäßigen Lesegesellschaften; die
meisten jungen Leute lescn nicht einmal Zeitungen und

Journale ; und wenn diefegieich mehr eine d^
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für Männer, als,cin Studium für Jünglinge seyn sollen;
fo kann man duch secher schließen, daß jeder, der in
unsern. Tagen uicht Journaie lieset, andere Bücher
noch weniger lesen wird, und sich für die Wisseuschaf-
ten uicht iutcressire. Iu Halle hat man an,practische
Voräbungen für Theulogeu kaum. gedacht : und das
Prediger- Seminariym und. das Pastoral. Institut in
Göttingen , durch welches nur wenige junge Leute ge-
bildet werden, erschöpfr die Erwartungen auch.nicht,
welche Patrone von Kirchen uud Schulch, und Lrivats
leute, dic ihrd Kinder jungen Theologen auvertrancn
müssen, sich zu 1nachen berechtiget ind. . Was für die
Kuust geschieht, its so qut als N&lt;ts. Aesthetic wird
von Zeit zu Zcit gelesen; abrr die Theorie gehört am
wenigsten für uugcubte Jünglinge. Von Kunstschulen
zurj Bildung des Gcsa,ttacks durch Aaweisung , Mo-
delle und gute Musicr, von Uebuugen in der Dicht-
uud Rede- Kunst , weiß man nichts: von gewissen Ges

groben: Zeichncn und Malenzu lernen, schweigtmanbillig aus Schonung. Meine Leser werden also
in den Wunsch eiuitimmen, daß man auf unsern Unis
versitäten kleine Kuust- und Modellen-Sammlungey
anlegeu, und. geschickte Künstler uud Kunstkeuner an-
seßen môgte; nicht um die Kunst zu lehren, denn die
läßt sich so leicht nicht lehren; aber um juugen Leutett
Geschmack dazu, Neigung dazu beyzubringen, und (Di
nen den erstenStoß zu geben.“ .

(Das Ucbrige künftig.)

M Resrript an deu.verstorbenen Doect. Lange
FY in Bützow wird , da ‘es veischicdene Data für un-

teGelehrten, Geschichie “enthälth hier einen Platz
Friederich, v G. G. H. z. M. .

Hochgelahrier , l. G. Nachdem ihr euch.anerklcret
habet, als Doétor Iegens auf Unscrer Universität zu
Bäügzow. euch nicderlajjen , alles Advocirens euch ent-
halten, guch .ohue bcsoudern Gehglt, bloshin. an i

e XNREER
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Geschäften nud Hebungen Unscrer dortigen Ivristet-
Sun TheitCn zuwol: fo wirb en bieynttM etes tu haltenund1oichcsdenStudirerd.n
bekannt zu inachen. In Gerväßhett dieser Resolution
ergehet unterm heutigen Dato an Restorem und Cori.
eilüm die nr- und abschriftlich beykomimcnde Verord:
nung. Wornach ec. Schwerin, den 31. März, 1383.

(vi terr frádbtraae zu den Büsten Berlinscher
AS. Gelehrten Schri istellerur d Bünstker, bet
im enm Jahre erschicney ist, nd keine Nachrichtenzur dne lenbürgischin . Geleßttén : Geschichte ebat e z
bu iib denjenigen, per blos im Meckleibnrg gebobren
d idt i beu mecklenburgischen Gelchrten-hu- rech-
Meteor fa dTto
Neue Monatsschrift von und. für Meckleuburg, Erskéx

Jahrgang, 1.1. Stück. November 1792. Schwe-
rin 10. 4 Bogen’ in Quart.

(ou 1) An den- Hkit. O: F. J. Chriftien“Wulf, bcy der frehen Jubelfeyer .sciner zojähri-
gen Dienst. - Ein Gelegénheits. Gevicht.;. 2) To-
pographische Beschreibung der Stadt Wahren.
Diese Stadt, bie fip immet mchr- aufnimmt, hat
403 steuérpflichtige Hänser , „uud batte vor 8 oder 9
Jahren 2306 Einwohner. 3) Ueber das Verzeiehniß
des Inventariums ciner vatcrländischen Hofstelle. (3.
B. S 315.): . Jene Berechnuugen w rden .für un-zuverläsfig erkläret. 4) Verjeichuiß berimter Gelehr-
ten, welche nie gekebt haben. ~ Stchtliche Druck-
fchler hätten nicht mit angeführet werden solen. 5)
Sollte die Lage der Wohuzimmer, sonderlich auf dem
Lande, auch wohl Einfluß auf die Gesundheit und das
Leben der Menschen haben? ~~ Wenn man den Mary

ge
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gel gehöriger Lüftung und die Feuchtigkeit des Zim-
ticrs mit zur Lage desselben rechuet, so hat wohl noch
niemand daran gezweifelt. 6) Schreiben eines Deut-
schen über den jetzigen allgemeinen Revolutians-
Gift — Sr Verf. diefes Briekes versichert, daß
man in Deutschland, nach vernünftigen Grundsätzen,
allenthalben frey seh. Seine übrigen Aeußerungen
wird man hieraus leicht errathen. 7) Aehnlichkeit der
Kriwitzischen Windsbraut, mit der Nystaaker Wolken-
und der Sulzbachschen Wetter- Säule. 8) Bitte an
den Hrn. Regiernugsrath v. Brandenstein, über
Aufklärung einer Stelle in seiner Schrift. – Weil
piele andere Flüsse ohne Schleusen schiffbar sind ; fo
hält der Verf. dieses Außsates die Schleusen bey der
Schiffbarmachnng der Elde für überflüssig. 9) Cim
Paax Wgrte, den Aufsaß über Bauren- Aufklärung(3. B. S. 227.) betreffend; vom Hrn. S. R. Dies;
10) Ein auf Vernunft und Erfahrung gegründetes
Méttel wider den Weitzenbränd. Man soll völlig
reife Saat nehmen. 11) Das Nothfeuer betreffende
Beyträge. 12) Kurze Uebersicht der Witterung iu 4
Monaten. 13). Anzeige.

Kommunkonbuch von Johann August : Hermes,Consistorialrath und Oberprediger zu Quedléyburg:
Erste Auflage im kleinén Druck. Mit Königl. reu;
sischen} wie auch Churfürstl. Sächlischen allergnädige
sten Privileglen. Verlin, 1793. Bey Christian
Friedrich Dimas . (Preis 4 gute Groschen.) 102ogen in Octav. [

Vorn diesem Buche, davon schon mehrere Auflagen
im ‘großen Druck vorhanden 'siud, darf ich nichts

weiter anführen, als daß der Verleger, um den auf
den Titelblatte bemerkten geringerea Preis bestimmen
zu können, die Kupfer der vorigen Auflagen, und eint
angehängtes Gcspräch, weggelassen hat.
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RostockschenAcademie.
4. Band. 7. Stück.

Den 5. Februar 1793.

1,

Der Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlichste Wahrschein-
lichkeit, daß beym Actien- Nehmen zur Schiffhar-
machung der Elde blutwenig zu verdienen je)... ym
Npvember 1790. x Bogen in Octav.

och eine bey Gelegenheit des vorigen Landtags
herausgekommene Schrift über diese Angele-
genheit; in der mir abet der aus dem Titel ers

;chtliche Ton dem Gegenstande nicht angemessen scheint.
Der Verf. gchet von dem Hrn. R. R. v. Brandenftein
(4. B. S. 4.) in folgenden Puncten ab. 1) An Som-
merkorn wird höchstens anderthalbmal so viel, als an
Winterkorn gesäet. 2) Zur Consnmtion muß auf die
Person 8 Scheffel ftatt 6 gerechnet werden. 3) Im
Durchschnitt kann nur das vierte Korn gerechnet werden.

gggt
eingenommen werden. Und nun macht er folgende Be-
rechnung. Auf 10,000 Hufen wachfen an Winterkorn
4000,000 Scheffel ; davon nach Abzug der Saat, und
der zur Consumtion erfoderlichen 2400,000 Scheffel,
zue Ausfuhr noch 600,000 Scheffel übrig bleiben : diese
P aen nnm OM NNmach:
fei darauf 6000,000 Scheffel, wovon nach Abzug der
Saat 4500,000 Scheffel übrig bleiben: rechnet man
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nun die Hälfte zur inländischen Consumtion , so blei-
ben nur 2250,000 Scheffel, wovon er indeß (ohne cine
weitere Ursache, als die Sicherheit anzuführen,) noch
250,000 Schcffel streicht; die sodann noch bleibenden
2000,000 Scheffel geben 30,000 Rthlr. Einnahme.
Und nun die 1 50c0 Rthlr. für andere Artikel hinzuge-
rechnet; würde die ganzes Einnahme 60000 Nthlr. scyn.
Fi: die Actionaire wären also, nach Abzug der 17000thlr. zur Unterhaltung, Besoldung und Recognition,
43,000 Rthlr. vorhanden; folglich etwa 64 p. C. Zin-
fen zn erwarten.

2,

Beschluß des Auszugs aus den Bemerkungen

ber. tue Göttingen und Marburg.. (4.
M'! s Beschuldigung , daß die Sitten. auf ben

. vorhergenannten Universitäten schlecht sind, wer.
be ich mich länger aufhalten; und einige Mittel, sie
u verbessern, in Vorschlag bringen. In ciner Ge-scuschaft kragte Hr H. P. Boysen, nachdem viel von

deu Mäugeln der Universitäten ßesyrochen wordeu, dens.R. Struensee, eincn der würdigsten uud geschickte-
en Schulmänner unscrer Zeit, was er von denselben

halte. Wir erschraken, da er nach einer Panse und
it einem tiefen Sei.fzer yersicherte, der Satan würde

ut
sehr hart; und doch rührt es von einem cinsichtsvollen,
rechtschaffenen , sanftmüthigen ‘Maune her, der bey
einer gänzlichen Aufopferung allcr seiver Kräfte, und
dem seltnen Fortgang, mit welchem er fid). oie littera:
rische und moralische Bildung sciner Schüler angelegen
stipatus M ae
Sorgfalt gewarteten Pflanzen verdorrte, oder amd
wuchs. Wer sclbst studirt hat, wird es so hart
nicht finden: und das ganze Publicum weiß, wie cs

auf hohen Schulen hergeht. Wie oft hört man j!
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Halle von öffentlichen Beweisen ber Sittenlosgkeit. von
großen Tumulten: der leute , über welchen Semler
schricb, ist noch in frischem Andenken. Im feinen Gàt:
tingen verließen 1790 die Studenten die Stadt nach
einer den Handwerks Burschen gelieferten Schlacht,
und kamen erst nach einer Capitulation, und zugestau-
dener vôlligen Amnestie zurück. Bald nachher trieben
es die Muyusensöhné in Marnz so weit, daß der Chur-
fürst das Darmstädtsche Militair nachsuchte. Der
Schaden dieser Tumulte ist grbócr, al$ man gewöhy-
lich glaubt. Nicht zu gedenken, daß die unschuldigen
Acltern, deren Sdhne daran Thril nehmen, große
Sumuzcen bezahlen müssen; so werden immer einige
relegirt, und viele in ihrem Studiren gestört. Ueber-
haupt abcr ist die Neigung, sich mit Handwerks-
Burschen und Häschern iherumzuschlagen , verdieust-
volle Gelchrre , Vorgesetzte und Lehrer durch Einwer-
fen der Penster und Pereat- Rufen zu kränken, so nie-
drig, daß sie auf cin großes Sitten-Verderbniß schlies-
sen läßt. Doch möchten diese hitzigen Fieber noch
hingehen, wenn cs nur der schleichenden und gefährli-
chern nicht so vicle gäbe; wenn nur nicht selbst die
erlaubten Vrrgnügungen gefahrvoll, und Beweise
wären, wie wenig Geschmack die Studenteu haben;
die öfsentlichen Aufzüge z. B. geben jedesmal Anlaß zu
Schlägereyen und Meutereyen, die nachher lange
Zeit heimlich fortwirken; wenn nur das übermäßige
Trinken , das Raufen und Duelliren, das Schuldeu-
Maéhen und Entweichen, das Müssiggehen, das Hau-
seu in den Tabagien, das Spiclen und andere Laster,
nicht ö gemein wären. Man wird diese übeln Ge-
wohnheiten und Laster nie ganz ausrotten : aber die
Verbräderungen, die dergleichen, wo nicht zur Abficht,
doch zur gewissen Folge haben, die Ordeu und den
Ton der Debauche, könnte. und müste man ausrottet.
Man mäßte cs dahin bringen , daß die Lüderlichen
nicht den Ton angeben, nicht die ersten, greehrtesten
wärey; fondern ihre; Laster im Finstern übten, wo lie
hingehörien&lt; Dies Lehtere: i in Göttingen wezigerr



52 Annalen der Rostockschen
ber Fall, wie in Halle; indeß sind die Begriffe des
Publicums von den guten Sitten der Göttinger Stu-
denten schr übertrieben, und diese eins ins andere wenig
besser, als der Hallenser. Der gerühmte Umgang mit
den Professoren besteht in einer sogenannten und wirk-
lichen Cour , welche die Studenten Sonntags frühe
machen. Einer kommt, der andere geht; und viele
bleiben nur wenige Minuten, um ihre schönen Kleider
und köstlichen Parfüms in recht vielen Hänsern bes-
wundert zu sehen. Diese Couren abgerechnet, gicbt
es in Halle mehr Gelegenheit, gute Geseilschaften zu
besuchen,. als in Göttingen. Daß die Professoren an
dein cinen und dein andern Orte sich nick,t viel mit
den Studenten abgeben, kann man ihnen billiger
Weise nicht verargen. Diese in der Regel so fleißige,
so arbcitsame und wenig belohnte Männer können
sich wohl andere Erholutgen erlauben, als den an sich
ftaurigcn Umgarig mit Studenten; der ihnen doppelteschwerlich sceyn toürde ,, da sie mit dem größten Be-
dacht reden müßten , und nicht alle Pedanterey ablegen
dürfen, wenn sie ihren Ruf und ihr Ansehen nicht aufs
Spiel setzen wollen. In Marburg hat man wenigstens
an die Verbesserung der Sitten gedacht, und sie durch
yeue, schr strenge Gesetze zu befördern gesucht : aber
firenge Gesetze allein besjern nicht.“

„Ich wage einen andern Vorschlag. Könnte man
ein Mittel finden, die Studenten mit ihren abwessen-
den Verwandten und künftigen Befördereru in Verbin-
dung zu erhalten, und ihnen dergcstalt das Motiv
zum Fleiß und zu einer guten Aufführung zu lassen,
dessen die meisten Menschen bedürfen , und das jungen
Lenten doppelt ndthig ist ; wie auch den Geschmack und
das Studiren derselben zu leiten, und ihnen anständi-

e Zeitvertreibe zu verschaffen; so würden die jungenluis mit der Zeit gewiß ordentlicher und fleißiger wer-
den. Der Professoren Geschäft kann das nie seyn.
Sie können den Studirenden nicht schlechte Zeugnisse
geben; auch thun sie es nie, weil ihr Beyfall zu viel
babey leiden wärde. Ihr Stndiren erlaubt ihnen no:al,
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einmal, auf das Betragen der Studenten besonders
Acht zu haben. Noch weniger aber haben fie Scit unb
Lust, ich um die Vergnügungen, um die Bildunge
um die Lectüre und um das Studiren ihrer Zuhörcr
zu bekümmern.“

„Sollte es daher nicht gut enn, wenn Männer anges
setzt wücden, die weiter nichts zu thun hätten, als mit
den Aeltern einer Zahl ihren auvertraucter Studenten
zu correspondiren; den Studenten freundschaftlich zu
rathen, wie und was sie studiren müßten, Lese-
Gefelischaften einzurichten, der Jugend Liebe zur Kunst
und Geschmack an den schduen Werken derseiben ein-
zuflößen; Concerte ,, vernünftige Spiel- uud Tanze
Gesellschaften zu veranstalten, gelehrte und litterairi-
sche Zusammenkünfte zu. halten, u. j. m. Diesen Er-
ziehern müßtcn die Gelder der Studenten überschickt
werdcn; so kämen sie in einen Bricswechsel mit den
Aeltern, und gäben diesen von dem Betragen ihrer
Söhne Nachricht. Allenfalls könnten auch die Landes:
Collegia Berichte darüber fodern , wodurch ihr Ansc-
ben febr vermehrt werden würde. Wenn es ihncn
zur Pflicht gemacht wird , die Vergnügungen der Stu-
denten zu leiten ; fo geschiehet es iu der Ueberzenguug,
daß es wichtig ist, jungen Leuten zu anständigen Er-
holungen Gelegenheit zu geben, weil sie sonst unan-
ständige und verderbliche wählen. Die Zahl dieser
Erzieher könnte auf zwölf, und jeder etwa über 40
Studenten gescht werden, die ein thätiger Mann in
einem nicht weitläuftigen Orte wohl überseheu kann,
da die Studenten cben nicht versteckt zu handeln pfle-
gen, und es unter 40 nur ctwa 10 muntere, unruhige
Köpfe giebt. Nur die begüterten Studenten bedürfen
solcher Aufsicht; die Armen ahmen diese, einer be-annten Erfahrung zufolge, in allem nach, und wer-
den an jenen Anstalten auf mancherlen Weise, beson-
ders an den zu errichtenden Lese - Gesellschaften, Theil
nehmen können. Wollte der Landesherr dicse Männer
nicht besolden ; (o könnte vielleicht folgende Einrichtung
getroffen tverden. Jeder Student der 200 Thaler
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iib Otüber $eryeDrt, qe6e 7 bis 8 ocent fir den Er-
zicher. Da viele s00 und mehrere Thaler verzchren,
würden die 480 unter Aufsicht stehenden etwa 12000
Thaler liefern. Davon erhiclte jeder Erzteher 1000
Thaler : nicht zu viel, wenn man rechnct, daß der Um-
gang mit den Studenten mancherley Aufwand fodert;
daß es gnt seyn würde, wenn diese Mäuner verhey-
rathet wären, damit sie sich nicht selbst zu Ausschwei-
fungen verleiten ließen, und daß sie durchaus keine rt
des Unterrichts Studenten für Geld ertheilten, oder
sonst auf irgend eine Weise von ihnen, außer dcm,
was von der Regierung bestinimt wäre , etwas anneh-
meu inüßten: denn. der Client kann nicht Censor und
Aufseher seiner Gönner sevn. Dazu könnte man ih-
nen eiuen Titel, der sie den Professoren gleich machte,
und das Versprechen geben, längstens in 8 Jahren
weiter berforgt zu werden; denn dicse Männer müßten
jung seyn, müßten noch halb aus Neigung anden ju-
gendlichen Vergnügungen und Arbeiten Theii nehmen.
Vor allen Dingen müßten sie endlich in gar keiuer Ver-
bindung mit dem academischen Senat, sondern bloß
unter dem Curatorium stehen. Die Ansführnung die-
[ct Plans wäre vielleicht das einzige Mittel, einenessern Ton unter den. Studenten einzuführen. Den-
noch würde er viel Wiederspruch leiden müssen , beson-
ders von den Professoren *): indch könnten ßr fich mit
der Hoffnung trösten , nun nicht mehr so oft um ihr

mA
sie überdem nicht führen; denn der Staat hat ein Recht
gu diesen und. ähnlichen Anstalten. Und mich dünktt,
der Staat begeht eine Inconsequenz, wenn er junge
Männer, die er nachmals ernähren, unb gu ben mid

tigsten Absichten brauchen muß, ungestört verwil-ern läßt. ©

wi den Maske Mess; die der M.
J Prof. J. . Bode in Berlin herausgiebt „ sind

3) Warum , ist nicht angegeben. ein
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ein Paar Aufsätze des Hrn. Landmarschalls von 4abtt
eingerückt, deren ich hier erwähnen muß. In dem
Jahrbuche für das Jahr 1793, finden fich 6. 241—246
Brobachiyngen und Bemerkungen über die Streifen
des Jupiters, und deren Veränderungen, aus einigen
Bricten desselden. Und in dem Jahrbuche für 1798
siud S. 2:26 ~ 232 Bemerkungen über die Sonne und
ihr Licht eingerückt, die eigentlich ein Auszug aus eincr.größcrn Abhauzuung sird, welche in den Sÿriften der
Gesellschaft naturforschender Freunde vollsiändig er-
scheinen wird. Schpn im Jahrbuche für 1793 ii S.
248 einer Beobachtung desjelben bey Gelegenheit eis
ner Sonnenfinsterniß gedacht, und dabey vom Hrn.
Prof. Bode foigende Anmerkung gemacht. „Hr Land-

viterve Hader er MathematikMeum
„und Physik. Er wendct einen Theil feines aufchnlt-
CORO GE UBMURQuervribcs
, Eben € ansmlung d Seltenheiten , nud phy-

sicalischer und aftronomifcher Inftrumeüte. qu : wie
vich denn im vorigen Jahre auf feinem Rittorste
"Remplin unter andern ein von ihm neultth-änger
"fchaftes 7tßiges Herschelsehes. Spiegel- Telescop 40
„sehen, und zu gebrauchen Gelegenheit gebabtbabe". -

Ich berichtige hiebey zugleich noch eine Nachricht,
die fif) it bem 66. Stücke der: gothaischen gelehrten

Sn ron 1791 befindet, und folgender Ge-a att .

: „Rostock. Die Aulegung einer Stery-Waxte hier
soll etn. Hauptgegeustand der. Reise des Hrn. Fofmar-schals v. Hahn mit dem Hrn. Prof. Bode aus Berliu
seyn, welche bevde deshalb verschiedene, in dieser Hin-
sche merkwürdige Orke kn Dentfchtand besucht haben.
bsp aug ig ua erue Sid
der Bibliothek benutzt haben.“ . -

In dieser Nachricht ist das ganz unrichtig, daß die
Reise des Hrn. L. M. v. Hahn einen Bezug " i



$6 9(finaf. b. 9toft-9(cab. 4.35, 7.8.
Hiefige Observatorium gehabt habe. Vermuthlich ist es
dem unzuverlässigen Corresvondenten nicht bekannt gewe-
sen, daß der Hr. L. M. v. Hahn zu Remplin eine Art
von Stern-Warte erbauen lissen, und darauf zn seinem
Vergnügen mancherley astronomische Beobachtungen
anstellet. *) Aber das hätte er doch durch Erkundi-
gung leicht erfahren können, daß zum. Behuf des hies
sigen Observatorit seit meiner vormaligen Anzeige (2.
VB. S. 239.) nichts weiter geschehen sch , als daß der
Hr. Prof. Schadeloock den Riß zu demselben verfer-
kiget; und daß es nun noch an dem Fond zur würkli-
chen Einrichtung ermangelc.

4.

Jr,$. Pacino t beds. w. We diger heile

micj mu ji “m hei Prize:. Derfd T en sei ich 2n QuaiSm sS. I.I.

.) Hr. Böde gedenkt dieser Reise beyldufig mit. folgenden

eTOSZahnaufinerReis
nach Magdeburg , dem Harz, Göttinger, Eassel, Gos
tha, Jena , [Halle, und Dessau zu begleiten,“



„Y n n a le n
Der

RoskockschenAcademie.
4. Ban d. 8. €tüd.

men 26. Sebruat 1793.

3.

Herzoglich - Mecklenburg - Schwerinscher Staats-Calen-
dere 1793. Schwerin, gedruckt und zu haben bey
W. Bäxensprung, Herz. Hofb. 24 B. in Octav.

chon oft hat dieser Staats. Calender einige zu
seiner Verbesserung „abzweckende Zusätze und

Is Veränderungen erhakten : uyd auch in diesem
&amp;Fahre wird man finden , daß ber Herausgeber alle
Mùühe anwendet, denselben émtner nuttbarer nnd: voll-
ständiger zu machen. Ich halte es also für qtigemes-
fen, zur künftigen Vergleichung dessen Einrichtüng noch
genaner zu detailliren, als das erste Mal in diesen
Blättern (1. B. S. 138.) geschehen in.
 Eigendicher Calender. WErster Theil. Zzerzogk.
meckl 'Schwerinscher Personal- Etat. 1. Ab-
hn. Herzogl. Haus. 11. Abfchn. Geheimes Mi-
nifteriurn, Gefandfchaften nnd Agenten. 111. Abschn.

ofetat. . 1) Herzogl. Hofstaat, a) Oberkammerherryn-
Staab.. bJ Hofmgrschall- Amt. c) Marstall‘Amk.

2) Hofsjagt der regierenden Herzogin, des Erbprin-
e . ber 2g Ptinzen, .der. Prinzesstuien , deriaRosSut; eMD: amo um
Sbibliotbe. V. Abschn. Cameral Etat. Kammer;
Collegium... Reluitions - Commission. Einzelné

Cameral -Grgensiände. a) Dsmainsn, Veamie. b)



58 Annalén dér Rostockschen
Jagd Regal, Jagd Bediente. c) SorfpRegal, Sorfi
Collcgium , Forst - Bediente. d) Steuer - Regal,
Stcuer-Lommission, Steuer - Bediente , Arcise zu Ro-
UE. €) Posiregal, Post ( Bediente. ‘. XF) Zoßregal,
Zoll- Bediente. g) Saline zu Sülz. h) Kupfer-
und Messing - Fabrik.. VI. Abschn. Justiz - Etat,
Obergerichte beyder HsrzogiHümer , Hof. und Land-

Biogas aedinerteCmm.
Notarien. Niedergerichte, Stadtrichter. VII. Abe
fehn. Militair Etat VII.. Abschn. Geistlicher
Etat. a) Kirchengerichte , Consistsrium zn Rostock,
Consistorium zu Schwerin. b) Kirchen und Pfarreny
Prediger. c) Universität zu Rostock. d) Schulen.
e) Milde Stiftungen. IX. Abschn. . Volicey-An-staltén. ~ a) Policcey.Commission.b)Kriegs-Com-:auission.. ..c) Woll -Impost. d) Lotterie Direction.
e NnieltigeisGypebitton. £) Zught- und Werkhaus
ims, g) Werk- "und Arbeitshaus in Schwerin.
" Na. ensi n ] and
Güsttow.. a) Director. b) Engerer Ltusschuß.€) Ritterschaft. d) Städte. Rostock,  Lanbstädte,
Städtilsche Cämmerey - Commission, Erhöhete

kéner - Receptur , Raths - Collegien. e) Klöster.
3) Städte des Fürstenthums Schwerin. -. Einige
hjeser Rubriken lind, tvie man leicht ermessen wird,
blosse Verweisungen auf andere.

“Zweyter Theil. Meckl. Schwerinsche Loti-
zen. Voran das europäische Regenten: etzeihniß.1. Herzogliche Domainen. Einzelne geringere Siege.
lien, a) Aluzts: und Skadk-Muscanten, b) Schorn-
steinfeger.. &amp;; Schweÿssthnziter &amp; d) Frohneteyen: 11.
Ritterschaftsiche Güther. had dercn : .' ' Total;
Betrag des ritterschaftlichen steerbaren Häifetständes,
Schwerinschen Antheils. RitterschafelichkBxraibeassew
Bepträge für 1792. Pächter ritter und landschaft-
licher Güther. 111. Städtische Häuserjahi und
Brandversicherungs - Gesellschaft, Mich. 1792. Ki w
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Kirchliche Topographie. V. Meckl. Post-Routen. . VI.
Meckl. Litteratur von Michaelis 1791 bis den x. Dec.
1792, mit. einstweiliger Ausdehnung - auf die
Mecklenb. Strelitzischen Laude , vom Hrn. D. Roppe.
V11. Meckl. Schwerinsche Annalen , vom 1. Dec. 1791
bis zum 1. Dee. 1792. VII. Cataster der ritterschaftl.
Brandcassee. 1X. Mecklenb. Schwerinsche Geburts:

cnad vir Bemerkungen hinzu. Jm er-
ten Theil, S. 81, ist Hr. Mag. Siemssen unter den
Privat- Docenten der hiesigen Academie ausgelassen ;
und S. 82 ist künftig, statt des Hrn. Prot. Rarsten,
Hr. Prof. Link als Ausscher des botanischen Gartens
zn setzen. Im zweyten Theil, S. 84 , ist der Dobbe-

kauscheHos miserumaa TRne
Stück ber rostockschen Monatsschrift, als schon erschic:
nen ,. (3. B. S. 384.) und Hr. Fernow, Gelehrter
in Schwerin, als Verfasser des sendschrerbens an Hrn.
Fischer (3. B. S. 318.) angegeben. Diesmal sind
überhaupt 60 Schriften angeführet, 7 aus der Theo:
logie und Kirchen : Geschichte, 4 aus der Jurisprudenz,
3 aus dem Staats - Recht, der Geschichte und Statistik,
8 au$ der Arzney- Gelehrsamkeit, 2 aus der Philoso.
phie, 6 aus der Politik, 2 aus der Mathematik , 4
aus der Natur - Geschichte und Phyùk, 4 aus der Phi-
lologie und den Alterthämern, 18 aus ben (buen Wik.
senschaften und Künsten , 3 aus der Litteratur und. Pà
bagogik, und 7 vermischte Schriften.

M') ber Abfassung meincs Aussatzes von ben Lebens.
Lein uiis 2 enira si RE Rwsd)
flue auverlässige Nachricht von den aus seiner Feder ge
" stußnsieltorogrammen ju erhalten.: und ich begnüg-
Hep ig pnisMau
daß esdoch össjer fey, das au[äuglich Bleu mud2. 'ägen
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trägen nachzuholen, als alles bis dahin zurücke zu le-:
gen, daß man die Vollständigkeit erreicht zu haben
glaubt. iust kann ich einen Theil desjenigen, wasmir damalen nicht möglich war, angeben : vermuthlich
wird sich auch das Uebrige künftig noch ergänzen lassen.

In Rostock hat D. 1760 auf Pfiugsten ein Fest-
Programm geschrieben, de dono Spiritus Sandi ad
episcopi ministerium haud alligato, Commentatiun-
cula prima, 3 Bogen : die Commentatiuncula altera,
22 Bogen, ist das Pfingst- Programm zu Bützow 1761
geworden. Das vormalen unter Nr. 13 angeführte
Oster-Programm ist vom Jahre 1761, und eine Fort-
setzung davort.ilt auf Pfingsten 1762 erschicenen. Fer-
ner sind von ihm aus dem Zeitraume von Neujahr
1765is Pfingîten 1772, nach einem mir zufällig vor-
gekommenen eigenhändigen Aufsatze, folgende. Fest-
Programmen, 1) Pfingst-Programm von 1763,
Specimen I. theologiae patristicae, de notione et via
gratiae fecundum Cyrillum Hierosol. 3 Bogen in
Quart. 2) Weyhnachtsprogr. von 1765, Specimen
alterum theol. patristicae, 3 Bogen. 3) Osterprogr.
von 1766, Disquifitio ex PC. XXII. 17. de textu V. T.
maforcthico hoJierno non omnino nullius emendatio-
nis capace, 4 Bogen. 4) Pflingstprogr. von 1766,
Specimen III. theologiae patristicae , 2 Bogen. 5)
Weyhnachtsprogr. von a" de Ebionaeis € numero
hoftium. diuinitatis Chrifti eximeridis, Periculum. I.
3 Bogen. 6) :Dflerprogr, von 1767, Comnieiit. altera
de Ebionaeis, etc. 4 950gew. . 7) QWinoftprogr. pon
1767, Comm. IL deEbionacis, etc, 43 Bogen. 8)
Weyhnachtsprogr. von 1767, quo de Ébionaeis vlte-
rius differitur, 4950gen. —.9) Dfferprogr. von. 1768,
quo argumenta de Ebionaeis concluduntur, 34 Bogen

RS,s! Didahpit
von 1768 , Epimetri ad comt. de Ebionaeis, part.
pofterior, 31 $5ogen.— (Siefe Programmen siud darauf
umgeatbeitet, unb Daraus iff ber angefüfrtz in. Detav

gedruckte Tractat entstanden, der. obue Verrche :
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q[lph. und 73 Bogen beträgt. 12) Osterprogramm
von 1769 , de vero sensu quaestionis controueríae et
decreti apoftolici, A&amp;or. XV ; particula prior, 3 Boe
gen. 13) Pfingsiprogr. von 1769 , particulà altera, 3
Bogen. 14) Pfingstprogr. von 1770, particula III,
4 Bogen. 15) Oslterprogr. von 1771 , particula IV;
3 Bogen. 16) Weyhnachtsprogr. von 1771 , [Comm.
I. de argumentis verae diuinitatis Chrifti in lis S. S.
locis, vbi vox Spiritus de ipfo adhibita et earni oppo*

fita occurrit, 4$ Bogen,—17)Dfterprogr.von1772)comm. altera, 4 Bogen. 18) Pfingsiprogr. comm,
poltrema, 5 Bogen. *) -

In einem Buche, das ich nicht für zuverlässig hal-
ten kann **), finde ich die Nachricht, daß er 1748 prom-
nitzischer Cabinets - Prediger zu Drechna in der Nier
verlanfig geworden sey.

DÚ Hrn. Hauptmanns v. Archenbolz Geschichtedes siebeniährigen Brieges in Deutschr
land, Berlin 1793, enthält ein Paar unser Vatere

terland betreffende Stellen, welchc, wenaaus3 an-
w

' Nacheiner26 ent 3 gleichU t. eigeuz AwdnME rieten . reci I aur: toit .Pom m eere na dei ecipire pi , d in
Dei . von abere it, U von cm t rita am
Dei dd B 1770 ' ak BV m atione achts , an

ient ; TETRE T :; iussind jungen ts qr m nachts:
fn au su en c um rer se fii
Su Na eric naf das S, in m dedocSer versoehenn det SonMin r 1 "TUum e unb"et STU siio(inb wedefit v
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Mangel einer richtigen Kenntniß, das Bekragen des
vorigen Königs von Preußen gegen Mccklenburg eini-
germaßen entschuldigeu. Ich bemerke fie also hier desto
wehr, da dies Buch viele Leser finden dürfte; und es
also nöthig seyn wird, daß nun unsere eiuheimischen
Geschichts- Schreiber eine sorgfältige Berichtigung. des-
jenigen, was darin der Wahrheit nicht allerdings ge-
mäß ist, übernehmen. Hier sind diesc Stellen.

1. Theil, S. 6. „Man suchte jetzt in Wien einen
Vorwand zum Kriege, und fand ihn bald in dem un-
bedentcnden Streit, den der..König von Preußen da-
mals mit dem Herzog von Mecklenbnrg-Schwerin tve-

ßen der Recrutirung seiner Truppen hatte. Fricdrichezog sich bey dieser Fehde auf gcwisse Rechte seines
Hauses, die er durch seine Gewalt geltend gemacht
Hatte. Man naunte dies in Oesterreich eine.Verletzung
des westphälischen Fricdens, und sprach von Aufru-
fung aller Mächte, die denselben garanutirt hatten.“

1. Theil ; S. 373. „Ein auderes Corps Preußen
fiel in Mecklenburg ein. Dies Herzogthum war auch
eine von Friedrichs Hülfsquellen. Der Herzog hatte
seine Schwäche und die Stärkeseines mächtigen Nach-
baren gar nicht berechnet; und war so unvorsichtig ge-
wesen, sich auf dem Reichstage zu Regensburg öffent-
lich gegen den König von Preußeu zu erklären.. den er
babte, unb schon vor dem Kriegc gröblich beleidigt
hatte; er. gab zuerst scine Stimme, ihn als einen
RKeichsseind ju behandeln „und so trat er an die Spitze
der auf eine Achts Erklärung dringenden Fürsten, ohne
die Folgen zu überlegen. Er wollte dadurch seinen
thätigen Antheil au einem Kriege zeigen, worin der
Sieg den mächtigen Verbündeten nicht einen Augen-
blick zweifelhaft schieu. Dabey s&lt;meichelte er sich an
der Seite des Stärfern thit großen Vortheilen : andc-
ren Stelte traten uun Verwäsiyngen seines obnebin
von Ratur wenig begünstigtey, Laudes.. : Auf dieseWeife tùßten die armen Mecklenburger für die politi-
schen Sünden ihres Herzogs hart büßen. eine vou
allen Provinzen, wo die Preußen. ihre feindlichen Fah-

..» nen
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"pero ihkaetas ' Ea humMeckleubura-Schwerin, aus
fer verließen. Die durch. Reese Me Shit
bältnisse, Unentschlossenheit und a i, politische Vers
xückbicibeuden fühlten haher den ysere Ursachey ßue
Krieges desto stärker. ). Unter andern pet à; m es
iu den sieben durch tVerbeerung. n e Land
sicat quie diede eut Brs
liefen: Ales dies en E amine
ingenioA ícüte bie UG;
Pfarrkirche zum RM y vic Oüjttem bíente vie
Recruten, wo se immer viele ieusammengeschleppten
gen , bis man sie zur U rt las
chen Einwohner, von ihrem Herzoge- Die unglücklis
die Preußen gestimmt, hatten d joge zum Haß gegen
tocife gegeben. Ictt wurde doen Frieverholte 9e
wobey der ContriPutions, Com, urch Rache vergolten;
Geschäften, so wie der franzdsischeS iubieser Art
Hölle eingewciht, oft zu sagen Vdxpe. 2
SACSTGICHIU BRNO ARR ibirie ber Sharm.
zerstörte, was tes er ihu abrapfen lassen wollte. Man
Betten der armen DC dhe mu konnte; selbst die
die Federn. in die Luft gestreut uroen -qufgeschnitten,
geben. Ein rührender brief amo pium ühev-
von Mecklenburg - Strelitz. an Fr arius Charlotta
Gretel in ihrcr Nachbarschaft ‘ rich, „worin diese
hemmte die Fort RS ER ' geschildert waren,
Vrraulassung die Bri 'fiellerin n; uud. war die: erste
Thros zu scheben. Die Preuß auf . deu brittischen
viuz nicht in besändigen Bes | behielten diese Pro-

ett verfuhren si djter wiederhalte Einfälle:

P EM oi geGutes erwarten, sie nah-
men
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men Schwerin weg, zwangen bic junge Stannídaft
fomobL in den . Städten als auf dem platten. Lande

jum Solvaten- Dienst, uiid erpreßten große Gontuir
a. -— —

ais Febr. hat die philosovhische Bow bet
ferien Paiste uu B Subinde, Tu Magier
debiqer ai ber Pert Kirchecrvhiet. uachden
Hr. Vtag Htunsr, als bisheriger zweyter Prediger,
am 17. Sept. zum Pastor an die Stelle des seel. Mag.
Detert (3. B. S. 288.) gewählt worden,

I' dem abgewichenen Ihre ist der Hr. KirchenrathTode zu Pretzier zum Superintendenten des Fürs

enthyws Schwerin und der Bukowschen, Lübowschen
enEe E ORan der Schloßkirche in Schwerin, bestellet RE s

Sus tnancherlen Gründen wird es nothweudig wers
den, zu Zeiten von denjenigen Meckkeuburgern,

die fich ius Llusland begeben , ©ühne durch ein wirk-
fides Stint- an ibten einstweiligen Unfenthalts-Ort gs
bunden zu seyn, eine kurze Nachricht zu ertheilen.
. Jetzt zeige ich zu diesem Pehuf an , daß. Hr..Dect.
Becker in Jena, unsers: Hrn. Prof. Beckers [2
die vun dene Hrn. Dock. Wmminghaus angefangene
neue Ausgabes von occeji ius ciuile controuerfui
übernommen-;habe, und schon in ber bevorstehenden
Oftermesse den: zweyten- Theil. herauszugeben gedenke.
Aus dem. ersten 1791 herausgekommenen Theitiß
die Einrichtung schon bekannt.
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4. Ban d. 9. Stück.

Den 5. März 1793.

Epistel an die Patrioten Mecklenburgs. Von Schiff-
barmachung der Elde. Non libi led aliis. Schwe-
rin, gedruckt und verlegt von W. SBárenfprumg,
Herzogl. Hofbuchdhr. Jan. Mon. 1793. 24 Bo-
gen in Octav.

igentlich scheint es die Absicht des Hrn. Verfas-
sers, der sich uuter der von Grabow datirten
Vorrede §. J. F. unterzeichnet hat, gewesen

zu seyn , die Schisfbarmachung der Elde aus dem
Grunde zu widerrathen, wril sic nur einigen Guths-
befigern unb ben an ben Actien Theil nehmenden Kapi-ira Vortheil verschaffe, dagegen aber mehreren
Leuten Schaden bringen würde; besonders ba bicjeni:
gen Landlente, welche ihr Korn nach Hamburg schi-
cen können, und durch dereu Hülfe wahrscheinlich
auch andere, viele Waaren, die sie gebrauchen, von
dorten kommen lassen dürften. Vorzäglich sind die
Kaufleute und Handwerker in den Städten, und die
Schmiede, Rademacher, Krüger, und mit Fuhren
fi beschäftigende Bauren auf dem Lande, als diejes

Rorn-Trarpore ¡u andeund deu er meli
Artikeln entstehende Verkehr so sehr gemindert wird.
Auchdürfte der Fischerey in der Elde,, und den Wie-

sen , die an derselben liegen, ein beträchtlicher Nach
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theil zuwachsen. Dies ist inzwischen nicht deutlich
und vollständig genug aus einander gesctzt: und nur
als Beyspiel wird angeführt, daß die Schiffer von.5
Fahrzeugen in Grabow höchsteus 5 Rthlr. verzehren
dürften, wenn die Leute, welche den Transport zu
Lande besorgen, 37 Rthlr. 18 ßl verzehren und noch
vicles einkaufen würden. Gegen die Berechnung
des Schleusengeldes erinnert der Verf. zugleich, daß
der Landmann, da er doch die Anspannung hat, und
es ihm aiso auf einige Meilen nicht ankommt, oft
mauche Schleuse umfahren würde, um am Kornpreise
zu gewinnen.

2

$95 G. H. R. Gruner hat in seitem diesjährigenAlmanach für Aerzte und Nichtärzte wieder ei-
nige Aufsätze einrücken lassen, die die Verfassung der
Academien betreffen. In dem achten Aufsatze beant-
Wwortet er die in Wien verneinend entschiedene Frage :
Ist es rathsam, einen Lehrstuhl der gerichtlichen Arzney-
funde zu errichten? und entscheidet sie bejahend wegen
des unläugbaren Nutzens, den dieser auf protestanti-
schen Academien zuerst besonders vorgetragene Theil
der Atzneygehahrtheit gewährek. Sollte hier nicht ein
Mèélßverstand zum Grunde liegen? Die Nüglichkeit der
Staatsarzneykunde wird wohl \niemand bezweifeln,
und es wird nicht bestritten werden könner , daß fic auf
Academien vorgetragen werden müsse, da der Jurift
sich durch eigenes Studium viel schwerer eine Keunt-
niß dieses Theils einer fremden Wissenschaft erwirbt :
ob aber ein besonderer Professor dazu zu bestellen sey,
oder ob dem Professor der Anatomie, Chirurgie, te.
aufgetragen werden kann, außer dem Theile der Wis-
senschaft, zu dem ihn seine Nominal - Professur beson-
ders verpflichtet, auch diese zu lesen , das ist aus ganz
andern Gründen , nemlich nach dem Fond der Acade-
mie und der Zahl der Professoren, die in der medici
nischen Facultät überhaupt vorhanden find, iniglei-
chen nach der gewöhnlichen Anzahl der Studirenden,
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und der Nothwendigkeit, bey einem mäßigen Gehalt
auch. das Honorarium mit in Anschlag zu bringen, zu
beurtheilen. Der dreyzehnte Aufsatz hat die
Ueberschrift: Doctorrechte und ständische Befugnisse
im Wiedersyruche. „Der iunere Gehalt der Arzney-
kunde“ sagt der Verf. „bestehet, wenn: auch viele soge-
nannte Doctoren nicht sind, was sie seyn sollen, gründ-
lich gelehrte Aerzte. Die Facultät kann den Gang
der Dinge nicht hindern, kann das Eindringen der
Apotheker und Wundärzte nicht wehren, kann ihnen
den Doctortitel nicht versagen, wenn der Staat sich
um die Bildung der Aerzte nicht bekümmert, und aus
Staatsersparniß die Doctoren ! wic Fabrikwaare,
in alle Lande aussenden läßt. Das Auffallendste ist-
daß zu einer Zeit, wo alles aufgeklärt seyn will, selbst
Facultisten das gründliche Studium der Celebrität
aufopfern, und allen gelehrten Ansirich für Pedante-
rey erklären. , Dies heißt aus Eigennutz oder Neben-
absicht dic Würde und Ehre der Faeultät verkennen.
Der Doctor ist , seiuer ursprünglichen Bestimmung
nach, ein gelehrter Arzt. Er kann sich nicht entbres
chen, allc gelehrte Proben auszuhaiten und zu leisten,
um bewährt zu heißen. Der Arzt ohne diese gelebt:
ten Kenntnisse kann ein brauchbarer Practiter seyn
oder werden, aber der Doctortitel ist eigentlich nicht
für ihn. Er war Anfangs bloßes Eigenthum der
academischen Aerzte oder Lehrer, gelangte nachher
auch auf andere, welche dergleichen doctoralische Kennt:
niß besaßen, als Ehrenzeichen des Fleißes und der vor-

dnP, ue Sica
und in den neuesten Zeiten durch die Menge treflicher
Collegen , bey deren Erblickung dem wackern Arzte die
Schamröthe unwillkührlich aufsteigt, schier, wie die

serviczältigten uno adiu Mig Mior Oriny
scheidung statt haben, uud sogar der Unterricht or
trenat werden. Billig sollten alle jungen Aerzte, wel-
che keine Schulkenntnisse Haben, einen eigenen eid2 :
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ansmachen, und solche Vorlesungen besuchen, tvelche
ihren Fassungskräften angemessen, und von allem ge-
lehrten Stoff betrcyet wären. Hter lernen sir nichts
mehr, als die theure Practicantenschaft fodert -Eine
Prüfung ift für diesclben hinreichend, alles Disputi-
ren entbehrlich, jcde Probeschrist ein Misstand, und der
Doctortitel nicht anpassend. Jm Fall sie gelehrt schci-
nen wollen, kann der aus der Mode gekommene Licen-
ciatentitel hinreichend seyn, die ungelehrten Practiker
von den gelehrten Aerzten zu unterscheiden, und dem
Publicum kenntlich zu machen. Der Doctortitel wird
daun wieder. was er ursprünglich war, ein Ehrentitelgelehrter Aerzte.“

„Worin bestehen die Privilegien eines Doctors der
Medicin ? Sie sind schwer zu bestimmen, weil einige
bereits aus der Mode gekommen. andere aber in den
kaiserlichen Facultätsprivilegien nicht wörtlich, sondern
nur überhaupt ausgebtudit lind , mit steter Berufung
auf die an ältere Universitäten ertheilten Gerechtsame.
Die ältesten Medicinal Ordnungen von Neapel und Sa-
lerno fodern , daß der Arzt und Wundarzt, welcher
die Praxis ausüben wollte, erst gehörige Zeit studiren,
und unter Aufsicht eines erfahrnen Arztes Kranke besy-
&lt;en, dann sich den Prûfungen der Facultät in Gegen-
wart eines königl. Rathes unterwerfen , und sich eub»
lich zur Beobaehtung der besichender Medicinalgesetze
verbindlich machen mußte. Nun erst gieng der Facui-
s§ts- Bericht an den König oder Statthalter, um die

rlaubniß zur Praxis zu erhalten. In der Folge sind
mit dem Doctortitel, wie es scheint, auch die gelehrs
ten und practischen Befugnisse, nebst den Personalfrry-
beiten *), dahin erweitert werden, daß die Erivis

HHG EGG
lichaus ciuem Doctordiplomvon 1696 ttt wört
megitilemafceidendi, squenfigaisDodrstusaPro
motoribus fuis petendi et recipiendi, ipfisque Me
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Privilegien in allen Landen genossen und ausgeübt
werden können. Aber sci.on in der nächsten Stadt leis
det diese Befreyung mancherley Einschränkung, und
das Doctordiplom gilt, wie mancher wohlbesiegelts
Paß, nicht weiter, als bis an die Gränze. Man läßt
den Doctortitel in seinen Würden, wie hier und da
den auswärtigen Hoftitel, und verlangt nur eine
abertnalige Prüfung gegen die Gebühren, wofern 'die
Herren im Lande practisiren wollen. Die Privilegien
sind allgemein ausgedruckt und gegeben, und mässen,
denk ich , auch wohl ohne Einschränkung gültig seyn.
Ob und in wie weit die Territorial - Gerechtsame da-
bey leiden , lasse ich uncntschieden. Allein mau machtdiese Anfoderungen nicht bloß an fremde Doctoren,
sondern auch an solche, welche auf der inländischen
Academie promoviret haben. Sollte nicht hiebcy et-
was Unbilligkeit in Anschlag kommen ? Sollten nicht

die Herren, welche der Regierung dergleichen Vor,
ribus illa eidem "impertiendi liberam facultatem , vt
inpofterum libere et plenarie, publice et priuatim, in
quibuscunque philofophicis et medicinalibus difciplinis
legere, ;repetere,. confulere, disputare, quaeftiones
terminare , controuerfias decidere et. praticare: poffit,
atque earum fingulas partes aut vniuerfas profiteri,
docere , gloffare, interpretari er cominentari, hic et
vbique in toto orbe terrarum omnem Philofophiam et
Medicinam facere et exercere, et fcholas regere, Bac-
calaureos conftituere, omnibüsque àc fingulis vti,
frui. et gaudere priuilegiis, praerogatiuis, exceprioni-
bus, libeitatibus et conceffionibus, immuuitatibus,
honoribus; fauoribus, praeeminentiis , beneficiis , gra-
tiis , indultis aliis quibuscunque, quocunque noihine
cenfeantur, quibus alii Do&amp;tores Almae Parilenfis Sal-
manticenfis, Papienfis, Bononienfis Academiae ex qui-
buscunque ecclefiafticis vel temporalibus congeffioni-
bus aut indultis gaudent et vtuntur, vel vti et gaudere
poffunt ac poterunt, quomodolibet in futurum, iux:
12: formam: prioilegiorum. Almae Vniuerfitatis noftrae
Patauinae , antiquitus et abfolate concefforum, Herre
Tibe Sprivilegien, aber unbestimmt. Diese zu erör;
tern rd zu ächten, it das Werik des Historikers
und Nechtsgelehrten,
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schlag thaten, erst ihr liebes Ich befragt , und dann
Ehrgeitz, Einfluß, Eigennutz uvder feindselige Absichten
hinter die Maske des gemeinen Gesundheitswohls ver-

M haben? Gewöhnlichermaßen macht diese Nachprünung nicht weiser, und gegen die Sporteln wird der
unwissende Doctor, wie jeder andere Empiriker. auf-
nnd angenommen. In manchen Fällen, wo Leiden-
schaft eintritt, und in manchen Ländern, wo ein klei-
ner Despot herrscht, wird das Gesych auf alle mögli-
the Art erschwert , und der junge Vactor nach vielfa-
chen Versuchungen in Gnaden oder Ungnaden entlassen.
Weiche unverdiente Demüthigung ! Welcher Eingriff
in die kaiserlichen Privilegien! Vermöge dieser Pri-
legien muß ein legitimirter Doctor in allen Reichslan-
den, höchstens nach vorgäng!ger Nachsuchung, zur
Sfuéfióumg seiner Kunst befugt seyn, folglich kann kein
Reichsstand sich ermächtigen , ihm . dies: zustehende,
Recht ohne hinlänglichen Grund zu wehren. Selbst
die abermalige Prüfung vom Leibarzte oder dem ange-
ordneten Collegium medicum scheint eine wahre Beein-
trächtigung zu seyn: und nur die scheinbare Bchaup-
tung, daß unwissende Aerzte der Gesundheit und dem
Leben der Bürger gefährlich werden können, mag'dies
Beuehmen rechtfertigen. Aber warum lassen diese
Reichsstände nicht auch die vielfarbigen Quacksalber
und utizzählige Doctoren ohne Creditiv prüfen, und
bedürfenden Falles abweisen ? Vermuthlich sind diese
nicht so gefährlich, als die privilegirten Doctoren !!
Gesetzt aber, daß Bedürfniß und Observanz derglei-
chen Einschrän?nng nothwendig machten, so sollte doch
tine weniger zeit: und kostspielige Gränzlinie gezogenwerden.

„Dies Mittel ist auch uicht hinreichend, das Eindrin-
gen der schiechten und unwissenden Aerzte zu behindern.
Man muß auf dic Quelle zurücke gehen, auf Schulen
und Universitäten, dort bessern Grund legen lassen,
hier für gute Lehrer und nützliche Anstalten sorgen, und
niemanden unter die studirenden Mediciner aufnehmen,
der yicht die nôthigen Vorkenntnisse mitbringt, nie-

1mnan-
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manden den Doctortitel ertheilen, der nicht die firenge
Probe aushält. Dann erst können wir eine bessere
Arztgattung hoffen.“

Ich habe, da der Gegenstand es zu erfodern schien , in
diesem Auszuge nur cinige Nebenideen weggelassen ; wem
er nicht genügt , der erwäge, daß es überhaupt , und
insbesondere für einen Mediciner schwer ist , diese
Materie zu erörtern. (Das Uebrige künftig.)

Y": 15. December v. J. verstarb hieselbst der Hr.Bürgermeister Heinrich Ascan Engelk'en, im
49sten Jahre seines Alters. Er war ein Sohn des
Vicedirectors beym Consistorio, Hrn. Christ. Heinr.
LEngelken, und ist in Rostock am 17 Junü 1744 ge-
bohren. Er studirte hier, in Bützow und in Göttin-
gen, und ward 1767 zu Bützow Doctor. Ebenda-
selbst vertheidigte er unter dem sceel. Mantzel 1764
eine Disputation de hominibus extraordinariis, nnd
seine unter dem Hrn. Prof Becker vertheidigte Ju-
augural- Disputativn handelt de traditione feudorum
in pignus, fecundum placita iuris communis per Ger-
maniam obtinentis, ac fpeciatim Mecklenburgici,
davon sie jedoch nur den ersten Abschnitt enthält. Bey
seiner Rückkehr in seine Vaterstadt widmete er sich
hauptsächlich der juristijchen Praxis, verband aber das
mit im Anfange auch einige academische Vorlesungen.
Cim Sjabre 1273 ward er zum Mitgliede E. E. Raths
erwählet, und 1778 ward ihm das erste Syndicat der
Stadt übertragen ; welches er, auch bis an sein Ende
neben der Stelle eines Bürgermeijters, welche er 1782
erhielt, verwaltet hat. In diesen beyden Aemtrra
brachte er den neuen Erbvertrag (1. B. S. 18.) zu
Stande, und schrieb, da derselbe nachhin von der Ritter-
uud Landschaft angefochten ward, zu dessen Yertheidi-

ben Erbes ta und Bercntt hes
ist außer dieser Prufung j und einer andern Schrift
unter dem Titel: Kurze Darlegung des Benehmens
E. E. Raths und der Ehrliebenden Bürgerschaktin
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Rücksicht der Augelegenheit des Riemers Pilatus und
der in solcher höchi gemüssigt ergrifßcnen Kayserl. Ap-
pellation, Roustock, gedruckt bey Christian Möller,
E. E. Raths Buchdrucker, 1779, von ihm nichts im
Drucke erschienen.

Nen in elnem ziemlichen Zeitraume in denSchldzerscheu Staats. Anzeigen nichts von Meck-
lenburg vorgekommen ist, erscheinet im 69. Hefte, S. 39.
die Verordnung von! 26. Aug. v J. wegen der Ar-
beitsschulen auf dem Lande, von dem Einsender mit
einer Zuschrift begleitet, in welcher auch eine Stelle
von unscrer Academie eingeschoben ist. ..Auffallend““
sagt er „dünkt mir, mußte es (den) für das Wohl des
„Vaterlandes Fühlenden seyn, daß man wüärklich viel
„that, die Academie in Rostock empor zu bringen, da
„es in benachbarten Ländern Academien von so großem
„Rnf giebt, uud man Summen hierauf verwandte,
„die natürlich sicht gleich eine große, aber immer ganz
„beträchtliche Wirkung hervorbrachten, (denn wirklich
»ift bie Academie in Rostock jetzt wohl besser besctzt
„und eingerichtet, als man vielleicht auswärts glaubt,)„Ñdiegewißhingereichthabenwürden,dieniederu„Schulen im ganzeu Lande zu verbessern. “

$5, Doct. Emmerich 'in Göttingen hat in dem
vorigen Jahre einen zweytcn Theil seines Bu-

dis end ce son0pits
m .1 e .. . . . .

6.
err Amtsverwalter Dank warth ist zweyter Be

H amter zu Toitenwinkel geworden,
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Den 19. März 1793.

|

"Tractatus. theologicus, quo ad quaeftionem :' vtrui
leGlio litterarum facrarum omnibus omnino Chriftia-
nis, máxime imperitae multitudini, valde fit com-
niendanda, omni, qid pár cft, modeftia inquirere
comatur Joannes Georgius Becker , Theol. Cand.
Roftochit, 'ex officiha Muelleri, MDCCXCIII. 3
Bögen in Quart.

H§îVn dieser durch das Sassische Stipendfum veraw
§ laßten‘ Abhandluug werden verschicdene Gründe

F für die verneinende und bejahende Beantwor-
tung der vorgelegten Frage vorgetragen; es ist aber
nicht entfchicden , welche den Vorzug verdienen: auch
ist ote Nebenfrage nicht bcantivortet worden, ob man den
Ungelehrtcn einen Auszug aus der Bibel , der dir faß:
lichern und. wichtigern Stücke daraus enthält , empfeh:
len solle. %% ; Für welche. Classe von Leseru die Ab-
handiung rigentlich bestimmt sey, getraue ich mir nicht

Y
Sottfegung bes 2iüesuge au6 Ovünere 2flma:

nach für. Aerzte und Lrichtärzte.
N's;keiet ein vierzehnter Aufsatz mit der Ueber-
M rist: Reelle Verbesserung der academischen

Medicinal. Aastaltez ; nebenbey eine Ehrenrettung
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der Gesamt - Academie zu Jena. Ich hoffe, es wird
meinen Lesern nicht zuwider seyn, wenn ich auch hier

es rum ir a fegt {ett[ ,

wenn er. sich auch nicht immer ganz deutlich nnd voll-
ständig erkläret. .. Deutschland, ,. sagt er, .. hat in
feinem Umfange cine verhältnißmäßig große Anzahl hd:
herer Lehranstalten, welche sich durch gute Einrichtung,
Zweckmäßigkeit des Unterrichts, Fleiß, Geschicklichkeit
und Patriotismus der Lehrer , zum Theil durch beson-
dere Institute, und Entfernung alles entbehrlichen.Luxus'
rühmlichst auszeichnen. Sind sie nicht alle gleich ein-
gerichtet, genützt, berühmt und befudjt, fo laffen fib

p ateardic Sache dee Fürsien , intdiefern diese Lehranstalten
auf dauerhaften und haltbaren Ruf einige Ausprache
machen wollen. Ohne diese anhaltende Fürsorge und

Be etii ntsnttabe:
eiuzeinen Gelehrten - Nahmen oder patriotischen Eifer
beruhet, unmöglich hinreichend. scyn.. Das Studiuth
der Universitäten ist einzig in seiner Art, und sogar
manchen Schul- Gelehrten fremd. Dazu gehört eine
gename Kenukuiß der ursprünglichen Errichtung und
Einrichtung; der Verhättnisse und Befugnisfe der Fa-
euleäten gegen einander z. der Lehrer unter sich, und ge-
gen ihre Zuhörer z der einzelnen Delegirten und der
Senats Glieder, unter sich, gegen den Rectox..und ge-
gen den Fürsten; der Obliegenheiten und Pflichten, wel-
che einen jeden nöthigen , jum wahren Besten desGan-
cf, ohne Leideuschaft und Nebenabsichten beyzutragen;
des wissenschaftlichen und moralischen Werthes, det
bestchenden und fehlenden, gut odcr schlecht besorgten,
fige vr uiii tutue %:

3 7
Mittel, wie sie sich zweckmäßig abändern lassen; der
Fächer, welche verddet oder schlecht bebauet sind, und
xine angemessene Cultur fodern; der Urrelkeymcr
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heiten und Lücken, welche fich nach und nach aus Un.
wisscnheit , Rach!ässigkeit, Eigennutz, Neid und Men-
schenfureht eingeschlic;en haben ; .der nöthigen Fouds zur
Unterhaltung und Erweiterung der alten, oder Anle-
gung neuer Lehranstalten, zur Berufung würdiger und
berühmter Männer; zur Beluhnung der vieljährigen
verdienten Lehrer, und zur Ermuntcrung oder Anzie-
hung unbemittelter Privat- Docenten, u. s. w. Denkt
man sich nun noch außerdem den hcterogenen Sta tts»
Körper, den die Academie ün Kleinen ausmacht ; die
allgemeinen und besondern Gerechtsamcen, fsrepbeiten
und Privilegien ; die Mischung aus Männern von ganz
verschiedenen Fähigkeiten und Lcidenschaften, in Ver-
bindung mit dem kicinstädtischen Ton und Familiarität
der Professoren mit den Studenten; [o ift es wohl kein
Wunder, wenn sich unter den Academien so vielerley
Grade von Licht und Finsterniß, so vielfache Abstn-
fungen im Wachsen, Stehen und Sinken finden; und
seibst die Urtheile über ihren Werth öder Unwerth,
über Flor, Stillstand und Verfall, sich mannigfaltig
durchkreuzen uud wiedersprechen. Es komrnen öfters
dir bestdotirten Academien zurück, öder bleiben in einer
nnlöblichen Mitteimäßigkeit; die kleinen oder fehier
vergesseneu . steigen schnell in die Höhe, und die hochbe
rühmten sinken von der ersten Stufe auf die letzte herab.
Das Zusamtnenstoßen mehrerer Dinge kann zum He-
ben oder Fallen viel beytragen: allein dies Ohngefähr
würde öfters nichts vermögen, wenn das Gebäude ci-
nen bessern Grund hätte, oder von Zeit zu Zeit durch
verständige Baumeister die zweckmäßige Reparatur be-
käme. Gemciniglich aber läßt man dîe Maschine stc-
hen, wie sie seit einigen Jahrhunderten hingepflanztk
war. Ganze Umschmelzung ist nicht wohl möglich;
die stolze Wiedergeburt, wie in der franzdsschen Revo-
lution, eher geträumt, als schicklich ausgeführt : aber
die uöthige Umänderung der einzelnen Theile, die reelle
Verbesserung, welche Umstände, Zeit und Denkart
fodern, und die Ausschmückung , lassen sich wohl den-

ken. Auch mit kameralistischen Augen betrachtet,
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müssen fich die Akademien in der Maaße verinteressiren,
wie, die Fonds zur Unterhaltung , Verbesserung und
Vergrößerung zweckmäßig erhöhet und klüglich angelegt
werden. Wer kätglich säet, kann nur kärglich ernd-
ten ; so halten sich allé Anlagen durch unzcitige Spar-
samkeit ganz kümmerlich, oder zehren sich nach Art der
Schwindsüchtigen langsam ab."

„Es. lassen sich also folgende Hauptquellen des reel:
len Flors einer Academie denken : cin hinlänglicher,
nach Zeit und Umständen vergrößerter „Fond ; eine zu-
reichende Anzahl geschickter, thätiger und berühmter
Lehrer, welche in alicn Fächern der Gelehrsamkeit,
ohne Rücksicht auf die relative Nügzlichkeit oder miß-
verstandene Brauchbarkeit, den, nöthigen Unterricht er-
theilet; Sittsamkeit und Fleiß der Studirenden, um
sich zu brauchbaren Staatsbürgern, jeder nach seiuer
künftigen Bestimmung, zu bilden; die erfoderlichen
Anstalten und Justitute, worin practische Anlcitung
gegcben wird; arständige Vergnügungen unter gehdri-
ger Aufsicht der Policey; und eine stcts gleiche uud une
partheyische Disciplin , welche das kluge Mittel zwi-
schen Strenge und Nachsicht hält. Je mehr diese zue
sammen treffen, desto daucxhafter isC der Fior der Acas
deinie. Und umgekehrt kaun die beste Lehranstalt in
Verfall gerathen, wenn mit dem Verlust der Dissciplin
aut) Zügellofigkeit, Mangel an Subordiüatiou, res
spectwidriges Betragen gegen die Obern und Vorge-
setitten, oder wohl gar ein hartnäctiges Abwerken aller
Gesetze in der aristocratischen Gesellschaft einreißt. Una
ter diesen Umständen ist der Nichtbesit der Jurisdiction
fit ie Academie, in vielfacher Rücksicht, schr er-prießlich, ' |

„Jena hat von je her das unverdiente Schicksal ge-
habt, von den Auswärtigen verkannt, oder gefiissent-
lich in ein falsches Licht gestellet zu werden. Wer sich

Einwendungen zu machea E RadicHr
hämische Vergnügen, das Sittliche öffentlich oder ins-
gcheim anzugreifen. Ich denke keine Academie .in juIce
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diesem Puncte so ganz. rein und unbefleckt, nur jede
auf cine andere Art; und keine wird es darin zu einer
gewissen Bestimmtheit und Festigkeit bringen, so lange
nicht der große Haufe junger Leute, der öfters roh und
ungesittet ankommt, oder in böser Gesellschaft uerwil-
dert, einer Sitteucommission unterworfen werden kann.
Der Ton unserer Studenten ist im Ganzen nicht mehr
der ungeschliffene Ton der ehemaligen Renommisten.
Daß er nicht ganz umgestimmt ist, liegt zum Theil in
dem Laufe der Dinge, da moralische Verbessexungen-
wie die physischen, nicht auf einmal möglich sind ; zum

F heil it es in den bcstehenden Studenten - Orden znuchen.'“
„Von diesen ist ketne einzige etwas besuchte Academie

(reo. In Marburg, Gicßen , Göttingen , Erlangen,
Erfurt, Halle, Frankfurt, Berlin, Wien, Kiel,
Kopenhagen, u. s. w. , bestehen diese Gesellschaften, und
unterhalten unter sich einen genauen Verein,. Sie
find, nach Baldinger, der ewige Grund alles Zwistes
auf den deutschen Academien.. Ihre heilsame . Abstel-
lung oder Unterhaltung wird von den Fürsten, Obrig-
keiten und Aeltern abhängen. ~ Die Jesuiten hatten
ihre Afilirte unter verschiedenen Gestalten.; sollten sich
nicht auch bey den Studenten - Orden einige Affilirte,
fegar Samen, im Hintergrunde denken lassen.“

„Jena hat manche nicht unerhebliche Vorzüge vor
andern Academien. Einige Verbesserungen, tvelche
vom Willen nnd Wohlmeynen des Privatmannes ab-
hängen, sind in aller Stille und ohne Prunk gemacht:
andere find durch die huldreichste Fürsorge der Fürsten
nach und nach eingeführt worden. Auch die medicini-
schen Lehranftalten lassen sich ohne Erröthen mit andern
in Vergleichung stelen. Wir haben würdige und im
Auslande berühmte Lehrer, die nothwendigsten practi-
schen Anstalten ,' zwey klinische Collegien, deren Por«
steher mit einander wetteifern , ein Entbindungse und
Jergliederungs- Haus, einen kleinen botanischen Gar-
ten, da die ganze Gegend für den Liebhaber die beste
Herborisation abgiebt , einJohlversebeues Naturalien



&gt;)  Unnaklen ber Rostockschen
Cabinet, und Bibliotheken: folglich Haben auch die
Studikenden hinläugliche Gelegenheit fich zu guten
Aerzter'zu bilden, wenn sie nur selbst wollen. Wir
haben krin chemisches Labora‘'vrium, aber der themi-
sche Unterricht fehlt nicht. Wir haben kein academi-
sches Lazareth, so sehr es auch in manchem Betrachtzu nale mát: aber für die Zögkinge genug Gele-

dt fi im Practischén, vorznberetcq. . Wir ha,
nig,Ihequkurzem ebenfa Ils iu irm (en Sr

(Der Beschluß künftig.)

Nene Monatsschrift von und für Mecklenburg. Erster
Jahrgang. 12tes Stück. December, 1792. Schwe-
rin !c.~: 3 Bogen in Quart.

qu 1) Hymne. am Weyhnachts- Tage, vomHxrn. Hofrath Ditmar. 2) Ueber das Veredeln
der Gewächse, vom Hrn. Rector und Prediger Suse-
mihk in Röbel. ~~ Einige allgemeincre Bemertkun-
gen, besonders über die känstliche Befruchtung. 39
Von der Bevölkerung in Mecklenburg. ~~ .„.Mecklen-
burg (ft aus mancherley Ursachen nie vorzüglich bevöl-
kert gewescn. Wie stark gegenwärtig die Anzahl von
Menschen sey, läßt sich nicht genau bestimmen ; im
Jahr-1754 mußten alle Prediger das Verzeichniß der
in ihrem: Kirchsprengel sich befindenden Einwohnerzur
Herzogl. Regierung einschickén , da’ dann mit Einschluß
der Kinder deren Anzahl auf 149,738 Seelen sich
belief; nur warcn die Einwohner der Stadt Rostock

nicht mitgereshnet. Will man durch künstliche Berech-nung die jetzige Einwohner - Anzahl ungefähe heraus-
bringen ; so werden, da man wegen des gesunden Kli-
ma bei 32-Ctevbefall. anitefirién kann, eta 237,491
Seelen in Meeklenburg séhn. Aber es könnte unstrei-
tig wenigstens noch mal so viele Einwohner fassen undernähren, zumal wenn Maunfactüren und Fabriken in
démselbea fiybirten : aber die Herzogl. Kammer bat
Recht, wr fie die. Anleguniz. derselben zur Zeit. richt

vor-
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vorzüglich begünstiget. ‘== Das einzigste würde. seyn,
daß für Veredlung und Verarbeitung der Wolle und
des Flachses gesorgt würde. ~~ Nber es scy .mir ér-
laubt, noch einige Mäogel anzuführen, welche der
Bevölkerung schädlich. find. Es giebt gu viele feine
Städte n Mecklenbyrg ; die Einwohner :versetben trei-
ben außer ihrem Handwerk: den Ackerhait, nnh daher
keines von beyden recht; dähcr man auch’ seht.. selten
einen bemittelten Bürger, und. gewöhnlich.eine verarm-
te Nachkommenschast in denselben antrift.  Jrf de
größern Städten lebt der Bürger zn üppig. Den ia
hiesige Lande hereinziehetiden Fremden mite, fobalseiniges Vermögen mitgebracht würde, gewisse.Induli
genzjahre oder sonstige Aufmunterungen 'angedeihen.
(Sollte sich éin solcher Vorzyä dex Fremden dvr den
Einheimischen rechtsertigen lassen? Uyb tie. wesqnun unsere bemittelten Einwohner auf gleiche. Art in
Ausland gezogen würden? ) Für-die Unmändigen und
Mindérjähriqen könnte durch Errichtung -reigener
Vorimundschafts. Gerithte eénigermaßciz besfer. gekorgt
werden. (Dies beruhet wohl auf Mißpexstailh. ) . Hef
Errichtung der Fideicommisse und Majsrate-: müßts
gewehret werden, da es dem Staate nutzbarer ist, viete
toohihabende ats einen reichen Einwohner zu heben.
(Sind denn alle Familien, darin keine Fideicommisse
und Majorate bestehen, wohlhabend? ). Dem Land:
begüterten müßte die Legung der Bauren nicht erschwer
ret werden 7- wenn er statt jedes Bauren zwey Kathen-
Wohnungen einrichtete, indem hiedurch ,~ wenn man
die mehrere Anspannung,, die der Hof halten muß,
rechnet ,..eben die Anzahl von Menscheu .wieder her-
auskomt, und statt einer Haushaltung [ich zwey ernäh-ren. (Ob ich gleich selbst die gegenwärtsge Einichtung
der Baurennicht für dir beste halte, sv scheliten nrir doch
2 Kathen-Wohnungen, besonders von der jetzt gewdhn-
lichen Art, kein hinlänglichss.Surrogat zu seyn.) Wäre
c8 mbglid unb tbunlid), daß keine Zünfte und Aemter
wären, (eine allmälige Eiuschräukung und Abschaffung
halte ich allerdings thunlich,) so würde dies manthenre
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petite,dà Lit zeit rig zeug. um mVbijewiß z. E. an vielen Orten Kalk, der i ;

Kur:pfarret sind; wie aus dem ut.af tu Rostock Dörfer einge:
dete ri Aa o RERO ersichtlich
Unfrgge im November. (4. B- €, 48.) — ut auf bierug
gris ei t tu htte hui ditie
anlassen würde. ' 5) ESRAN aSuh esgemichkeiten per-
guswärti rx Sammlungen mit Anthem. mille (AD
Sensi.alinn Schwerin; vom Hrn. Mag. LN]
dem heftigen ‘heftigen m MGU S ru
Ae Art BainTd d
7) An djs. Freunde der Leichen - Betrags: Gofelkcontren;
von eivem Güstrdwer. - IJst abgebrochen. N en

Pire e MS QM ute Esifbarmächung betloe
in, der. Elbe: vn muüsfen. .!9) D eineMEL DT.üDoni
UAR zit rg Ui Bust () V. Scat)
Déffen gte Satyke, in Verse Ss Doe. Yeschluß. —
vaterländischei. Kenner und Liebhaber der fbinen Suh die
üt einem Aufsaß: dieser Monatsschrift die Gränzen der m
jetßt gemachten Fortschritte der schönen Künste bey uns ;

SMersteM o qur
Bene Ree a C en nerd:
13) 3m bie owner beó Siut8 in aris, .— Ein Girbid :
14) Der Rovember und j î icht.

E siia
" Uebrigens’ bemerke ich beym 'Schlu es

vodruin taenurtinE . . ; und auch der,: der um ei-

es guteneuttags zien geit, einpaar [sietitsre iber
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zeigt wenigstens, daß der Vortheil so gewiß nicht ist.
2) Die von dem Hrn. v. B. gemachte Berechnung des
Stchleusen- Geldes kann man nicht als zuverlässig au-

nehmen. Insbesondere il das Sommer:Korn zu &lt;hochangefchlagen. Und in den Jahren, wo Hamburg kein
hicsiges Korn zichet, oder es mit mehr Vortheil in
der Mark‘abgesetzt werden kann , wird der Ertrag sich
verringern. Auch ist der Transport zu Lande von El-
dena. und Grabow nach der Elbe wohlfeiler, -als der
Transport zu Wafser durch 5 Schleusen. 3) Bey der
jetzigen..Crisis in ganz Europa ist es nicht. rathsam,
die Schulden der Domainen zu verniehren , und 2000
bis 3000 Menschen auf etnem Flecke zu versammeln.
Anch ist es nicht rathsam , bey hohen Korn. Preisen
den Anfang zu machen. 4) Da wir in Mecklenburg
nicht in dem Falle sind, daß wir große .Capitalien
n;üssig liegen haben, auf deren etwanigen Gebrauch
Bedacht . genonimen werden-müßte, da viekmehr noch
viel. fremdes Geld in Mecklenburg zinsbar bestättigst
ist; so ist es nachtheilig, noch 7 Tonnen Goldes Schul-
den zu machen, die grögtentheils wieder ins. Ausland

ehen, weil. wir .die Arbeiter, die bey der Elde ge-
hraucht werden, micht im Lande haben, auch ein beo
trächtiicher Theil der Materialien aus der Fremde ge-
nommen werden müßte. 5) . Die Hofnung ist vergeb-
lich, daß der Hawburger Kaufmann’ alle dîese Wer-
wendungen. vergüten werde. / 6) Wennitt einem künf-
tigen bequemern Zeitpuucte die 'Elde schiffbar gemacht
werden soll, so wird es am besten seyn, zugleich die
Nebel völlig schiffbar zu machen, und fic mit dem
Krakower. und Plauer See zu verbinden, als tvozu
noch keine 300,000 Rthlr. erfoderlich seyn dürftenz
auch die Elde in die Sude z! leiten, und daburch.die

lüneburgischen Zölle zu Blekede und Hitzacker qu
A,

ww

"gue ay"?

€ habe schon mehrmalen aufmerksam baranf ge-
a) [macht, .daß nicht allein der Mangeleines ui
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lien Sonb8, fonberm felbft big Dàufiae Cittgiebimg des
unzuläuglichen Fonds, den die Academir - bey ihrer
Stiftueg vum Rathe,. und. bey .der. Reformation von
den Herzdgen erhielt, .die hauptsächlichste: Ursache dc
wesen, wurum Roskock. auch in: Ven vorigen Zeiten. be-
reits so febr. hinter andern Academien zutückergebiie:
ben. . Da man dies gewöhnlich andern Ursachen zu-
schreibt, (o ifi es wohl nothwendig, ‘mehere. Bewrise
darüber vorzulegen; und' ich: wähle. dazu jetzt zwey
Stücke aus den orsten Zeiten. . nach derBeßéttmung
des Dotis aus deu bey der Réformation cingezvgenen
Kirchen- Gütern. Das. erste ist eine Instruction,
was D. Joaunes Tünneke . und... d. Avrtrnolcus
Burenius bey oen Durchlauchttigen und oda
bohrnen Fürsten. und Zézerrn, Idhannß . Al:
brecht und Herrn Ulrich, Gebrüdern, Herzogen
zn Mecklenburg, unsern aiu sgerrn , imNahmen der.verordneten Fürstlichert Professo-
ren der Universität Rostock werben und aus-
richten.sollen. In. dieser am ' Tage. der. Reinigung
Mariens 1559 ansgesteilten. Justruction heißt cs:
„Und ferner J. F. G. unterthäniglich anzuzeigen , ob:
wohl der Unidersität zu Rostuck jährlich 3500 FI. sm
gesagt, stattlich verschrieben und ver=iegelt fib y. und die
Ilnweisung vor einem Jahr geschehen , darum auch die
Professoren an dieselbige Güter, ihre Stipendia davon
zu nehmen, gewiesen *) : .o habe doch die Universität
dieses ganze verschienene Jahr, so sich anf vergange-
nen Micharlis grendiget , von der ganzen Summe, so
den Nahmen der 3500 Fl. Hat, nicht mehr,. ats 560
Fl. zu empfangen gehabt. ; Nun erstreckten sich die:Stt-
pendia , s0 . diesen vergangenen Michaelis sollten ent-
richtet seyn, um die 1400 Fl., wie :beygelegtes **)
Verzeichniß ausweise. Wiewohl es. .nun den meisten
unter deu Prufessoren sehr schwer: werde, daß sie ihre

gevrdnete: Stipendia nicht zu „rechter Zeit. Miam42 mögen

.
#%) Dies Verzeichniß fehlt bey dem Concepte.
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mögen , auch etlichen ihre Stipendia auf Paschae nicht

fad in boring gcanber tapeuiaun
solten aus den verschriebenen Pächten ihre Stipendia
vollkömmlich bekommen. Nun es aber dazu komme,
daß man bie zugesagte und verschriebene Pacht einmah-
nen foll: fo ‘berichte J. F. G. Herzogs Johanns
Albrechts Hauptmann. Mich. Triebsees , daß S.
F. G. ihm. ihr Hand und Verzeichniß zugestellt habe,
daß er von den Dobberanschen Pächten solle 820 Fl.
einbehalten, und S. F. G. nach Schwerin senden.
Nun erstrecke sich die Summe aller Dobberanschen
Pächte , die unversetzet ind, die von beyden J. F. G.
der Universität attribniret, nicht mehr als 814 Fl: 5 st.
d. i. noch 6 Fl. weniger, als der Hauptmann. innen zu
halten Befehl hat. Es sey auch an dem , daß unser

i mp rig reden aiotaon ee.
»simalcíden follen aud) uafere 9t6gcfanbten bey unserm
gnädigen Fürsten und Herrn, Herzog Ulrich, uuter-
thänige fleißige Foderuug thun, und anhalten, daß S.
F. G. die Hebungen auf der Sülze zu Lüneburg, so.
von nächsiverschienenen Jahre der Hauptmann zum
Neuenkloster uns, den Fürstlichen Profelloribus, fürs
enthoben , uns gnädiglich möge folgeu, auch uns hin-
fortan daran keine Behinderung thun lassen. 1c."* Eben
fo heißt es in. einer Vorstellung, die unterm t0. April
1567 dem Herzog Johann Albrecht überreicht wors.
den: „Dieweil aber E. F. G. löbliche Dotation viel-
fältig und je länger je mehr zerrissen und geschmälert
wird, auch auf unsere in vergangenen Jahren. oftmals
geschehene unterthänige Bitte und Erinnerung wenig
Frucht und Besserung gefolget: so haben wir , Gott
und E. F. G. zu Ehren, und den Nachkommen zum
Besten,. uns färgenommen, noch einmal E. F. G. un-
kerthäniglich und ernstlich zu eriunern , und- zn bitten,
daß E. F. G. die gottgcfällige , löbliche und bey allen
löblichen Regenten uud Uuterthanen, yud sonderlich
bey den Nachkommen räübmliche Begiftigung dicser
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Universität gnädig handhaben und erhalten wollen.
Denn die Summe, so der Universität von E. F. G.
stattlich verschrieben , nnd in Registern zugestellet, und
den großen Rahmen hat, 3500 Fl., fi) dieses Jahr
nicht viel über die Hälfte oder 2000 Fl. erstrecken wird,
nachdem wir gar noch allein die Dobberanschen Pächte
und von den versetzten Sülzgütern, und etliche geringe
Rente von wiederkäuflichen Summen bekommen.
Es erfordert fonderlich der Loizer Schreiben schleunige
Antwort, damit die Universität um dieselbigen 300 Fl.
aus den pommerschen Gütern nicht auch ganz. und
gar gebracht werde. Nun hat es mit denselbigen mas
rienehischen Gütern uud beyden dobberanschen Dör-
fern im Lande zu Pommern diese Gelegenheit , daß sie
von E. F. G. uns mit aller Gerechtigkeit , iwie sie die
Klöster gehabt, und doch die Lldministration derselbigen
den Poizern zuvor erblich verschrieben ist. | Und obwohl
vor anderthalb Jahren auf E. F. G. Befehl Doct.
Retel die Loizer derselbigen Güter Administration zu
entsetzen sich unterstanden, wollen fie fid) doch, weil fie
E. F. G. und unsere Briefe und Siegel haben, nicht ent
setzen lassen. Bitten derhalben unterthänigiich, E. F.
G. wollen vermöge E F. G. Anweisungs Brief uns
gnädiglich gestatten, daß wir uus mit den Loizern
nach der Universität besten Gelegenheit derselbigen Gü-
ter halben vertragen mögen. Denn wo sie schon den
Loizern genommen, ist dorh zu besorgen, daß sie etwa
von andern ausgebeten, oder fonff veryfändet, und
von der Universésit ganz wegkommen mögten. Zum
Andern: Alles was der Ehrbare Ausschuß bis hieher
von der Universität verschriebenen Gütern abgelöset und
entfreyet, ‘das ist der Universität bis auf diese Stunde
nicht eingeräumt und wieder zugestellet worden. Yls
namlich, da Hansen Barbey den Vfandschilling auf
das Amt Rlbnitz erleget, sind der Universität in bie

Mau di pe dei eiue RE
wohl bftermai Bricf und Befehl, auch mit eigener
Hand unterschrieben, an den immo Achim Preen
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mit: großer Mühe ansgebracht , ist doch nichts darauf
gefolget, dénn daß er etliche mal geantwortet: er habe
von seinem Hrern andern Befehl. Auch sollen dem-
selbigen Achim Preen wiederum von neuem verpfän-
det scyn, die beyden Dörfer Großen und Lütterr
Reez , darauf der Universität 64 Fl. jährliche Pächte
verschrieben , uud auch schon vom Ausschuß-abgelöset
worden. ' Zum dritten: ss hat vor einem Jahr Die-
terich Pleiss in. die 35000 Mark Lübisch Hauptstuhl,
wie wir berichtet seyn , E. F. G. wicdernm erleget,
davon die Renten im Amt Dempzin der Universität vers
schrieben / aber noch zur Zeit keine Erstattung dagegen
geschehen ist. ZumVierten : bitten wir unterthänig-
lich um Befehl an dic Amtleute: zu Mirow, Ivenack,

Dempzin,. daf ne des vérgangenen Jahrs Pächte ent-richten. : Undsonderlich haben die Amtlente zu Mirow
in etlichen Jahren nichts folgen lassen, Da bad ber Unio
versität in allem nicht mehr, als jährlich 40 Fl. daraus
verschrtebenfehn. –~ Zum Fünften wissen sich E. F.
6. gnädigkich zu erinnern, daß Sie ~ zu Erhaltung
des gemeinen Tisches 2 Last Rocken uud 2 Last Gersten
aus dem Amte Dobberan zu verreichen gnädiglich. be-
fohten haben. . Dieweil wie aber mit unsern stetigen
und unablässigen Bitten um Gottes Willen bishieher
vön’ dem: Amttiann nicht mehr als 1 Last 2 Drömt
Rocken ünd 1 LastGersten erhalten können, Habkn wir
solches E. F. G. gnädiglich vermelden wollen , da-
mit, wenn diese 4 Last Korn etwan E. F. G. in der
Rechenschaft des Amts Dobberan vorgebracht würden,
E. F. G. wissen mögten, daß wir sie nicht bekommen
haben. . 'Was die andern Mängel im Amte Dob-
beran ünd sonst belanget, haben wir insonderheit. ver-
zeichnct, und bitten unterthäniglich und um "Gottes
Willen, E. F. G. wollen diese löbliche Stiftung und
Dotation .der Universität, . davon E. F. G. bey Gott
und ‘allen verstäudigen gottfceligen Leuten ' Ehr. : mcd
Ruhm haben, gnädiglich erhalten, und diese vielfäl-
tige Gebrechek und Hinderungen einmal endlich ab»
schaffeir. | :Unssrer. Person halber fodern wir piefetia3" nicht,
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nicht, denn den meisten unter uns ehrliche: Dienst von
Königen, Fürsten und Städten angeboten. seyn: son-
dern bieweil uns Gott in E. F. G. Land rid Univer!
sität gefördert hat, erinnern wir unterthänéglich, was
zu: Gottes Nahmetis Preisje zu E. F. G: umb .dieses
Landes Heil und Ehr , zu Erbauung drrj Kirchen, und
zur Wohlfart der Nachkoimmen dienlich. und: nöthig it.
Denn so an der verstorbenen Professoren ; Stäte an-
dere tüchtiae Personen wieder follen gefordert, und dis
Universtät ziemlich angerichtet. und besiellet erden ,. fo
muß vor allen Dingen dieser Grurd gelegt senn , daß
die zugesagte und verschriebbne Güter und Einkommen
bey: der-Universität, ganz und. unzerrissen. bleiken uny
erhalten werden. rc.“ ~ Eine Antwort auf diese Vor-
stellpng Ündet sich bey deu Acten nicht. — '

Neue Monatsschrift sai is sür Meckleibnr j; Quem
terzJabrgatg, Z;Stück. Januar 1793. .Schtberin t.
zolgeiide Uufsdhe' finden lich iti :dieseitr exte: I)

Empfindungen eines Podagristen, li Gehurts
Tage seines Fürsten. ~ Ein Gedicht, von Hrn. D.
Ebeling in Parchim. . 2) Ueber die Haudlungs-
Srt — Mt abgebrochen. | 3) 2beibar(dtig,. atTage der feyerlichen Erösuung des angtomischeß. The-
aters, x ~ Hr. Dierz hat dics Gedicht hier zumdritten Male (2.B. S. 233. 242.) abdrucken laljen,
und eiuige Lesearten, die in dem hiesigen Abdruck vote
mals abgeändert seyn sollen. wicder bergeftellt. (3: 95.
S. 45.) 4) Antivortschreiben an ben "rica.
Slórfe zn Kotelow , vom Hrn. K R Tode, — auf
cinen nicht mit abgedruckten Brief, mit welchem Hr.
§. :cine : Parthey Schwämme rinsandte, 533;; Geppésse
Asskynft über die vermeinte Metallisation der .einfh-den Grunderden — Aus Voigts. Magazin. für:das
Neueste aus der Physik und Naturgeschichte. 8) Noch
Etwas über den Brand im Weizen von Hrn. Past. Hane
iu Gadebufch. ~~ Nicht völlig reif gewordene sine
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uuter der Saat werden auch hier als die Ursache an-
gegeben. 7) Kurze Erwiederuug in Betreff der Frage :
Gewiunt der mecklenb. Landwirth durch den Anbauder
Futterkräuter (o viel, daß er Brache und Weydeschläge
abschaffen kann, vom Hrn. Pens. Krüger zu Mater-
sen (3. B. S. 282 ) 8) Chemische Untersuchung der
berüchtigten. Rogahnschen. scharfen Käse, nach deren
Genuß verschiedene Personen in Schwerin gefährlich
krank, und einige davon sogar ein Raub des schrecklich-
en Todes wurden. ~ Ist abgebrochen.

a.
Cm Jahre 1771 ergieng an die.. Juristen-Facnktat

.) zu Bützow nachfolgendes PS. ad Rescr. d. Schwe-
rin, den 21. Oct. 1771. „„Da auch Unser verstorbener
Rath Mangzel in seinen edirten Ruhestunden *) ein
Diarium von den auf Unserer dortigen Universität her-dee eR Schriften, gehaltenen Disputationen,
auch Promotionen und ‘andern dortigen gelehrten Be-
mühungen, dem Publico mitgetheitet hat: fo if es
Unser guädigster Wille, daß jemand aus eurer Faculs-tät sothane Pirbeit fottfe&amp;e, welche allenfalls in den

elehrten Beyträyen zu ‘den s{&lt;werins&lt;en Jutelligenz-Viätteca vorgeleget tverden kann. An dem tc.
Unterm &amp;. Aug. 1772 ward dieser Befehl erveuert,

und Hr. E. R. Trendelnburg übernahm die Ausfüh-
rung. Ich erinnere mich aber nicht, etwas davon ge-
sehen zu haben: und nach seinem Abgange ist keiner an
leine Stelle getreten.

*) 16. Theil S. 30. 22. Theil S. 72.

5.
och it vorigen Jahre .ut:
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L.

Index práele&amp;ionum feu fcholarum in Academia. Ro.
ftochienfi, per. femeftre aeftiuum inde a die XVI.
Aprilis anni MDCCLXXXXIII habendarum, Litte-
ris Adlerianis. 1 Bogen in Quart.,

ie gewöhnlich, ziehe ich die einzelnen Verlesun-

mut;
P r o f e s s o r e n.

1. Theologische Facultät. 1) Vom Hrn. C. R.
Hartmann’, die Fortsezung und Beendigung des exes

etisch-chronologisch.critischen Collegit über die histori-
m Bücher des A. T., in der schon bestimmten Stun-
de; die Dogmatik nach dem Carpzoo um 9 und 10
Uhr; die Exegetik nach dem Baumgarten um 11 Uhr ;
die Erklärung der syinbolischen Bücher um 2 Uhr, uud
rin Disputatoriuum nach geschricbenen Sätzen um 1.1
Uhr, an zweenen Tagen der Woche 2) Vom Hrn.
Prof. Pries, die Dogmatik um 8 Uhr , eine Erklä-
rung des Hiob um roUhr, und der vier Evangelisten

u dem Griesbach " I1 I auch privatisimeHeu sg nfnberErne gußer M Vorlesunzen über
die Pastoral. Theologie und den homiletischen und ca-
techetischen Uebungen, .die für das Seminarium vor-
züglich bestimmet fad "bie E da um 7 Uhr, em
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rung der Psalmen um 8 Uhr, der Bricfe an die Rö-
mer und Corinthicr um 2 Uhr; und privatissime der
Jliade um 5 Uhr. 4) Vom Hun:.Yxof. Ziegler , dieBeschichte der Reformation Sannabends um 7 unb
io Uhr öffentlich, der zwwehke“ Theil der Kircher:
Geschichte um 10 Uhr, und die Fortsezung der Erklä-
rung der paulinischen Briefe um 3 Uhr.

IL. Juristische Facultät. x) Vom Hrn. J. R.
Martini, das mecklenburgische Civilrecht, das Lehn-
recht, und practische Arsweisängen. - 2) Vom Hrn.
Prof. Wiefe , die Institutionen nach-dem Höpfner wr
9 Uhr, und das cauonistÿe Recht nach seines SohnesLehrbuche um 3 Uhr. 3) Vom Prof. Eschenbach,
die Institutionen nach dem Waldeck ‘um s Uhr, das
peinliche Recht nach dem Meister um 11 Uhr; und
privatissime der Civilproceß oder theoretische Ausars-
beitungen. 4) Vom‘ Hrn. Prof. Weber , die Pan-
decten nach dem Hrlilfeld um 8 und 9 Uhr; auch
Examinir- und Disputir- Uebungen. . 5) Vom. otf
Prof. Posse, das Stgatsrecht nach Püttern um 10.Uhr,
und das casonische Recht nach Böhmérn um 11 Uhr.

III. Medicinische Facultät. . D) Vom Hrn. G.
C. R. Spangenberg, der erste oder zweyte Theil der
specielen Therapie. 2) Vom Hrn..Hofr. Vogel, der
erste Theil ' der . clinischen Arzney-+ Gelahrtheit, die
Arzneymittel- Lehre über den Mönch, und die gericht:
liche Medicin. 3) Vom Hrn. Prof. Weber , Fort-
fetzung der Medicinal- Pathologie um x1 Uhr; die
Physiologie, allgemeine Pathologis,, Semiotik und
Therapentik. 4) Vom Hru. Prof.Josephi, die
Naturgeschichte des Menschen um. s Uhr , -die Psycho-
logie nach einem eigenen nächstens der Presse zu überge-
denden Lehrbuche um 10 Uhr , die Manual-Chirurgie
um 11 Uhr, die Hebamzenkunst Unt 2Uhr; und ih
fentlich die Zeugungs : Theorie Clonnabenbs um Tx
Uhr. 5) Vom Hrn. Prof. TToldé, dié Hebamntew
kunst nach dem Stein um 2 Uhr , ‘dêe Frauenziminér-

HA nm 3 Uhr, und öffentlich“ die Lehre vomScheintode. s I

IV. Phi-
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IV. Philosophische Facultät. . 1) Vom Hrn.
Prof. Becker , die Homilztik yach dem Schmid um 9Uhr, und die Logik nach sem Feder um 11 Uhr. 2)
Vom Hrn. Hofr. Tychsen, eine Anweisung zur he-
bräischen, syrischen und arabischen Sprache, und eine
Erklärung mancher arabischen Worte, die in andereSprachen und Wissenschaften aufgenommen imb.,3)Vom Hrn. Prof. Lasius , griechische und lateinische
Philologie. 4) ‘Vom Hrn. Hofr. Rönnberg, das
Territorial-Staatsrecht nach dem Schnaubert um 7
Uhr, die Reichs - Geschichte nach dem Pütter um 8
Uhr, ferner das allgemeine Staats: und Völker- Recht
nach dem Daxies um 2 Uhr, und cin Zeitungs-
Collegium um s Uhr. 5) Hr. Hofr. Witte, die Logik
nach dem Strauß um 7 Uhr, die philosophische Moral
nach dem Schmid um 9 Uhr, das Naturrecht nach dem
Höptner um 3 Uhr; und eine allgemeine Encyelopädie
und academische Methodologie nach ' eigenen Sätzen
Mittwochs und Sonnabends um 2 Uhr. 6) Vom
Hrn. Prof. Schadeloock , die Logik und Metaphysik,
die Trigonometrie, die Perspectiv ; ein Examinatorium
über die reine Geometrie an zwecn Tagen der Woche;
und die Kriegs- Baukunst. 7) Vom Hrä. Prof.
Hecker, die Berechnung der Logarithmen und die Tré-
gonometrie öffentlich , die Analyse endlicher und unend:
licher Größen nach dem Kästner , nnd die Mechanik
nach dem Karstene. 8) Vom Hrn. Prof. Rarsten,
die Landwirthschaft um 7 Uhr, und die reine und an-
gewandte Mathematik um s und 9 Uhr. 9) Vom
Hrn. Hofr. Lrorrmann, die Universal- Geschichte
nach. dem Schlözer um 8 Uhr, die Reichs : Geschichte
nach dem Pütter um 9 Uhr, und die Statistik nach dem
Achenwall um 11 Uhr; imgleichen. öffentlich die Ge-
schichte des türkischen Reichs Sonnabends uin s Uhr,

o Rent t abg 16)Van
Hin. Prof. Link, die Natur- Geschichte nach dem
Blumenbach nm3 Uhr, die„Pharmacie um g uhr. i
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Botanik um z Uhr, und bie Lehre von derWärme unt
den Luft- Gattungen an 2 Tagen um 4 Uhr.

Pri vv at d o cent en.

1. In der Technologie. Vom Hrn. Mag.Tarnow, die populaire Dogmatik nach Gricsbach,
und eine Fortsezung der. Erklärung des N. T. , mit
Räücksicht auf Gegenstände der Predigten.II. In eer 2iecbto:Oelabrtbeit.|1)VomHrn.Doct. Burchard d. A. die mecklenburgische Geschichte

ue
Beselin , die Institutionen nach dem Höpfner. . 3)
Vom Hrn. Doct. Burchard d. I. die Institutionennach dem Waldeck um 7 Uhr, das peinl. Recht nach
dem Meister um 9 Uhr, und das deutsche Recht nach
dem Runde um 2 Uhr; auch privatissime Oisputatoria
und Examinatoria. 4) Vom Hrn. Doct. Wiese, die
Iustitutionen über den Waldeck um 8 Uhr , eiu Exa-
minatorium über die Pandecten nach dem Helfeld ;

unt pie ead In der Gemeinschaft der Güter nacheutschen Rechteu.
HI In der Philosophie. 1) Vom Hrn. Mag.

Plagemann, eine Erklärung des Huraz. 2) Vom
Hru. Mag. Ludewig, Unterricht in der engl. Sprache.
3) Vom Hrn. Mag. Tarnow, das Naturrecht. 4)
Vom Hrn. Mag. Westphal , Isocrates Reden, 5)
Vom Hrn, Mag. Siemssen, die Natur- Geschichte
und die Forst- Botanik, imgleichen öffentlich Vorle-
sungen über Versteinerungen; auch Unterricht in der
italiänischen , holländischen und dänischen Sprache.

2.

Beschluß des Auszugs zus Gruners Almätjach
für Aerzte und Urichtärzte. Q

(niin Disputir- und Ausarbeityngs - Cöklegien
finden jetzt auf den meisten Acadetnien wenigties

EH
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haber unker den Studirenden, und wenig Cir
ner oder, Beförderer unter den Lehrern. Der Grund
ist der herrschende Ton , blos auf die Praxis
zu schen, und allcs, was gelehrten Nuftrich hat,
großmüthig zu belächeln, vder gar für entbehr-
liche Pedanterey zu erklären. Ganz anders die
lieben Alten. Sie fodern, daß jeder Neuling fich
dem Dechant darstellen, und cinen wohlgemeinten Un-
terricht über zweckmäßige Einrichtung der Studien er:
halten solle: die Neuern halten dics für pedantisch
und überflüssig Die Alten verlaugen eine planmäßi-
ge Folge der Collegicu, wie fie in einander eingreifen,
und eine gewisse Vollständigkeit : die Neuern überlassen
alles dem lieben Ohngefähr. Die Alten setzen eine
geraume Zeit zur Reifung des Medicinal - Verstandes,
und zur würdigen Erlangung dcs Doctor Titels fest :
die Reuern setzen sich über solche Kleinigkeiten hinaus,
fragen hôchsiens, von wannen der Candidat kommt,
und wohiu er gehet. Dic Alten erklären mehrere Prü-
fungen für 4weckmäßig , und für die Ehre der Facultät
nothwendig : die Nenern halten viel auf Zusammendrän-
gen und Verkürzuugen, und freuen sich ob der Men-
fchenhuld und.Barmherzigkeit. Die Alten lassen fid)
bey der Prüfung einige Ausarbeitungen vorlegen oder
vorlesen, um sich von der Fassungskraft und Mitthci-
lungsgabe der Candidaten zu überzeugen : die Neuern
dispensiren sich und die geplagten Dulder von cinersolchen Pdnitenz und altväterischen Observanz.€DieAlten sind mitunter strenge und gewissenhafte Richter
bey der Unwissenheit der jungen Aerzte, und fidem
dieselben ohne Doctor - Hut und ohne Doctor -Rechte
zurück: dic Neuern sind größtentheils zu aufgeklärt und
tolerant, als daß sie sich solche Bedrückungen erlauben
föllten. Die Alten glauben, daß gelehrtes Wissen
sich mit practischer Uebung gar wohl vereinbaren lasse :
die Neuern denken biblisch, daß vieles Wissen aufs
blähet, und nicht frommet. Die Alten schätzen die
öffentliche Darlegung und Vertheidigung gelehrter
Probestäcke, und suchen, durch ehrenvolle Theiltabme
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diesen Uebungen dauerhaften Werth und Ansehen zu
geben : die.Neuern. hassen allen gelehrten Tand, wür-
digen die Dispntationen bey ‘jeder Gelegenheit herab,
halten dieselben für entbehrlich, und stellen alles ein,
vder finden es wenigstens unter ihrer Würde, die ges
lehrte Ceremonie mit anzusehen, wofern sie nicht von
Ants wegen müssen. Wie sehr sind unsere Urtheile
über Gelehrten: Werth und Doctor - Eigenschaft von
der ehemaligen guten Meinung der Vorfahren verschie-
den! Folglich darf es niemand wundern , wenn der
Doctor-Titel, an sich ein chrenvoller, den Gelehrten
eigener Titel, unter den Händen der Practicanten im-
mer mehr verliert.“
.. wDem Staate ist daran gelegen, gute, gelehrte unb
geschickte Aerzte zu bekömmen. Er muß also auch die
ndthige Aufsicht über die medicinische Erziehung bis
zur Vollendung und Belohnung führen. . Er mußdas-
für sorgen, daß der würdige und unwürdige, der go
lehrte und ungelehrte Mann, nicht gleiche Befugnisse
und: Gerechtsame habe. Je weniger Hofnung der Un-
miffenbc zur rühmlichen Entlassung hat, je mehr die
Facultät die Prüfungeu vermehrt und erschweret , an-
fatt die legalen und statutenmäßigen einzuzichen, desto
mehrere geschickte Aerzte hat das Publicum zu erwar-
ten. Eben daher unterschreibe ich gerne. das Marburger
Facultäts. Benehmen ; wenn auch gleich. noch . dadurch
nicht alle Bedenklichkeiten aus :dem Grunde gehoben
werden. Dem Candidaten wird ein Casus ~~ besser
ein theoretischer und practischer, dann einer aus der
Entbindungs -Kunst und gerichtlichen Mediein zur
Ausarbeitung in. latcinischer Sprache gegeben. Die-
sen muß er beym Dechant in einem Ziuimer allein aus:
arbeiten, ohne Zuziehung von Büchern, wozu ihm ei-
nige. Stunden Zeit gegeben werden. Die Ausarbei-
tung wird. im Missiv allen Mitgliedern der Facultät
vorgelegt. Alsdann wird ein Tag zum Examen an-
gesetzt, und der Candidat erst theoretisch und sodann
practisch. geprüft. ~ Ich ziche besondere und län-
gere Prüfungen den neumodischen, nach veritatemqas
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Maasstabe, vor. ~~ Alsdattn disputirt der Candis
dat über seine Jnauguralschrift; wobey ihm der Pro»
rector, der Décanus der medicinischen Fachltät, der
Promotor und einige Studiossen, opponiren. ~ Diese
Einrichtung ermuntert zur frühern Erwerbung der
Sprach, nnd Sat + Kenntniß. Sie reizt die EhrsVegierde der Candidaten, giebt dem iet bie alte Sep
erlîchkeit wieder, welche er schien verloren zu haben;
lockt: die lehrbegiertgen Cominilitonen herbeh'," welche
hier, statt der neumodischen Gauckler-Handlung, eine
rcelle Geistes: Erhoküng finden; und jwingt die Ge-
lehrten, herzlichen Anthcil an einer solchen litterarls
schen Unterhaltung zu nehtren. Mehr, als alles,
frommet die Opponenten - Pflicht der Facultisten. Hier
nähern sichLehrer und Schüler , und legen gleichsant
vor den Augen des Publicums-gemeinschaftliche Pro-
ben der Gelehrsamkeit und Freundschäft ab. ‘ Jene

uur
den sind. Sollté dann bas Disputiren noch eitie veri
ächtliche Pedanterey seyn? * S

Die Länge be8 9hisyug8 Dat mid) bebinbert, sogleich
diejenigen Sätze zt bemerken, in denen ich nicht aller:
dings: einftititmig mit dem Herrn Verf. denke : indeß
werde ich darauf bey andern Gelegenheiten zuräcke
weisen. Meine Leser werden übrigens mehrere Veri
gnlasungen zu vergleichenden Urtheilen darin gefun-

3.

Zweyter Beytxag zur Rechts- Theorie über die Erstat-
tung der Proceß-Kosten. Voin Postdirector Herine-

. Bödnersnisd'i o: $a nu
Y! LAAnzeige der zweyten.Aufiage von der Schrift' des. Hrn. Prof. Webers. über eben den Gegen-

stand (3. B. S.41.) habe ich. es schon bemerkt, daßdieser darin auf die Erinnerungen geantwortet , wel-
che Hr. « in. seinem ersten Beytrage (2. B. Sao)
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gemacht. Da, des Ersten Gründe Hru. H. nicht über.:
seugt haben’: to vertheidiget cr sich dagegen. Ich wie-
derhole mein ehemaliges Urtheil über diesen Streit, daß
ich. in der Hauptsache dem Hrn. Hennemann bey-
pflichte , aber manches in den von ihm und Hrn. | Em-
merich vorgetragenen Gründen nicht billigen kann.
Insbesondere scheint es mir in der Natur der Sache
gegründet, und auch mit der gewöhnlicheu. Lehre schr
gut vereinbarlich, daß der Kosten-Ersatß beym Processe
als Entschädiguug augesehen werde : wie denn die
poenae privatae der Nômer in der Regel Schadens-
(Ersezungen waren. Nur von der Aguilischen Klageis vessalls doch keine Anwenduug möglich; weil die
sétio in factum ex L. Aquilia nur die wenigen Fälle

trift, auf die der Prätor jene ausdrücklich ausgedehnt
atte. Wollke mau annehmen, wie freylich in man-

chen neuern Lehrbüchern, zu lescn ist, . daß diese Acio
in faQtum auf alle Schäden gehe, die durch die Schuld
ejnes andern, wenn gleich den geriugsten Grad dersel-
ben, veranlaßt worden: so wäre es nicht zu begreifen,
warum so viele andere Entschädigung.Klagen , die ja

siezurch überflüssig sciporden wären, im justiniaueischenddr se rumen loe at, heben dn
nen. Auch würde es cine Menge sonderbarer, und
zum Theil widersinniger Prucesse veranlassen, wenn un-
sere Gesetze den allgemeinen Grundsatz auckorisiret hât:
ken : Jeder muß den von ihm veranlaßten Schaden 7%
der gewöhnliche Zusat, außer den Contracts-Fällen
hebt die Schwicrigkeiten nicht, und ist Nothbehelf, ~-
dem, der den Schaden erlitten hat , ersetzen.

CUu dem abgewichenen Jahre snd die schwerinschen
» Intelligenz-Blätter wie gewöhnlich sortgesetzt, unhitt der ehemaligen gelehrten Beyträge (inb einige
Male verschiedene landesherrliche Verordnungen, auth
éine Rachricht von der Armen-Anstalt in Schwerin beye
efüget. Eben so sind die roftockschen, und vermuth-
d auch bic fderinfiben Seitungen, in ber bisheri-
geit Maaße fortgeset;et.
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Ä «

Ueber Injurien und Schmähschriften, von D. Adolph
Dieterich Weber, der Rechts- Gelahrtheit ordent-
lichen dffentlichen Lehrer zu Roîock Erste Abthei-
lung. Schwerin und: Wismar, in der Bödnerschen
Buchhandlung, 1793. 152 Bogen in Octav.

er bie Rechtsgelahrtheit nicht als Gedächtniß-
Sache behandelt, sondern allenthalben auf
Gesetze und gesetzliche Gründe zurücke gchet,

dem ist es nicht uubckaunt . Ni ad manche Mate-
A fie gewdhulich vorgetragen wurden,. nicht
ganz gebilliget werden können. Unlstreitig gehört hiezu
auch die Lehre von den Injurien : und es ist also Ver-
dienst, derselben eine nähere Prüsung zu widmen In
dieser ersten Abtheilung stchen folgende dreyzehn, zu
diescmm Endzwecke führende einzelne Betrachtungen: 1)
Aügemeine Grundsätze des Zwangrechts, in Rücksichk
quf Ehre, Achtung und guten Rahmen Was kann
im Staate als Ehrenverletzung vor die Gerichte gezo-

s act rf IS RPPa vi
Injurie durch jede unbefuate Handlung, wodurch je-
mand die vollkommenen Rechte eincs andern , in An-
schung des guten Nahmens, der Ehre oder Achtungvorsctzlich berleget. ——3)NähereErläuterungciniger
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ger Folgen aus dem Begriff der Fnjurie. Sie fällt
weg, oder kann wenigsteps.nicht vor Gericht verfolgt
werden, wenn keine Verletzung vollkommener im Staat
wirksqmer Rechte, iw Apsch ‘der Ehre 1c. vorhan-
fi T Ruwending auf hie Veteibigung. der Knechte,der “Ehrlosen, der. Verftorbenen.“BestärkungdcsGat; Volenti non fit iniuria. .Die Injurie istmit andekn Arten des ivorsetlichen Uurechfs nicht zu
vermischen. 5) Von dem Vorsatze der Ehrcnkränkung.
6) und 7) Dreyfacher Gesichtspunct, worauf és bey je-
der Injurie vor allen Dingen aukommt : ~ a) War
das Becuehmen wirklich-ungerecht, und kann es, an
sich betrachtet, als Belridigung/ und zwar besonders
als Ehren - Verletzung M werden? b) War
der Urheber der Handlung überhaupt cines bösen Vor-
satzes fähig ?. 6) Hat er die Ablicht, den sogenannten
animum. inituriandi ; /feirflid) geDabt? — 8) Ueber
einige Cinrcbem, mobnrd): ber animus iniüriandi von
Personen, die. dessen:-njcht unfähig waren, abgelehnt
wird. – Die Entschuldigung , daß etwas in Zorne,
aus Irrthum und Unwissenheit, und im Scherze ge-
fócbem fep, wird hier erbrftrt. — _g lieber bic
Real- Aniuricp. —'- Stt jebe. Ehätlichkeit- ist zu-
gleich eine Injurie, © 710) Von den Injurien durch
Werte, oder andere sinnliche Vorstelungen. - Eine
Injurien* Klage sindet nur Statt: a) wenn jemaud,
in der Absicht, zu. béläidigen) einen andern als einen
solchen darstellet, der wegen Uebertretnung der Gescte
sich der gemeinen moralischen Achtung unwärdig ge-
macht, und daher die Verachtung des Publici ver-
dieut het; b) bey allen widerrechtlichen Vorwärfen
und Nachreden solcher Dinge, die zwar an sich nicht
schäuden / aber doch in Rücksicht auf den gerteinen
bürgerlichen Werth in einer conventioncllen Verach-
tung stehen; c) bey gewissen offenbaren Unsittlichkei-
ten, welche einmal durch Uebereinkunft als Zeichen
einer gänzlichen Geringschäzung anerkaunt sind, und
wodurch jemand, als cin verächtliches Subject, der
Abneigung und dem Gespdtte seiner Mitbürger Preis

geg er .
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gegeben wird.. Uebrigens abér kann die Beleidigung
entweder aus der Sache selbst, ' aus dein, was die
Worte und Zeichrn eigentlich ausdrücken, . Hcrgenonu-
ten werden; oder ans der Art nnd Weise; wie jo
mand getviffe Dinge äußett, aus dem wörtlichen Aus-
druck , odet. andern Arten der Darftellung, deren cr
sich bedienté, aus den Umständen in Anschung der
Zeik, des Orts u. s. w.; oder. es cuthält auch beydes
dei, Grund der Beleidigung. ~ IT) 35cbingté
Schmähnun en, Protestation ÿegen die Abiicht ‘zubes
leidigen, Einrchc der Wahrheit. Diese letztere
schützt allerdings, wenn nicht, dic ‘Art und Weisc, wie
sievorgsttagen wärd, etwasYslcidigendes enthält. ~\

ap UNDEEIS
fase Die aud vom. Segtiffe clues VasqujlscBaupe[t.. — . .

i Du Aleige, veg Synbalts foftS. fnt felt detigeii:
(cun. bie Mvepte 9Lbtbcilun thifgefe sinit, wird
(i). evff geuairer. Deftümmen- T, "bt velchea, Puncten
der Hr. Verf. von der gewöhnlichen Lehre abgehet. -

x

Aw). Prébsgtei, [tü Betltti zchskétn. vo D. Joh.
Petr. Andr. Htütter, Herlsgl. Meckleub. Schwe:
rinschen. Cönsistorialraths ec. . Mit Anmerkungen

„Z793. Z: Bogen in Oktav, | Ñ
u ven vorzüglichen gehhres diese beydeu, dem K-

rige von Preußen debiétrten. Prédigter nicht. Jch
begnüge mich also, aus der orrede deren Veranlaf.
sung als Beytrag zur trtenr Geschichte nes Hrn.Verf.. anzuführen. ,. Noch“ nie Hatte mein Hetz,“
sagt derselbe, „au eine Reise uach Berlin gedacht,
als mir im September v. J. von schr werthen christ-
lichen Brüdern daselbst, nicht von gelehrtszi Stande,
dié dutch einige meiter Schriften längst meine Freunde
gewordeu waren, eine schr liebreiche Einladung zuge-

ut2 Uem,
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müffen , durch großmüthiges Erbicten zuvorkam. Ich
bin bey meinem Glauben von, guter Eneschlossenheit ;
nahm also desto leichter eine so gütig Einladung an :
um auch nicht dic Jahrszcit zu weit verstreichen zu
lassen, reisete ich schon den 30. Sept. von hier ab,
und kam den 3. Oct nach Berlin. Ich wurde aufs
beste aufgeno:nmen und verpflegt; unh. fand. mich nicht
nur in meiner guten .Meinung von diefen Freuubeu
nicht hintergangen , sondern sahe auch und hörte, und
genoß sür mein Herz und zu meiner Autheiterung und
Ermunterung nun cin Großes mehr GBhzes, as ich
es in der Ferne je hätte glauben kfönneti.; Für alles
das sey die Liebe des Waters im Himmel, und pit
Gnade Jesu Chrisli hoch - geprigscn! Diese lieben
Freunde wünichten aber. ajich, daß. ich cin 19y noch cital dort predigen mdgte; ynd ich fand .desio wenjger
Schwierigkeit dagegen su machen, weil sie (elbit tuit
leicht Raum dazu peior Ich previgte also den
18. nach Trinitatis in der Georgen - und den .19. nach
Trinitatis in der Jerusalems. Kirche. Es war weder
meine Ubsicht, mit diesen Predigten Autschen zu ma!
chen, noch habe ich im geringsien bemerkt ; daß sie
Mufseheu gemacht hätten ; sondern nur, daß fie meinen.
lieben Freunden uud andern Frommen, deren einige
noch meine Bekanntschaft ichteu. und mir Güte ermiesen, wohlgefatten Putter. . » "etae ‘Weise fam
mir in den Sinn, sie drücketr zu lassen. \Dazu konn-
ten sie mir auch desio weniger beschaffen scheinen , weil
ich, wie sich bey. soichenUmftänden leicht drn?en läßt,
nur wenig Zeit auf die Zubereitung hatte wenden köue
nen. Und wie erscheinch se nun dennoch gcbtudt? —
ed) foar ben r8. Oct. dou Berlin zurüickgereiset ; und
Im 14. Nov. langte cin Brief von einem nicht nat
gesehenen Manne in Berlin hiet bey mir ein , der
den 1 z. geschrieben seyn , und einen (o schnellen Lauf
mit der reitenden (gleichwohl für diesen Weg nicht ein-
mal vorbanbencir) Post gemacht haben wollte. Dieser
Prief lautet vorn herein also : „Die zwey Gemeinden,
„vor welchen Ew .-. zwey sehr. erbauliche Previgten^ . . oa alr
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onn -haben, wünschen einmäthig, daß Sie dic
U, sgenbeit hte cle darunter Predigen niuach:
"gefragt, ob man selbige schon Haben könue; “ und
bittet nun um das Manuscript dieser Predigten zum
Drpck, wovon der Vortheil den Berlinschen uns
Dützowschen Armen zufließen solle. Ays Vergleithung
ciniger Umstände, die ich duch , um keinen: Namen
uenyen zu müsscn, und -auf keinen zu leiten, zum Theil
verschweige, wurde mir noch. bald genug klar, daß die-
ser Brief nicht gauz ehrlich gemeint fet - Er geht mit
dir um, dacht ich , wie der Fuchs in der. Fabel , der
dem Raben auf dem Baume sciuen Käse rabuahm.
Denn er berichtet eine schmeichelhafte Unwahrhrit; und
nicht einem deiner so. gütigen Freunde in Berlin ist-es
eingefallen , den Wunsch zu äußern, daß deine Predig-
ten gedruckt werden mögten. Ich antwortete aiso auf
diesen Brief so fein ,als mdglich, mit der ersten Ppost
abíd)ldalid weil ich diesc Predigten nicht bessorglich
zu. einem übeln Spiel hingeben konnte, dergleichen
manches getrieben ist. „ Gjetchwohl mußte mich uun
eben der Brief besiimtnen, auf den Druck derselben zu

Mni i ig mag amar Spiel Havitt
trieben werden wollen ; anch aus Empfindlichkeit über
das Mislingen des erstern. — Von andern Verbin-
dungen iu Berlin- deren das Gerücht hin nnd wieder
erwähnt. hat , ift, dieser großen Redseeligkeit ungeach-
tet, in der einen ganzen Bogen betragenden Vorrede
sowenig , als in der Dedication etwas gedacht.

J

e Statuten der Bützowschen Academie gehörsDJ. uoch folgende, unterm 2. Febr. 1769 , nach einem

Etwurse der Iurisien-Facultät von Rector: und Con!

N 3 eot
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+ T, Indiciatia

Pro Dectétó' adt. Mandató. . ..

--Mándáto :pér moduns !rüsporis
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— citatiosme;; à

prócladiate
affxiàne ét refisione proclaniatis

exusineb ád Academiatuteaiismill
Sum;dázumento affie&amp;tcfisionis gi

SBerbeiíyeib von jeber qarifey .- 23-
commüfforio - 'ag*
fübfidiatibus $2:
pronotorialibus 28
notificatotio!: '28
inhibitogíó às
arreftatorio::, --A WS
epblicem: Seugen SSetlbr Jar Jg.
(anintérijdyetu. 3cügenc aerae on
Jeder axthery. uul

conficiendo ^totülo áitcüjatiollüss,
a.Bogen! -
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publicatione! fcitentiae : $31.
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Seer. Bid.

Pro,. taxatorialibus 28 ßl. . 4 hl.
—adiudicato _ SA87
L. eicctione ^ 2$-  4-

fufpenfione éxécuforialium—...28—i reftitutione osa.
-— infpectione aCtoruzgin aedibus Se:

crear... = .
Tin.

—e 24
—— — — extra aedes eius |. 32

— litteris ad arreftandum, (Steckbrief) 28% 4%

— faliocondu&amp;u, ——— iS0lr.——12—Fü jeden Bogen .abzuschreiben, weyrt
Exhibita nicht in duplo überreicht
sind, oder wenn interpolita Appel-latione Atten zn verschicken _

jeden Bogen prs collatione, wenn
Exhibita in duplo übergeben find 2-II.|Exzzaiudicialia.."ro ütteftato' toegeir einer.. gerichtlichen.
Vollmacht © . - 1 Rtlr.~$1. fl.

Bürgschaft ad Asa ER 6
Tutorio velcuratorio, item dimis-fione a tutelaveleura—^—Einreichung oder Errichtung. eines
Testamenti, auch Grtbeilung
eincs Empfang-Scheins a1 Rtir. 16.7apertura teftamenti —-2—Sluctiong Geblbren für jeben Thaler

obfignatione —-" —' y —refignatione^—|*inuentura iudiciali; bie nidjt Idnget
al$cinen Zagbantet, ^ ^1 —

. —. wenn es länger dauret,
fürjebeu]Zag — — 1

depofito iudiciali;-ptg Geht
F poiten - Schein

16—
16— 4—
1ó6— 8

III. Di-
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Sec. Bid.
Pro tifitiófe orali Studiofi — .—:—ff.'2$f.
Protocon. Gebühren skr jede Session|.6— —o. mürtdsiihe Arrest- Antegnng—-—vaiE
z- incártceratione -— m 16 — 16—

(Famulus erhätt fürjedeti Tag 8 ßl.)
7 felegatione - ~ 24— 8-

II, Diftiplinaria,

Wenn ‘ auch M. D. Resor bey
Actibus Comitiuac Den Secretarium
Academiae adhibitet, fo erfdit

Pro diplomate notariatus — $2 — 1$
— — —  Poewe laureati 190r. 16 — (32 —

— infirumentolegitimationis $ —  — —/24—

—

4a.

£u Advocat C. W. Stein, bisheriger Privat-docent, ist von E. E. Rathe zuur städtischen
Fiscal cerwählet, nachdem der bisherige Fifeal, Hr.
ipee die Stelle cines. Raths. Secretäits «v

Sv

A" 4. QU ertheilte Hr. Prof. Weber als Decanusdrr mediciaischen Facultät , dem Herrn Johann
Hermann Becker, einem Sohne des verst. Leibmc-
dici Becker in Schwerin, Vié tnedicinische Doctors
Wärde mit den gewöhnlichen Ceremonien, nachdem er
eine nâchstens anzuzeigende JInaugural- Disputation
öffentlich vertheidiget hatte.



An nalen
DOE

Rostockschen Academie.
4. Band. 1%4. Stück.

Den 13. May 1793.

Re.

Ad dies facros eosque anniuerfarios Iefu Chrifti reui-
vifcentis pie, vt, Chrifliaios decet, agendos ciues
academicos feria animi confentione hortatur Aca-
demiae h.t. ReQor, Hermannus lacobus Lafms,

EeTdReiMme
miffa pulfaque fuit, particulae fecuridae, quae enar-
rat fecef&amp;onem: Lubecam' factam, fectione. prima.
Roftochii , litteris Adlerianis, 1793. 3E $5egtm

.. in Quart.

J) uf den erfféren zwey Bogen beschäftiget fij bur
' Hr. Verf mit den bekannten Domhändeln, wel-
T che die Gelegenheit zu dieser weyten Auswande-
xuug gaben. In der Folge untersucht er die dendenFragen, zu welcher Zeit die Auswauderung geschéhen,
und in welchem Zustande sich die Academie in Lübec
befunden. In Hinsicht der ersteren bemerkt er, daß
nicht ‘alle Profesjoren weggegangen ; daß der Rector
mit denjenigen Professoren, die ihn. begleiteten, erft
um Johanris 1487 Rostock verlassen habe . obgleich
gembbulid) ciue: frübere 3eit angegeben wird ; uud daß,
wenn. an derSage, als wenn die Academie sich einige
Monate in: der Stadt Wismar. aufgehalten haben solke,
wirklich etwas. richtig sey , vielleicht der dortige Aufs
enthalt einiger wenigen Prefessoren dazu Veranlassuns

Y ,
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gegeben haben möge. In Absicht der zweyten Frage
ist es zwar wahrscheinlich, daß die nach Lübeck gegan-
genen Professoren einigen Unterricht werden ertheilet
haben; sonsten aber scheinet wieder eine völlige Unthä-

Sun vlt Smil"ud ttt,

Jahren allein noch bey der philosophischen Facultät
vorhandenen Nachrichten, gedenken so wenig eines Des
canatwechsels, als einer in Lübeck geschehenen Promos-
tion; auch findet sich in der academischen Matrikel nur
von einer einzigen Inscription gewisse Nachricht. Von
der Zeit der Wiederkunft soll. im künftigen Pfingst-
Programm gehandelt werden.

2;

it deim Abdruck der Büßotschen Sportelu- Taxeverbinde ich sogleich den Abdruck der hiesigen

MeisUtidd
„Wann wegen der bey dem hiesigen academischen

Gerichte zu erlegenden Sporteln bisher verschiedene
Zweifel und Erinnerungen entstanden, und zwar zu-
ivcilen auf eine im Jahre 1706 gemachte Sportely-
Tâxe Bezug gemacht worden, dieselbe..aber nicht allein
aller angewandten, Müheungeachtet uitht. aufzufinden
gewesen; sondern auch sogar dahin stehet, ob der da-
malige Aufsat jemalen eine rechtsverbindliche Form
erhalten: so haben Rector und Concilium hiesiger
Academie nôthig erachtet, durch eine den jeßizen Zei-
ten und den Sporteln anderer hiesigen Gerichte ge-
mäße Besiimmung, alle willkührliche Ansätze Uu verbii
keu, und folgende allgemeine Verordnung zu machen.

1) Bis auf die wenigen Fälle, tvo Rector und Pro
motor an diesen Sporteln einen Antheil nehmen, wer:
den selbige unter dem Fifco Academico, Dem Secre-
taxio und demBidello folgendergestalt vertheilet.

I, In.
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L ludicialia,
1) Für ein Decretum oder Manda-

tum, es sey das erste oder arsius,
nebsi der dem Extrahenten zu ge:
benden Copey,

2) Für ein Responsum oder Manda-
tum per Refponfum, ba$ an c

ce andern nicht communiciret
wird, —

3) Für eine Citation für jepen, an
den eine besondere Citation aus-
gefertiget wird,

4) Für ein Arreltatorium, Relaxa-
torium, Inhibitorium, Commis
forium, Executoriales, Sufpen-
fione executionis, Immiffo:iali-bus ünb Taxatorialibus|—5) Für ein Decretum Adiudica-
tionis .

6) Für den AQum Immisllionis
und Taxations. © ..

7) Für die Adjndication
8) Für die Einlegung der Wache

oder Anzeichnung der Sachen
bey der Execution

Für die Auspfänduun —
9) Für die Insinnation eines De-

creti, welcher Art es sey,
Wird Ein Decretum an meh-

rere Personen infinuiret , so wird
für jeden so viel gerechnet.

Die Abgabe der Copey an den
Extrahenten komt aber nicht mit
in Anschlag. '

Dahingegen aber hat Bidel-
Ius eigenhändig auf dem Acten-
siüicke zu bemerken,. waun und an
wen ex &amp; ahgegeben ;. auch in
zweifelhaften Fällen beym (Extra-

Eifc.. Secr. Bid.

46(. 68. 2l.

2— 4—52-—

4— 6— x

6— 10— 2-

$— 12— 4-

16 24 © 8—
24— 32-— B| ~

—16 —

82-—

stid 2-4

ben



t08 Annalen der Rostockschenhenten, an den er bod) bie Sor—Fifc,Secr.Bid.pey einliefern muß, anzufragen,
wem es insinuiret werden müsse.

10) Für ein Proclama ohne Un-terschicd desJnhalts . 12f[. 16 —4fl.Für die Aff. und Refixion hieselbst e gh
für ba$ Documentum Aff um

Refixionis fiefiger Proclamatum,
unter benen ber Secretarius bloß
die Tage notiren darf .

11) Für ein besonderes lub sigillo
Academiae auszufertigendes Do-
cumentum Afl- et Retixionis, so
wic überhaupt für jeves Cub si-

wo Aeiemins auszufertigen:e Atte
12) Für einen Vorbescheid von je-

dem Theilee.
Sind mehrere Sessionen, so

wird für jede besonders bezahlt.

's} För den Bescheid von jedemeilee

14) Für eine Urthel und deren
Publication von jedem 1 Rthle © 8~ 8~

Mehrere Interessenten, u. d.
gl. sind inzwischen, wenn sie: sich
in keine verschiedene Classen thei-
len, für eine Parthey zu rechnen.

15) Für ein Sublidiale, und son-
stige Schreiben und Berichte an
anbere Goffegia, inclufiue der
Abgabe auf die Pot

Beständen dieselben aus meh-
reren Bogen, so wird für jeden
Bogen außer dem erster nuch aßl.
Schreibgebühr dem Secretario
gegeben: so wie auch det ein-
tretenden Umständen ‘nach die
Fertigung der Berichte selbst

o

nicht



Academie. . 4. B. 14. St. 109nicht allemal umsonst erfolgen^Fifc.Secr.Bid.kann, und sodann in jedem ein- '
zelnen Falle die Bestimmung
vorbehalten bleibt.

16) Für Einpacken der Acten, a
Bund, dic Abgabe derselben an
die Behörde cingeschlossen, 12 ßl. g ßl. 36ßl.

17) Pro infpe&amp;ione A&amp;orum 4-77 30— 7
. eErtfoderte sie mehr, als z Sagi

wird für jeden soviel erlegt.
18) Für Abschrifteu, a Bugen

Sie müssen aber richtig, reinlich,
uud wenn es der Anusiand erfo-

M auf gut Papier geschrieheneyn.
19) Für die Collation eines in Du-

m eingercichten Stückes, aogen

E etes
oder Collations: Gebühren , für
den ersten Bogen ~7
und für jeden folgenden, wenn
es auch mehrere einzelne für sich
bestehende Stücke inn.

Würde aber die Vidimatton
fub Sigillo verlangt, so werden
ausserdem noch für jeden Bogen
erleg s

21) Für die Insinuation eines von
einem andern Gerichte einge-
sandten Decreti

Für dasDocumentum Inlinuationis,
22) Für den ad Aâta zu legenden

Zeuge - Rotulum, a Bogen
Für dice Zeugen. Eyde wirb nichts

bezahlt, und für die Abhörung
MUT Vorbescheids-

-— — 8—

— 6 i.

H 3 23)
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23) Sür die Deposition von baa- Filc. Secr.. Bid.
tem Gelde, die Wiederabliefe-
ferung eingerechnet, für 100 Rl.

imgleichenIN nad) un-
cda 50 Rthir. hinunter ge-

hendes Quantumgiebt doch im-

FU bie Hhysition andererSachen
wird außer dem auf gleiche Art
in Anschlag zu bringenden Werth

mud d ilit tas hin
zu gerechnet.

Für die bey der Annahtne und Ab-

n haltende Registratur,

$L. 248[ f.

— H

II Extraiudicialia,
x) Für ein Tutorium oder Cura-

torium
2) Für die Confirmation eines

Vergleichs 1c. , außer den etwa-
nigen Abschrifts. Collations- oder
Vidimations1 Gebühren ~~ 2409 20— 4—

3) Versiegelungen mit Einschluß
nachheriger Entfiegelung, und
des Protocolli oblignationis ct
Refignationis;

a) Bey Studiolis und sonsti-

irt fenes blades sur 1% E 346l
Vermögen. Ÿ. ~ 2X9. 2009 129

c) Bey einer , beträchttichen ‘
Maffa bonorum OAM. 4*Q.2:6d) enn der Sccrétariug
während der Versiegelung ein-
zelne Stücke ausliefern und noti-
ren muß, jedeemal — 4 fl. aab, qi
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Fifc,.Secr. Bid.

4) Für die Inventur auf jeden Tagsßl.40ßl.16H.Die Zuziehung des Bidelli ift

Rd
keit. Für die Abschrift des In-
ventarii, a Bogen

Ein Inventarien Stück kanu
nicht gefodert werden.

5) Für die Uebergabe sowohl als
die Publication eines Testaments
erhalten Rector nud Promotor
nach Bcschaffenhcit des Vermö-
gens des Tesiators jeder 2 Rtlr.

. vder 1 Rthle.
6) Für die Aufnahme einer Vor-

mundschafts-Rechnung erhalten
selbige für das erste Jahr jeder z

EI
Numeris qtd) die gewöhnlichen
Porbescheids. Gebühren erlegt.

7)-Für einen bloßen Empfangschein
83 .Auctionsgebühren gehören dem

Pedellen, u. werden nachider städ-
tischen Auctions-Ordnung bezahlt.

9) Für einen Paß . $— 20— 4

HI Difciplinaria,
x) Für die mündlicheCitation eines

Studenten oder „einer andern

2) pue - Gebühren vonjedem
Echuidigbefuudenen, . für jede

3) Pro incarceratione
Pro:dimiffione . ....%

und für jedeu Tag € da jemand. .
im Carcer sizt, ausserdem. ~

ux * Au

a 2-—

T LS

-—16— 16 —
-— 16—.16—

guMÀ

Ane
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Jede nicht durchaus nothwen-
dige Rufwartung oder Vexrwent
dung, imgleichen.das Einheizen
und Betten-Miethe wird beson-
ders bezahtt,, wenn es verlangt
jird.

4) Pro cónfilio abeundi et relega-
tione wird nichts erlegt, wenn
nicht durch Wiederspenstigkeit
besondere Kosten entstehen.
2) Gesammte hier bestimmte Sporteln find in N.

Zweydritteln zu erlegen.
3) Ge(ammte Profeffores, btt Secretarius Academiae

uud Bidellus, imgleichen deren Wittweu und unbe-
gebene Kinder, sind vou diesen Spyrteln bis auf die
eigentlichen Abschrifts-Gebühret ,Pen Bogen zu. 2 t
gerechnet, völlig befreyet ; so:wie duch für :diéjentgen
Abschriften, Ausfertignnget.: und ‘Bemühnngen, die
nicht anders als ex Vifto Academiae bezahlt werßen
könnten, nichts gegeben wird. |

4) Gegenwärtige Sporteln - Tate bleibt bis dahin
die Norm, daß entweder im. Lande eine aligémeine
Sporteln Taxe: eingeführet, "sb odd) Dep der Aeade:

Feagewändt wir nhi uncle uoth.M $

wendig mahen. M
"Urkundlich ilk felbige, fub Sigillo Academiáe qué:
gefertiget, sowohl deim Secretario als dem Bidello zu-
geftellet, unb beyden deren pünktliche Befolgung auf»
gegeben. Rostock, den' 6 Aprill1784.%

Seit der Restauration der Yésdemie, ist sie in drey
Punctei verändert. 1), Dem Sesretair ist vetjenige
Antheil zugebilliget, ben iam 1784 für bem Fifcum
reservirte. 2) Er erhält für jedés Decret nóch hl. ;
muß aber dagegen ein extendkrtes Concept des Deerets,
bas dem Decernenten zur Sigrätur - porgelegt wird,
machen. 3) Die Aufwartyng beym Carcerhat qui
is , und erhält da lir, fo-mie in 20000
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Den 21. May 1793.

1

Ueber Reichs- Steuern und Hüifen , besonders in 95e;
ziehung auf Mecklenburg, nach Anleitung der Reichs-
und Laudes . Gesetze, auch öffcutlicher Handlungen
und archivalischer Nachrichten. 1793. 13 B. in Oct.

(oiejm Sis: eminenteeRede nicht gewesen: unb mam Dat babet
wohl voraussetzen können, daß auf dem dadurch jetzt
veranlaßten außerordentlichen Landtage manche von
den däbey eintretenden Grundsätzen keine hinlängliche
Kenntniß haben würden. Es sind also, zum Zweck eis
ner richtigern Beurtheilung der Sache, einige der
hauptsächlichern Daten in dieser kleinen Schrift, die
ben Hrn. H. R. Mangzzel zum Verf. hat, gesammelt.
Ich ziehe einiges aus, was Mecklenburg insbesondere
betrifft. Nach der Reichs- Matrikel von 1521 stellet
Mecklenburg, mit Inbegriff der damaligen Bisthi-
mer Schwerin und Ratzeburg , zu einem Römer - Zuge
37 Mann zu Pferde und 101 Mann zu Fuß,. Nach
dem auf dem leßten 1682 zu Lüneburg gehaltruen
Kraistage angenommenen Repartitious- Fuße sollte
Mecklenburg, obgleich dem Stifte Schwerin eine 40-
Jährige Moderation zugestanden worden, 276 Mann
¿n Vferde. und 248 Mann zu Fuß stellen: es ifi: aber
diese Destimmung , siets prägravirend geachtet, a

AR8EMV .
DER UNIVERSITAT ROSTOCK
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Herzoq Friedrich Wilhelm bat (bon 170r ít ben Re-
folutionibus ad Gravamira versprochen, sich eine Mo-
deration dieser Bestimmung angelegen seyn zu lassen ;
welches jedoch bisher nicht geschehen senn wird Nach
einer 1703 vom Krais » Directorio gemachten Repar-
tition, hat Mecklenburg zu den damalcn bewilligten
120,000 Mann stellen sollen 563 Mann zu Pfer. e und
4322 Mann zu Fuß; wovon jedoch , wegen der tem-
porellen Moderation für das Fürstenthum Schwerin
abgegangen sind 247 Mann zu Pferde, und 113 Mann
zu Fuß: zu Gelde ist dies Contingent damalen aufs
Jahr angeschlagen zu 99298 Rthlr. Als 1755 zum
Bau des Hauses für das Kammer-Gericht ein Rdmers
monat in Gelde bewilliget ward, ist derselbe für Mecks
lenburg, mit Inbegriff der schwedischen Besitzungen,

erechnet zu 748 Fl. oder 498 Rthlr. 32 ßl. Für diese
fÿwedischen Besitzungen ist nach dem Herkommen
abgezogen, wegen Wismar den 18 Theil, und wegen
Pdht und Neuklosier der 120ste Theil des Ganzen.
Nach der Convention von 1748 und dem Erb-
Vergleiche von 1755 überträgt hiebey die Landes-
Herrschaft, 1) die Ritterschatt und ihre Hintersassene
wenn nicht über 200 Römermonate in einem Jahre

ggerrtr Vany3 die Stadt ofa epa dla
Reichs: und Krais- Steuern. Ob der Stargardische
Krais, eben so wie bey den Kammer + Zielern, # über-
nehmen werde, läßt sich nicht bestimmen: 1737 ist er
mur p x angeschlagen. Von den Stärden ist zur
Aufbringung dieser Summe nicht immer ein gleicher
Oeepartitiona: Fuß angenommen.

Neue Monatsschrift von 2 für Mecklenburg. Zwey-
ter Jahrgang, 2. Stück. Februar, 1793. . Schwe-
rin c. 4 Bogen in Quart.

Fam Gm SNRBimat) J.
§. Sprengels, Predigers zu Boldekow im pal
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schen ' ;NueM
fung der schwarzcn Kleidung , als Trauer ey Ubschaf
burg. ~ Der Verf. wünscht, daß. die M
dung auch bey Leichen Processionen und b ie Klei
mahle abgeschaft werden mdge, und daß Tm Sica
die Prediger durch zweckmäßige Vorstellu esondere
möalichst mitwirken. ÿ 4) Hrn. Past pen dazu
Kuppentien Nachtrag zu dem RM HA „zu
nisse der in Kuxfer gestochenen Bildnisse eingeb us
und recipirter Mecklenburger. Von Gelehrten, te
ren Bildnisse Hr. Mag. Siemssen nicht ange t e
hat, sind hier angegeben, I Afelmann p re
des, J. Colerus, Z. Gra 1 M. Cor-
berg, W. v. "etwiaf, 5 elLp; Grünen.
vielleicht I Mangel, S. W. Peter elsloh,
Prüßing; I. I. Quistorp , J. C. Velrt . unh
C. H. Zachariä. Andere Kupfer, als husen und
Hr. M. von L.. Bacmmeister ' M Hr. S. hat
I. G. Daries, J. Fecht, Ur. Fre Chemnigz,
Hermes, I. Litkemann J. Quifeor J. dhÜ Siricius. Außerdem sind noch einige Bep
gungen und kleine Zusätze zu den von Hrn. M. S )
machten Anmerkungen beygefügt. Ich bemerk sdaß nach einer älteren Na richt,'wmerkedabcy,Schreibfehler in Absicht des Nahmens vs nicht ein
sevn, und Joh, Bocerus auch cine juristischeG:uit
herausgegeben haben sollte i Schrift
ihm aud) cin Hinr. Pelte,vermuehlich zugleich mit
b is. Weil Lieberkühn nichts TA den
Fagmen cad Format anführt, so habe ich ven
dem tübingschen EGAR: o die Kupfer con
SR CUP MUN da QA. numi me
US Ate Dicben eins uud IE andere wieder zu be-

It:z -3751 geoefen " der Hr. Verf. fich un.
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ker andern aus dei 2. u. 28. Stücke der mecklenb. gel.
Zeitungen von 1751 überzeugen kaun. 5) Beschrei-
bung des Zucht- und Werkhauses in Döinitz. [- Es
ist 1756 errichtet, und erfordert zu seincr Unterhaltung
im Durchschnitt etwas über 5000 Rthlr. , wozu .cin
Fond aus den Lotterie : Einkünften gesatumelt wird.
6) Chemische Untersuchung der Rogahnschen scharfen
Käse c.; vom Hru. Apoth., C. H. Klockmann in
Schwerin, Beschluß. (4. B. "S. 88.) ~ Sie warcn
frey yon allen mineralischen Giften und metallischen
Auflösungen, die man darin vermuthet hatte. 7)]
Sichere Probe zur Entdeckung des Bleyes in Kupfer-
Geschirren; von ebendemselben. &lt; Man gicße et-
was Weinessig in das Gefäß, und lege ein hart ge-
kochtes, entschaltes, noch warmes Ey hinein.. Be-
kömmt dies Ey eine bläuliche Farbe, und bleibt nicht
ganz unverändert; so ist es ein sicheres Zeichen , daß
man zum Zinn das Krankheit und Tod schleichend zu-
führende Bley genommen habe. 8) An den guten Po-
dagristrn in Parchim. ~ Ein Gedicht, 9) Etwas
zur Aufklärung der Frage: Können Fabriken und Mar
nufacturen in dem Vaterlande empor kommen ? ~7
Nachdem der Verf. an einigen Bcyspielen gezeigt hat,
daß Fabrikwaarcn im Lande und in der Nachbarschaft
hinlänglichen Absatz finden, und auch das Material
dazu nicht theuer sey : so schreibt er pifenbareunstrebungen die Schulb zu , daß einheimische Fabriken
und Manufacturen nicht aufkommen können. Für mich
ist dieser Aufsatz nicht deutlich genug ; uud ich wünschs
te, daß er einige Beyspiele dieser Entgegcusrebuugen
angeführt hätte. Meines. Ermessens kann dies keine
von den Hauptursachen seyn. 10) Mittel wider die
Gicht und das Gliederreißen. . 11) Anfrage.

$wd) babe sormalen a. S. 31.2.) dasjenige Cir:
æ§ cuiare abdrucken lassen, welches wegen Eiaholung
der Urtheln und Belehrungen von der hiesigen juristi-
schen und medicinischeg Facultät, an die Herzogl. Ve

Cue
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arte und Stadtgerichte ergangen ist. In demselben
wird cines ältern Circularcs vom 23. Aug. 1774 er-
wähnet, das ich zur Vollständigkeit noch nachholen,
und zugleich ein bey der Gelegenheit an die Facultät
sclbst ergangenes Rescript abdrucken lasscu will. ZurErklärnng des Leiztern bemerke ich, ou von der Fas
cultät in ihrer Vorstelluug angeführet war, wie sie aus
wiederholter Erfahrung wisse, daß gegen die Vors
schrist des . 425. des L G. E. V. oftmaken Acten in
Civil- und Eriminal- Sachen an Privat - Doctoren geo
sendet, und. von diesen Informatoria, wie uuumehro
zu sprechen scy , verlangt und ertheilet würden.

1. Fried eri ch v. G. G. 5.5.97. c. Unfetti xc.
Ehrenveste e. Wir übermitteln euch hieneben ein
Exemplar Unserer auf eure unterthänigste Vorstelung
und Bitte unterm heutigen Dato *) an Unsere. Stadts
und Amts- Gerichte erlasscuen Circular - Verordnung,
nach welcher die von denselben cinzuholenden Urthels
sprüche nirgends anders, als vou Unserer Universität
Bützow requiriret werden sollen ; und köunen auch das
beo Unsere Ueberzeugung nicht verhalten, daß Unsere
Landes- Gerichte, bey denen der Fall zur Einholung
eines Informaiorii nicht leicht, und kautn überhaupt
entsichen känn, in Fällen der Urthelsprüche von sclb-
sten der Befolgung Unserer hievorigen Verordnung
nicht uneingedenk bleiben wcrden, wenn nur nicht die
beständigen Exceptiones der Partheyen gegen gedachte
E Universität darunter Hinderungen in deneg legen.

Soviel auch die gebetene Erläuterung des §. 425.
des Landes - Vergleichs anbelanget, glauben Wir , daß
dieser sphus wegen seiner ganz dentlichen Fassung keis
ner Misdeutung fähig sey, sondern, daß eine jede
Abweichung von dessen Inhalt für eine vorsetzliche,bloß. aus. Hebenabsichten herrührende Ueberschreitung
mùüsse gehalten werden. Verdet ihr daher nur einen

*) Beude Stücke sind gleichwohl mit unterschiedsnen Da-
tis ausgeferciget; und es ist dies also kein Druckfehler.

nm
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oder mehrere namentliche Fälle angeben, da diese Ueber-
schreitung würklich geschehen ist : so wollen Wir auch
in diesem Punct mit näherer Entschließung euch in
Gnaden, womit wir euch gewogen verbleihen, nicht
entstehen. – Schwerin, den 20. Ang. 1774.

11. Fried erich v. G. OG. 4.53.11. — Ehrsa-
te !c. In dem §pho XXXA11. der Gnaden-Verleihungen
für Unsere Universität Bützow ' verheißen , daß wenn
in Unsern Landen Urtheilsprüche von einer juristéschen
vder medicinischen Facultät einzuholen sind, soiches
von Unserer Universität Bützow geschehen solle. In
Gemäßheit dessen befehlen Wir euch hiemit gnädigsi:
JFührohin die einzuholenden Urthelsprüche bis auf
rechtliche Gründe einer Ausnahme von keinen auswäre-
tigen Facultäten, sondern allemal nach Bewandniß der
Sache von den Facultäten Unserer Landes» Univeesität
Bütow zu requiriren. An dem ?#x. Schwerin den23. Aug. 1774.

CU Anfange des Decembers v. J. erschien folgen:
4S de Ankündigung in den hiesigen Zeitungen.

„Es wird im Jannar des kommenden Jahres eine
neue Zeitschrift für Mecklenburg erscheinen, welche den
lesenden Mittelständen unsers Vaterlandes gewidmet,
und deren Herausgeber eine patriotische Gesellschaft ist.
Sie wird monatlich broschirt geliefert, und enthält:
nützliche Abhandlungen für den Mittelstand; Anwen-
dungen neuer Erfindungea für Mecklenburg ; Urtheile,
Grundsätze, Meinungen für und wieder fiese und jeneSache; kurz alles, was sich unter dem Nahmen einer
Bibliothek für den Mecklenburgischen Mittel-
stand begreifen läßt. Diese Ankündigung dient zum
Wersuch , ob sich eine hinlängliche Anzahl Subscriben-
ten finden mögte , um ohne Schaden das Werk unter:
nehmen zu. könüen. Der Jahrgang wird 2 Rthlr. N.
Zweydrittel kosten, und kant vierteljährig voraus oder
nachbezahlt werden. Das Subscribenten-Verzeichnißir
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tvird dem ersten und zweyten Stücke vorgedruckt : wir
bitten daher die Nahmen und den Ort dcs Aufenthalts
deutlich zu schreiben. Bricfe erbitten wir uns postfrey ;
und ersuchen jeden, sie entweder an das Verlagskom-
toir der Bibliothek für den Mitteltand *) oder an
den Stud. Hrn Johann Dieterich Lass zu richtene
welcher die Spedition übernommen bat; und sodann
versichert zu seyn, daß alles richtig an die Behörde
kommen werde. Die Subscription wird mit dem 28.
d. M. geschlossen: wkr bitten daher jeden, der die
Bekanntmachuug einer freymüthigen , und hoffentlich
nicht uninteressanten Monatsschrift wünscht, fid) je
eher je lieber an uns zu wenden. Wer auf 5 Exems
plare subseribirt , erhält das ste frey : auf 10 werden
3 unentgeldlich gegeben. Rostock, bem a. Sec. 1792.*

Schon diese Ankündigung ließ erwarten, daß die
Bibliothek für den Mittelstand, welche einer unzuver-
bürgenben Sage nach, von einigen hiesigen Studiren-
den unternommen wgrden , keine lange Dauer haben
würde : es ist aber ganz bey der bloßen Ankündigung
geblieben, obgleich im Februar eine nochmalige Auffg-
dernng zur Subscription nachfolgte.

Herzoglich Mecklenburg S&amp;rclitischer Staats:Calender,
auf das Jahr 1793. Mit Herzoglichem gnädigsten
Special Privilegioe,. Neustrelis, ber dem Ober-
Bau:Commissair Wier. Gedruckt in Rostock in
der Adlerschen Officin. 9x Bogen in Octav.

B'! diesem Jahre fehlt die Fortsezung der Morta-litätslisten, dagegen ist ein Verzeichniß der
Manufacturen, Fabriquen ztc. eingerückt, das ich
abgekürzt ausziche: „Im Stargardschen Rraise.
„Spielcharten-Fabrik zu Neubrandenburg, Stärke- und
„Puder-Fabrik zu Fürstenberg, Tobackmanufactur zu
„Neustrelit, zu Altstrelit, zu Neubrandenburg und zu
„Fürstenberg ; Glashütte zu Feldberg , zu gr. Milzow-

E...:
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ju Steinförde und zu Zartivitz; Papiermühlen zu Ge-
;.dendorf, bey Wanzka und. bey ‘Neubrandenburg ;
„Pulverinühle bey Wanzka , Vottaschsiederey zu Feld-
„berg. Im Fürstenthum Rayzeburg. Ledermöühle
„bey Stode, Kupfer: und Messingmühle ayf der Beeck
z,und. auf dem Hammer ; Papiermühlen auf dem Man-
„Hagen, auf dem Hammer und in der Morien-Mühle.©
Sonst ist alles, bis auf Kleinigkeiten, von gleicher Ein-richtung, wie im vorigen Jahre. (4. B. G.28.)

6.

Sn 12. Aprill erklärte die Juristen-Facultät den Hru-
Cand. Johann Christian Brandenburg, aus

Rostock gebürtig , abwesend zum Doctor der Rechte ;

nahen fr eine Inaugural - Disputation gedruckt eiu-
7,

Dir hiesigen Calender auf das gegenwärtige Jahr
sind in der gewöhnlichen Form erschienen. In

dem Quartcalender ist eine ziemlich ausführliche Abs
Handlung des Hrn. Past. Plitt zu Lreuenkirchen
über die Frage eingerückt : Ist die Stallfütterung zur
Erhdhuug des Ertrages der Ländereyen vortheilhaft
vder nachtheilig?UndindemSchillingscalendexistein Gespräch zwischen einem Pächter und Bauren über

die Viehzucht abgedruckt, dessen Verfasser nicht ge-nannt -ist.
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Den 28. May 1793.

Il.

Friederich Gottlieb Julius Burchard, der Rechte
Doctor, der Herzogl. Mcckl. Justizkanzley und des
städtischen Obergerichts zu Rostock immatr. Procus
rator, von der Ungültigkeit der rechtlichen Geschäfte,
die der Gemeinschuldner innerhalb vier Wochen vor
eröfneten. Konkyrse zum Nachtheil seiner Glâubiger
unternommen. Nach Lüäbschen und RostockfchenRechten betrachtet. Rostock,inCommissionderSenden Buchhandlung, 1793. 6 Bogen

$n vorigen Jahre kündigte der Hr. Verf. eine
 Entwickelung der Lehre vom Concurse der Gläu-

biger nach Lübschen und Rostockschen Rechte auf
Subscription an: es haben sich dazu aber nicht Sub-
scribenten genug gefunden, und er hat also diesen Ab-
schuitt daraus, als eine Probe jenes größeren Werkes,
abdrucken lassen. Es ist eigentlith eine Erklärung ei-
nes Artikels aus dem roftochschen. Stadtrecht, nämlich
des 18. Art. im 1. Titel des dritten Buches, äber dessen
wahren Sinn bey einer hier anhängigen Debitsache

Stutz 1 o baail d o
erdfnetem Concurse vorgenommenen Handlungen wird
uie auf eine:beträgerische Absicht weder des Schuldners
noch des andern Contrahenten gcsehen. 2) Es ifiel-
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vielmehr nur nothwendig , daß der Cridarius zu der
Zeit, wie er diesce Handlungen vornahm, schon wirk-:
lich insolvent gewesen; und 3) daß diese Handlung den
Gläubigern auf irgend eine Art und Weise einen Nach-
theil verursache. Und. demnächst macht . er folgende
Abschnitte: 1) Von welcher Zeit fängt die Berech-
nung der 4 Wochen an? 2) Welche Handlungen sind
der Nichtigkeit unterworfen? . 3) Erfordernisse der
Handiungen, die der Nichtigkeit unterworfen sind. 4)
Rechtliche Wirkung in Rücksicht der Gläubiger. 5)
Verjährung der er ditorischen Rechtsmittel. 6) Von
den Handlungen des Gemeinschuldners, die , wenn sie
gleich innerhalb der statutarischen vier Wochen gesche-
ben fino, bcstchen können. 7) Fällé, wo die paullig-
nische Klage noch Statt hat.

Mit dex Ausführung kann man zufrieden seyn; wenn
mon aud), fo wie ich, bey manchen Sätzen anders
denkt. Eine völlig befriedigende Doctrinal-Erklärungd. s vorlicgenden Artikels halte ich unmöglich. Die
Worte.: Alle £ontracte — ja auch selbst die ei-
nem Credizori gefd:ebene Sablurig nicbt ausge-
nommen, lassen sich nach ihrer Wortverbindung nicht
anders erklären, als daß man bey dem Entwurfe die
Zahlnng entweder als eine Art der Contracte, oder
als. einen Theil der Contracte angesehen haben muß;
indem ja sonst die quum weder unter dem allgemei-ueu Ausdruck: Alle Contracte, begriffen noch davon
ausgenommen werder. kaun. Ich wiede alfonod) im:
mer die Deutung vurziehen, daß durch . diesen auf
alle Fälle unrichtig ausgedruckten Zusatz blos gesagt
werden sollen, daß selbst die einem Creditori vor der
Verfallzeit willkührlich. geschehent Zahlung ungültig sey.
Ich wenigsiens sehe keineu Grund ein, waxum man die
zur Verfallzeit geschehetie. Zahlung für ungältig erklä-
ren wollte: und halte es nicht rathsam , die einzelnen
Processe ben Concursen. vhne Noth zu yervielfältigen.
Zudem . drückt diese Verordnung hauptsächlich den

reoen Bürger, und ergreift den Fremdenviel seltener.

Zy
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Zu wäünschen wäre es vielleicht übrigens , daß da
doch einzelne Bestimmungen dieses Stadtrechts eine
Nlenderung erleiden sollen, man lieber ein gan; neues
inachte. Hey der Eilfertigkeit, mit der jenes im Jahr
1757 verfertigt werden mußte, hat cs so viele Män-
gel erhalten, daß sie ohne cine völlige Umformung nicht

ehoben werden können. Und in den neuern Zeiten
fino manche Gegenstände der Legislativn solchergestalt
eetí qzaß man die alten Meynungen nicht beybe-alten sollte.

Commentatio,ad Art. XII. inftrumenti pacis Osnabru-
genfis de compenfatione Ducibus Megapolitanis
facta, quam iunc&amp;s thefibus iuridicis fub aufpiciis
auguftiffimis regiis, confentiente inclyto. Turecon-
fultorum Ordine, pro rite capeffendis fummis in
vtroque iure honoribus eruditorum examini fub-
mittit au&amp;or Erneft,. Frieder, Chriffopb. Brückner,
Megapolitanus. Die XXX. Mart. MDCCLXXXXIHI.
Gottingae, in officina Barmeieriana. 5 Bogen
in Octav.

giten der Hr. Verf. zuerst von den zur Zeit desdreyßigjährigen Krieges und des westphälischen
Friedens regierenden Herzögen „ und ihrem Gesand-
ten beym Friedens- Congreß , Doct. Abr. Rayser,
eine kurze Nachricht gegeben :! so handelt er hieranf
von den Gründen der dem mecklenburgischen Regicr-
hause zugestandenen Entschädigungen , und führet die
9ibtretung von Wismar, Cem. YOallfifib , Pöhl
und Uteukloster als gewisse, die streitig gebliebene
Abtretung des Zolles zu Warnemünde, als eine un-
emn Ursache dieser Entschädigungen an. Danächstandelt er von den Entschädigungen selber, sowohl von
der- nicht bewirkten Abtretung der Bisthümer Min-
den. und Osnabrück , auch von der versagten Be-
siättigung der Exspectanz auf Lauenburg, als von
der bewilligten Abtretung der Bisthämer Schwerin
und Ratzeburg, den Exnanicaten in Magdevurs

2



124 Annalen der Rostockschen
und Halberstadt für Herz. Gustav Adolph,, itt
gleichen den Canonicaten in Strasburg , den Com-
thurevyen Mirow und Lremerow, der Erhöhung
der Elbzölle, der einstweiligen Befreyung von Reichs-
steuren, und der Vernichtung der Schuldfoderung des
Wengiersky. Auf eine Vergleichung desjenigen,
was abgetreten worden, gegen das, was dagegen wie-
dersegehen ist, hat der Hr. Verf. fid) aber nichtqelasqsen.

Ich ocbe hier einiges von dem aus, was im $. 9.
10 und 11. vom Warnemünder Zoll gesagt ist. Der
Hr. Verf. ist der Meynung , daß, nachdem der Kayser
und das Reich sich der Herzdbge von Mecklenburg in
dieser Sache angenommen, der Streit mit Schweden
bloß nach dem Völkerrechte zu beurtheilen ; aber doch
aus folgenden Gründen gegen diese Krone zu enticheis
den sey.. 1) Der allgemeine Ausdruck in dem 10. Art.
§. 13. des Osnabrüickschen Friedens : ad littora portus-
que Pomeraniae et Megapoleos, Fann füglichi von den
Zöllen in den würklich abuetretencn Theilen dieser beys
deu Länder verstanden werden; so wic auch die in eben
dem Paragraphen bewilligte Errichtung einer Academie,
ob sie gleich mit den cbeu so allgemeinen Worten, vbi
quandoque ei commodumvifum fuerit, zugcstanden
ift; und die itn vorhergehenden . 12. mit dem Aus-
drucke, commodo in Germania loca, nachgelassene Er-
richtung eines Apellations - Gerichts dergeltalt erkläret
werden müsse, daß beydec nicht anders, als in den abs
getretenen Ländern anzulegen gewesen. %2) Als von
den Schweden im November 1646 zuerst die Beybe-
haltung der neuern Zölle begehrt ward, verlanaten (ic fie
blos in den damalen geforderten Ländern und Aemtern,
unter welche Warnemünde nicht mehr gerechnet ward ;
es ist aber nicht anzunehmen, daß man ihnen mehr ges

eben, als sie haben wollten, bevorab da man anfäng-lis sogar Schwierigkeitén machte,, die neuern Zölle in
den abgetretenen Ländern zuzugestehen. 3) Die Her-
zöge von Mecklenburg haben der Krone Schweden den
gedachten Zoll niemalen bewilliget, vielmehr i$anej
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drücklich gegen alle ausdehnende Erklärungen .verwahs
ret: ein Vertrag kann aber auf nichts weiter gezogen
werden, als worüber bende Theile einig ind. 4) Im-
mer wäre doch die Erklärung gegen denjenigen zu mas-
chen, der sich deutlicher hätte ausdrücken sollen.

Dem orn. Verf. ist es nicht bekannt gewesen , daß
die Convention von -1632, dercn 11 Artikel die erste
Vrcranlassung zu dem schwedischen Zolle in Warnemün-
de gegeben hat, und die also hier sehr in Betrachtung
kommt.. beym Westphalen, 3. Th. S. 1199, abge-rude dt

Neue Monatsschrift von snd für Mecklenburg. Ztvey-
ter Jahrgang. 3. Stück. März, 1793. Schwerin ic.
4 Bogen in Quart.
nhalt: 1) Vorsichtigkeit um Wandel. ~~ Ein Ge-

dicht vom Hrn. H. R. Ditmar. 2) Hrn. Spren-
gels Abhandl. über das Geschjecht und Wapen der
von Schwerin. Beschluß. (4. B. €. 114.) — 25e»
läufig bemerkt der Hr. Verf , daß. in dem imecklenburgiso
schen Wapen der quergetheilte Mittelschild für die
Grafschaft Schwerin, der liegende Büffelskopf für
das Fürstenthum Wenden, und der stehende Greif für
die Herrschaft Rostock zu rechnen sch. 3) Ueber die
Handtungs Frevheit. Beschluß. (4. B. S. 87:) Der
Hr Verf. behauptet, daß eine unbegränzte Handlungs-
Äreyheit nicht Statt finden könne ; und darin wird
man ihm allenfalls beypflichten, obgleich seine Gründe
nicht sehr einleuchtend vorgetragen sind. Nur wird
eines Theils die Beschränkung nicht weiter gehen dür-
fen, als es das allgemeine Beste erfodert; und andern
Theils jedes Gesetz, was eine Beschränkung enthält,
auch wirklich zu dem Ziele führen müssen , was mai

Sdarui mnt Ma
sind dadurch die Schwierigkeiten noch nicht gehoben,
wenn von einer einzelnen Art der Beschränkung die

Rede ist. Ueberdem läßt sich nicht annehmen, daß3 !
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das, was in dem einen Lande mdglich und nützlich. ge-
wesen, anch 'in jepcin andern Lande anwendlich und
vou Erfolg seyn werde. Insbesondere ist auchdas,
was beyläufig über Mecklenbnrg gesagt wird, zu ober-
flächlich hingeworfen. .4) Allgemrine Klage über Man-
gel an Handwerks: besonders Zimmer- und Mauer-
leuten. ~~ Der Verf. will, daß man wenigftens bey
den beÿden benannten Handwerken Landmeister mik
Gesellen dulden sol. 5) Der Aberglaube. bey der
Bienenzucht. 6) Gewinnt die Bevölkerung durch Le-

gung der qu UE U; Mie idiPB e .

Gedichte vom Landbau übersetzt, die in dieser Monats-
schrift auf alle Fälle nicht auf dem rechten Platze ist.
7) Schiffbarwerbung der Elde, vor ihrer Schiffbar-
machung. - Ein Kaufmann Janisch in Dömitz, hat

Une PNE RdJohrmit einerkleiner OR
dcr lde eben so machen, um mit flachen Fahrzeugen
Waaren ktransportiren zu können. 8) Zufältige Ge-
danken bald nach einem heftigen Sturmwinde.
n Versen. 9) Beantwortung der Anfrage, das
Rückblut beum-Rindvieh betreffend. 10) Mittel wi-
der den tollen Hundsbiß. ~ Ein Loth pulveriürtes Eis
benholz (Taxus), auf frischer That genommen.

Day Gelegenheit der Streitigkeit über den gehei-men Katholicismus in Deutschland ward, wie
meine Leser sich erinnern werden, verschiedentlich einer
katbolischen Missions- Anstalt in Schiverin, die miteiner Stiftung in Linz in Verbindung stehen sollte,
edacht. . Jetzt hat der Hr. Kanzler Le Bret in einer

fleinen Schrift, d'e im vorigen Jahr einzeln gedruckt,
und in dem erster riesjährigen Stücke der Berlinschen
Monatsschrift ül esett ist *), Nachricht von einem

nor-

.) De miffione sapreptr?onali et vicariatu. Hannoverano,
e EG angitaret, 2 habirs, quum
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nordischen und ha
sii Bitte ves mes Ficariate gegeben , basM ; von derts vom Pabsielenburg in piederum ttt i je Hubs vonMe darius Ji, am iun an Qd
aiu sie Em dme greift, wo der
wird in Ms ME Bekehrungse
sietiminitPafioner Mcrium, ze ime , G , Herzog pm Zeug
habt. Ü seichen. geschäßt rr 77 "befteliten men
itzt tt ;jaiwelwm
m.' emüns

Á ^ i

Predigten über die evaugelischen Terte an den Sont»-
und Festtagen des ganzen Jahrs, zur Beförderung
der. häuslichen Andacht, von Johann August
Hermes., Consistoriairath, Inspector des fürstl.
Gymnasiums, und Oberprediger der St. Nicolai:
kirche in Quedlingburg. Erster und Zweyter Band.
Zweyte verbesserte Auflage. Mit Röm. Küiserl.
Königl. Preußisch. Churfürsil. Sächsisch.. und Churs
fürstl. Brandenb. allergnädigsten Freyheiten. Berlin
und Stettin, bey Friedrich Nicolai, 1788. 2 Alph.
7 Bogeti, und 2 Alph. 5 Bogen in Octav.

O ich gleich von diesem schon vorher bekannten
Buche nichts. weiter als. .das. Dasepyn bemerkenatf;

mu:
ja religione s NAR "Henne quefto po e gg Pre
I fo fos i tqupore a Fumar ad tav dl
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darf ; so habe ich es doch nicht eher anzeigen wollen,
als bis ich Gelegenheit gefunden, es zur Durchsicht
u erhalten. Ich füge nur. noch hinzu, daß vor dem-

süiben mit der Unterschrift, I. A. Hermes, dasjenige
von Chodowiecki gestochene Kupfer stehet, dessen Hr.
Past Mangel in der Monatsschrift von und für Meck-
lenburg, 1793. S. 55. gedenkt; nur ist es laut der
Signatur, D. Chodowiecki ad viv. del. &amp; sc. 1787, eitt
Jahr früher gestochen, als a. a. O. angegeben worden.

D.

Sm 30. April ward Hr. Adolph Friederich Chri-
stian Zeller, aus dem Srrelitzischen gebürtig, nach

vertheidigter Inaugural - Disputation, auf gewdhno
liche Weise zum Doctor der Arzneygelahrtheit erkläret.

7.

Jus der neuen allgemeinen deutschen Bibliothek, x.
B. S. 35, ziehe ich folgende Stelle aus, da sie

zur Erläuterung einer hiesigen ähnlichen Einrichtung
dienet. (Vergl. 3: B...S 1080.). .

„IJn.Wittenberg wurden, um die Zeit der Refor-
mation, zweene Professores der Mathematik gesetzt :
einer .lehrte mathemata Nrperiora,. der ander. infe-
xiora. Das letzte. war Arithmetik und Geometrie, das
erste Astronomie ; denn von höherer Mathematik im
jetzigen Verstande wußte man damals noch nichts.
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1l.

Differtatio inauguralis medica, exhibens quaeftionem ;

PR dete.fea
medicorum Ordinis pro fummis in medicina confe
quendis honoribus publice deferidet au&amp;or Joannes
Hermannus Becker , Suerino -Megapolitanus. Dié
IV. April. A. MDCCXCIIL Roftochü , typis Ad-
lerianis.- 32 Bogen iù Octav.

olgendes ist das Resultat dieser Abhandlung : In
genere quidem haet remedia neque reiicere ne-
que femper dare poffumus. Omnis igitur rerum

tardo in en vertitur ; vt omni, qua par eft, diligen-
tia ingeniique acumine totum aegroti ftatum perlpi-
ciamus ,. atque ex hoc eas praefentes conditiones, quae
tonicoruim. vfurh admittunt vel vetant, diiudicemus.
Attamen haud diffiteri aufinr; remedia roborantia, fen»
fu ftri&amp;iori, faepius et fecurius, in phthifi dari poffe

uam adftringentia.—tmba(felbesuerweifen,batbetHr. Verf. in dem ersten Abschnitte einige allgemeine
Grundsäge von der Schwindjucht uud den tonischeu
Arzneymzttelu voraufgeschickt: und danächst im zwey-
ten Abschnitte die einzelnen "tonischen Arzneymittel , (6-
wohl dic flárfenben als adstringirenden, erörtert.

R
ero"

.
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2.

9 der Hr. G. H. R. Gruner von Jena schreibt,
n e Eu ‘des Privatmanns ab:
hängen, in aller Stille gemacht werden, das ist au
hier seit der Restauration der Academie nicht unterlase
sen : und hoffentlich wird in der Folge der Gemeingeist
noch mehr zunehmen. Verschiedene Beyspiele davon
sind schon in diesen Blättern angeführet : jetzt will ich,
zugleich zu einem sonstigen Endzwecke, die Einrichtung
einer Lesegesellschaft abdrucken lassen , durch welche
unsere academische Bibliothek, die noch immer nicht so
viel Einnahme hat , daß ein einziges Fach vollstän-
dig verschen werden könnte, mit gelehrten Zeitungen
unterstützet wird, die aber nicht früher zu Stande gebracht
werden konnte. Von einer andern Lesegesellschakt wirddie Bibliothek juristische Journale erhalten.

„Eine Gesellschaft hiesiger Gelehrten hat sich vereis
nigt, zuerst die Jenaische Litteratur. Zeitung und die
Gdttingischen Anzeigen, und wenn noch mehrere Pers
sonen in der Folge beitreten, demnächst alle gelehrte
Zeitungen, soweit es mdglich seyn wird, zu lesen, und
fe, nach geschehener Circulation , der academischen

Bibliothek zuzuwenden. Die Bedingungen sind fol-
gende. .

uSAER,auf Star,© prânumme,
rando , als ein festbestimmtes Quantum , das nicht er-
hdhet werden wird. Auch derjenige , der in der Mit-
te eines Jahres eintritt, muß das volle Quantum für
das laufende Jahr erlegen. . :

tac) Wer amal in die EheTT
aber vor Johannis anzeigen, weil darnach vielleicht die
See unb 9[bjage ber Zeitungen eingerichtet wer-

en muß.
3) Der Moutag , Mitwoch und Freytag, ist zur

Ansgabe der Zeitungen bestimmt. Auch dann, trans
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durch Unordnung der Poften eintnal die Zeitungen aus
bleiben , wird e leere Capsel mit dieser Anzeige cirv
euliren , damit die Ordnung nie unterbrochen werde. -

4) An diesen Tagen läßt alfo jedes Mitglied die Zei-
kungen von seinem Vorgänger Morgens vor 10 Uhr
abholen, und jedes Mitglied ist verbunden , (olde von

N Uun m Absehen bereit zu halten, damit sein
o ht mehr, als einmal, darnach schicken

WR uos muß durch ein zuverlässige Per-Eie e dt tin uit D en
Bequemlichkeit eines jeden erfordert es, daß diese Cir-
eulation ununterbrochen fortgehe. Bey Reisen und an-
dern Behinderungsfällen muß also jeder dic Einrich-
tung Nn das auch in m Abwesenheit alles e
schäfte n AE o Mt it / diese. adiit zu
beobachten, wird es selbst billig finden, einer Gesell-
schaft nicht benzutreten , die durch ihn in ihrer Ord:
nung gestdret würde.

7) Sobald eine Unordnung entstehet , läßt das Mit-
glied, das seine Capsel nicht erhält, solches der Dire-
ction anzeigen, Diese wird alsdann durch einen zuver-
l1ässigen Mcuschen die Ordnung wieder herstellen lassen :
diesen bezahlt aber das Mitglied, welches die Unorde
nung gemacht hat , sCûr seine Bemähung.
. 8) Gine Communication der Zeitungen an andere,
und’ insbesondere auch das Interessiren mehrercr Per-
sonen, wird, wegen der daraus zu besorgenden Unsrd-

hung,gartNr |vi mori ei er in dire
Halten, wenn auch sein Vorgänger von ihm entfernt
inetnwire benn daß erdiesen bewöge , aus
i o n vemfn Mitgliede Abie Direction

11) Nach asendigter Sia werden die mim
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gen auf die academische Btbliothek geliefert wo siejeder , insbesondere der, den in Abivesenhcits: und

frases n eine Capsel vorbeygegangen ist, weister nutzen kann.
12 Möüßten, bey vermehrter Zahl der Zeitungen,

mehrere Tage zur Umwechselung belit werden: so
siud die Mitglieder davon zutrieden. Doch soll als-
dann die Einrichtung so getroffen werden , daß jedes
Mirtglied jede Capsel wenigstens 2 Tage bey sich hat.

13) Da über die Wahl der Zeitungen nicht allemal
allgemeine Communication gepflogen we' den kann,
viel.nehr diesclbe sich auch nach dem Cassenbestand rich-
ten muß.: fo bleibt solche der Directîivn , nach gepfioe
gener Rücksprache mit einigen Mitgliedern, überlassen,
die zur Verhütung aller durch Geschäfte und Kranks
Heiten entstehenden Unterbrechungen immer ans 2 Mit-

liedern bestehet , und auf einc besondere Vergeltung
ieBentüungen gänzlichen Verzicht leistek. Rostock-
im May 1792.

Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg. Zwey-
ter Jahrgang , 4 Stück. April ‘1793. Schwe-
rin 2c. 4 Bogen in Quart.
nthält ; r) Anlage zu der Abhandlung : Gewinnthie Bevölkerung durch Legung der (Bayerhufen.?

~ Durch eine, aus.. einem andern Werke entlehnte
Berechnung wird gezeigt , daß die Legung der Hufen
die Volksmenae merklich vermindere. Der Verf. will
also die Bauergeböfte , und selbst auch die Leibeigen-
schaft beybehaiten mille.  »Baurey bie Gebbfi barben,“ sagt er , ., sind der Stamm gesunder Landleute,
die stärksten Arbeiter, dem Vaterlande eigen, beständig
in ihrem Betriebe, dauerhaft für die Ungleichheit der
Witterung, an harte Kost gewöhnt nnd beym täglichen
Brodète zufrieden. Einlieger, wenn sie keine. Untextha-
nen sind, gleichen den Strichvögeln, die bald hier bald
dort ihre Wohnung suchen, solange sie stark und fleißig
sind, wohl irgendwo aukommen, wenn lie aper Mp;



Academie. 4. B. .17, St. 133

M e tni to Ruive:
indert werde, der begehrt Minderung ber SBolfém ,

ge: Minderung der slduschen Nahrung tr Polkemen,es Glücks eines Theils der Nh ud s seu Volks
classe . Hutenlegen ist Unterdrückung, ja sel ifs
Spuremertleinern ift e$ die meiste adt ja selbst das
Hrn Verf Berechnung Halbhüsener eln Da nach Jesvdirerung geben, als Vollhüfener,sowitgrdüeteBerAN.isdrick wohl nur dahin zu deuten n letztere
dem Bauren abgenommene Feld zum P feldegeleitwird. . 2) Ueber die erneuerte Verordn gelegt
Hazardspiele Es wird hier eigentli ung gegen die
Frtert, ob sich Häjardspiele T mue die Frage er-
und ob die bey uns gelchebene M us
bots aut öffentliche Hâuser zu billigen Dx e
man die Absicht des Gesetes nicht richtiger erreich:
wenn man überhaupt zu hohes Spiel verbôt hen,

ZMMoe eti iie uil urb
Sms NIS Dry aber auch
Erneuerung diefes Gesetzes, bie tad eine bloße
auch für die Zukunft nicht mehrere üqelczehen ift
us yh ' pielmebr zugleich eine Abänderung trete
franzdsische T srEn über
ge : Wieferne gewinnt der Ackerbau SM der Fra-
von Landgütern durch die Aufnahme der Ma Senec
ren und Fabriken in den Städten ? —~ I nufac:u-

beendigt. 5) liber Stepublifen, von 3 zoch vichtIst gleichfals abgebrochen. 6) Üeb Hgne.
Enthehrlichkeit und Nothwendigkeit dern Zunahme,Bedürfnisse. ~ Daß die jetzi menschlichen
Seis rtife habe ae geit zu viele ent-
aber durch Gesetze, die diefelben UO IN Iweifel:
sar die mu zur Kenntniß dersclben, z. V. das ms

iures"Ng gemeinen Leate vit
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mehr. Kenntniß der gewöhnlichsten Rechte haben ! Er-
wiesen durch cine wahre Geschichte. –~ Wenn unsere
Gesetze einfacher und in einer verständiichen Sprache
abgefaßt wären: so würde diese Kenntniß im Allgemei-
nen wohl zu haben schn. In Mecklenburg versicherten
schon in den Reversalen von. 1621. die Ourchl. Lan-
desherren ihren Ständen, daß sie mit Zuziehung der
Ritter: und Landschaft ein gemeines Landrecht in deut-
scher Sprache abfasscn lassen wollten, damit ein jeder,

Bone . fuON Landesveculältheit dlesc Werl ches
mit mancherley NRebenbestimmungen wiederholet. Zu
bedauren ist es , daß diese Versicherungen bis jegt
nicht in Erfüllung gegangen (inb, unb alfo bic liue
newißheit des Rechts dem ungeachtet bisher fortge-
dauert hat; daß in einigen gemachten Entwürfen man-
che ältere der Natur der Sache und den jetzigen Zeiten
unangemessene erum fa nod zu sehr beybehaltenworden : und daß selbst die Yroceß-Ordnung, die im
zweyten Theile des Entwurfs der Gerichts- Ordnung
schon vor mehreren Jahren der Vollendung am näch-
flen gebracht war, bis jetzt nicht vdlliig berichtiget
(t. g) Das Rückblut beym Rindvieh. 9) Ein bes
währtes Mittel wider verbrannte Glieder. 10) Ein
bewährtes Mittel wider die Epilepfie.

-

Ueber den. Werth der Ehrbegierde, befonders in
ihrer Anwendung auf Erziehung und. Unterricht.
Ein Versuch von D. C. H. Holsten , Prediger am
Dom zu Güftrow. Roftock, in der Koppefchen
Buchhandlung, 1793. 212 Bogen in Octav.

D verstorbene Verfasser ist durch eine, meines Ersmessens, unrichtigk Erklärung der Ehrbegierde
bewogen worden , zu wiederrathet, daß man deren Gr
regung als Mittel bey der Erziehung anwende. Ihm
ist die Ehrbegierde „„eine habituelle Neigung oder cin
„leidenschaftlich herrschender Wunsch, andern Leuten
„eine günsilige Weeynung von feinen Geschicklichkeiten

s
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„oder Verdiensten beyzubringen , um fich qn den Be-
„weisen von dieser ihrer günstigen Meinung, oder auch
„an der bloßen Vorsteluug und an der Erwartung
„derselben beluftigen zu können.ss Nachdem in dem
ersten Abschnitt dieser Begriff bestimmet, und einige
damit verwandte Benennungen erkläret worden, so
wird in dem zweyten Abschnitt von . dex moralischen
Natur und den schädlichen Folgen der Ehrbegicrde ges
handelt. Und da sucht der Verf. folgende Sätze zu
beweiseu : „„Ehrbegierde ist schon an sich selbst im Alls

sine cis eddie ata. Ne
„überhaupt die natürliche Anlgse des physischen Cha-
„racters, und erzeugt ein angenommenes erzwungenes
„Wesen. Sie kann insbesondere manchen sehr leicht
„schüchtern und ängstlich machen j und andere dagegen
„wieder dummdreist und verwegen. Ehrbegierde vers
„stimmt überhaupt die Moralität des Characters, nnd

"Odi cnsrPnuche cin Colülion kommt. Stetäuscht
"überhaupt durch Einbildungen und chimärischen Glanz :
„und ist insbesondere sehr gefährlich für die Gemüths-
„ruhe und Zufriedenheit. Sie leitet auch sehr leicht
„irre in Absicht auf die bürgerlichen Verhältnisse : und
„lehrt nach allerley Besonderheiten haschen ; wodurch
„man auch anderu Meuschen nachtheilig werden fann.^
Chr bem dritten Abschnitte werden darauf folgends
Einwürfe wiederlegt. „Ehrbegierde strebt nach wah-
„ren Verdiensten, nicht aber, wie die Ehrsucht, nach
„bloßem Rang und leeren Titeln. Ehrbegierde be-
„dient sich keiner sträflichen Mittel, wie der Ehrgeiz
„wohl zu thun gewohnt ist.. Man kann, ohue die
„Ehrbegierde bey den jungen Leuten in Bewegung zu
„seßen, unmdglich mit den übrigen Bewegungsgrün-
„den zum Guten allenthalben auslangen. Man darf

vgn. Bie TO ERES Ads„Ehrbegierde bey den jungen Leuten nicht in Ehrsucht
„ausarte. Christus scheint sclbst Luc. 14, 3 UM
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„Ehrbegierde als. -eine Triebfeber zum Guten zu be-
„uu eu. Vom, Ehrgefühl kann auf Ehrbegierbs„„Peschlossen werden.~ '
Hern ich wun noch hinzufüge , daß es dem Vor-

trage an Kürze und Correctheit mangelt, so werdc ich
für den Zweck dieser Blätter genug gesagt haben Die
Verlagshandlung ‘hat diese Schrift, der jetzigen Mode
gemäß , mit Didotschen Lettern auf feines Papier
bruden lassen: sollte äber nicht diese sogenannte typo-
graphische Schönheit manchen Käufer entfernen , der
einc so kleine und feine Schrift, bevorab ah trâben

Tagen, picht ohne Nachtheil seines Gesichts [e-sen kaun
Q

Gedichte von einem Mecklenburger. Greifswald, bey
A. F. Röse, 1783. 17 Bogen in Octav

Sten mehrmalen habe ich es bemerkt, daß Gedichete in Mecklenburg sehr selten gedeihen : hier ist
eine ziemliche Anzahl, aber. darunter kein einziges, das
ich zu den guten Gedichten zu rechnen mir getraue.
Warum der Verf. sich nicht völlig genannt hat , da
eines dieser Gedichte an einem andern Orte mit seinem
Nahmen abgedruckt ist , und er sich sonst für hiesige
Leser kennbar henug gemacht, weis ich nicht.

6.

DU rostocksche Wochenblatt des Hrn. Prof Joserphi ist am Ende des vorigen Jahres unterbro-
chen worden; die Veranlassung dazn : mir unbekannt.
Mon dem vierten Bande werden, soviel ich weiß, nur
14 Stücke erschienen seyn.
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Cyuratel entfreven, und nach.erlangtem: 25. Jahre die
Verwaltung (cines Vermögens mit Sicherheit auver-
trauen könnte. ze. Dies Dceret gab zu einer Appellas
tion ans Reichskammergericht. die. Veraylassung , . zu
deren Vehut der Hr. v.Bülow. sich das Erachten
des Hra. G. I. R. Pütter erbat; has freylich in dent
decifiven Tone abgefaßt ist, den nan. aus mehreren
seiner Erachten schon keunet, .unß, der dann qm wenig-(ten zutrifft, wenn man uicht gesamte in einer ror
sache schon verhandelte Acten vor sich hat zugleich
aber anch mehrere Behauptungen enthält, die ich nicht
zu den Meinigen. machen mögte.. -

Von dem Reichskammergericht ist demnächst; zin
Schreiben um Bericht, vermuthlich mit einer 9i i
nation erkqaunt. Uud diejer von her Herzogl. Justizkguzll j
erstattete Bexicht. ist in dem Beytrage mit dur oe

uooeda. D bem IB
heißt es: „Yu sich it es ciae uustreitige Rechtäwghr-
„heit, daß rin mit einem gerichelich; hestellten Cuxässr
;;verschener Minderjähriger feine. penfopam. fandi 1
"iudicio habe. © Soll er nun gar tvicber, feine
„eigene Curatel gerichtliche Handlung pflegen j Me
“ihm uach dem angeführten Gssetze mit Rath unh
„Beystand seiner nüchsten Anverwgndten erlaubt , ifi,
„so erfodert es doch die Ordnung und.Unpartheilichtett
"des Gerichts, daß der den Curaudea vertretenbe Dire
„verwandte, wenn er dazu fähig ift.,. ober cin. aubt:
"res einländisches und geschicktes Subjectum shjù
„dazu, als ein. besonderer Curator zugeordnst. werde:
"Und dieses würden wir auch nicht unterlassen haheti,
„wenn nicht sejne Beschwérÿes gegen die Bort„mundschaft zugleich auch. gegen . die. Obervorz“munoschakt felhst anmaßlich und undulder
„lich wären gerichtet gewesen. AA T„res uichts Erhebliches. ohne vorhexige :Meldun ml„Genehmigung der aft , folglid
„nichts anders, als. was zy- des Cyranden Pelten ge
„reichet, [und nethvaendig[war « Z ynteruommen battéa.
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lichen Gerichts, in das, mas die Vormänder besorgen
mifit bat ohnehin noch andere Grünbe gegen fid
und wenn.sie gar bewirken könnte, daß dem Curandet
dcr schi häufig vor Ablanf des 25. Jahrcs seine Ange-
legenheikeu richtig hchrtheilen kann,. dcr Vortrag sei-ner. Beschwerden, die, Bestéllung cines speciellen Cura
tors zu deren Vortrag, und. die Berufung auf das Er-
kenntuiß eiuer Facultät dder den Oherxichter nicht vocis
ter zugestanden werden sollte, so würde es nothwendig
seyn , dein Vormunde alles zu äberlassen.

. Fu ‘der Vorrede und. den Anmerkungen werden dem
G.: I. R. Pütter allerlsy. Vorwürfe gemacht, dié
denn doch nicht ganz gegründet sinn. Sehr bekannt
ist- es. . z. B. daß -der Verfasser einer Belehrung das
Factum , so wie es ihm gemeldet wird, als richtig
voraussetzt, und voraussctzen muß : kein Unbekangener
wird es also demselben zum Vorwurfe machea , wenn
er auf ein ihm unrichtig oder unvollständig gemeidetes
Factum Folgerungen gebauet hat , die aus dieser Ur-
sache nachhin wegfallen. "2u láuguen ift: e$ E wohk
nicht, daß bcy dcn Belchruugen mancher. isbrauch
mit- unterlänft: aber nie kaun dadurch soviel Schaden
gestiftet werden, als wenn man bey der großen Unge-
wißheit unsers Recht und der Schwierigkeit der Bes
weise mancher Thatsachen jedem Richter Unfehlbarkeit
beylegen wollte, der, auch bcy dem besten Willen, eben
so gut irren kann.

Das Kammergericht erkannte auf Ödiesen Bericht :
„Roch zur Zeit abgeschlagen : sondern versiehet man
„sich zu Herzoglich - sMccklenburgischer Justizkanzlev-
„„dieselbe werde dem von Bälow bey nunmehr geendig-
„ker Vormundschaft auf desselben geziemendes Ansuchen
"die Administration seines Vermdgens sofort zu über-
„lassen geneigt seyn ; wiedrigenfalls auf ferneres Anru-
„fen das Mandatum de permittendo minorennitate
„finita liberam bonornm administrationem aus der

„Kanziey verabfolgt werden solle. 3. Des
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Dis Der :Präpositus Pasthen, Friederich Del-brügk zu Stuer und Wendisch Priborn Amts-
Jubelfeyer, oder Sammlyutig der dadurch veranlaßr
ten Aufsätze. „Herausgegeben von Christian Gott-fried Mangel , Prediger. zu Kuppentin. Schwer
rin, gedruckt und verlcgt. yon With. Bärensprung,
Herzogl. Hofbuchor..1793.
olgende Aufsätze. fiud in dieser Sammlung entbal

ten : I. Geschichte der Jubelfeyer. 11. Jubel-
predigt des Hrn. Prap. Delbrügk. 111. Aitaxrcde
des Hrn. Pred. I. J. Päpke zu Lübchin. IV. Ur-
kunde, wodurch die Patronen bender Kirchen dem jubi-
lirenden Prediger ein Geschenk von 100 Rthlr. Gold
aus dein Kixchen-Acrario machten.. V. VI. VII. Ges
dichte. Vi]. Denkmal, den mecklenburgischen Jubel-
predigern gesetzt von C. G. Mangel. Erster Versuch,

Der letzte âufsatz enthält eine Nachricht von 27
Predigern , die 50 Jahr in ihrem Amte gestanden ha-
ben: 1) Joh. Hahn zu Plate, z, Georg Hinz-
peter, ebendaselbst, 3) Iacob Sarnekow zu Ralk-
borsr, 4) Lucas Bacmeister zu Rostock, 5) Andr,
Dunker zu Lübz, Gnoyen und Nostock, 6) Joa.
Grape zu Jördenstorf, 7) Alex. Gryphius zu
Cramon , 8) Paul Agricola zu Ivenack , 9)
Rud. Wigendorf zu Cammin , 10) Pet. Edelin
zu Dobberan , 11) Christ. Taumann ju Brühl,
12) Joh. Simonis zu Mestlin, 13) Andr. Ho-
senow zu Jörder. stotf, 14) Joach. Schröder zu
Schle mmin, Lreuenkahlden und Güstrow, 15)
Jul. Lrnst Hahn zu Grabow und Schwerin,
16) Christian Alb. Hinke zu Röbel,’ 17) Christ.
Grapengießer zu Lanken, 18) Andr. Höfer zu
Brühl, 19) Joh. Andr. lich zu Blankenhagen,
20) Just. Heinr. Rümker zu Stavenhagen, 21)
Christ. Ge. Wendt zu Woosten, 22) Ioh Chri-
ftían 23urgmann zu Rostock, 23) Joh. Christian
Menkel zu Schwerin, 24) Diet. Alb.. ephuuestin,
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Aeffini, 25) Christ: Mensebier zu Gischow , 26)Adarn Heinr. Höfisch zm Hornstorf, und 27) Do
schen Friederich Delbrügfk. ]

..Fürdiejenigen, den die Hauptpersönnicht näher an
gehet, haben die sieben ersten Stücke gar kein Interesi
se : der letzte ist zwax zum Theil aus ungedruckten
Nachrichten geschöpfet, inzwischen ist für unsere Gelehrs
rengeschichte kein erheblicher Gewinn. darin,
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9i videt kleinen Schrift ' U 14 Bogen

!.;mu; Serre t tac
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wise li fadi Mentttiftl »9n 1521 an. ^v Grudlaße der Rei mer.
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derDebe BiperFiund sedaerationen, deren aei "dehetbo
fannt
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kannt ist, die Quote des Färstenthums Schivgrin.zy
96 Fl. und des Fürstenthums Ratzeburg zu 24 M. ben
abgesett ist; so beträgt dic ganz: Summe eines Rös
tnermonats 820FI. x bl. 2#7 pf. Nachdem dis Quote
des. Stargardschen Krayses.1778...zu # des Herzog.
thums Gürtrow reguliret. worden., giebt also nut
Mecklenburg- Schwerin z11m Reichscontingent 15253
EM. j. P. und 11833 z. F.. und : zu. einem Röcygrinss
nate 696 Fl. 1 ßl. X pf , Mecklenburg - Streitz aber
252.43 M. z. P- und 2333 z. F. zyni. Contiugent y, iuw-
gleichen 12.4 Fl. 237% pf. zum Römermonäté..

e? einer inr ro. Intelîgenzblakt zur allg. deutschen
J| Bibliothek enthaltenen Nachricht hat Mgische Facultät zw Jena zu der .dyrch den Tod des je

Dsderlein erlediaten Lehrstelle in Vorschlag piratpen Jon. Prof. Bckermann.in Kiel , den Hu. Pd
Ziegler hieselbst, . den Hry. Pref. Keil in Leivqige

den Hrn. sroß Gabler in n no Nln ERvue "lcttuge
ATo neneduiangelo,pile
berfelbe. boi geblieben seyn, ba wir au-ihtn. cines.
guten Tollegen und einen flcikigezGelclrtes: verligc
Crerr Rector Schmädt. in Schwexiu.haf. den Titel
H eiucs Professors erhalten.

«ii pu

err Senior Gerling ib TT hat im. vori én
Jahre beu. 15. Sjabrgaug elner Predigt usihge

gelteferte welcher so wie die vgrigen demnächst hit
iuemgemcinschaftlichcn Titel. uld.Verzeichnisse.verss-
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Der

Rostockschen Academie.
4. Ban d. .19. Stück.

Den 9. Jul. .1793.

I,

Differtatio inauguralis medica: de exitu tot morborum
finiftro. arti: falutari ngn imputando, quam in Aca-
demia Rostochienfi conlentu . gratioli Medicorum
Ordinis; Praefide. D, -Samne/; Thevphilo Vogel,
Sereniff. Duc. regn. a confil; dul. Medicinae Proteff.
publico ordinario, .pro obtinendis fummis iin Medi-
cina: et Chirurgia: honoribus. publice. defendet
Adolph, Frider, CA? ifl... Zeller, Megapolitanus.
Die XXX. Aprilis ann.. MDCCLXXXKHL.—  Rofto:
chij, littexis Adierianis. 3, Bogen in.Octav.

| e érschiedene der vortüglichern Ursachen, warnty
viele Krankheiten nicht gcheilet werden, sind in
“wdieser-ropeschtistFam angezeigt. Il gleichbie Arznéykuybe an (ich von. ihrer Vollkommenhrit

ty „weit. entfernt, und.würde [ich gleich der Tod desSOSND nte hic n. ittver in. pet Uuwissenheit und Unachtsamkeit der. Aerzte,
ij n mit iurmidigerciibarlichen Rathschtägene! tit het wenigen Folgsamnseit der tanke!)be
sonders her Kinder, in den. Verseben der Apotheker;
in dem ju späten Gebraych. der Arznevmittek, iu
dem. Mäßasl. der Pflege,. in ea dirigen
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des dg , und auch .in dem entferntern Wohnorte

i

e LAESicMt und Leipzig, 1793.
g^ diesmal ziehe ich aus diesen Briefen, derenVerf. in der Vorrede Schriften dieser Art gegen
die Einwendungen vertheidiget , die Heyne. iu seiuem
Programm (3. B. S. 305.) und die allgemeine Littera-
kurzeitung gemacht haben ,. dasjenige aus, worauf ich
künftig einmal vielleicht Bezug machen kann. Wenn
auch eins und das andere hierunter nicht ganz richtig
seyn sollte: so wird. cs doch zu meinem Zwecke ange-
führt werden müssen. 1. Brief. Bejchreibung der
Reise. 2. Brief. Ankunft in Jena ünd Lustreisc nach
Leipzig. ~ . &gt;Die hoheu kahlen Berge, mit Schnee
und Eis bedeckt, zwischen denen die Stadt wie in. ei-
nem Kessel versteckt liegt, der kalte Nordwind, ‘der
beynahe das Mark in den Beinen zu Eis erftarrei
macht, die hohen thurmähnlichen Häuser, das alles
ift eher geschikt, Spleen und Mismuth zu erregen,
als zy verringern. .Wenn mir Jena in der Folge
nicht hesser gefällt als im Anfange, ss ist es niir esy
widerlicher Ört , und. meines Bleibens tirdtiicht [at-

ee, inset. mini fic Sdau mir zu gefallen. ~- Die Staoe ist im Grunde
ein unbedeutendes Landfsiädtchen, : dessen Einwshner
beynahe. ganz und gar von der Academie leber.
Kein Vecnünftiger wird wuhl verlangen , : daß alle
Männer auf Academsen große Männer seyn sollet:
genug wenn sie den Endzweck erfüllen, den sié erfüllen
ollen.“ 4 Brief. Kurze Anzeige der übrigen Pros
essoren, und einiger andern Gelehrten. ~~ p;Ich füge

noch den her;lich gemrinten Wuusch bey, daß. mit der
Zeit in Jena urid überhaupt gut allen Ycadeisien der

4
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herrschende Parthengeist ausgerottet werden möge, der
Gelchrte so sehr unter sich sclbst herabwürdigt , und
mehr schadet, als manbeym ersten Anblick glauben
solite. Freylich gehört der Wunsch einer vollkomime-
nen Eintracht der Lehrer unter die pia Delideria: aber
ein erreichbarer Wunsch wäre doch wohl, daß die Fols
gen mancher Mishelligkcit sich uicht so sehr äußern
mögten.“ s. Brief. Academische Hülfsmittel. ~
„Das Convict ist nicht für einen verwöhnten Gaumen :
inzwischen wird man doch daran’, und zwar des Tags
zweymal,. satt, und wo die Speisen nicht hinlangen,
»sättigt ein sehr fettes Bier. Die Universitätsbib-
liothek und die öffentliche Natyralicssammlung sind
beyde zwar nicht so splendid , wie z. B. in Göttingene
aber vollständig, und zweckmäßig eingerichtet. Das
anatomische Gebäude ilt vielleicht in Ansehung der
zweckmäßigen Bauart, der Reinlichkeit, der Helle,
eines der ersten auf allen deutschen Académien An
schönen Präparaten ist kein Mangel , auch fehlt cs
nicht an Leichnamen. ~ Perner besitzt I‘na, was so
vielen andern Universitäten fehlt, ein Accouchirhaus.
Da die Aufgenommenen sehr gut verpflegt werden,

sGbutth Sgles "tuin e theVd t .

Geburtshülfe keine Progressen macht. © Es sindet
fib ferner hier einc Anstalt, die meines Wissens , Jeo
ua vor allen übrigen deutschen Academien voraus hat.
Studirende haben nämlich Gelegenhcit , die Lehre von
Ürbarmachung und Benutzung der Felder practisch zu
studiren. Zu diesem Behuf hat der Herzog dem Deo
nomierath Stumpf eine ziemliche Strecke unfruchts
baren Feldes geschenkt , die dieser mit unsäglicher Mü-
he und ziemlichen Kosten in fruchtbare Necker umzu-
wandeln strevht. Ich sage mit Fleiß, strebt: denn
der Laye wenigstens ist nicht zu begreifen im Stande,
daß je diese Felder, die kaum zollhoch mit Erde bes
deckt find, qus dem nackten unfruchtbaren Felsert-
grunde , wu bisher kaum hier und da ein Gräschen
keimte, fich in einen fruchtbaren Acker lollten wmm2
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deln können. – Unter die nügzlichsten Privatanstalken
gehören zwey Leihbibliotheken . die außerordentliche
Vorzüge in Ansehung ihrer Vollständigkeit und Aus-
waki haben. Manzahit vierteljährig 16 agli. und hat
darür die Freyheit, aus der alle Tage offenstehenden
Büchersan:mlung so viele Schriften holen zu lasjen,
als inan immer lesen wil und kann. - Was aber
Hen Nutzen, den alle wissenschaftlichen Anst.Iten, alle
Lehrer slisten können, um so viel erhöhet, ist die voll
Fonimene Frerheit zu denken , zu lehren und zu schreis
ben: obgleich in Anjehung des letztern Puncts eine
Censur vorhanden ift, bic 3üacllofiafeit, aber aud)
bloß Zügellosigkeit verhindeet.“ 6 Vrief. Ac1demi-
sche Gesetze. © „„Der Abstand zwischen den Gesetzen
und den moralischen Bedüurtnisen unsers Zeitalters
zeigt fich vielleicht nirgends auffallender, als in den
Gesetzen unserer Academien , hauptsächlich in Jena,
wo die Cultur mit so -schnellen Fortschritten von der
äußersten Rohheit beynahe zum entqegengesetizten Ex-
ttem fortschrit. Die Begriffe vou Rohheit und aca-
demischer Freyheit waren vormals beynahe rinerlen ;
die Ordens. und Landmannschaften-Gesellschaften schicr
nen sichs zum Grundgesseß gemacht zu haben, aller
Negelmäßigkeit und Ordnung Trotz zu bieten , den
größten Grad der moralischen Verderbtheit für das
höôchste Ideal der relativen Vollkommenhrir zu halten,
und eine einzige gute Eigenschaft, Muth, gerade
dann zu schätzen, wenn fie fid) als Misbrauch äußerte.
Welche Mittel waren wohl zu finden, um eine Classe
von Menschen , bey denen. gerade die gröbste Verläug-
nung Jedes sittlichen Gefühls cin Ruhm war, in
Schrarken zu haiten? Keine, als Relegativn, Gefäng-
niß und Geldstrafen, für welche letzteren der Vortheil
des Fiseus stimmte, so wenia sie auch eigentlich zweck-
mäßig seyn mdgen. Allmälig kam die wachsende
Cultur den Fehlern der Gesesgebuua zu Hülfe : aber
noch sind. keine Gesetze erfunden , dic für den. jetzigen
verfeinerten Zustand passen. Der alte Buchstabe bleibt
daher bestehen, ohne eigentlich mehr zur Nurm diencn
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ju kötizien. +) Die Ausübung. desselben Bleibt der Will.
führ des. Richters überlassen , die mum (o viet ausge
dehnter seyn miuß , je weniger Gefetze pd fib, bie jut
Richtschnun dienen. Eben daher ist das Atht reines
Réétors eilte der undankbarsten Ehrenftelen. ~ Ein
Gesct , das zu Verhütungdes leichtsinnigen Schulden-
machens der Studirenden hier eingeführt ,- und gewiß
sehr zweckmäßig ist, verdirnt bemerkt zu werden. Je-
den Positag werden die Nahmen derjenigen Stüdiren.
den ‘öffentlich angeschlagen, die an dieseni Tage
ihre Wechsel erhalten haben, damit jeder: Ihrer
Gläubiger sich melden kann, ehe das Geld ansgege-
ben wird.“. 7. Brief. Vorige und jeizige Sitken der
jetaischen Studenten. s. Brief. Von den Orden.
„„Der Schade, der aus diesc Verbindungen entsprange
war hauptsächlich Geld- und Zeit - Verschwendung,
ziveckiose Thätigkeit , iwas alle geheime Verbindungen
se ziemlich mit einander gemein haben , und BGelegeti-
heit ¡li Schlägéreyen, Hauptsächlich aber die Erlan-
gung éknes gewissen Despotismus , dem nirgends zu
entrinnen wak,, als in ihrer Mitte, und gegen den
keine auswärtige Gewalt etwas vermogte, weil er sich
auf einen unbezwingbaren Gemeingeist gründete. Auf
det auverw Serte leisteten fie. beo Civilisirung unscrer
Acädemien wichtigere Diensik, als alle Gesetze. Die
Brüder derjenigen Verbindung, welche sich am fleißig-
sten und. ordentlichsten betrugen, waren angesehener
als die übrigen Studenten , sie bekamcn bessere Leute,
die. unket sie aufgenommen zu werden suchten, viele
fanden Bekriedigung . und dankbar dafür interessirten
fe. sch ‘auch nach vollbrachter academischen Laufbahn
nohfür ihre Verbindung. Diese Vortheile beyzube-
halten ; zwangen sich auch diejenigen zur Ordnung, die
ven Natur nfcht viel Anlagc dazu’ hatten. Der Geil

"I biecem Raisonnement i kein rester Zusammens
rastsu fapefinu Vat gti
haupt noc mande unridtipé Begriffe vor den i
Deutschland geltenden Sc talgeseßen.
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ihrer Gescke ,' obgleich it Anfang nur auf den Schein
abzweckesd, veränderte sich allmälich... Wer bisher
nur qué Convenienz ordentlich gewescn war, "ward es
bald aus Gewohnheit, uud nach und. nach aus Grupd-
säßen. Ein. trefiicher Wetteifer entsiand zwischen. den
edlern Orden, und .die Moralität gewann dadurch:
Es ist unbegreiflich, daß man bisher. blos auf die Aus-
rottung solcher Perbindungen ausgieng , (ein Project,
desscen Ausführuug auch dann unmöglich ist, wenn alle
Academien. sich zu. gleicher Zeit. vereinigten, alle Brü-
der zu relegiren,) und nicht auf ihre Benugzung gedacht
hat. Sollte nicht durch diese: Verbindungen. viel. be-
wirkt werdeu fönuen , .weun: man den Gemeingeist,
der bey ihnen zum Grunde liegt, und also nicht erst
mühsam. vorbereitet werden dürfte, zu beuutzen suchen
wollte. Gern. warden wohl die edlern derselben , die
zum Thril a]s Corpora betrachtet , cine ziemtiche Aus-
breitung erlangt haben, „dem Duelliren , dem sie aus
Zwang. sich unterwerfen imußteu, entjagen, -unb. Dey
einer geschlichen Duldung eine Schule dex. Mora-
lität werden,. statt daß man. sie bisher. für. Sitze der
Immoralität halten mußte. . Die. Furt ableJinanzspeculationen gebraucht werden m gten, istnicht
mehr gegründet. .Die Hauptursache ihrer.grimmigen
Verfolgung lag bisher gax sehr in einer Quelle, wo
tnan sie nicht suchte, in. einer Ark.von Brodneid. ge-
wisser anderer ausgebreiteter Verbindungen , .dénen

v puro No Meenii
Ein ganz schicfes Mittel, sie zu vertilgen, isi die Fort-
schaffung der Häupter. Denn, werden diese Stellen zu
gefährlich, so behaupten fie zuletzt meist isolche Leyte,
die nichts mehr zu wagen haben, und die Moralität
dieser Geseilschaften häugt meist von den. Erstenab.
9.Brief. Vetmischten Inhalts. 1x0. Brief. Von
den Bedürfnissen der Studenten. ~ ,„Was zum beques-
men Leben und. zum Vergnügen gehört, ist iu Jena
nicht wehr wohlfeil. Tisch und Logis gau Allein fib
um billige Preise zu haben ; aber wenigens der Tisch
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ird keinen Syalftaff aufodeir, hier seine Wohnung
ayfzuschlagen. - Wohnungen, meist seht sauber nnd
nitdlich, viele elegattt und prächtig, sind von 10 bis
zo Thir, zue haben ; Sopha ; Pult, nu. d. g. werden
exkra gemietfet, j0 wie der Student überhaupt- außer
Tischen und Stühlen tle. (eine Nothvendégkeitétt mit-
bringen oder kaufen muß.'' Der Mittagsti=sch ist von
io bi$ 18.ggl. zu Haben. : Alles, ‘wasjur Kleidung
gehört, ist legant, abet nicht wohlseil. 'Eit Pferd
auf einen Halben Tag nach Weimarkostet x. Sttblr. 10.
Wein, einem Weinländok üngeiießbar, 8 ggl: bis
.1 Rthlr. Das Bier verlangt cinen gitten Mägen,
und einen leicht zu befrkedigenden Gaumen.“ xx. Br.
Von den Vergnügungsett: ~~ - „Jena an und fär fi
setbst ist äußerst.srm an Abwechselung und Vergnägnn-
gen. Und das . ift Wahrlich sehr heilsam und ‘guk.
Sem hier mm nicht Geld genug hat, um dftere Luske
partien näch Weimar: und audere Oexter zu- Stande
zn bringen,. wer kein Vergnügen findet, fi) (t einer
armseliges:Dorfschenkemit dem Bierglas und der
Pfeife zu beschäftigen, bes muß aus lieber‘ Laügeweile
studiren, oder, was freylich auch oft dafür grit, Cols
legien besuchen und Hefte schmieren. Die einzige Ers
holung 'sind Spaßlergäuge:y und es fehlt in der treflé-
d Regens[usMM richts, um diese so- reisend als
'Am Schlusse verspricht der Verf. der eineglaube
lichifkange'Zeit -auf Nendetnietzugebracht , und die da-
enge n Misbräuche -und. ihre Quellen leider unk. zu ‘genau kennen geletttetzu haben versichert,

CIpulpazu urtheilen, keins grossé Erwartung Sube. t Brielsn
Mecklenburgische. gerheiknßts Bläktér. Herausgege-

ben oon J. C. M. Wehnert. Zweiten-Bandes
drittes Hest. Parchim, 1793. ec. 6 Bogen:-in Octav.
nthält 1) Topographie der Herzogl. Residenzstadtfieufteelig, ——Uno)abgebrochen."e
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Det

Rostockschen Academie.
4. Ban d.. 20. Stuck.

Den 16. Syul 1793.

m: x. Juli übernahm der Hr. Hofrath Rönn-
? berg das academische Rectorat, wozu er am

uud die RdD Wa But Co vc benni
ward. Mitglieder des engern Concilii sind nun gewor:
den, Herr Prof. Lasius, Hr. Hofr. Witte und Hr.
Prof. A. D. Weber. .. In ‘den Facnltäten haben Hr.
C. R. Hartmann, Hr. Prof. Posse, Hr. Prof. Jo-
sephi, und Hr. Hosr. Witte, das Decanat erhal-
ten. Und Hr. J. R. Martini hat die Aufsicht des
Convictorii bekommen. Immatriculiret sind in dem
verflossenen Jahre 38 Studenten, und die Zahl ders
felben beträgt jetzt 110 *)

M

+ ,

$€wu bit neuen 2Beytrágen sur Litteratur , be
AS fonoero des sechszehenden Jahrhunderts,
Freunden der RKirchen-:Gelehrten und Bücher-
Geschichte gewidmet von Seorg Theodor Stro-
bel, Pastor zu Wöhrd. findct sich im ersten ew

*) Obglesch der Tumult der Studenten im Jahre 1791.

Shi à litio, be bauptiibitaeedebccin
Mmuza
licheu dot oui anbete. SDaaésegtin. 1. nehmen siud
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ce des vierten Bandes, dex in diesem Jahre zu Nürn-
berg herausgekommen 's, zuerst eine Lebensbeschrei-
bung von Joh. Draeonitgs , *) Uebe feinen hiesis
gen Aufenthalt giebt seu sar wenig Aufklärung : in-
zwischen ist sieziemlich untsiändlich, und ich will also,
da die Nachrichten im Rost. Etwas 7735. €. 587.
17 4 1. S. 17.. 174 2.,S. 352: uud. 505. und 747.
€. 143. (welche Strobel nicht qekansit hat, ) unvoll-
ständig sind, und die in andern Büchern befindlichen
Nachrichten, wenn man sie. auch sogleich zusammen-
bringen könnte , dennoch hier- anscheinlich noch 4uanche
Zusätze erhalten haben, das Wesentlichste ausziehen.

„Draconites ist 1494. zu Carlstadt im Bistham
Würzburg geboren.. Sein eigentlicher Nahme war
Drach: er nannte sich aber in frühern Jahren von
feiner Vaterstadt Johann Carlstadt und nachhin,
wenigstens seit 1532, Draconites. Nachdem er in
der Schule seiner Vaterftadt den Grund gelegt, wählte
er die Universität Erfurt zu Fortsetzung seiner Studien.
Hier bewies er vielen Fleiß, und erwarb sich unter an-
dern die Freundschaftt von Ioachim Camerarius,
der ihm nachhin Libellum alterum. epiftolarum. Eob,
Hei et aliorum, Lipf. 1557, Debitirft, und von diesem
Wob. Hessus, au den er damals zwey Briefe schrieb,
Die in eine Abhandlung de non «contemnendis ftudiis
humanioribus futuro theologo "maxime, neceffariis ali-
quot clarorum virorum ad £, Heffum epiftolae, Erph.
1523. 4, (mítber. abgebrudt. in. §F. I. Beyschlags
fylloge variorum opufculorum, "Tom. I. S. 275. f.)
eingerückt sind. Fagius kaun inzwischen daselbst seinLehrer in der ebräischen Sprache nicht qewesen seyn,
wie allgemein angenommen wird., da, dieser 10, Jahr
jüyger war. Im Jahr, 1520 machte er eine Neil: zuinrass

%) Fe mird auth besenhers, it cpmTulget
und nach seinen Schriften belchrieben von Throdor
Strobel, Vastor ju Wöhrd, 9uiroberg unb Alidorf,
bép Monath und Küßler, 1793, in Oetgy.“O
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Erasmus von Rotterdam, der ibn (n seinem
Bricfen rühmt, ulcht aber, wie Jöcher und Strieder
behaupten, ihm in der Folge seine Freundschaft entz9-
gen hat : wenigstens ist es zteifelhast, ob die von
Striedern: zum Beweise allegirte Ausgabe von Eras-
ini epift; Famil. (Antuerp: 1552- s. S. 148.) eristire,
und erwas davon enthalte; vielmehr scheint cin in
Starks lüb. Kirchenhistorie, S 90, befindlicher Brief
des dortigen Superint. Bonnus, der aber von einem
damals lebenden audern Wrasmus redet, diefe Mey-
nung veranlaßt zu haben. Auch Melanchton dedi-
cite ipm eise auf einem Bogen ohne Angabc des Jah-
res und Druckorts (vermuthlich 1520. oder 15.21.)
gedruckte kleine Schrift : Derz0stbenis epistolae duae
elegantissmae. Ohne Zweifel war Drachens Vore-
satz, in Erfurt zu bleiben, und ‘daselbst Professor zu
werden : er erhielt auch einstwrilen zur Belohnung für
feine SBorlefungen, bie er dort anfieng, ein Canonicat
am Stift Severi. Allein seine Neigung (ür gutbern
und dessen Lehre, die er zu stark blicken ließ, vereitelte
die Hofnung zu weitercr Beförderung : vielmehr ward
er , nachdem Luther und scine Anhänger in die Reichs-
acht erklärt worden, von seinem Dechanten, da er die
gewöhnlichen horas singen wollte, mit den Worten,
er sey sammt Luthern in dem Bann, zum Chore hin-
ausgestoßen. Dieser Vorfall erregte zwar einen hefti-
gen Tumult der Studenten. und Bürger gegen. die Kas
tholiken : allein D. erhielt doch seinc Stelle nicht wie-
der. Er gieng also nach Wittenberg. benutzte dort
noch die Vorlesungen Luthers, Melanchtons und ans
derer Lehrer, und ward um Ostern 1522. Pfarrer zu
Miltenberg im Mainzischen. Vor seinem Abgange,
also nicht 1523. vder 1524. 1 ward er zu Wittenberg
Doctor der Theologie. Seine Gemeine. war nun
zwar mit ihm. zufrieden, gllein die Katholiken desto
tveniger: Cochläus, bamaliger Dechant zu Frankfurt
am Mayn, schrieb gegen ihn die. in feinen Libris III.
Mifcellaneorum, Ingolft. 1535, G 104. Cifgerüdtei
Articulos contra quendapi feltorem Miltenbergenfem,2 no-
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nomine Job, Draconem; iuquifitorios ; -atb: ev -foutbe
um 9Xibadi$. 1523. mit Gewalt vertrieben. Er

Wittenberg zurücke: máptenbWejer SuitReiche
drey verschiedene , einzeln gedruckte Sendschreiben *)
an die Miltenberger, an die auch Luther einen Trosi-
brief erlich. Gegen das Ende des Jahr.1525. erhielt
er auf Luthers Empfehtung eine Predigerstelle zu
Waltershausen, einer kleinen Stadt in Thüringen:
aber er konnte es hier nicht aushalten, obgleich Luther
für ihn bey dem Churfürsten sich verwandte. Er
gieng also, nachdem er dieien Posten 3 Jahre beklei-
det, nach Eisenach, wo er an seiner Bitlia pentapla
zu arbeiten anfieng. Im Jahr 13532. vertheidigte er
fich gegen einige ihm gemachte Beschuldigungen durch
das Bekändnis des Giawbens vnd der L1Lere
Doctor Joannes Draconitis, 1 33 2. 3 B. 4.
Ein 1533. an ihn ergangener Vorschlagzu einer Pre-
digerstele nach Memmingen kam nicht zu Stande.
Hingegen erhielt er 1535. nach Schnepfens Abgan-
ge eine Prediger- und Professor- Selle zu Marburg
mit einem für die damaligen Zeiten ausehnliehen Ge-
halt, welches Amt er 13 Jahre hindurch befteidete.
Hier hiclt 15 0. die Leichenpredigt auf seinen alten

nudMDEIite
von der Aüferstehung , (bey) der Leiche des
hochgelehrten Doeten Helii Wobani Hefsi ge-

pre-
V

) DerTitel des etfteren ift nich
t aberber :- Epistel efüget sey. Di n den
Erfurt acmC "Jobann €arif Gemeine Die zweyte
finden ^fi abri Y 2 ftatt, fe außIhen (Jen a) eh zwey dedu Bozen 4. en pus
Betten 7 Ain gedrucke ift. In en, davon ei es

UU Lu;p
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predigt durch D. Joh. Draconites. Straßb.

MM Er ueRRON EE
Falden, und 1541..dem Religions ; Gespräch zu Re»
gensburg bev. Die letztere Reise veranlaßte folgende
zwey kleine Schriften: Der hundert und sibenze-
hend Psalm, ausgelegt. Doct. Joh.. Draco-
t EOhl Ss Lucasiens Zu
fiürnbera geprebiget. D. Joh. mac Sft.
1541.. 31 9. 4. Im.Jahr 1548. entstand zwischen
ihm und feinem Collegen, Theobald Thamer, eine
heftige Streitigkeit, wovon Salig in seiner Hist. der
Augsb. Conf. 4 Thl. S. 199. mehrere Nachricht
giebt. Vermuthlich bewog ihn der bey diesem Streit
gehabte Verdrnß und der Wunsch, sein Buch von den
Verheissungen herauszugeben, wozu es. it Marburg

Mtem aERAT nic ciunJi^ . . |

hat er sonst noch folgende Schriften herausgegeben : 1 )
Commentarius in Psaimos aliquot. er Capitula Ge-
nestos de Christi regno, Marp 1537. 75 B. 8. 2) r-
mobnung. sum Eatechismo , 1 537. 3) Com-
meue. in Obadium et Bfalmum 137. Argent. 1538. 8-
à) Naenia in obitum: Barbarae, Phil. PifloriiNiddani.comugis , et. ep. ad. Eob,. Heffum,|Poetam,Marp. 15339. 8. 5) . Pfalterium et Pf/almorum vfus.
Marp: 1540. $. 6) Schuz der Priester und al-
ler Christen Ehe wider das Pabstum. Marp.
1540. &amp;. 7) Defenfio coniugii facerdotalis ex fcri-
pruris. 8) Defensio coticionatorum. euangelicorum
ad 'Colonlenfes. 9) Predigt von der ehernen
Schlangen, Efr. 1.54 2. 441 B. 4. 10) Cbriftli:
ches' Seelengärtlein. Der Christlich Glaub
in Gottes Wort. gegründet. fliavp. 1542.
1D) Keidbprebigt über &amp;iob XIX. auf ben Cob
Gerhardi Noviomagi. Map. 1542. 4.12) Pfahterium ex bebraeo verfum, cum ftboliis Je-
brjin adiunctis, Mark. 1543. 4. 13) Hun Be
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baui Heffi épiffolarum familiarium libri XII, Marp.
1543. Fol. 14) Die Passion J. C. ausgelegt.
f£ft.1544.:8. 15) Commentarius tm Danieten
ex. bebraeo verfum, . cum oratione in' Danielem,

Marp. 1544.9. Dieser Commentar ist von A. A.
Angermann ins Schivedische überscht, Wittenberg
1592. 8." 10) Dreoigt vom ewiacn fLeben übet
der Leiche der Jungkfrarwven Elisabeth Blan-
Fenheims, 1545 3. B. 4. 17) Bericht von
Der Tauf des Juden Gerfon mit YOeib uno
Rindern. YWHatp.r545. 4... 18) Comineutario-
sum enuaugelicorum de 1, C. Filio Dei. libri. II.
quorum. primo contiuentur: euangelia ab Adueutu

Mi deeed
ad baec omnia iudex locupletiffimus per Io. Draconi-
rem. Bes: 1545. Fol. 19). Osterpredigt. Marp.
I 5 46. 4.4 20) Oratio de pia morte D. M. Lurheri.
Marp. 2546.8. 21) Salomoris prouerbia , ecclesia-.
fies et canticun. 22. De numeris aratvriis,
23) De officio principis er concionatoris. 24) De
corpore et fanguine 1 C. Anch ließ er bey seinem
Abgange drucken: Bekendnis meines glawßbens
und abschiedes, so ich. als ein Valete Schrift
szusgehen lics, ehe denn ich aus. vielen und
redlichen vrsachen, allen Predigern vnd Chri-
fter su troft uno nág von tHarpurg 309; n«b
dió vom 25.-Dtt. 1547. batirt ijf.

'. (Das Webrige nächstens.)
I Ü T

3-

Colle&amp;io differtationum/actra&amp;tatuum.iusLube-cenfe illuftrantium,/Lipfiae,;inlibraria.Graeffia,MDCCLXXXXKIII. 1 Alph. 16 Bogen in Quart. .

E'! Fortsetzung des ‘Thesauri vom Hrn. Doct. Ge-
- sterding , (2. B. S:291.) davon, wenn: sie Ab-

gang sindet, bald mchrere..Theile folgen solen. Jun
diesem ersten Theile find. enthalten 1) .4. D. Qüeb-
Jihow. diff. declaraus fpeciminibus quibusdam ia

1-



Academie. 4..B. 20.St. 159Lubecenfium: promouendi/commercia,'ibprimisno-miothefiae autilio. 2) J. Y. v. f£vamet: Was es
Jure Lubecensi mit der Communione Bonorum: für eis
ne Bewandniß habe, und ín mic tocit selbige pls iure
zu vermuthen, imgleichen, ob nach sothanem Rechte
das Wort Dachdings auftragen einen gerichtlichen
Kitum erfodere? (Aus den Wetzlarschen: Nebenstun-
deu). 3) I. G. Heinecrii diff; de prackcriptione tn
nali I. L. a iure communi diverla. 4) HL Beüies
Obf, Maritus bona vxoris vtenfili&amp;; huic ab'eodém
tradita, poft mortem ipfius absque liberis decedentis
retinet." 5). Eiusd, Obf, Priuigni ea ; quaeà viuo pa»
tre acceperunt, I. L. uouétéaeimproli noi conferunt.
(Beyde aus dessen Obs. Sele.) 6) I. Hi Baléke
diff..de. pa&amp;is coniugum fuctefforiis, maxime "fécun-dum iura Roftochienfia.^7):C.F,Walch:diff.deinuentarii hereditatis forma ftatutis Hamburgenfibuspraeícripta.—8)I.4.Amfinkdiff.defucceffioneliberorumfeparatorum ex iure Hamburgenfi. : 9) T.
Carmon  diff.. de  abdicatione * liberorum: fecundum

principia iuris Ciuilis, mórum Germanorum et iuris
Lubecenlis. 10) I. H. Böhmer resp. de pignore in
nominibus conftituto, iure Lubécenfi praeferentiam
Hhabente. (Aus dessen Conlult. und Decil) 11) Q.
W. Dinktler Spec. differentiarum. iuris: Communis
et Lubecenlis criminalis. Es ist zu wünschen , - duß
diese Sammlung fortgesetzt, aber auch darin die nüt
lichern und seltnern Sücke den minder brauchbaren und
bekannten vorgezogen werden.

A.

Nordearolinische Kirchennachrichten, herausgegeben von
Johann Caspar Velthusen, Generalsuperiutens
dent in den Herzogthämern Bremen und Verden.
Zweytes und letztes Heft. CHicriu zugleich die Ans
jeige des Rechnungsabschlusjes.) Concordia res

aes crefcunt. Gabe, gebrudt ben Heinrichndreas Friederich, Königl. privileg. Buchdrucker,
1793. Keostet 4 bis s. ggr. (willkührlich.) eJj
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Einnahme soll unter die drey ärmsten Landschulmei-
ster queer Herzogthümer vertheilt werden. . . 6. Bo-
gen in Octav.

Ute tielem Titel sind verschiedene eigentlich in keisner Verbindung sichende Dinge zusammengebracht.
Nachrichten aps cinigen Briefen der nach Nordame-
rica gegangenen dentschen.Prediger , und darnuter eis
ne. detaillirte. Liste der Brvölkerung von Nordcarolina.
Nachrithten von den dahin abgesandten geschenkten
Bâchsrn.... Eine tabellarische Nachricht vom Zustande
der .Moor-Cuktur in vier Aemtern des Hcrzogthums
Bremen.im Jahr 1792: und ein Gedicht auf den ver-
stoxbenen Moorcommissarium Findorf. Der Nu-
ten; den. ich. mir vorthals vun dieser Correspondenz
versprach, (2. B 117). ift, tie fid) aus diesen
Vogen ergiebt, nicht zu hoffen.

Q

Y" 5. April verstarb zu Güstrow der dortige Dom-I prediger Dieterich Christian Heinrich Holsten
in seinem 44. Jahre an einem bösartigen Fieber, das
bald dkrauf auch einen seiner Collegen wegraffte. Er
war aus Lichtenhagen gebürtig, wo sein Vater Pre:
diger war.. Auch er ward zuerst an seinem Geburts-
urte zum Prediger erwählet, nachhin aber an. die Dom-
kirche nach Güstrow verseget. Ich erinnere mich nicht,
etwas mehrers, als die krzlich angereigte Schrift (4. B.
S. 134.) von ihm gesehen zu haben : in der Monats-
schrift von und für Mecklenburg . 2. Jahrg. S. 773.
wird von ihm noch angeführt: Beantwortung einiger
Einwendungen gegen die Lehre vom Leiden Jesu. Bü-
how 1773. in Octav. '
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Juriftifches: Magazin, odér gefammelte, theils ge-
druckte, theils ungedruckte Abhandlungen , aus
ällen Theilen der Rechtsgelahrtheit. Herausgese-
ben vomDoctor und Bibliothekar Koppe.  Erftes
Stück. Leipzig, 1:793, bey Paul Gotthelf Kum
mner. 10i $5pgem ít SOctap.

f£ nc abermalige gort(etung berjentgen Cammbumg,
: die zuerst uuter dem Nahmen eines niedersächsi-
—W schen Archivs für Jurisprudenz nud juristische
Litteratur, (1. B. S. 9. und 42.) und nachhin unter
dem Titel, Magazin für die gesammte Rechtsgelahrt-
heit, (1. B. S. 265. und 381.) heraus kam, aber
beyde Male bald unterbrochen ward. Dies Stück
enthält folgende einzelne Aufsätze. x) Etwas über
den Plan meines juristischen Magazins. © Es wer-
den nun a) theoretische und practische Abhandlungen
aus allen Theilen der Rechtswissenschaft j b) juristische
Litteratur in threm ganzen Umfange, jedoch in vorzüg-
licher Hinsicht auf Biographie, und mit Ausschluß der
neuesten juristischen Litteratur , welcher der juristische
Llmanach gewidmet ist, c) vorzügliche deutsche Gesetze
dieses oder jenes Landes, die als Muster zur Nachahr
mung der Bekanntmachung vorzüglich werth siud - 2
vernünftige. Vorschläge iurVerbeslerung der bürger
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chen und peinlichen Legislation, €) Lächerlichkeiten und
Ungerechtigkeiten von deutschen Richtern begangen, (jes
bod) müfjen bie deshalb einberichtete Facta gehörig be-
wahrhcitet, und durch des Einssenders:Nahmenver-
bürgt seyn ,) und k) zuvexlässige Nachrichten von den
Einrichtungen der Juristen - Facultäten und Spruch-
eollegien auf den deutschen Universitäten , geliefert
werden. 2) Hrn. Duvet. Wiese Progr. über das Sy-
stem des canonischen Rechts. ~ HYermuthlich. war es
dem Hrn. Herausgeber bey dem Abdruck dieses Pro-
gramms noch unbekanut, daß das nach diesem Plane
ausgearbeitete Lchrbuch schon auf Ostern ‘erscheinen
solle. 3) Ueber die Verwerflichkeit der Trdge, als ei-
nes Zwangsmittels zur Erforschung der Wahrheit in
pcinlichen Fällen, vom Hrn C. R. Lieberkühn inBerlin..4)InwelchemZustandebefindetsichdieRechtsgelahrtheit auf der Üuiversität zu Rostock, vom
Herausgeber - Yon. diesem Aussatze werde ich cis
zien ayssührlichern Atüszug geben müssen, da er, die
hiesge Academie betrifft; doch wird es nöthig. seyn,
durch einige Anmerkungen verschiedene unzutreffende
Yeußerungen bemerklich zu machen. Er fängt Je i
feyerlich an : „Da ich diese rage faft in allen 95rie
„fen desjenigen Theits. meiner Correspondenten, die
„„kich nur einigermaßen um Wissenschaften bekümmern,
„und welche gerechte :Neugierde nach ‘dem 'Gedcihet
„der mit dem größten Kosteuaufwand restaurirten hie-
„„sigen Academie beseelt , aufgeworfen finde, "fo mill
,ib fic je&amp;t mit eben (0. vieler Jreomäthigkeit als„Wahrheit beantworten. Das Resultat, gezogen
„aus den scit Ostern / 1789. bekannt gemachten Le-
„ctionscatalogen und andern sorgtältig gesammelten
„Nachrichten, wird auf der einen Seite zeigen, daß
„es jetzt ganz anders. ist &amp;. als in jener unglücklichen Pe-
„„rlode , da zwey Academien in unserm Vaterlande ne-
„ben einander kränkelten',, auf der andern Seite aber
„ergeben, daß es noch ganz, anders seyn könnte und
„seyn müßte, um obige Frage so. beantworten zu kön-
„„nen, wie jeder ächte meck]enburgische Patriqt whuschen» Im,
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„iuß, und bald lauter bald ftiller wirklich wünscht.
„Glücklich werd ich mich schäßen , wenn die von mir
„nicht geschente Publicität auch hier ihre ganze Sees
„genskraft äußern, und gegründeten Klagen von daher
„abgeholfen wird , von woher man dies mit Recht er-
„warten darf.. 1c.û Dann folgt eine kurze Nachricht
von den zur Facultät gehörigen Professorcn. mou
„davon besoidet der Herzog mit gewöhnlicher Frenge:
"bigkcit: die andern beyden aber der hicsige Stadtrath,
„a]s Compatron der Academie ; zwar nicht so kärglich
„mehr , als vor der Wicdervereinigung beyder Landes-
„universitäten, aber in eincr Lage, in welcher vicht
„viel auf Ehrensold aus den Vorlesungen zu rechnen ist
„uud sür einen Ort, worin alle Lebensbedürfnisse (0
„policeywidrig im höchsten Preise stehen, und worin
„man bey dem so allgemein herrschenden Luxus sein
„„Licht doch auch so gern mitleuchten laffen teil, nod
„miner viel zu kärglich. - Ueber. dcn schriftstellerischen
„Werth dieser 5 Männer, so wie über ihre Vortrags-
„gabe erwarte man mein. .Urtheil nicht.“ Hierauf
werden aus den Lectionsverzetchnkssen ‘diejenigen Volles
fungen ausgezeichnet , zu deren Voktrag die Hiesigen
Lehrer fid bercit erkläret , . und dabecy bemerket, daß

gleichwohl .die Vorlesungen diet. die römischen Rechts-alterthümer , das reine römischr-Recht, die hanptsächs
lichsten Controversien des Rechts, das Läbsche Recht, *)
das Handelsrecht und den Reichspxoceß nicht zu Stande
gekommen. Dann werden noch dicienigen Vorlesun-
gen angegeben, die bisher ganz gefehiet haben. Dies
find a) Vorlefungen über. einzetne Rechtslchren , z. B.
von dem Erbfolgerecht , Eherecht, Pfandrecht, 1c.
„Diesen Deliderandis , “ sagt er, .„kdnnte sehr leicht ab;
„geholfen werden, wenn die Herren Professoren ihrer
„Verbindlichkeit genägten,, nnd alle halbe Jahre cin
„Publicum läsen ; wo ich nicht sehr irre, so sind sie in
„ihren Bestallungen a dazu angewiesen per. 2 VN.

r) Dies ift wirklich vorgetragen worden.
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„den. X) © b) Vorlesungen eines Juristen über das
Natur- und Völkerrecht. .„„Zwar‘““ sagt er, „„wird
„dies von mehreren Philosophen gelehret: aber es
„könnte denn doch nicht schaden, wenn hierüber ein
„juristischer Vortrag, worin manches aus cinem an-
„dern tür Juristen angemessenen Gesichtspuncte betrach-
„tet wird, Statt fünde.“. Ferner c) Vorlesunget
über europäischesVölkerrecht , d) über elegante Ju-
risprudenz, und e) über juristische Gelehrtengeschichte.
vFreylich““ sagt er bey diesem Puncte, „„kann und wird

PRA
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»der Vortrag der rechtlichen Litteratur in Rostock nie
„so fruchtbar ansfallen, alsin Göttiugen und Leipr
zig, *) weil man hier Hülfsmittel im Ueverfluß,
„und für dic fehlenden den neruum rerum gerendarum

ue Cii auch woran s aher port grcich lehr
„mit dem Juten Willeu zu begnügen ; und man wird
„auch mit diesem schon vielen Nuten stiften, und die
"juristische Litteratur wenigstens en gros branchbar vor-
„tragen können. +x) Dies war gleich nach der Wieders
„anflebung der Academie mein ernstiiches. f ich dens
„ke nicht unrühmliches ~ Bestreben, dem ich um so
„mehr gewachsen zu seyn glaubte, da id) von frübeitet
„Jugend an mich dem Fache der allgemeinen, vorzüg-
„„Üch aber derjuristischen Litteratur, aus einem mir sehr
„nachtheilig gewordenen Enthusiasmus gewidmet habe.
„Mein Vorfatz, im letzten Fache besondern Nuscen zu
„stiften, ward durch die rühmliche Erwchnung und Ems-
„pfehlung meiner etwanigen Talente von hiesigen Ka-
„khedern Herab, so wie auch durch die Benättigung
„mehrerer so unbestechlichen als unerbettelten défentlir
en Urtheile noch mehr bestärkt Abcr der Erfolg
„„war desto schlechter. 1c. ‘(. Endlich rechnet er noch
bieher f) die Kunlt zu referiren und zu decretiren ),
„Dies wäre alles,“ set cer hinzu, :;was ich über das
„vorzüglichste Dekicit im juristischen Fache auf der Lan-
„desuniversität auf dem Teu hätte. “ Nachdem

? SERES aae ditate v air le
Pret panne.nbhe,eymnf

r) Hier hin ich wieder ganz anderer Meinung. gt einen

eret pn tte ania
5i e daß seine Zuhörer fio wit em guten Wllsgen müssen, durchaus nicht anpassend,

«er) Hievon zu einer audern Zeit mehr.
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kun auch der Vorlesungen über die Hülfswissenschaften
für den : Rechtsgelehrten erwehynt worden, fährt er
fort: „Daß bey den Hülfswissenschaften die in fo vie-
„ler Hinficht brauchbare Diplomatik vermißt wird,
„;sieht wohl ein jeder Sachkenner als eine erhebliche Lü-
„„&gt;e an. Doch wer wollte nicht mit mir die gegrün-
„dete Hofnung hegen, daß durch diejenigen verehrungs-
„würdigsten Männer , denen unser Durchl. Landesherr
„das Wohl seiner so kostbaren Landesa. ademie anver-
„krauet hat, allen Mängeln baldigst werde abgeholfen
„werden, und daß unfsere Profejssoren, die fast alle
„durch hohe Gehalte in drn Stand gesetzt mb, qud)
„der geringsten Anzahl Zuhörer ihre Zeit, und täg-
„lich mchr als zwen höchstens drey Stunden widmen
„ju können, alles zu immer größerer Vervollkommnung
„eines auf Bürgerglück und Staatswohl so wohlthäs
„kig influirenden Instituts beytragen werden. | Sollte
„denn hin und wieder eine Wissenschaft keine Liebhaber
„sinden , so würde dies febr leicht durch eine zweckmä-
„ßige hdc&lt;hste Verordnung zu bewerkstelligen seyn.“
Um alles hieher Gehörige auszuheben, tüge ich noch
Hinzu , daß derselbe in einer Anmerkung den Wunsch
geäußert hat, „.daß sämtliche hiesige Professoren,““ die
es bisher nicht gethan, „„als Schriftsteller recht viele
„Thätigkeit äußern mögen, weil diese den Glanz einer
„Academie und ihre Renommee -im Anslande sehr. be-
„fördert *). An Veranlassung kann es Männerit, ‘he-
„ren Amt ihnen zur Pflicht macht, täglich über ihre
„„Wissenschaften nachzudenken, und sich mit den neue-
„sten Fortschritten derselben bekannt zu machen, nie
„fehlen; und wohl der gelehrten Welt, wenn fic dies»lüt

*) Nur nicht nach einem solche Jdeale der Thätigkeit, das
tem yrsC Car etcn'dracden hu lan und dieses iqe
SEE E
fuizngeworfenen und entbehrlichen Büchern zy
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„sen glücklichen Vorzug *) vor so vielen Gelehrten,
„die als Geschästsmänner hiezu keine Zeit .und Grle-
? genheit haben, gehörig benutzen.“ Das übrige, (was
aber auch hin und .wieder einiger Anmerkungen be-
darf, ) muß allenfälls der, den cs interessiret, selbst
nachsehen. Im Ganzen ist es freylich richtig, daß
im juristischen Fache, eben so wie in den andern, auf
unserer Academie yoch nicht allcs so ist, als es in
der Folge werden muß, wie ich denn das in diesen
Blättern hin und wieder (z. B. 1. B. S. 342.) (don

exinnert.habe.AberdemHrn.Perf.gehenzuvieleNachrichten ab , um.mit Zuverlaß zu bestimmen , ws

es eigentlich mangelt, .und wie dem Mangel abzuhel-fen sey. Einigen Nutzen kanu es inzwischen immer zu-
fällig Haben, daß .. manche Dinge auf diese Art zur
Sprache kommen.

(Das Uebrig.e künftig.)

Erfäbrungen.für Bieyenfreuynde , nebst Auszügen ausden besten Schriften diefer Ark. Besonders vom
künstlichen Schwärmen und von Magazinstöcken, von
Ighann Paul Friedexich, Prediger zu Camin imecklenburgischen.. Yerlin, 1790. In der königl.
OM acad. Kunst- und Buchhandlung. 143 Bogenin Octav.

Gu kurze Anweisung zur Bienenzucht, theils auf eige-
Ve ne Erfahrung, theils auf die Auctorität autute

j Auch hiENpor: R. )EET&gt; nubm veemai n nen, dir gli wenigalid du TueUtz :bios
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Sthriftsteller gebanet. 9tad) temi Sitel foffte man
dre bcsondere Abschnitte vermuthen : es sind aber die
3 daselbst genannten Stücke nicht von einander getrennt
vorgetragen, sondern in der Abhandilung seibst zwey an-
dere Abthcilungen gemacht, davon die er'tere und klei-
nere die Bienenzucht, die zweyte und gröyere aber die
Bienenpflege zum Gegenstande hat. Ueber die Güte
des Buchs kann ich nicht urtheilen.

Z.
Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des alten

und neuen Testaments nach der deutschen Urcberse-
tzunq D.Martin Luthers. Die neueste Auflage.
Rostock, zu haben in der Adlerschen Officin, 1797.
3 Alphb. 19 Bogen in gr. Ockav.

Si manchen Jahren sind in der hiesigen academte(den Hruckerey Bibcln gedruckt worden :: wie
vieie Auflagen eigentlich gem sind, hahe ich nichtherausbringen können. Uebrigens wird es genügen,
das Daseyn dieser Ausgabe beinerkt zu haben.

a.

9luéfüiprlide Stadridt von ver Chirfürfifid ef.
schen Land- und Ausschußtägen von 1185. bis 1787.,
auch wic die Steuern und Anlagen nach einander
eingeführet und erhöhet worden. Nebst einem viers
fachen Anhange. Herausgegeben von D. "Daniet
Gottfried Schrebern. - Dritte vermehrte und
verbesscrte Auflage. Dresden, bey Johann Sa-
muecl Gerlach, 1793. 13 Bogen in gr. Octav.

M! diesem Buche werde ich auch nur’ das Daseyn an-
) zeigen dürfen. Der seel.. eber ift blog Jerausgeber beffelben geme(eit. ‘.. Dr bevden ersten Ans-

gaben sind von 1754. und. 1769., und der Verleger

hat bey dieser dritten die erfoderlichen Zusätze machen
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Den 6. August 1793.

q

Untersuchung der Frage : Kann derjenige, welcher eine
Schuid eidlich zu bezahlen versvricht, sich durch vor-
geschütite Kompensation von selbiger he reyen ? von
Heinrich Ludwig Weber, d. R. Befl. Rostock,
id gd in ber Adlerschen Officin. 24 Bö-

ine durch das Sassische Stipendiat veranlaßte
: Abhandlung, darin, wie in aadern Schristen

| gemacht p er hen il: e Ö ut.d né
bic Gegenfobrrimg (djow »órbanben unb. bcr SBerfpree
chenden bekannt war, oder nicht, und im ersteren Falle,
wu andere eine Compensation gar nicht zulassen wollen,
diese auch für M erkläret (t, fo lange nicht er-
hellet, daß die Paciscenten eine andere Absicht gebabt.—
Nachdem vorläufig erinnert worden , daß durch den
Eyd keine neue Verbindlichkeit entstehe, und höchstens
in einigen Füllen einem nicht ganz in den Gesetzen ge-
bisligten Versprechen eine grdßere Wirkung, als es
ohne Ehb haben würde , beygelegt ist, so wäre es viel-
leicht am richtigsten gewesen, geradezu zu sagen- daß
auch bey Beantwortung jener Frage auf die hinzuge-
fügte eypliche Verficherung gar nichts aikomme. Läßt
fich uicht aus andetn Gründen herleiten, daß die Com-
pensatiyn der in Abrechnung gebrachten Schuld in gu
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nem vorliegenden Fall unanwendlich sey, so tvird es bloß
aus dem hinzugekommenen Eyde nie gefolgert werden
können. Deu Ausdruck hat der Hr. Verf. noch nicht
hinlänglich in sceiner Gewalt.

2 .

Versuch einer Einleitung in das Mecklenburgische
Staatsrecht, von D. Emanuel Friedrich Hage-
meiftev.-- 9t0ftoc und Leipzig, 1793, in der- Kop-
fenschen Buchhandlung. 1x1 Alph. 2 Bogen in

(qu. —

D Mecklenburger werden dem Hrn. Verf. dankenmüffen, daß er fich der Ausarbeitung eines
Werkes nyter;ogen, das wahrscheinlich ven einem Ein-
länder sobald noch nicht gelicfert wäre. Zwar hat
Hr. Hofrath Rönnberg vormalen ein solches Lehr-
buch versprocheu *) , aber ich habe nachhin nichts wei-
ker davon vernommen. Und den größten Theil einheis
mischer Rechtsgelehrten dürften Loculursachen behin-
dern, die Ausarbeitung eines solchen Staatsrechts im
Ganzen zu übernehmen. Eher läßt fich hoffen, daß
nun, nachdem eine das Ganze umtassende Grundlage
vorhanden ist,. einzelne Artikel vollsständiger werden
ausgearbeitet werden.

. Von dem Hrn. Verf. ist alles geleistet worden, was
ein Ansländer leisten konnte. Wem bie und da ein

Zusatz nôthig scheint, der erwäge , daß auch ein E
ens

? Tim den im Lecr Mich. 17po re s. f e m P legibus FL iin te: anges
expla E d i - fei ip rentslibas ja PE
PEN U. 2 Auszuge an i em-ergeben uH taf fid ba p fuhrte diesem joie
(rn E TIT ß;ker aarg sen cien werde. s Hr. H. n Folgetz Hit ucjti;üüuzttsCE
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senburger nichts Vollftändiges hätte liefern können.
Und wer über einzelne Sätze mit demselben nicht ein-
stimmig denkt, den wird das desto weniger befremden
dürfen , da Verschiedenheit der Meinungen auch in

anden Theilen der Rechisgelehrsamkeit eben so häu-
tit.

s Der Plan, den der Hr. Verf. befolgt hat, ist nachs
siehender. Auf eine Einleitung folat im ersten Theile
das Landstaaisresht , im zweyten Theile das Reichs-
siaatsrecht, uud im dritten Theile das nachbarliche
und auswärtige Staatsrecht. In dem ersten dieser
Theile, der, wie leicht zu ermessen ist, den größten
Umfang hut, wird im ersten Buche im allgemeinen die
Kenntniß des Territoriums, der Personen und der Lan-
deshoheit in Mecklenburg überhaupt vorgetragen ;
in dem zweiten Buche handeit der Hr. Verf. vou den
einzelnen landeshoheitlichen Rechten und den damit
zusammenhangenden Verbindlichkeiten; und das dritte
Buch beschäftiget sich mit der Verfolgung der wäürklich
oder vermeintlich gekränkten Rechte in Bezichung auf
das Landstaatsrecht. Doch hat derselbe sich hicbey
auf das eigentliche Herzogthum Mecklenburg beschränkt,
mithin alles, was die Fürstenthümer Schwerin und
Ratzeburg angehet , weggelassen. Mehr werde ich
von der Einrichtung eines Buches nicht sagen dürfen,
das in der Handbibliothek jedes mecklenburgisschen
Rechtsgelehrten nicht fehlen muß,

Der Vortrag empfiehlt sich durch eine zweckmäßige
Kürze und hinlängliche Naehweisungen. Schade ist es,
daß so manche. Druckfehler eingeschlichen sind, die in
den Zahlen noch mehrere vermuthen lassen.

Beschluß des Artikels über des Hn. D. Koppe
Jjuristisches Magazin. - .

Em.
richtlichen. 6) D. Heinr. Husanus de iudicio gar
rium curiae. — Etwas gzmständlicher als im sr. Fei

2*
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pitel seines Lehnrechts, beym Gerdes, r. Ot. &amp;. 69.
und mit verschiedenen einzelnen Actenstück:n begleitet.
Von dem Autographo, woraus dieser Aufsatz genom-
men seyn soll, hätte ich doch eine Nachricht gewün-
schet. 7) Schmalz über die ältesten Spuren der Lehne.
8) Her:ogl. Meckl. Schwerinsche allgemeine Verords
hung wieder die Mißbräuche und Fehler der Sach-
walter und Schriftsteller bey der Abfassung schriftlicher
Eingaben, vom 2. Februar 1792. 9) Juglers neu-
este Zusätze und Verbesserungen zu seinen Beyträgen
zur zuristijchen Biographie. 10) Verfassung der ju-
ristischen Facultät auf der Academie zu Greifswald.
sich ziehe aus diesen Nachrichten einiges aus: „Zur ju-
ristischen Facultät gehören drey ordentliche Professores
und soviele Adjuncti als der jedesmalige Kanzler zu
ernennen für qut findet; Mitglieder der Facyltät als
eignes Collegium betrachtet, sind jebod) bic 9Ibjnncti
uicht. Beym Abgang eines Mitgliedes der Facultät
bat fid) diese über zwey oder drey Praesentandos zu
vereinbaren, und selbige mit der eydlichen Versicherunge
daß dabey nicht auf Recommendation und Interesse
gesehen jen, dem C-ncilio nahmhaft zu machen, damit
durch selbiaes die Nominirten dem Kanzler, und so
dem Kdvige vorgeschlagen werden können. &lt;- Die
Vorschriften über die Promotionen sind anders bey
Candidaten , die gegenwärtig sind, anders bey abwe-
senden. Die Anmeldung Jeschiehct von beyden schrifts
ich beym Decan. Dieser hat bey Abwesenden Bes

weise der Geschicklichkeit einuulodern, und zuverlässige
Nachricht über des Candidaten Studien und Lebensart
einzuziehen. ‘ Dis alles wird dem Conrilio vorgelegt,
selbiges stattet über die Zulässigkeit des Candidaten an
den Kanzler Bericht ab, und nur wenn dessen. Ver-
ordnung genehmigend ist , kann mit der Promotion
verfahren werden. Bey den gegenwärtigen wird vom
Deean nach eingezogenem Gutachten das Collegii Tag
und Stunde zum Examen angescht. Nach Beendigung
desscekben wird in Abweienheit des Candidaten beur-
tóeilt, ob er idoneus fc: unb fdlit ba$ urrbeil für
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ibit aug, fo wird ein nener Tag zur weitern und schäro
fern Examen angesett, nathdem dem Candidaten vor-
her zwey Gesetz; aus dem rômischen und canonischen
Gesetzbuch aufgegeben sind , um in dem Examen über
jedes derselben eine kurze Ausarbeitung zu. überreichen.
Ist auch dies zweyte Eramen , bey dem eben jo , wie
Deym ersten, vom Seccretair der Faeultät ein Proto-
coll über die eivzelnen Fragen und Antworten gchalten
wird, überstanden, so hat der Candidak öffentlich im
Nuditorio an zwey Tagen hinter einander zwey juristis
sche Vorlesungen zu balten, wozu der Deean durch
einen Anschlag förmlich einiade. Zur Promotion
wird gleichfalls durch cinen gedruckten Auschlag und
ein Programm eingcladen. — Kein Facultist darf
bey einem Untergerichte practisiren: und wenn ihm
gleich die Praxis bey cinem der Landesgerichte nicht
untersagt ist, so muß er sich doch aller Geschäfte, mit
welchen Reisen verknüpft sind, schlechterdings enthalten.
.- Die an die Facultät zur Ertheilung eines Beden-
kens oder zum Spruch gelangende Ucten entsiegelt der
Decan and arbeitet sie aus, oder vertheilt fie, wenn
die Acten fich häufen , unter die übrigen zur Facultät
Gehörenden. . yu neuern Zeiten wird iminer eine kurze
Gefchichtserzählung den Gränden vorangeschickt, und
meistens mit Ueberaehung der gewöhnlichen pedantischen
Fotm eine natürliche Einkleidung gewählt. Die Aus-
arbeitung geschieht nach der Ordnung, wie die Acten
ankommen; doch versteht fich, baß im Falle, wo Eile
erfoderlich ist, von dieser Regel Ausnahmen gemacht
werden.“ 1.1) Churfürstl. Maynzische Verordnung,
das Studium des deutschen Staatsrechts auf der bo:
hen Schule zu Erfurt’ betreffend. 12) Madihns
Obf. de emtione fub corona.

Wenn der Hr. Herausgeber in der Auswahl der
Stücke die gehdrige Sorgfalt beweiset, so hat es kei-

REiuieite tite da
hieran ermangeln , so wird sie bald wieder zum dritten

Male unterbrochen werden. Leben
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e

Leben des Hauptmann von Engel, Verfassers der
Briefe über die Landwirthschaft, besonders die

Mccflenburgische betreffend, so weit_es die practi-
fc&lt;he Oeconomie betrifft, von seinem Sohne. Frey-
berg und Aunaberg, in der Crazischen Buchhand-
lung, 1793. 6 Bogen in Octav.

U der ich den Verstorbenen in den letzten Jah-ren seines Lebens gekannt, und von manchen hier
nur kurz berührten Dingen näher unterrichtet bin, ha-
ben diese Bogen eine unterhaltende Lectäre gewähret :
ob sie aber auch für andere, die nicht in dem nämlichen
Falle find, Fateresse haben dürften, stehet dahin. Von
Mecklenburg macht der Hr. Verf. folgende freylich
poch verschicdeuer Berichtigungen bedürfende Beschrei-

"Dicses Land, das beynahe 30 Meilen lang und
16 Meilen breit ist, hat an der Oftsec die herrliichste
Lage von der Welt, um eines der reichsten und herr-
lichsten Lande des teutschen Reichs zu senn ; wenn nicht
seine innere Staatsverfassung , indem im Grunde drey

regierende Herrenda UN nämlich derHeros, dieSEEnn dat nichts Machen E
also alle Änstalten zum Beften des Landes mehrentheils

unwirksam Er MNT Ne
hinderte. Denn zum Getraidebau hat es die schöusicn
Felder; Weizen, Roggen, Erbsen, Gersten, Hafer,
Flachs, Hanf, und so ferner, wird in großer Voll-
kommenheit und Ueberfluß erbauet. Eine unglaubliche
Anzahl Rindvich wird aufgezogen und gehalten, wos-
dnrch fettes Vieh , wie auch Ss und Butter , im

eS shie?hark außee bandes verat
wird. .Das. vortreflichste und herrlichste Obst wird
erbauet, und sowobl grün als getrocknet aus dem Lan-
de gefahren. Die angränzende Ostsee, die vielenm
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Lande befindlichen großen Seen, die vielen Flüsse uud
Teiche gewähren dem Lande alle nur möglichen Arten

Jug gg g
louUU
Hamburg und Lübeck nicht wohlfeil zu haben wäre.
Seit dem siebenjährigen Kriege hat es seine Ruhe ges
braucht, um völlig in seinem großen Glanze zu erschci-
nen, und gewiß , was die Landwirthschaft im Gro-
ßen betrift, ist lie sehr weit getrichen.. Obgleich die
kleine Wirthschaft zwar auch mitgenommen ítb, fs
wird selbige doch zu wenig geachtet, als daß sie bie

No utemwenßeit erreichen sollte, die selbige in andern
5.

Ueber Mainz. In Briefen an Freund R. Fine ira et
indio, Auf einer Rheininsel, 1794. . 11 Bogen

o» wird es schon erwarten , daß in diesen Brie-fen auch der Universität gedacht werde. Ob dies
fe Nachrichten gleich nur einen kleinen Theil des Bu-
ches ausmachen , so. will ich doch das Hauptssächlichste,
as aber diesen Punct gesagt ist, in einem Auszuge

picefONEMMge
tet Bre Chiu thaCHATerdt aMCIN
Hr "fhser ein, und gab der Universität die Stif-
tungen, wo das Geld auch natürlicherweise mehr In-
tercsse bringt. Landeskinder sind schr strenge gehalten,und dies aus lôblicher Absicht._WervonihnensoinsZeugnisse der Fortschritte im Studiren nicht genau

bat nj mim uten iti agem 3cten—SicJuristenUndMedicincrbestehengrdßtentheils aus Fremden. Die Zahl jener win
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fich ungefähr auf 250, und dieser anf x00 oder etliche
mehr. Wer von Fretnden hicher kommt, findet fich
nicht betrogen , denn Mainz îst unstreitig die beste Uni-
versität ith katholischen Dentschland.““

"„Hier hat jeder Studirender sehr viele Gelegenheit,
sich in derPhusik und Wathematik Kenntnisse zu erwer-
ben, denn die dazu nöthigen Insirumente sind mit gro-
ßen Unkosten angeschaft worden , und was fehlct, sus
chet man noéh täglich zu bekommen. Die Instrumente
werden schr gut bewahrt, sie stehen in einem wohlein-

Uerivie ect am bei ar Gerin
hat fich der itzige Churfürst einen unsterblichen Ruhrh
verschaft. ÿ Er rief protestantische Mediciner zu sich,
gab ihnen großen Gehalt, und besetzte auf diese Art
die Facultät mit Männern, die sich den größten Ruhm
erworben hahen. Unter diesen i! besonders eómmering merkwärdig. Ich mibgte feüniden; daß du die
Präparaturen dieses Mannes in dem besonders bazu
eingerichteten Saale schen könntest Obschon die Uni-
versitäts- Bibliothek nicht so reichhaltig ati den h.!
Auflagen und Manuferipten ist ,' gls die zw G tino
gen, fo fann müm bod) fageu, baf fic eine mobl qué;
gesuchte Bibliothek ist. Was sie wirklich noch nicht
enthält, wird nach und nach hiuzukommen: denn der
Färst ist sehr darauf bedacht, daß dem Gelehrten keine
Quelle, daraus ‘er schöpfen fat j^ mangle. "Zn dem
Reichtarchtv wird keinem Fremden der Eingang

ts 28. May hat "m Academie ber I
a NN in WUFEN ARDvd
fen. zu ihrem Mitgliede ernannt. Dil!



An nalen
Det

RostockschenAcadewie.
4. Ban d. 23. Stück.

Sen 20. 2fuguft 1793.

I&gt;

9ffgemeine acabemifd)e Cnepelopábie unb SDoetbobolo
gie, von Samuel Simon Witte, Hof- Rath und
Professor zu Rostock. Göttingen , im Verlag bey
Vandenhdk und Ruprecht, 1793. 10. Bogen in Oct.

CHSmischen Studiren gegeben , und jetzt die dabep
zum Gruude gelegten Dictaten zu einem e um-

gei In der allgemeinen. féncyclopábieaudelt er 1. von der Encyclopädie überhaupt , 1I. von
der objectiven Gelehrsamkeit, und zwar a) vou der;
formellen, und b) von den matrriellen Theilen der Ge-
Iehrjamkeit, c) von dein Verhältnisse der Wissenschafs
ten zu einander und dy vom Ursprunge- dex Wissenschaf-
ten, III. von der subjectiven Gelehrsanikeit, 1V. von
der Gelehrsamkeits, Kunde oder Litteratur. In der
allgemeinen Methodologie wird I. von der Me-
thodologie Überhaupt, I1. von der Ordnung der
Wissenschaften, a) iu Beziehung auf den Zweck des
Studirens, und b) in Veziehung auf die Art des Stus
direns, 111. von der Ordnung des Studirens, und
zwar a). von den Mitteln des academischen Studirens,
und b) yug .den Geschäften des Studirens, dem An-
hdren der Voclesungen, dem Wiederholen, und dem

Vorbereiten dazu, geredet. Lin dritter Haupt uie
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handelt vom academischen Leben , und zwar so-
wohl 1) vom innern, in Räcksicht a) auf Arbeitsam-
keit, b) Fleiß, und c) Vergnügen und Musse, als11) vom äußern , nämlich a) vom Serbie dessel-
ben zur academischen Bestimmung , dem bürgertichen,
gesellschastlichen und sittlichen Verhalten der Studiren-
den, und b) vom Verhältnisse zum academischen Zweck.
Auch ist noch eine encyclopädische und eine methodolo-
gische Tabelle beygefügt. Der Vertrag ist ganz (cien
tifisch, und auf die Hauptsätze eingeschränkt, erfodert
also für den angehenden Studenten noch die Erklä-

ru s enl jiehe ich ein Paar Stellen über den
Zweck des academischen Studirens hier aus, auf die ich
mich vielleicht künftig noch einmal beziehen könnte.
„F 46. Der allgemeine Zweck des academischen Studie
rens besteht darin, daß man sich von irgend einer
Hauptwissenschaft ein wohlverstandenes , wohlgegrün-
detes, wohlverbundenes und anwendbares Grund - Er-
kenntniß zu verschaffen sucht. Anm. 1. Bev dem Zwe-
&gt;e des Studirens läßt sich demnach seine Form und
seine Materie unterscheiden. Die erste besteht in der
Beschaffenheit der Erkenntniß , die zweyte in dem näch-
sten Gegenstande der Erkenntniß, nämlich in der Haupt-
wissenschaft. Anm. 2. Der Beschaffenheit nad) foll
das Erkenutniß, welches man fich: durch das Studiren

pu ermERA en, dasnur dieGrund:
Wahrheiten einer jeden Wissenschaft nach ihren näch-
sten Grundbestimmungen und Erkenntniß , Gründen be-
reift, so daß inan sich dabey nicht auf die entfernten

Gründe, um sich uicht an der Erkenntniß der nächsten zu
hindern, und sich die dazu erfoderliche Zeit zu rauben,
einläßt. Aus diesem Grunde muß man sich begnügen,
das Hand- und Lehrbuch zu verstchen, und sich des
weitl]äuftigen Nachlesens enthalten; obgleich ein soge-
nanntes Nachschlagebuch sebr wohl erlaubt seyn kann.
Anm. 3 Das academische Erkenntniß soli zweytens
der Beschaffenheit nach, 1. ein wohlverstandenes dercute
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deutliches, 2. ein wohlgegründetes und wohlverbunder
nes, 3. ein vollständiges , und 4. ein anwendbares
Erkenntniß seyn, weil es ohne Deutlichkeit nicht gründ-
lich s ohge Gründlichkeit und Verbindung nicht sicher
und bestimmt, ohne Volsständigkeit nicht hinlänglich,

un
liberhauve verbunden, weil die academische Zeit für
auf IMCOE m
ae der 2eitpunct ber Entscheidung folgt : so daß das
ehen des Ghten alie Mit
kann , wenn die dabey zum Grunde liegende Epoche

v eium ners hute. groen fum. p
man vorher nicht eingesammelt TM m "
näheren dins udin ato, abren
P Ht welches ch aber aus dem §. 49

o.

Plan zu einem mit Königlicher Allerhöchster Genehmi-
gung einzuführenden Ehrengerichte für die sämts
lichen auf der Kdniglichen Christian - Albrechts Uni-
versität zu Kiel Studirenden. Kiel, gedruckt bey
MichaelFriederich Bartsch, Acad. Buchdr. 33 Bo-
gen in Quart.

S" bem ersten Beyspiele eines solchen Ehrengerichts,das bis zur Wärklichkeit gediehen ist, wird es
erfoderlich werden , durch einen umständlichen Auszug
des Plans eine zureichende Beschreibung seiner Einrichs

d in) des S iin S Mnritmo,
11.1 Besetzung des Ehrengerichts. ~ Es soll aus 3
Professoren und 6 Studirenden bestchen. Gesamte Stu-
dirende wählen alle halbs, Jahr durch Mehrbei. ther2 .

| [ A 1 . QT+ -
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Stimmen r16 unter sich, die wenigstens ein ganzes
Jahr auf der Academie, und darunter wenigstens ein
halbes Jahr in Kiel gewesen find, wenigstens ein

ENc:
Rele.ation oder ein Conlilium abeundi entfeinct sind,
auch zu Kiel nicht das Conliliutn abeundi unterschrie-
ben haben. Aus diescn ernennet das academische Con-
sistorium Zwölfe zu Depurirten, und von diesen wers
den abwechselvd, so daß bis auf einige Ausnahmen der
erste jedesmal abachet, und der nachfolgende wieder
eintritt, 6 Beysiter des Ehrengerichts tür iede Session
genommen. Die zwdlf Deputirten erwählen durch
Mehrheit der Stitnmen aus den ordentlichen Professos
ren mit Ausschlut: des Prorectors alle halbe Jahre cinen
Director dieses Gerichts, und einen Substityten , der
im Behinderungs- Fall an seine Stelle tritt. Die 6
Beyiitzer des Ehrengerichts erwählen (vermuthlich zujeder Cache) zwen ordentliche Professoren, dic mit ihnen
und dem Director das Ehrengericht ausmachen. TIT. Ges
genstand des Ehrengerichts. –~ HQVor dasscibe gchdren
alle Verletzungen der Ehre, die nicht von der Art sind,
bag cine öffentliche Strafe dabey eintrite. Wird eive
Strafe nothwendig, die über achttägiges Carcer hin-
ausgeht, sv gehört die Sache an das urdentliche acade-
mische Gericht: bey einer geringern Strafe kann eine
gerichtliche Commission eintreten, die sodagn aus dem
Prorector der Academie, wenn dieser will, dem Di-
rector drs Ehrengerichts, den benden dazu gehdrigen
Professoren, und zweenen von den andern Beysitzern bes
steset Das Ehrengericht untersucht in allen Fällen zu-
erst. ob dic strafbare Handlung a potiori als eine Eh-
rensache zu beurthellen sen.) Wird die Sache so befun-
den, daß fie noch als Ehrensache behandelt werden
kann, dic Strafe aber gleichwohl gewiß über s tägiges
Carcer hinausgehen wird, so bringt das Ehrengericht die
Sache vermittelst eines Gutachtens, w.:lches dasselbe
nach eigenem Befinden auf die seiner Meinung nach zu
bestimmende Art der Strafe zu richten hefugt if, an
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das ordentliche academische Gericht. IJ aber bie Gr
ße der Strafe noch zweifelhaft, es erhellet jedoch,
daß auf eine Carccrstrafe zu erkennen fep, fo iit den
Partheyen die Lage der Saché bekannt zu machen, und
ihnen zu überlassen, ob sie verlangen, day die Sachk
an das academische Gericht gehen soll, oder ob (ic fif
dem Ausspruche bet gerichtlichen Commnission untere
werfen wollen, die jedoch, wenn mehr als 8 tägige
Carcerstrafe statt findet, die Sache wirdekum mit elo
nem Erachten an das academische Gericht verweiset.
IV. Art des Verfahrens beym Etzrrengericht. ~ Wenn
nur eine von den Partheyen das Ehrengericht verlangt-
muß die andere befragt werden, 'sb sie sich demselben
unterwerfen wolle. Vertnittelst Handschlags versichern
die 6 Deputirte, daß sie nach bestem Wissea unpartheys
isch untersuchen und entscheiden,1nnd die Partheven, daß
sie sich unter Vorbehalt der Berufung an ein Obmannss
gericht der Entscheidung des Ehrengerichts unterwets
fen, und nichts der Wahrheit zuwicder anbringen wols
len. Der Director führt das Protocoll , oder dietiret
es einem Depntirten in dic Feder, oder anvertrauct
diesem die Führung des Protocolls unter seiner Aufsicht.
Die Klage und die Exception , auch etwa nachhin vor-
gebrachte neue Umftände in facto werden nur protocols
lirt. Die Zeugen werden durch einen Handschlag vers
pflichtet. Vor der Entscheidung wird erst confultatiue
über die Sache gesprochen , und die 6 Deputirten der
Studirenden votiren nachhin allein deciliue: Entsieht
cine Gleichheit der Stimmen , so giebt dcr Director,
jedoch erst in einer anderweitigen Zusammentunft , ein
entscheidendes Votum curiatum Nahmens seiner und
der beyden Vrofessoren. Wer mit der Entscheidung

sm if, fum fafdaBerutunsfett
Dies wird aus zwey andern Deputirten, zwey von
diesen erwählten. Professoren, und einem von allen vier
Mitgliedern erwählten Director zusammengesetzt: ge-
samte 5 Mitglieder haben hier ein Votum deciliuum.
Das Verfahren beym Obmannsgericht und bey denge3 $
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retotintotuseiprude Nt e vatem eiim und von ihrem Aus-
richt provociret werden. V. téueliche academische Ge-.
Ehrcngericht und- in der "st.. r welchen imsprechen ist. ~ Die Gatísfactioncn uf ommission ju

SSELeistung einer iEn müjjow aufer
legt werden. Wer sich ra en tn. d Strafe be-
nzischt, muß auch wen er selbst der ZeseUschaften eius
Strafe verurtheilt werden. Wer eine ibn ii, in
torquiret, verliert dadurch nicht allci eletdigung re.
Privatsatisfaction , sondern muß ern alles Recht auf
gung bestraft wird, zwey Dritttheile MBeleidi-
warten, und noch mehr., wenn trafe er-
schritten , oder uicht auf der Stelete Magß übev
Wer einen Neuangekommenen neckt nue hat.
tägige Carcerstrafe zu gewärtigen. Has wenigstens 3
so werden die. Deputirten cs fid) zur run ijt,darauf besonders Röcksicht zu nehmen,undmodemdurch Erinnerungen und Perwcis ; mselben
Moribeiten. - VI-Csonfü . Vorschutften de andere Mittel
betreffend. — IM ttz Eh enger
auf das Ehrengericht kann von d ile geschehene Sein
abgelehnt werden, daß er erklärt seine Sac e vor F
dentlichen Richter ausmachen ju wollen hevor dem or-
dern Falle der Weigerung wird, wenn s jedem an-
gen daraus entlichen ,. die Strafe iie heilige Fol-
geweigert hat, beträchtlich geschärst z Ea. der sich
gegen, der die Entscheidung des Ehre igen hin.
langt hat, soll schon dieserhalb Jr ver-
angedeihen. Alle Studirende , rung
Streitigkeit zugegen snd, werden i An. bey einerligten Vorzag, ihre Zwistigkciten durch pda hei
richt, grd ; tin Ehrenge-

Wtyaus-
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ausgesdhnt werden können, zur Berufung auf das Eh-
rengericht aufzufodern.

| Ich muß gestehen, daß ich mich von dem Stufe. ct
nes solchen Ehrengerichts nicht überzeugen kann. Ei-
ne Vervielfältigung der Gerichte, deren wir ohnehin
zu viel haben, die Besetzung derselben mit Personen,
Die das Recht nicht in vollem Umfange verstehen, und
Gesetze die da, wo es nicht durchaus nothwendig ist,
die Einwohner eines Staats ant verschiedene Weise
behandeln , sind mir bedenklich. Ich glaube vielmehr,
daß das Vorurtheil, das hiedurch bescitiget werden
soll, theils sich, so wie seit einiger Zeit schon gesche-
hen, von selbst immer mehr und mehr vermindern
wird, theils anf dem gewöhnlichen Wege nach und nach
zerstdret werden könne, wenn die academischen Gerichte
selbst nur einige Vorurtheile ablegen wollten. Und
bedarf es noch einer Abänderung der bisherigen Gesetze
über diesen Gegenstand , so wird doch die allgemeine
Form der Gerichte immmer beybehalten werden können.

Z.
Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg. Zwey-

ter Jahrgang , 5. Stück. May, 1793. Schwerin,
4 Bogen in Quart.

gue: 1.) Frühlings- Feyer. ~ Ein Gedicht vouHru. Reinhold. 2.) UÜcber Republiken, von Hrn.
Past. Hane. Beschluß. (4 B. S. 133. ) ~ Eine Vers
gleichung der neuen Franzdsischen Republik mit den griss
chischen Freystaaten und der römischen Republik in ei-

Nes E Ur Ts vue da Mu
erwarten können. Wer über ähnliche Gegeustände
speculiren will, der untersuche lieber, ob nicht die
Mängel unserer Staatseinrichtungen ohne eine Stevolu
tion, deren besorgliche Folgen wir nun mit Ueberzeugung
haben kennen lernen, und ohne Abänderung der mouar-
chischen Regierungsform , die doch immer, Torn fie
nur nicht uneingeschränkt ist, die Vorzäglichsie beiten
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dûrfte, allmälich gehoben werden können. . 3.) Erörte-

d durch die R.frahme der
Manuiacturen und Fabriken in den Städten ? Beschluß.
(4 B. S. 133.) ~ Der Verk. dicscs Aufsatzes hat sei-
nen Gegenstand nicht bestimmt und deutlich vorgetragen.
Daß im allgemeinen die Aufnahme der Städte auch
dem Landmann vortheilhaft sey , ist wohl nicht zu be-
zweifeln. 4.) Folgenrethe gesammter Prediger in der
Stadt Schwerin. 5.) Noch etwas über die. zu frûs
be Leichenbeschikung 6.) Vorschlag, Gebäude gegen
starken Sturmwind zu sichern, vom Hrn. F. JI. Be-
cker. © Es werden Windluken vorgeschlagen, durch
welche der in das Gebäude eingedrungene Wind sich
selbst einen Ausgang verschaffen kann. 7.) Verzeich-
niß der gesarumten mecklenburgischen Sehulschrifteu.Andere uite Vom Hrn. Mag. Siemssen. (3.35.
S. 280.) 8.) Ueber die Gleichheit der Witterung in
den Monaten November und May, vom Hrn. Prof.
Schadeloock. (4. B. S. 80.)-~ Die Gleichheit er-
streckt sich nicht weiter, als daß beyde Monate meistens
eine unfreundliche Witterung haben. 9.) An B, wie
Sie heimgieng. Ein Gedicht.

à.

MV! der theologischen Facultät sind nach erhaltenerNachricht von dem bevorstehenden Abgange des

EE TANT a
folgende Gelehrte in Vorschlag gebracht : Hr. Rect.
Kleuker in Osnabrück, Hr. Prof. Iunge in Alt-
dorf, Hr Prof. Flatt in Tübingen, Hr. Prof. Pott
in Helmstädt, Hr. Prof. Ammon in Erlangen, und
Hr Prof. Justi in Marburg. Das Concilium hat
hierauf die Herren Prof. Junge, Ammon und Justi
der Herzogl Regierung , als diejenigen Drey empfoh-
len, aus denen es vorzüglich die erledigte Stelle wicder-
um besetzet wünscht.
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Den 27. Tfuguft 1793.

] .

Weber die Proceßkosten, deren. Vergütung und. Com-
Q pensation. Von D. Adolph Dieterich Weber,

der Rechtsgclahrtheit vrdentlichem öffentlichen Leh-
rer auf der Herzogl. Mecklenburgischen Universität
zu Rostock. Dritte unveränderte Auflage. Schwer
in und Wismar, in dex-Yöpnerschen Buchhand-m. 1793. 105 Bogen in i3

SR dEde dora tegetuts) weil Verlagshand nng. den Abdruck ;
messe fertig gewänschet und andere. Arbeitet iht ker
hindert, auf Zusäte und Veränderungen zu denken,
auch er die. Grüude für seine Meinung hinlänglich aus-
geführt zu haben glaube. Indeß verspricht er zugleiauf die Einwÿrfe, die man ihm. nachher gemacht »
mal besonders zu antworte vadis

iE:
 A.

Vertraute Priefe an alle edelgesinnte Jünglinge, die
auf Uniyertttäten gehen im von Carl irm
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D erste Theil dieser Briefe, welcher bloß den ange-führten gemeinschaftlichen Titel für beyde Theile
hat, enthält in vierzehn Briefen eine Anweisung, wie
eln junger Mensch sich auf Universitäten betragen solle.
Su Gegensiände sind hier abgehandelt. 1. Br.inleitung: —-53d)werdeeuchmitdenerfodcrlichenBedürfgissen bekannt. machen , die ihr bey dem Antritt
dicser Reise mitbringen müßt. Nuf dem Wege selbst
werde ich euch die gefährlichen Klippen und Strudel
zrigen, in welche dcr unerfahrne Reisende so leicht gera-
then kann: auch auf die be(datteten gebahnten Gange
aufmerksam machen, die durch lachende Auen und

RusiusMnahenig versankr St
Genuß jener Früchte euch warnen, die dort am Wege
fichn und dem Wanderer Erquickung und Annehmlich-
keit roizend versprechen, von innen aber faul und
wuriustichig ind, und unmerklich aber unheilbar vers
gifteu. Ich werde euch die Sonnentempel der Tugend
unb ber Weishest zeigen, zu deren Eingang ein
schmaler steiler oft ungangbarer Weg über Felsen und
dde Wäüsteneyen hinleitet, und euch cinen Wegweiser
mitgeben, .der euch vor den lockenden Jrrgängen, die
das fafter umb bie Dumifibeit angelegt haben , vorbey-
führe, und euch dis zu den Pforten der Tenpel hinauf-
bringe. Dann toill&amp;h euch in das Innere der acades
mischen.Einrichtung führen, ench in deren Gewohn-
heiten und Gebräuchen unterrichten, euch einen Plan
aufzeichnen, nach dem ihr eure Studien einzurichten
habt, euren öconomischen Etat bilden, mit einem
Wayrt,.euch so vorbereiten, daß ihr nicht als Neulinge
in die academische Wele tretet, sie ganz benutzen, sie

pa ide nir e aMes
3. Br. Vom äußern Austande im All emeinen , beson-
ders im Callegio. 4. Br. Von dem ÿern Betragen
eines Studirenden bsy: den Besuch öffentlicher oed
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óiter, w. fitv. — „„Auf einigen -Academien hat man,
um den guten Geschmack mehr zu verbreiten, deutsche
Schauspielergesellschaften etablirte, und würde’ gewiß
auch diesen guten Zweck nicht verfehlen, wenn man
dem Worte Parterrfreyheit eine andere Auslegung
geben könnte. Manist eben (o thâtig in der Ausdrhs-
nung dieses Begriffs gewesen, als man'es mit dem der
academischen Freyheit war, d. h. man kennt keine
Gränzen. ~ Die traurige Erfahrung, mich mitten
auf einigen Parterrs befunden zu haben, wo ich nicht
glaubte , von gesitteten jungen Leuten sondern von
französischem obe vmgeben ju feyn, nótbiat mich, die-
sen Punct nicht unberührt zu lassen. © Seitdem die
Parterrfrrchheit wciter um sich gegriffen hat, ist der
Werth unsrer besten Schauspielergesellschaften gefunten.
s. Br. Benutzung der Ferien durch kleine Excur-
sionen nnd Reisen. 6. Br. Oeffentliche Anfzüge,
Vivats, u. d. g. 7. Br. Von den Pflichten des
jungen Studirenden gegen seine Lehrer, und beytäufig
von Benutzung der Biblivtheken. 8. Br. Von den
Pflichten gegen seine nicht academischen Mitbürger.
9. Br. Von den Pflichten gegen eine Commilitonen.
10. Br. Vom Duelle. ~ „Wenn hier und da dies
Uebel nuch nicht ganz von den Universitäten verbannt
ist, kann man die Schuld diescs Unglücks géradezu auf
die Rechnung der Obern schreiben, die entweder gar
keine Vorkehrungen dagegen trafen, oder , wenn sie
auch Gesetze gaben, für deren Befolgung nicht sireng

edencag guch, inmRePRed tet
fehlten. Geldsirafen find hier durchaus ohne alle
Wirkung. Der Vater des jungen Renommisten muß
die Summe bezahlen, und der Herr Sohn renommiret
nach wie vor, weil er das Empfindliche der Strafe
nicht fühlt. Relegation ist für die Aeltern des Ver-
brechers zu. hart, und bessert den Letztern (0 wenig,
als unsere Zuchthäuser den Uebelthäter. Carcersirafe
hingegen scheint mir die Zweckmäßiglte zu seyn. Wenn
der Duellant ein viertel , qb nad) Befinden ein Hals

2
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Jahr fewer schönsten Lebenszeit entfernt von allen
Vreuden der Geselligkeit. in einen einsamen Gefängniß
zubringen muß,.. komt er gewiß mit solchen geläuter-
ten Grundsätzen heraus,, : daß er nie wieder an soiche
Albernheiten deukt. . Daß für seine Gesundheit im
Kerker gesorgt werden. müsse, versteht sich von sclbst :
eben fo, wie- daß Fein Geisi diese Zeit über nicht unbe-
schäftigt blciben dürfe. . So sehr ich wider alles,
was einem Duell ähnlich ist, eifere, so kann ich es
doch in zwey Fällen nicht ganz verwerfen: erstlich im
Rencontre, und zweytens bey einer Entzweyung mit
einem: Officier.“ 11. Br. Vom Umgange mit den
zweyten Geschlechte, 12. Br. Von der dconomischen
Einrichtung auf der. Academie , vom Spiele, Schul-
denmachen, u. s. w. ~ „-Eine große Ersparniß
nicht nur, sondern auch in imauche.n Beiracht von sehr
ersprießlichem Nutzen ist es, sein Logis, die Heizung
und die Erleuchtung mit einem Freunde zu theilen.
Daß es Ersparniß sey, ist uustreitig , nur it man ge-
wöhnlich dee Meinung, daß cs mehr schädlich als
vortheilhaft für beyde sey ; der Privatfleiß werde ge-
fibt, einer müssc fich nach des andern Eigensinnrich-
ten, u. . w. Nicht im geringsten. Im Gegentheil
wird ciner durch dcs andern Ficeiß immer mehr und
mehr zur ‘Nacheiserung angefenert: und der wenige
gegenseitige Zwang, wenn man das anders Zwang
nennen darfs, wenn ein Freund dem andern gefällig
zu seyn fich bemüht , kommt in Rücksicht vieler anderer
kleiner Vortheile in gar keinen Betracht: nur muß der
Cirkel ihrer Bekannten ein und eben derselbe, uud so
kkein, als möglich, seun, sonst lindStörungen un-
vermeidlich. Dies ist aber anch der Fall, wenn ich
ein Zimmer allein bewohne.“ 13. Br. Benußung
der Zeit , Tagesordnung, Sorge für die Gesundheit.
14. Br. Collegia und Repetition. Anhang. Ver-
zrichuiß einiger Schriften, die einzelne Puncte diescr
Briefe näher berühren. ' ,

Man wird hieraus den ganzeu Plan des Verf. über-
sehen können; denn der zweyte Theil hat einen ganzandern
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anderti Inhalte Der- Vortrag ist, wie auch die excer!pirten Stellen schon ergchen, zu wortreich und uno
gleich : dabcy erschöpft er seinen Gegenstand-nicht, uud
bleibt meisiens bey solchen Brtrachtungen stehen, welche
einjeder zu machen im Stande its

Z.

Sy flus der Strobelschen Nachricht vonJohann Draconites. ~~ . In Lübeck, wo er
viele Freunde sich erwarb, gab er heraus: 1) Hage
geits Propheta e lingua füncka in lat, verfus ac expli-
catus, "Praefixac funt*otatio praelectionibus his in
fibala: Lubecenft praemiffa ez Herm; Bonn td autos
rem epistota. Lnb. 1549.. 8. Diese Vorlesungen hatte
er vorher öffentlich im Aubitoris mit Beyfall gehalten.
2) Gottes Verheissungen von Christo Jesu,
mit welchem das Lew Testament gesrift.
Aus N7ose und allen Propheten. Das etft
Theil. Irem die: Ltaimen Jesu Christi. D.
Jo. Draconites. 1349. Fol. . 3) Gottes Ver-
Heissungen Figurn Gessict,te von Christo ene
dor Christenheit. Aus Mose und lallen Pro-

Ühristen 30s de.Whrift. U C ohan:
née Draconiteo. 1550. (ol. " &amp;inc Sammuung ein-
zelner Aufsätze, deren Verzeichniß St. eiugerücket hat. *)
4) Carminum liber. p 1549. 8. Ob er gleich

«) Von ihnen sind zweene noch in diesem Jahrhundert
mit folgenden Titeln wieder abgedructt: szinrich
WMildens ernenertes Liefländisches Deukmal, d, i.
Aaron und seine Söhne, als Christi und der Chri-
ftenheit Vorbild, welche heilsame Betrachtung Q.
Draconites aus l.enir VU, gesiellt, und vor 180 Jah-
ren nach Reval geschickt, anss neue (abgebrudt) nebft
Lntheri Briefs, den er por 207 Sabren an die Chri-
fien iu Liefland gesandt hat, sCammk? einer Beylage und
einen Anhang. Halle, .1731. $8. D. Jo.. Draco-
nires. Auslegung bes 89, Psaims von dem sn.
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das Anerbieten Melanchtons, ihn zu einer Prvs-
fessorstele in Copenhagen zu empfehlen , abgelchnet,
so uahm er doch 1551 einen Nuf hieher nach Rostock
an , gieng aber 1560 wegea einer Streitigkeit im Mi-
nisterio von hier weg, und zuerst nach. Wittenberg.
Von scinen hiesigen im Etwas angeführten Schrif-
ten, bemerke ich nur, daß, wenn Schützens Angabe
in vita Chytraei 1, Th. S. 182. richtig seyn sollte,
ÖHammelmanns Inaug. Disputation unter Chy-
trâus gehalten wäre. Noch am Schlusse von 1560
ward D. von Herzog Albrecht in Preußeu zum Prä-

sidenten des Pomesanschen Bisthums ernannt, er am
auch im März 1561 wirklich nach Preußen, gieng aber

U erde?rBtunäc,srtictn. ? Uscglig vert
ihm etwas Zeit dazu bewilliget, auch sein Gehalt ge-
lassen: wie er aber gar nicht wieder kam, ward er 1564
verabschiedet. . In Preußen ‘ließ er Passionspredigten,
Köuigsb..1 561. 8. drucken. Von seiner Pentaglotte sind
eigentlich acht Stücke in Folio erschienen. 1) Genefeos
Parriarchae fov, Adam, Noab, Abram, Ifaac,
Iacob, Iofepb, **). Cum transibtionibus foutis
bebraici cbaldaica, graeca, lat, germ. ac explicatione
grammartica linguae et. fóriprurae fan&amp;ae et indice
regni Chrifli Saluatoris mud, Door Ioaunes Dra-
conites; Vie, MDLXIII. 56 Blätter.. Ist unvolistän-
dig geblieben, und enthält nur dic ersten 5- Kapittel,
doch findet ich ein Eremplar. in welchem noch das
sechste Capittel und der Anfang des siebenden
it. 2) Fsulterium cum translatione fontis he-
braici bald; gr. lat, germ. ac explicatione gram
mattica linguae ác firipturae facrae, et indice regni
Chrifli, b. lo, Dracouites. Vit, 1563. Enthält
auch nur die ersten beyden Psalme. z) Icfaias Pro.

p^e-

der helfen kann, J. C. welche ihrer sonderbaren
Michkigkeit wegen aus Lirbe zur Wahrheit anjetzo
aufs néue zur allgemeinen Erbauung im Christenthum
mittfeilt , czmr. Milde, s. Theol. C. Halle, 1738. 8.

»») Dieke Nahmen sind ebräisch gedruckt.
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pheta, cum translatione fontis bebraici cbald,gr. lat,
germ, ac caplicatione grammattica, liuguae et pro«
phetiae, tec mon iudice regni Chr:fh.: Lipf. 263.
Enthäit auch uur die ersten sieben Capittel. ***) 4)
Prouerbia Salomouis, Cum translatiouibus fontis
ebraici , cbald, gr. lat, germ. ac explicatione vulgari
linguae er firipturae, et iudice regni. Chrifli. D,
lo Drac. Vit. i64. 122 Slátttr. 5) Malachias
Propheta : cum translationibus fontis ebraici cbald,
gr. lat. germ, ac explicatione grammattica liugnae

VAR tois a BR. o ed Prope
tum trauslationibus fontis ebraici cbald, gr. lat,

erm. ac explicaiione propheriae , et indice regni
Chijti "D, Io, Drac. Vit. 1565. 24 Blätter. 7)
Zacharias Propheta, cum trauslationibus fontis
ebraici cbald, gr. lat, germ. ac explicatione propbe-
riae er indict regni hristi. D. Io. Drac. Vir.
1563. 79 Blätter. 8) Micheas Propheta. Cum
rranslaiionibur fontis .ebraici cbald, gr... lat. germ,
ge explicatioui propherie er indice r egni NA D.
Jo. Draconites, Vit, 1565. 31 Blätter. Der am
Igten Apr. 1566. erfolgte Tod des D. unterbrach dies
Werk, dem er seine Stclle in Preußen, einen großen
Theil seines Vermögens, und, da er Tag. md Nacht
ärbeiteter auch seine Gesundheit aufgcopfert hatte.
Fn dem Tom. VI. scriptorum publ. prop, in Acad.
Fiteb. ist sein Leichenprogramm enthalten. Draconi-
tes Bildniß findet sich an verschiedenen Orten. Das
beste ift einigen Abhandlungen seiner Gottesverheißun-
gen unb einigen geilen. (einer Pentaglotte beygeftgt,
wo um die 4 Seiten biblische Sprtiche in hebräischer,
griechischer, lateinischer und deutscher Sprache sre1nd.

wy 1

Preis "esi fn brut poN n D. zu -den folgenden fortgeschri

mDEma
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find. Nach. einem solchen ist .das. vor deu Unsch.
Nachrichten 1734. 6. Beytr. verfcertigt. . Ebend.
1730 6. 2oeytr. ftebet aud) emnes, und in Boissards,
Reusners, Frehers, und Zeidlers bekannten Wer-
ken findet es sich ebenfalls.

gr Paar Jaßren gab. die Hantburgische Geseil-schaft zur Beförderung der Künste und nützlichen
Gewerbe die Preisfrage auf : Weiches sind die haupts
sächlichsten Quellen vou dem. Sitten - Verderben. der
Bedienten beyderley Geschlechts? und wie kann demo
seiben. zu ihrem cigenen sowahl als der- Herxschaften
Besten 3hne gesetzlichen Zwang gewehrt werden? Unter
13 eingegangenen Preisschriften befriedigte zwar keine
die Erwartuug der Geselischaft ganz , indeß ward im
Oct. 1791. zweenen dieser Abhandlungen der reis
von 15. Spccies- Ducaten,. . und zweneu. anderen das
Accessit zuerkannt. Die zwehte "dteser Preisschriftea
war . von dem Hrn. Past. Friedrich Traugott
Schmidt zu Wahren; und. ist. jeßt im zweyten Bande
der Verhandlungen und Schriften der Gesellschaft,
Hamb. yos, S. 69. f. mit einigen Abkürzungenabgedruckt. m

Nils Ouellen des Sitkenverderbens werden darin
angegeben, ba 2epjpicl ber Hexrschaften, der Harttg
zum Luxus, die ungezähmte. Géfrieglust des‘ Vergnüs
gens, und die vermehrte Leichtigkeit, womit auch Ger
ringere darati Theil nehmgn kônuen, das Spiel, dasLotto, die Schaubühne, hic Lesesucht , der. Mangel
aller nütlichen Gemüthsbesschäftigung und reelken Geis
stes. Unterhaltung, und endlich“ das Betragen man-
cher Geistlichen. Außer den hicraus sich von selbs
ergeberiden Mitteln dagegen, verden eine bessere Ers
ziehnng, die Anstellung eines Censors, die Eutfernung
der Quacksalber und Markischreyer; die Abstellung des
Puppenspieler- Unfugs , und die Errichtung eiter pa-
kriotischsn Gesellschaft zur Sittenverbesserung des Dienst-
volks, vorgeschlagen.
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Den 10. Sept. 1793.

Specimen iuridieum fifteas principia quaedam gene-
ralia de damno cafuali -eiusque práeftatione, quo,
inclyto Academiae Roftochienfis Iureconfultorum
Ordiie confentiente, ad fünimos in vtroqué iure
honores viam'fibi parare ftuduit auctor, loaunes
Chriflianus Brandenburg , Roftochio - Megapoli-
tanus, 'Gocttingae, typis H. M. Grape, Acad, typogr.MDCCXCIIL|5BogeninQuark.ver Herr Verfasser bat' diefen GegerZand der-

gelialt vorzutragen, daß er die bevden Fragen :
Wer den zufälligen Schaden leide? und, Wer

die Verbindlichkeit auf sich habe, dem, der den Schaden
erlitten hat, solchen zu ersezen ? von einander trennet,
und einzeln erörtert. Bey der erslten Frage unterscheis
det er zuvörderst, ob eine Säche beschädiget oder ver-
nichtet wird, oder ob die Leistung einer Handlung be-
hindert worden. In jenem Falle setzt er als Regel
(et, bad jeder, der ein Recht ay die beschädigte
oder vernichtete Sache hat, den Schaden insoferne leide,
als die Ausübung seines Rechtes dadurch unmöglich
oder unnûß wird : und dann wendet er diese Regel auf
die verschiedenen Arten der Rechte an, die fich in Rück.
sicht auf einzelne Sachen denken hafen. Im leiter
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Galle aber setzt er als Regel voraus : Wenn eine Hand-
lung durch den Zufall verhindert wird, so tritt der
Schade denjenigen, welcher einen Vortheil entbehren
muß, welchen er sonst: mit vollem Rechte erwarten
konnte: und erläutert diese Regel auf gleiche Art. Jn
der zweyten kürzeren Abtheilung zeigt er nun zur Be-
antwortung der zweyten Frage , daß die Verbindlich-
keit, den Schaden dem, der ihn litte, zu ersetzen,
theils einer unmittelbaren Verordnung der Gesete,
theils in ausdrücklichen und stillschweigenden Conven-
tfonen, theils in einseitigen erlaubten , unertaubten
uud sträflichen Handlungen sich begründe. – TIch
alaube doch, daß sich bey. der gewöhnlichen Darstel-
Iuugsart dieser Gegenstand durch wenige Nebenbestim-
mungen cben [o deutlich vortragen lasse.

2 .

Nene Monatsschrift van und für Mecklenburg. Zwey-
ter Jahrgang - 6. Stück. Junius, 1793. Schwe-
rin c. 5 Bogen in Quart.

Qui: 1) Nachforschung über den Ursprung. derripuarischen uud salischen Gesetze. Beschluß.
(4. B. S. 7. – Der Verf. sucht die Ripuarier und
Salier tn .Mecklenburg, jene bey Ribnilz, und diese
bey Gr. Salit. Man findet noch mehrere ähnliche
etymologische Erklärungen, und Nachweisungen wirk-

Voti iig "a dafs m ddr det
Abgebrannten in Teterow , vom Hrn. Cand. Simo-
nis. – Eine Aufforderung, dahin mit zu würken, daß
in den Landstädten Mecklenburgs statt der traurigen
hôlzernen Häuser, die jetzt jeder nach feiner Phantasie
hinbauet, in der Folge nur massive, zweckmäßig und
insbesondere auch mit vdlliger Rücksicht auf Feuerss
brünste eingerichtete Gebäude durch Bauhäülfs- Gelder
begünstiget würden , wäre zwar nicht so empsindsam,
aber vielleicht nützlicher. Auch in Rostock sollte nnn,
nachdem die Brandstellen von 1677 wieder bebauck
find, der aus dem Lübschen Recht entlehnte 12. Art.

im
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im 13. Tit. des 3. Theils beobachtet, und dahin ver-
hessert werden, daß die Seiten, Mauern von Kalf und
Stein, und in gehöriger Stärke aufgeführet würden,
da von der Seite gerade die meiste Gefahr zu besorgen
isi. Noch in andern Dingen müßte gleich beym Bay
her Häuser weit mehr anf Feuersgefahr Rücksicht ge-
nommen werden, da die allgemeine Sicherheit manchen
audern Zwecken vorgeht. 3) Einige Nachrichten von
der innern Verfassun des im Jahr 1788 errichteten
Armen-Jnstituts zu Sihwerin. 4) Bitte um Bekannt-
machung einer ueucy , den übermäßigen Tanz betref-
fenden Schrift. -- Eine Recension ans der allg. Lit-
teratnrzeitung mit einer Vorrede. Ist hier nicht auf
seiner Stelle. 5$) Mebet die Ueppigkeit. ~ Eiu Quod-libet zufälliger Gedanken._:6)EineAllegorie,denFreunden der ueuen Franzdsischen Frevheit und Gleich"
heit zur beliebigen Betrachtung burgefielit. — Freunde
und Nichtfreunde der neuen Fran;dsischen Freyheit und
Gleichheit dürften dabey zuerst auf die Betrachtung
fommen, daß die ohuehin mißliche Allegorie des Verf.
Fach gar nicht sey. 7) Etwas über. dic militairischen
Quee. — Der Verf. misbilliget , daß fie verheimli-

thet werden, daß sie den heutigen Zeiten nicht angemessenind , und daß fic körperliche Strafen enthalten, die
sich nach medicinischen Grundsätzen nicht vortüsidigen
lassen. Die angebliche Verheimlichung beruhet auf ei:
nem Mißverstand. .8) Was sind Rômermonate?
Es wänscht jemand eine Beschreibung- derselben in der
Monatsschrift. Aber was sollte daraus werden, wenn
das Vielc, was dicser oder jener nicht weiß, in der Mo-
natsschrift erkläret werden sollte. .9) An die Freunde
der Leichen Beytrags - Gesellschaften von einem. Gi
strower. Beschlnß. (4. B.. S 80.) ~ Wenn nichts
weiter gegen die Einrichtung von dicser Art Gesellschaf-
ten zu erinnern wäre, als das, was hier getadelt
wird , daß nämlich cin Theil der Interessentt! soviel
verlieren muß, als der andere gewinnet, so würde
man gcruhig dabey scyn können. Ein Institut der
Art, wobey alle wirklich gewinnen - ist eine GymE o
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10) Bikte an eiuen Rechtskundigen. —— 5 Sefanntlidi
heißt es in diescr Bitte 1 _ »zbesitzen eine Menge Eigen-
„tümer Lehngüter: c8 (inb aber febr wenige, bie mit
„den Lehnrechten, besonders in Rücksicht der Succesr
„sion bekannt ind. Es würde sich daher dericntge
„Rechtsgelehrte sehr verdient machen, welcher in diefer
„vaterländischen Monatsschrift eine deutliche und kurz-
„gefaßte Darstellung des mecklenburgischen Lehnrechts
„geben wollte. Er würde darauf vorzüglich Rücksicht
„zu nehmen die Güte haben , daß scin Vortrag so por
„Pulair wäre, daß auch unstudirte Eigenthamer alles
„deutlich einschen ktönnten.© Warum antworteten die
Herren Herausgeber dicscm Einsender nicht, daß aus
gicichem Grunde ebeu sowohl das ganze übrige Lehne
recht und alle Theile der Rechtsgelahrheit, als manche
andere Wissenschaften in der Monatsschrift vorgetragen
verlangt werden könhten, eiu Unstndirter aber doch nie
eine dentliche Kenntkiß davon erlangen werde? 1 1 ) Mit
tel wider das wilde Fever der Schweine. 12) Einige
Blige au$ bem Charakter mcines quten Vaters, Lnocz
Christoph Simonis. Von dem Hrn. Cand. Simo:
nis. – Sollten Nufsätze dieser Art wohl einen Nu-

zen haben? 13) Mittel wider das rothe Wasser heymindvich. und Pferden. 14) Könnte bey gerichtlichen
Besträfüngtn nicht zweckmäßiger verfahren werden.
Ein unmaßgeblicher Vorschlag. ~ „.Ich habe immer
„so herzlich gewüinscht, es .mögte endlich mal fo weit
„kommen, daß bey den Bestrafungen iedesmal die
„Schnljugend, wenigstens eine gewisse Anzahl dersel-
„ben mit ihrem Lehrer, dem Schulhakter, mit gegew
„värtig sen. Das würde Eindruck auf ihre ganze
„Lebenszeit machen. . Wie wenn die zum Willkom-
„men im Zuchthause zuerkaunten Streiche so ertheilt
„würden, daß der Delinquent in jedem, wenigstens
„beträchtlichen Orte, wo er durchgeführt wird, in Ge-
„genwart aller, die es mit ansehn wollten, eine'Por
„tion davon bekäme ?“ 15) Auswärtiges Urthril
rn der fehlerhaften Beschaffenheit dcr Schafzucht in

ecklenbwrg. 16) An Landwirthe. &lt;~ Es wird finwohl:
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woßlfeiles Surrogat des Strohes und Rohrs zum Dé'
&gt;den géwünscht. - 17) Anfrage.

3

QS.) ebatiumigemetworden, daß “überzählige Conciliart zwa ni
„werden können,. aber nur im RU then See
,actuellen Conreiliarer ihrer Facultät in dis (ä e. incs
„Geschäfte eintreten bürfen v^ habe ich EN
dürch Erkundigungen noch durch Vermuthungen pen
ansbringen können. Daß hicvon irgend ein Nu en zit
erwarten ey, beztdeifle ich ; wohl aber hat M
mehrere Schwierigkeiten veranlasset , und dürfte dertnoch mehrere veranlassen. _ Das eil T. deren
bewogen, der Herzogl. Regierung dic MUhans s
in den ersten Jahren bey der Anwendung dieser en!
schrift vorgekommenen Inwendung dieser Vor.

muDrer sacultät, anscheinlich ein Schreibfehler M p
ten , indem die in der Concordien- Formel begründet

StProtocolle, das bey der TARu uytrciu.dein
abgehalten worden, statt derselben g desEtbvertrags
Classe, gebrancht worden ; welches dann Ven ihrer
fendern Sinn geben würde, daß ein überzähli pi
licher Professor nur in die Stelle cines bein th
tdrstlichrn Profcssoren,, und eben fo nes hehinrecten
räthlicher Professor nur in die Stelle ein „überzähliger
räthlichen Professoren treten folle. fis behiahertét
im Behinderungs - Falle eintreten sollte, enn er nur
häufig ausser Stande REN faim fo mürbe &amp;
abzugeben, indetn er von dem 1ngemessenes Votum
aufgegangen , und von de&gt;m Zusammenhan schon vor-
genstandes mit andern ; jange des Gs

mw HBZ r den Gang [
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Geschäfte nachtheilige Veränderung der Beschlüsse ent-
stchen, wenn der behinderte und.der für ihn eintretende
Professor verschiedener Meinung wären. 1V. Wenn
man jede kurze Behiuderung schon als eincn Grund
zur Substituirung des Überzähligen Professors anschen
iyollte : so merbe seiu Eintritt. in. die Conriliargcschäfte
vt. unmöglich seyn , eil. fid) sbicie Behindernugen
nicht immer vorhersehen lasscn, . v. Das prdentliche
Mitalied köune bru manchen Dingen eine Behinderung
vorschützen , und der überzählige. Professor aus dem
Grunde, daß diesc Behinderung zu heben (c0, den
ge ablehnen, mithin dadurch ein Abgang beypergtorum veranlaßt werden. Man schlug deshalb vor,

Renebis zunMm MEN aual Gon
ciliargeschäften Antheil nehmen zu.lassen, damit sie fid)
sogleich. eine völlige Kenntniß dersclben erwürben, ih-
nen aber bloß ein Votum consultatiuum zu geben,
damit sie. derAcademie durch gute Vorschläge nüzlich
würden , aber keine Irrung in der Berechnung der Plu-
ralität verursachten. Es erfolgte darauf folgende Re-
solution, die zwar den Vorschlag.nicht ganz gebilliget,

her denn doch einen Theil her Schwierigkeiten gehoben
bund als eine Erklärung des Erbvertrags hicr zuen ut
be Friedrich Franz, v. G. G. H. z. M.

Unfern ie. .- Nach..dem in den rostockschen Differenz-
Higgelegenheiten abgehaltenen Commissions - ProtocollEX ris tt ben 26. May 1786. pag. 120.
n. 3. solten zufolge gemeirsamer Beliebung überzählige
Cynciliaren kein, Votum haben, es sch denn, wenn sie
im Bchinderungs+ Falle eines actnellen Conciliaren ih-
rex. Classe eintreten: unb fp ist die ebku diescs setzende
Stelle dcs jüngsten Erbvertrages §- .492. Nr. 11. [x.
lit. b, des irrthumlich statt Classe eingcflossenen Worts
Facultät ungeachtet, auch nicht anders zu verstehen.
Wir lacsen daher auf euren unterthäuigsten Antrag
vom. 9. Jauzzar d. I. gnädigit geschehen, daß alle fürst-
inr ober Rapide Seits über die respective d

,
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fessoren jeder Classe in Gemäsheit des Erbverträges
vocirte Profeslores Ordinarii als überzählige Concilia-
ren zu den Conciliar - Sessionen sowohl als zur Be-
schickung der Missiven mit zugezogen. werden: doch kann
und soll. derselben bey Sessionen oder Missiven abzu-
gebendes Votum , das in der Regel nur blos éonfulta-
tuum ist, bey. Bestimmung der Pluralität in keine
Weise in Anrechnung gebracht werden, -sondern uur
im Behinderungs - Falle eines actuellen Conciliaren
ihrer Classe lediglich allein ihr Votum decisuum
eintreten. .

Wie aber ein von außen berufener , daselbst schon
im Concilio Sitz und Stimme gehabt habender Pro-
fessor zufolge bereits erwähnten §. 191. des ipei
trags n. 11. nach dem Datv seiner dortigen Refeption
ins Concilium auch hier wieder eintritt, gleichwohl
die ordnungsmäßige Zahl der ein Votum decisliuum has
benden xcsp. Neun Professoren dem Erbvertrage nach
nicht verrücket werden kann noch soll, so erhält der von
auswärts berufene ältere Conciliaris sogleich ein Vo-
tum decisiuum: dahingegen soll das Votum des vor-
herigen Neunten , das (ouf decifiuum getocfen , cinfte
weilen nur als cin Votum conlultatiuum in Anrechr

nung gebracht werdeu. Wornach 1c. Schwering den
24. März , 1792.

4.
Anzeige der im Sömmer 1793. zu haltenden Synoden

in der Zevenschen, auch Osterstadischen, und Gene-
ralkirchenvisitationen in der Bremervdrdischen Präs
positur, von Johann Caspar Velthusen , Ge-
neralsuperintendent. _Zur Anlage Fock über die
ächte Bürgertreue. Stade, gedruckt und zu bekort-
men bey Heinr. Andr. Fricdrich ; Königl.. privil.
Buchdrucker, 1793. 14 Bogen in Octav.

Zwey öffentliche Religionsvorträge über die ächte Bür-
gertreue. In dem Bethause der Augsburgischen
Confessionsverwandten zu Wien gehalten von Hn-
Johann Georg Fock, Kayserl. Consistorialr. e
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Superint. auch erstem Prediger an der evangel. Ge
meinde Augsb. Confess. in Wien. Zwevyte Auflage
mit Genehmigung des Verfassers herausgegeben und
mit Anmerkungen begleitet von Johann Caspar
Velthusen, Generalstperintendent in den Herzog-
thümern Brcmen und Verden. Stade, 1793, ge-
druckt und zu bekommen bey Heinr. Andr. Friedrich,

Suh privilegirten Buchdrucker. 34 Bogeu inctav.

M einem.kurzen Eingang über Bürgertreue oderParriotismus folget die Anzeige von den auf dem
Titcl bemerkten Amtsgeschäften: für die Synodcu
sind ebenfalls solche Texte und Fragen vorgeschlagen,
welche sich auf jeuen Gegenstand beziehen Die Au-
eid" zu den Predigten des Hrn. Fock sind nicht

B5.
Dat grote Fest van Peter un Pagel, ab bc viet SQ

lenbörger Prinzen de Broock - Fischers besöchten, bes
schrewen van so ehn Fischer, de in sienem Leben
wol! nicks fängt. Rostock, den 28. Juny, 1793.

Gedruckt by den Bookdrücker Müller. 14 Bogen in
art.

De Ferriéche König-Schuß to Rostock, aß de vier [eme
Landes - Prinzen mit schdten, un’ de Arw- Prinz Kd-

ts ert zo ste d vp vet ool
Mùller. 2 Bogen in Quart.

U" der Vollständigkeit willen setze ich die Titel .vondiesen beyden kleinen Stücken hicher, deren Ver:
foe garch seine übrigen plattdeutschen Verse be-
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Qe 24. Ctt. 1793.

I.

Lexicon det jetzt in Teutfchland lebenden juriftifchen
Schriftiteller u&amp;d akademifchen Lehrer, bearbei-
ter von D. Jobaus. Chriflian. Koppe , Herzogl.
Mecklenburg- Schwerinschen Univerfitáts - Biblio-thekar zu Roftock;.—ErfterBand.AL.Leip-vig, 1793, bei Paul Gorthelf Kummer. 1 Alph.
3 Bogen in gr. 8.

ermuthlich wird es genug seyn, wenn ich bemers
ke, daß dies Lexicon eben pie Einrichtuyg. hat,

: welche in Meusels gelehrten Teutjch ge-
wählt ist, nur daß der Hr. Verf bey den mehresten
Arcikeln am Ende bemerkt hat, aus welchen biographi-
schen und bibliographischen Werken er Nachrichten enk-
lehnt. Für den, der den Meusel hat, wird es ento
behrlich werden , sobald in einer. fünften Ausgabe,
oder in einem neuen Nachtrage die hier besindlichen
Zusätze aufgenommen sind. Unker dem Artikel Bur-
daro, I. 8 C. ift aufgeführt. " Handbuch der
Mecklenburgischen Geschichte zum Gebrauch seiner
Vorlesungen entworfen. Rostock, 1792. gr. s. 1! Es
sind aber bisher nur 8 oder 9 Bogen von diesem Bu-
che abgedruckt, uud es hätte alsv nicht als ein 1792
herausgekommenes Buch angegeben werden sollen.
Wielleicht mdgte es einigen ini Leser, die dixs tei,
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con nicht gebrauchen, nicht unangenehm seyn , dar-
aus folgende Dedication zu lesen " Sr. Excellenz,

dem hychgebohrnenHerrn, Raxl nt Frexherry
pot augus achinr eme
Kriegsminisier , wie auch Cabinets. und dirigirenden
Meinister in. -den Fürstenthämern Anspach und Bay-
reuth, der , Selbsi Gelehrter, den Gelehrten so hold
ift, lie schätzt, aufmuntert und belohnet, und sich selbst
dadurch im Tempel des Nachruhms das dauerhafteste
Denkmahl setzt, weiht dies geriuge Werk mit. dem
Wunsche , daß es scines Beyfalls nicht ganz unwerth
seyn mdge, als cinen schwachen Bewris der unbegränz-

teu Vrrehruns, Sciner Großthaten stiller Bewunderer,er Verfasser.
2.

Beyträge zu den Staagtswissenschaften, mit besonderer
Rücksicht auf teutsche Provinzen , entworfen von
Hermann Friedrich Becker , Forstinspector zu
Növershagen bey Rostoc. Ersten Bandes erstes
Stück, mit einem Kupfer. Rostock und Leipzig - in

kerKopenschen Buchhandlung, 1793, 7% Bogeyin Hetav.
m dee »

ep wird es dem Hrn. Verf. danken müssen, wennV er diejenigen Bemerkungen über Mecklenburge
denn in Abficht anderer reutsthen Länder dürfte seine
Lage ihn meistens behindern, aus eigener Kenntniß zu
urtheilen, ~ durch den Druck bekannt macht, wozu er
in feinem Amte so mannigfache Veranlassung hat.Nur wird man eine vollsändigere Erörterung wünschen
"m ats in den vier letzten Aufsätzen diefes Stückcs
enthalten ijt.

Der Abhandlungen sind sechse. k. Von den Staats-
wissenschaften im Allgemeinen. Der Hr. Verf. rech
net dahin, theils die Erwerbswissenschaften, nämlich
die allgemeine Landwirthschaft , welche die unmittelba-
re Erzielung der Naturproducte , die Fabrikwissen-
ideft, welche die Verarbeitung derselben s,
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Handlungswissenschaft , welche deren Vertauschung,
und die Privathaushaltungswissenschaft, welche deren
vortheilhafte Selblibenuzung lehret; theils diejcnigen,
welche sich mit . der Scaatseinrichtuna beschäftigen,
nämtich die Politik und die Policen, welche die Staats:

tinrich ung sciistdie Fan vne Cttà t

haushaltung , welche den Gebrauch dieses Staatsver-
mögens zum Gegenstande hat. Diese Beyträge wer-
den sich aber auch auf die Hülfswissenschaften erstre:
&lt;&gt;en. 11. Beschreibung eines Instruments , womit
män . ohne viele Umstände die Höhe eines Yaumes
messen kann : neb| Angabe der Art, das Holz auf dem
Stamme zu messen, ~ Aus. der Monatssehritt bon
und: für Mecklenburg. (3 B. S. 281,) AH, licbet
IndustrierLandschulen in Mecklenburg. – Eine in
dem Intelligenzblatt zur jenaischen Litteraturzeitung
enthaltone Nachricht von der Beichaffenheit der: -meck-
kenburgischen Schulen, (3 B. S. 280.) und die Hers
zogl. Verordnung vom 29-. August 1792. haben dem
Hrn. Verf. Gelegenheit gegeben, einige allgemeine An-
merkungen über eben diesen Gegenstand zu machen;,
Solange es inzwischen noch au Schulmeistern fehlet,
bie im ben angeratbenen. Handarbeiten unterricht ers
theilen können , und solange nicht genauerVürgulrgf
wird, daß die Einrichtung einer solchen Industrieschule
mit Inbegriff dessen , was Materialien und Instru-
mente erfobern, obne übermäßige often bewerkstelliget
werden könne , dürften Vorschläze dieser Art bey uns
ohne Wirkung seyn. 1V. Von der Erbpacht der
Pfarr Linderchen _. ' Was von der Form einer solen Erbpacht gesagt wurden , ist: hier. im Lande bes
kannt, und erfodert im einzelnen Falle noch allerley
Modificationen, genüget auch nicht , dem einen voll
ständigen Begriff von der Sache zu machen, der ihn
sorist nöch nicht hat: Ob ich gleich überzeugt die,
daß der mecklenburgische Landprediger in dor Regel. bey
seinen Amtsgeschäften viel Zeit übrig. hat , die von eis

uem großen Theile derselben nicht genytt wird; o
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toürde ich dem Hrn. Verf. darin doch nicht beystints
men, wenn er anräth , daß sie, auch nur mit cinem
mäßigen Flecke Landes, eigentlichen Ackerbau treiben
solen. V. Ueber Armenanstalten und Aufhebung der
VBetteley auf dem platten Lande. – Enthält nichtsNeues oder &amp;ocales.—VL.7$esrathsam,inMeck-lenburg die Leibeigenschaft. aufzuheben ? .~ Der Hr.
MWerf. ist für die Aufhebung der Leibeigenschaft. Von
zwey Fällen, sagt er, wird gewiß über kurz oder lang
einer eintreffen, entwcder die Freyen geben den Unter-
thanen die Fréyheit, oder die Unterthanen uehmen sie
fib. Geschiehet das erste, so ftchet.es in unserer Ges
walt, den Unterthanen. Gesetze vorzuschreiben , nnd
selbst ihre Freyheit zu unserm Jorcheil zu lenken :. ge-
schiehet aber das letzte, so stehen wir&lt;in Gefahr, alles
zu verlieren. Er hält es dabey für sehr angemessen,
daß die Leibeigenschast überall zugleich aufgehoben,
die Verhältnisse der Dienste aber nach uud nach
verändert werden , ohne jedoch speciclle Gründe für
diese Aenßerung. anzugeben. Die Bauerhufen sollen
verkauft oder gegen Dienste, Dienstgeld , Zeitpacht
und Erbpacht verpachtet werden. Die Einlieger auf
Bauerstellen sollen bey Regulirung der Bauerfiellen
einen sg, anssehulichen Gartenplatz erhalten, daß ke als
Birsttr“c.ben können : und mit deu übrigen Einlier
gern blieben die bisherigen Verhältnisse, sic erhietten
Wohung und Garten , wofür sie gewisse Tage diernen. müßten.

2.
Carl Heuns Altgeimeine Uebersicht sämmtlicher Unit

versitäten Deutschlands, oder der vertrauten Brie:
fe: ztoeiter Theil. : Leipzig , bey Joh. Sat. Hens
n imb Sohn, 1792. 1 Alph. 1 Bogen und 3

abellen.

Sy einem Studirenden eine kleine Uebersicht über
D die Verfassung derjenigen Universiität, die er

bezieht, nicht. gleichgültig ist, und er die Geschichte ih-
rer Entstehung nnd Vervollkoinnung gerne lesen "im
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fo. bat ber for. Verf. eine kurze Nachricht von folgen-
den Universitäten geliefert : Altdorf, Bamberg, Bonns
Gin, .Diliugn, Duisburg, Erfurt, Erlangen,
Fraukfurt, Freyburg - Fulda, Gießen , Göttingene
Grâtz, Greifswald, Halle, Heidelberg , Helmstädte
Herborn, Jena, Ingolstadt, Innspruck , Kiel, Leip-
zig, Löwen , Maynt, Marburg Olmütz, Paderborn,
Prag, Rinteln, Rostock, Salzburg, Stnttgardy
Trier, Tübingen,. Wien, Wirzburg, Wittenberg.
Diese. Nachrichten sind verschieden in ihrem Werthe
und in ihrer Größe. Ich begnüge mich, den Artikel
Roftock zum Theil abzuschreiben.

„An der Stiftung der bictigen lniperfitát 1419 hatten.
bic Herzöge Johann uud Älbrecht mit dem Scnate

. der Stadt gemeinschaftlichen Antheil : in der päblili-
chen Bestättigungsbulle Martins V war nur die juristla
sche, medicinische und. philosophische Facultät erwähnt,,
1432 aber sügte Pabsi Eugen V! auch di. theologis
sche feyerlich hinzu, „Von 1487 an, in welchem Jahre
die Stadt in den Bann gethan. wurde , und die Pros
fessores nach Greifswald giengen, fieng eine Kette der
souderbarsten Schicisale dieser Universität an, die bis.
in das vorige Jahrhundert in den mauniafaltiaften 91bs
wedyfelungen fovtlief nie aber dem Boa und
der Ausbreitung der Gelebrfamteit günftigur Die
Professores kehrten 1443 zwar von Greifstvald mehren-
theils zurück: allein kaum hatte sich eine kleine Anzahl
junger Studirenden wieder eingefunden, als die iraurig-
fien Zwistigkeiten zwischen dem Herzoge und der Stadt
entstanden, die den Herzog im Jahr 1487 veranlaße
ten, die ganze Universität nach Lübeck zu verlegen, vou
wo sie nach Verfluß von 5 Jahren nach Rostock wieder.
zurückkehrte. Die gute Hofnung, die man fid. jetst
pon ber neu Dergefteliten Academie machte, urbe
durch die zu drey verschiedenen Zeiten fürchterlich wür
tende Pest gänzlich vercitelt, und das kleine Häufleins
das von der Pest noch übrig blieb, gieng bey dem An-
fange der Kirchen- Trennung auseinander. Arnhold
Büren stiftete seinem Nahen durch die Restaurazton
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der Univerfität 1530 ein ewiges Denkmal, 1560 er!
hielt sic üeue Privilegien von Ferdinand | unb (1582
von) Rudolph 11 die Comitiv. In dem Genusse. ei-
ner vierzigjährigen Ruhe war sie schon bis zu einem
ziemiich hohen Grad von Vollkommenheit geftieget
allein intere Mishelligkeiter- und eine abermats wi
tende Pést , zerstörten von neuem 1572. die Bes
mühungen der Landes. Fürsten amo der Profcssoren.
Lange Zeit blieben die Lehrstäle lecr nnd’ die Hörsaale
unbesucht stehen , und da sich endlich binnen der Zrit
eines ganzen Jahrhunderts die Universität wieder et-
was erholt hatte, legte cine schreckliche Feuersbrunst
ben größten Theil der Stadt in die Asche, und es ver-
lief eine lange Reihe von Jahren, ehe alles wieder
hergestellet werden konute. Eine neue Trennung dev
herzoglichen Professoren, die 1760 nach Bützow gelegt
wurden , gab dem Glanze der Universität einen gefähr-
lichen Stoß. Die vom Senat bestellten Lehrer blieben
ällein in Rostock zurück : da man aber von beyden Theis
len die Einseitigkeit dieser Austalt fühlte, wurde 1789
die Bützowsche Universität mit der hicsigen wieder vers
einigt; und unter dem Schutze und der väterlichen
Vorsorge des jetzigen Herzogs kann man das glücklich»
fte Gzten von dieser Veränderung erwarten. Erleg 1791. in prächtiges Universitäts- Gebäude. aufs
führen *), das mit einem 166 Fuß langen Bibliothek-
Saale versehen. ist. Die darin befindliche Bibliothek
rvurde vor zwey Jahren durch die 6000 Bände starke
Tojische Büchersammlung vermehrt : von ihm rührt
das in demselben Gebäude vorhandene Museum , und
außer diesem ein theologisches Serninariumm , ein ana-
tomisches Theater und eine Manege her , deren beyde
leztere Einrichtungen keinen ähnlithen in Deutschltand
Hachftehen werden. Und wie sehr er auch für die Be-
fetzüng der Lehrstühle mit tüchtigen Männernbesorgt seye
be'weiset, daß er 1791. den Professor Weber, geb. aus
Roftock, her bisber in Kiel Professor war, mit 1000 Tha:

"Sy SENE SHtcOd4 .
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ferGehalt hicher berief. Anhßer diesen gelehrten Hülfs-
mitteln giebt es hier noch zwey Bibliotheken, die Ma-
rianichennd die Ritterschaftliche. ' Nun folgt noch cite
Nachricht von den Preisen verschiedener Bedürfnisse, den
öffentlichen Gebäuden, den Vergtäägungen und Wirths:
häusern, aus dem academischen Taschenbuche, nud’ An-
M ENT die rostocksche Academie. betreffenden

VAmStchlusse dieses Bandes befindet sh ein Anhang,
der folgende Aöschnitte enthält. 1) Schema zu dem
Wirthschaftäbnche eines Ordnung liebenden Studenteg ;
2) Tabelle, einige academische Curse. für Studirende
enthaltend; 3) Tabellarische Uebersicht des Personals
sämtlicher Universitäten Deutschlandes vom Jahre

3791, Cin MeeMa e ann iu
Göttingen, Halle, Leipzig und Wittenberg. Diese 3

een Tabellen fino mit befonbern 3punerfungen. vep
ehen.

a.

em Herrn Prof. Josephi hieselbst und. dem Herrn
Sanitäts-. Rath ezennemann in Schwerin ist

laut Notificatorii vom 26. Julii d. J. die unentgelds
liche öffentliche Unterweisung derjenigen &gt;kRzztten,
welche ßch aus den Domainen , den ritterschaftlichen
Gütern, oder Landstädten, auf vorhergegongene dffent-
liche Bekanntmachung der Zeit, wann in jedem halben
Jahre der öffentliche Unterricht seinen Anfang nehmen
wird , mit einem Atteste ihrer: competirenden Amts-
Guths - oder Stadt-Obrigkeit von ihrer Abficht urd

tigeurn Unvermd genheit hen Mna ,s Unlegung ciner
Pflanzschule tüchtiger Hebaminen und Wundärzte in
hiesigen Landen etwas vollständiges ausgeführet wer-
ben wird. Ersterem ist dabey eine Gehalts \ Zulage
von 120 Rthlr. bewilliget. Vormalen hatte der H.
R. Schaarschmidt in Bützow diescn Auftrag.

5.
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5.
Versuch einer Ueberseßung des Briefes Pauli gn dic

Epheser von Jo. Joach. Brinkmann , Rector

der Schule zu Boizeubnrg. 1793. 3 Bogenin

qu. Uebersetzung ist mit einigen Anmerkungen be-gleitet. davon ein Theil unter dem Terte , cin
Theil in einem Anhange stehet. Sie soll als eine
Probe dienen, da der Hr. Verf. die Absicht hat, wenn
sie Beyfall erhält , noch mehrere Srhriften aus dem
Neuen Testamente in gleicher Weise zu liefern. Ob
fie aut sey , und ob die Vervielfäitigung der Ueberse-
tungen des N T. Nutzen gewähre , werden Kunstver-
ständige zu entscheiden haben.

6.

IU einer int 19. Inkelligenzblatt der neuen allge-meinen deutschen Bibliothek enthaltenen Nach-
rit ifl ber Hr. Prof. Ziegler auch zn der durch
VGuvriers Tod erledigten theolögischen Lehrstelle.in
Gießen in Vorschlag gebracht worden.

eue 7e

NM derFiesithrigen Freisvertbeilung. für die got.randenburg ! der nun in seiue Vaterstadt ES
p i m das Accessit im juristischen Fao
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Olai Gerbardi Tychfeu, Sef. Duci. regn. Mecklenb.
^8 confiliis aulae, LL. OO. in Academia Roftochi-

enfi P. P, O. et bibliothecae Praefecti , regiae Acad.
Suio - Gothicae litterar. hum. hiftor, et antiquita-
tüm, nec non reg, Societat. Scient. Vpfalienfis,
et Societ. litt. Volfcorum Velitris Sodalis ,. introdu-
Gio in rem numariam Muhammedanorum, fubiunctis
fex tabulis aere expreflis. Roftochii, MDCCXCIV,
ex olficiia libraria Stilleriana. 16 Bogen in Octav.

$i det Vorrede beschreibt der Herr "Vit. die
I Schwicrigkeiten, die er zu überwinden gehabt,ehe er dies. Weik liefern konnte. In seinen aca-
demischen Jahren hatte er keine Anleitung zn dieser
Wissenschast gefunden : und es fehlte auch an cinem
Lehrbucte [um durch Selbststudium sogleich zu einer
vollständigen Uebersicht dersclben zu gelangen. An ent-
ferntern Hülfsmitteln fehlte es zwar an sich nicht: aber
in Bützow , wo. er 1763 sich zuerst mit orientalischen
Münzen zu beschäftigen anfing, waren weder die eto:
derlichen Bücher noch Münzsammlungen zu haben, noch
ein Fond vorhatiden, der ihn in der Herbeyschaffung
derselben einigermaßen hätte unterstützen können. Er
ließ sich indeß hiedurch nicht abschrecken, fing an, Mün-
zen dieser Art, theils xin sammeln, theils wn+
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Ansicht zu verschaffen , suchte die übrigen Hälfsmittel
zusammen , und erlernete selbst soviel von der Kupfer-
stecherkunst, um einige merkwürdige Münzen in Kupfer
liefern zu können. Nachdem er ungefähr 30 Jahre
fio biemit beschäftiget, liefert er nun ein Lehrbuch
über diese Wissenschaft, das erste in seiner Art, zu
welchem er die Kupterplatten selbst gestochen hat.
Väâr meine Leser wird es genügen , von dem Inhalte
desselben hier zu bemerken, daß es in drey Abschnitte
getheilt iff, von denen der erste die historischen Vorer-
innerungen enthält, der zweyte die Jnschriften der Mün-
zen der orientalischen Chalifen erkläret, und der dritte
von den neuern muhammedanischen Mänzen handelt.

VM

Neue Monatsfchrift von und für Mecklenburg. Zwey-
ter Jahrgang, 7. Stück. Julius, 1793. ibo

. fit, 2c. 4 Bogeu in Quark.

(Enthält: 1) A. G. Susemihk über die VeredlungW der Gewächse, Fortsezung. (4 B. S. 78 ) ~
Versuche mit Nelken. 2) Hrn. Prof. Mitscherlich
in Göttingen lateinisches Gedicht auf die Erneuerung
der Universität zu Rostock. – Dies Gedicht (1. B.
€. 388.) iff num in dessen Eclogis rccentiorum Car-
mimtä.uorum , die in der abgewichenen Ostermesse
erschienen, abgedruckt. 3) Hr M. Siemssens Ver-
zeichniß der gesammten vaterländisch- medicinischen Di-
sputationen. x. Hälfte. 4) Leben - und Character-
schiiderung der französischen Demagogen. Ein Aus-
zug aus des Hrn. v. Archenholz Minerva. 1. Hälfte.
~ Wenn Mangel an Beyträgen diesen Lückenbüßer
veranlaßt hat, so würde e$ besser seyn, sich auf eine
and-re Ark für diesen Jahrgang auszuhelfen. Ist das
aber der Fall nicht, so ist die Entschuldigung, daß die Mis
nerva 8 Thaler koste, und nicht von allen Lesern der
Monatsschrift gelesen werde , sehr unzulänglich; denn
wie viele Bücher lassen sich unter diesem Vorwande
ausschreiben. Auch gehört der Aufsatz nach dem Plane
der Monatsschrift in dieselbe gar nicht; und weriht
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auch überschlagen kann , dürfte gleichwohl keinen Ber
ruf finden, ihn zu bezahlen. 5) Antwort auf die An-
frage : Hat die Angabe der Schmiede Grund, daß die
aus dem Schmiedeschornstein manchmal klumpentveise
herausbrechenden Flammen nicht zünden können? -
Flammen würden allerdings zünden, aber die gewöhn-
lich herausfliegenden Funken, von denen nur die Rede
seyn kann , zünden nicht 6) Zweyter Nachtrag zu
dem Verzeichniß der in Kupfer gestochenen Bildrisse

tt ttt
der vorigen Aufsätze und außer den Biidnissen dcr Für-
sten sind hier Kupferstiche von folgenden Gelehrten
nachgcholfr: I. Arnd, H Becker, P. Becker,
C. M. Burchärd, J. Casel, N7. Cordes, A. Cranze
G. Detharding, J. Draconites , I. Fecht,
J. Frank, I Grosgebauer, C. U. v. Ketelhodt,
J. Rirchmann , I. v Rlein , St. Mog
D. Üettelbladt, S. Pauli, d. Med. J. Possel 1,J. poteit (084.55. QYuiftorp,|.C.CfSchöpfer,4. I. Sivers, J. Taylor, IJI.-C A. Theden,
P. Tornow , E. I v. Westphalen, und C. Wol-
denberg. 7) Von Römermonaten, und ihrer auf:
gehörten Anwendbarkeit in jetzigen Zeiten . ;,, Der
Verf. dieses Aufsatzes ry ^toeil bie RUP nicht
mehr nach Rom ziehen, und’ sich also keine Römermo-
nate im eigentlichen Sinne mehr denken lassen, so
nutzt eine Befreyung von Römermonaten nicht mehr,
und der §. 106. 107. 108. finden keine Anwenduug bey
Reichssteuerbeyträgen. 8) Etwas über die vatcrländi-
schen Mineralien , durch eine Recenfion, in der allgem.
Litt. Zeitung veranlaßt, Von Hrn. M. Siemssen.
Eine Vertheidigung gegen eine ungüustige Recension
seincs Buches (3. B. S. 249.)

"uw ]E.1 2:

SU 2 e sx len, nnam. ittern ur inima
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der hiesigen Academie gehört, wenn es auch Kleinig-
keiten wären, zu sammeln : fo daß cinjeder, der es nach-
zusuchen nôthig hat, solches darin finden könne, erfos-
dert es, auch die bisherigen Studenten Gesetze, fo
wie sie bey den Matrikeln vertheilet werden, abdrucken
zu lassen. Nach den letzteren Acnderungen, die etwa
vor 40 Jahren geschehen, Aauten sie folgendergestalt.

Leges et Statuta Academiáe Roflochienfis,
L Fides catholica; S; Codice; Symbolisque cum

Oecumenicis tum noftrae Evangelico - Lutheranae
ecclefiae propriis, comprehenfa ,. pie amplectenda,Nomen Dei nulla rátione profanandum,^^Sabba-thum fanctificandum.|Hincquemcognofcemusreli»gionis cultusque .divini publici. iniquum  aeftimatoe
rem ct minus amantem; quique pnft fex merifes in»
de a (uo acceffu nondum clegerit fibi cobfeflionarium s
item qui à bonis omnibus male audit: ille absque
multo. protocollo, poft folam annotationem ad acta,
fub ea figniflcatione, quod nobis difpliceat, hiuc di-
mittetur, Quem vero cultum Dei publicum in tem-plis curbantem cognofcemus,|tectoquoquecapitefine reverentia et cum ftrepitu verfaodos confabu-
lando ct fimiliter; gravior eum atque -promtiffima
poena, et vel. ad biennium: relegatio , pro circimeftantsrüii ^ ratione exípedtabit./—HaecceLew:difpli-centiae publicata d, 6," Decembr. 1734. 1t; Edictum
eura impietatein et. immodefliam iu. templis d.

F. . .

Hn. mt i fe faciuat quocunque tempore, qui di»
fciplinam' academicam infuper habent; Graviorerit
reatus, íi nec Sereniflimi Ducis: Regnanris, ec Per»
Íonarum Principüm, tum acceffum, tum praefentiam
ita reverentür ; ut tranquillos le , fobrios atque mo»deftós voce , veftitu, factis fuis praebeant,|Exflautpraemonitioues fub. adventum Sereniffimarum. Perfo-
aram d. 18. Mart, 1702,- d, 19. Sepe, 1743. et d, 2.
un. 1748.

111 qui advérfüs magiftrátum, cui pietátem de-
bebánt, quidquam machinantur . er, qui ab Ws fol-

. icitari,
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ficitati ,^ vel fpontanei in machinationes confentiunt
atque. confpirant; patiter et, qui non dubitant mas»
pus vjolentas ioferre publice áffixis, ca ut refigant
lacerentve: illi, (ine fpe impetraudae veniae, publica
relegatione, quin ré ita poftulante, cum infamia pro-fcribentur.|Atacontrabominesféllitiófüset1emera-rios edictum. d, 4 Iul. 1701,

IV. Quisquis fuerit, qii vel temerario aufu al«
térum, vel acceptàe iniuriae vindicandae crga aggre-
diatur mabu, baculo, flagello vel quocumque alia
inftrumento? poena ei erit parara, quam annuntiat
edictum Ducale 4, d, 25. lud, 1751, programmate
Academico publicatum d, 15. Qóáobr 1,51. S5oH
Gottes Gnaden, Christian Ludewig, Herzog zy
Mecklenburg. Unsern gnädigsten Gruß zuvor. Eh-
renveste, Wol-: auch Würdige, Hoch- und Wolge-
lahrte., Liebe, Nndächtige und Getreue ! Wir ertheilern
Euch, auf Eure, nnterm 10. dieses übergebene nun-
terthänigste Vorstelnng und Bitte, um gnädigste Des-
claration Unsers Durti: Edicts , in Ansehung der auf
hiesiger Academie stndirenden Jugend, hiemit zum Be-
scheide, daß in vorsctzlichen Duellen, sowol die € di
ger, als deren Secundanten, und nicht weniger auch
die Zwischenträger, welche sich zum Provoszztg,. gerbrauchen lasscen , oder sonsten als Unhchet bttfs fen
werden, cum infamia zu relegiren, die andern Schlä-
gereyen aber, die unter dem Nahmen kenconeres ver-
übet werden, und dafür unverstellter Weise würklich zu
halten (ind, mit einer dreyjährigen Relegation bestras
(ct, übrigens aud) im Grab der Strafe, grobe Schelts
Worte, den Rencontres , und thätliche Faust- Stock-
und Peitschen- Schläge, den eigentlichen Öuellis gleich
geschätzet werden sollen. Und wie Ihr hicrunter für
Euch selbst zu dispensiren nicht ermächtiget, sondern
zur Erhaltung guter Disciplin, allenthalben den Buch-
siab dieser Declarator - Verordnung zum Augenmerk
zu nehmen schuldig seyd, so committiren Wir Euch
hiemit in gnädigstem Befehl, daß ihr den hieselbst Stu-

direnden den: Inhalt dieserUnserer Declaratorüer
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ordnung zu ihrer Warnung und Nachachtung auf: ge-
wöhnliche Art kund machen sollet. An dem geschiehet
Unser guädigster Wille und Mcynuug , und Wir vers
blciben Euch mit Gnaden gewogen. Datum in Un-
srer Resiten; - Stadt Rostock, den 25. Juoii 1751.
Christian Ludewig, H. z. M. mppr. Praeterea
quoque 1. Bombardarum , sclopciorum , et id genus
aliorum, flammam 'globulosque emittentium , , armo-
rum ufus, fudiin urbe, tumin fuburbiis ct circa

horrea, fub gravioti, quin etiam. relegationis poe-
na, interdidtus; 2. Gladium famulo fuo nullus, nifi
cius rei pro Status, Gradus aut Officii ratione pri»
vilegium' fit nactus ,. accingito.

V. Jd quod Duees gloriofae memoriae fancivere
lim, idem hodie clementiffimus Patcr patriae ap-probans confirmaüsque,publicefignificatumvoluit,vt/quotquot terris mecklenburgicis oriundi, littera-
rum. ftudiis fe mancipent, ad academiam orninoacecdant. patriam,-Quielegcriatftudiumtheologi-eum, per biennium; reliqui unius certe anni fpatio
aderunt... Hi omnes, ita [c geruüto,. ita fcholas
academicas frequentanto, ita fuis fe moribus come
meudanto, ut abituri publica teftimonia ab ordine
competente petenda, accipiant, Praeterea, id quod
ad *énqwos etiain omnes attinet, quotquot ad Aca-
demíam noftram accedunt, iubemus... 1, Ut infcrips
tioncm in matriculam- uoiverftatis intra octiduum
apud Rectorem petant; neminique liceat vel collegia
frequentare, vel Profefforum Doctorumque hofpitio
ftudiorum vel fimili de caufa. uti, nifi in matriculam
fit firipmms. 2. Ut in. ftudia, diligenter incumbant
omnts; fcrjandique tempora non magis, ac' peculiaripromulgatione, conceffum , extendant,,-otiisillicitisfefe dantes. Legazur ducale edictum publicatum pro»
grammate d. 47. Mart, 1745. Dicla peculiaris Fro.
mulgutio facta, d. 17. Aug. 1750 ..

Vi. Qui dudum Acadeuiarum commodo profi-
gatus exulat peonalismus, barbarum nomen et omen,
itemque, nationalismus , una cum fingulis NT quae E

Vveùhlt,
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vehit, thalis,; ultra ex coetu nofttofum  facellat,
Hinc, qui aüt nominis aut rei quid teütetinftaurare;
qui Senioris, situlum affcétet, fig aliquod diftin-ctivum in piles vel vefte SE i FE nationa-
lium fpeciem prae fe ferentia parer, quique noviter
adventantes aliosve fuübiuget, exagitet, pecunia.et
vel obulo emungat, quocunque id fiat praetextu s 'enm
focieráte noflra acgdemica indignum ptochl habebi-
mus, Vid, edidum d, d, i, Sept, 1759.
VII. Inconditi clamores boatusque, et omnis, mos

lefta iuxta acindecens cantatio, tam in acdibus, quam
in placeis omittantux. Devitandae graffationes, no*
&amp;urnae ; nec frivole.vexandi obviam, facti, praefer-tim nec fexus muliebris.—Abftinendumferocia,inferiendis gladio lapidibus ,. omnique: perulantiaéo-
runi, qui neqaitiis magis, quam lücübtarionibus in-
vigilant, Simulac delata, aut inquirendo comperta
erunt eiusmodi homiaum mále feriatotum ac teaes
brionum nomina, muléam duorum ad minimum
imperialium , praeter quod adminiftris debetur, fol-vere tenebuntur,—lidemtamen,'fiferociusegerint;durioris etiam carcetis, yel relcgationis poenam in-
Current. ^ Compar, Edicla bonc in rem repetita d. r.
Nov. r742.’ et il. r. Tun, 1748. :)

VIII, Ceffzt tandem aliquando pudenda fortitu:
do, quae lauream nemini, multis dolendam iuvenilis
temeritatis memoriam, adtulit, fcurrilis illa vigilum
urbis five criminatio, five provocatio,  Quodfi quis
fuae vel exiftimationi , vel faluti confulere nefciets
ei nos, dato confilio abeundi profpiciemus, Z:
ediétum contra véxatores vigilum d, IX. Iul, 1741.1X. Bacchanalia interdidta—Trahispernivesve-bi. qui delectantur, fciant, id dicbus dominicis feftis*
que, Deo ad vefperam usque -dicaris, mon licere;
Cautum et eft lege atque repetitum , ne quis quo-
cumque tempore, -adhibitis-laruis,- formam alterius
fexus, feque minus decentem aliam, nedum inhone-

ftam perfouam turpemue induar, Contra isttesentiept,

"TI"
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fcütient ferio fé admonitos et gráuitet; ^ Facit con-
tra baec fingula edictum. d, Vl; Ianuarii 270.

(Das Webrige nádteus)
a.

Abhandlung . von der Vertheklung der Hebungen des
Gnadenjahres und von der Berechnung des Wittwen-
gehaltes der Prediger - Wittwen. Herausgegeben
von Andreas Gottlieb Masch, Herzogl. Meck-

lenb. Strelitzifchen Hofprediger, Consistorial Rathund Superintendenten. Neubrandenburg , gedruckt
bey Christian Gottlob Korb, Herzogl. Hofbuch-
bruceker, 1792. ' 9 Bogen in Octav.

gy Buch gehört zu den nützlichen Schriften,, ob-’ gleich der Hr, Verf. eigentlich nur das vorträgt,
was in den Meckl. Strelißeschen Lanöen. hierüber Nech-
tens iste Während. seiner Amtssährung hat er sich das
Verdienst gemacht , daß die vorher ungewissen und
schwankenden Grundsätze ins Reine gebracht, und durch
laudcsherrliche Versügungen außer Streit gesetzt sind.
Iu einem Anhang sind diese landesherrlichen Bestim-
mungen nxebst noch einigen andern zur Erläuterung die-

Rsfderen 'Aawenbung uh Veischictoghcit hit
vorkommenden Fälle umständlich auseinanvergeketzt.

Q .

[ju 3. Aug. ist der Hr. I. R. Martini zuntVice - Director des Consistorii ernannt, und ihm
eine Gehalts. Zulage von 200 Rthlx. bewilliget, Er
bleibt dabey zugleich Professor , wie denn auch in den
vorigen Zeiten die Mitglieder des Consistorii gewöhn-
lich Professoren der hiesigen Academie waren.
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Sen 15. October 1793.

L.

Die Fische Mecklenburgs. Zum Bchuf vaterländischer
akademischer Vorlesungen , fonti verzeichnetvon M. Adolph Christian Siemssen. SRoftod
und Leipzig, in Carl Christoph Stillers Buchhand-
lung, 1794. 73 Bogen in Octav.

chriften dieser Yrt können aus einem gedoppelten
Gefichtspuncte betrachtet werden : nämlich in
Absicht auf die Naturgeschichte im Allgemeinen,

und in Abficht auf das Land, dessen Naturprodurte das
durch bekannter werden sollen. In der ev2z\rahusicht
können sie freylich keinen Nutzen gewähren, weun sie
uicht entweder neue Entdeckungen oder Berichtlgungen
liefern , oder die Stellen nachweisen, wo einzelne Gate
tungen zu finden sind. Inder andern Hinsicht können
fie aber deshalb doch Nuten stiften, wenn fic den Be-
wohner des Landes auf die Producte desselben aufmerk-
sam machen, und Veranlassung geben, daß davon der
beste Gebrauch gemachet wird. Und insoferne wird die
gegenwärtige Schrift noch mchr Interesse haben , als
das Verzeichniß der Mineralien unsers Vaterlandes.
(3. B. S. 249.) Gäbe sie zugleich die Veranlcssung,daß die Fischerey, die an mehreren Orten merklich ab:

enommen hat, wieder empor gebracht werden könnte,
f würde sie uns einen oben Vortheil verschaffen.
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Da der Hr. Verf. alle Fische in der mit Mecklen-
burg gränzenden Ostsee autgenommen , so hat er aus
den Geschlechten der Aalc, der Seewdife, der Schwerdt-

(ido der Weichfische, der Drachenfische, der Schleim-che, der Schollen, der Meergrundeln, der Groppfische,
der Barsche, der Stichlinge, der Makrelen, der See-
barben, der Seehähne , der Schmerlen, der Lachse,
der Hechte, der Heringe, der Karpfen, der Welsse,
der Nadelfische, der Bauchsauger, der Seeteufel , der
Stdhrc, der Haye, und'der Neunaugen, eine oder mehrere
Unterarten anführen können. Die S. 52, al$ cine
mecklenburgische, angeführte Verordnung soll nach an-
dern Nachrichten eine hamburgische seyn.

2.

CUn des verstorbenen Prof. Sneedorfs .Briefen ei-
AS nes reisenden Dänen, geschrieben im Jahr 179x
nud 1792. während seiner Reise durch einen Theil
Deutschlands. der Schweiz und Frankreich, Züllichau,
1793, » erwartete ich einige erhebliche Nachrichten
von den Einrichtungen deutscher Universitäten. Denn
diese sollten doch den Professor auf seinen Reisen wohl

r E rtl erhalten die cin avere rzumachen
außer Stande ist. Aber unter vielen u1-erhebliehen und
bekannten Dingen finden sich nur einige beyläufige Aeuße-
rungen über die Academien, die er bcrührte. Von Leip-
zig sagt er gar nichts ; von Jena bloß, daß es wohl-
feil seß; von Erfurt wieder nichts; und von Göt-
tingen nur, daß die theologische Facultät nicht mehr
in dem ehemaligen Ansehen stebe, auch die Zahl der
Theologen sich seit 1784 mit jedem Jahre verringert,
imgleichen,. daß N7urray den botanischen Garten in eis
nem treflichen Stande hinterlassen, und man damals
einen Mann gewünscht, der ihn wenigstens in diesem
Stande zu erhalten verstehe. Marburg, heißt es,
liegt in. einer aumutbigen Gegenb, iff aber eine der
häßlichsien Städte , die ich [ah : ich fand hier nicht
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ein einziges Haus, in welchem cin Professor , vielwe-
niger ein Erbprinz von Hessen, welcher hier nebst noch
ungefähr 300 Burschen studirt, anständig wohnen könnte ;
die Bibliothek bestcht aus ungefähr 20000 Bänden,
und ist gar uicht von Bedeutungg Bey N7aynz hrißt
es : die Bibliothek ist elend; sie bestcht zwar aus 70,
Mg großer theil.aber sind Dublet-
ten, ein anderer Theil, der sich aus einem aufgehobnen
Fejuiter- und Sarteujer, Kloster herschreibt , besteht
aus Lrgenden, Berviarien, u. s. w. Das Gute, was
da ist , kann man nicht finden: denn die Bücher find
ganz barbarisch nach dem Alphabet gestellt. * For-
ster crhält als Bibliothekar 17c0 Gulden und freve
Wohyung, und die Bibliothek, derentwegen er dort
ist, hat nur 600 Gulden jährlich : wer F. kennt, wird
ihm dies Gehalt nicht misgönnen, aber.des Verhältniß
muß jedem lächerlich scheinen. Er hat sich viel Mühe

egeben , eine bessere Einrichtung zu treffen, cinen bes-
itt Platz zu erhalten, und die Dubletten zu verkaufen,
kaun aber damit nicht zu Stande kommen. Von Zzei-
delberg wird gesagt, daß es aus Mangel an Unter-
fibgung in völliger Adgonie liege , vnd dort nicht Ein
Professor sey, der von sciner Professur mit Anstand
leben tónne: daher die meisten andere Aemter mit
verwalten müßten, und dcn Unterricht oCatn
einige aud) (ugar fi) in Mannheim aufhielten. Jetzt
sind keine 150 Studenten da, die Bibliothek, die che-
mals eine der besten in Europa war, besteht aus 1 5000
Bänden. Alles inzwischen, was man in Heidelberg
vermißt , ist zwey Meilen von da in Manuheim, und
wird vou Reisenden bewundert. Bey Stuttgard fin-
det man eine Veschreibung ers prächtigen academisces2 (90

* t ;

"). 8it Reisendan, der die zu einer ei i ftr;:Bücher „finer alphabet scen Ordnung lassen bequem :
nicht me am leichtesten fin (em fid bieH



220 Annalen der Rostockschen

Gebäudes. Dann sind noch folgende Bemerkungen
Hinzugefügt : Auf der Acodemie wohnen und speisen
260 junge Lente ; außer diesen nehmen itzt noch 202
aus der Stadt entweder unentgeldlich, odcr für eine
billige Bezahlung an dem Unterrichte Theil. Die Pro-
fessoren an der Academie sind in 6 Facultäten getheilt :
in der juristischen sind 6, in der medicinischen 8, in
der philosophischen 16, in der militairischen 5, in der
vconomischen 7, und in der Facultät der freyen Künste

«dieere ND i leitete inderLandschafs.uno,

und im Kupferstechen Unterricht geben. Einige beklet-
den auch andere Aemter : diese erhalten für ihr Unter-
richtgeben bey der Academie einc unbedeutende Zulage
zu ihren Gehalt. Außer diesen in Facultäten getheil-
ten Lchrern giebt es noch 3 andere, welche in der Relis
gion und in neuern Sprachen, 5, welche Anfängern in
den alten Sprachen, 9. welche Anfängeru in der Music
und im Componiren Unterricht ertheilen. Zudem noch
ein Gärtner, cin Fecht: und 6 Tanzmeister. Die
Academie wird durch cinen Intendanten verwaltet:
außer ihm führen 14 Officiere und 10 sogenannte Hof-
meister die Aufsicht; jeder hat cine gewisse Antahl
junagr,Lez:to unter seiner besoudern Aufsicht Die Stif-
tung cene, Dm Herzoge jährlich zwischen 70 undQooco Guiden.

Dies ist alles, was sich über diesen Gegenstand in
dem Buche findet.

Ze
Beschluß der im vorigen Stücke abgebroche:

zen Studenten : Gefeoe auf der hiesigen
X. Si quis non invitatus ingerat fe obttudatue;

ubi celebrantur nuptíae, vel alia agitur fodalitas
certorum , infignis haec immodeftia. poenam carceris
adíuucam habebit, Pledeturautem ille hoc gtavius,
quo fe immoderatius ibl gefferit,|Vid,edictumcon:

zra
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tra homines in nuptiis et alibi moleflos , de g. Iul,
174.1
7$E Nemo; neglecta decentis habitus verecun-

dia, prodeat in publicum, wel per plateam, toga
cubiculari indutus: nemo extra domum fumanti fi-
flula ab ore porrecta vagetur. ^ Profecto inuerecuns
diae huius morumque plebeiorum poenam in carcere
juct quisque, in eabdem vel per cuftodes publicos ex-
templo deducendus, —Admoniriones crebrius fatlae
d. 20 Tal, 1733. d g. April. i244. d, it. Inu. (748.

XIi, Praeledtionibus docentis cuiusdam qui ultra
XII dies inrerfuerit, ad foluendum ei ordinarium
honorárium obligatus erit, Soluétque boc ipfum jn-
tra proxime fequentes XILLI. dies, jacturae fecurus,
fi culpa doctoris lectiones Ceffent, vel alia ratio legi-
timam. compenfadionem poftulet, Quem quidem
praenumerandi morem, proptcr iugratos: plurimos,
ftimulandosque alias focurdes, et apud nos introdus
&amp;um, nemo docentium, neque fuo ipfius, neque ali-
orum praeiudicio, temerabit, fultus, (i rite curet;Redoris potentia,—Itatandemffarutumetpublica-tumde 17. Augufli 1750.

Xil, Quum non omues fecum habitent, et cut-
tám norint fupelledilem fuam, cautum «3&amp;fimpetis,
ne quis mercarorum ultra decem thaleros cuiquamcredat,/Artificesitem,opificesque,etquivariapotionum genera, aliaque ad luxum comparata ven-
dunt, caueant, ne fumma crediti thaleros excedat
quinque. Nec enim forum academicum illi alias,
nifi fruftra, imploraverint. —Videat autem quisque
ftudioforum agatque, ut fidem tueatur, et expediat
nomina; immunitatem enim ac impunitatem fibi pro»miferit nemo,—Edidlaillarecent;usadfixad.Febr. 1745. et d. 10 April. 17474

XiV. Specimina nequitiae , hoc eft, famofa care
mina et,pafqnillos nemo edat, nemo diuulget, dete-
ftentur omnes, Quodfi homo nequam aliquid famofi
emifetit, ab.honeftis fupprimatur, et noftrorum

quisque civium , quod inpipus mahus venerit mu-* 8 plar,
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plar, fioe mora et (ine defcripta copia, fi Numen

veretur, Redori exhibeat,|Quodquineglexiffefuesrit convictus, is pro auctore, vel pro focio ciiminis
habebitur: icerte condignam iniqui receptatoris nondeclinabit poenam,—Pulicatumia.coutrafamofoslibellos d, 14. April, ioo. ez plenius d, 3. Febr,
1732.

BY: Si quis, couvidor, vel alius beneficiarius
publicus, legibus atque edictis minus obtemperarit,
js ipfo facto excidet beneficio, falva reliqua poena,
Vid, Ediclum contra tenebriones d, t. INov, 1642,
juod et fpeciatim de fugiendis vefpertilionum mori»
[i; beneficarios mouet, :

4.

DE MEETM age unterm 28 May d. J. ein Einfoder en
dict wegen der Kosten des für die Her ifoderungs!

kenburg - Schwerin und Güstrow zu rrogthümer Meck-
Reichskriege zu stclenden Contingents , gegenwärtigen
in Folio beträgt, publiciret gens Js 6 uic
find: ÿlgende bic biefi ß ^ n demselben
aif Beltimmungen rn Academie . Verwandten ere
schnitt yon den Eximirten n eut Ab;
e ktehende eps EB

W e Ulk àtbe

JUNE REGp:;r. ; Magi x ; ,

cccUuà) bend
.Ir. ihres Gehalts 2 Rthlr. 2) Þ fello
ordinarii. academische Privat- Docenten, Hlagistriunb Dod&amp;ores legentes centet, Magiftri

CHutger — vou 100 Rihlr.
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ihres Einkoinmens x Rthlr. , Dié Beistlichen haken ihr
Einkommen nach.ihrein besten Wissen selbst gewissenhaft
anzugeben. ~ , Geistliche Wittwen und Studiofi sind
gänzlich frey.-» Da ich diejes Gegenstandes doch noch
werde gedenken müssen, fo beguüge ich mich jctzt, den
Innhalt des Edictes anzuführen.

Durch eine dem Ediete beygefügte Berechnung ist
übrigens die Ungewisheit, darin man sich wegen der eis
gentlichen mecklenburgische Quote zuui Reichscontingente
bcfand, (vergl. Hagemeister , $195) pm Theil ges
hoben. Das. in diejem Jahre ausgeschriebene Triplum
ist folgendergestalt angegeben : x) für die Herzogthüs
mer Schwerin und Güstrow mit Inbegriff des Star-
gardschen &amp;reifes , jedoch mit Ansschluß von Wismar
Pdhl und Neukloster zu 5313 M. z. V. unb 4643 M.
z. F. 2) für das Fürstenthum Schwerin zu 60 M. z.
P. und 31 M. z. F. und 3) für das Fürstenthtim Ra-
ai zu 14 M. 4. P. und 24 M. i. F. Anch ist derSchwerinsche Antheil von gesamten 1125 M. zu 510
M. z. P. und 425 , M: z. F. so wie der Strelitzische zu
95 M. z. P. und 95 M. z. F. angegeben. Es komt
aiso nun nur noch auf die näheren Gründe dieser Bes

rechnung au, die vrG"mal is ad nungenin Gelde behandelt, und es beträgt die Uspen
Reuterzu 300 Fl. und den Fußgänger zu x20 F|. gerech-
net, zusammen 233633 Fl. 20 Kr. im Vier- und Zyanzig-
Gulden-Fuße, oder 129796 Rtihlr. 14 hl. 2 pf. in Golde.

5.

(Eine Krankheit, welche den Hrn. Prof. Ziegler in diersem Sonimer befiel, ist durch ihre Langwierigkeit die
Veranlassung geworden, daß er den Ruf nach Jens
wieder ablehnen müssen, und eite hiesige Stelle behal-
ten wird. Sein Arzt hielt es sehr bedenklich für ihu,
sich bey anhaltender Kränklichkeit den Beschwerlichkeiten
zu unterziehen, die von einer Amtsveränderung nicht
wohl zu trennen find: und er entschloß sich also endlich,
die Sorge für sein Leben .und seine Gessuudheit der$
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eBerbe(ferung seiner äußern Glücksumstände vorzuziehen.
Nach geschehener Anzeige hievon ist er in seiner hiesigen
Stelle landesherrlich bestätiget worden.

6,

Rostocksche Monatsschriff. Herausgegeben von D.
' Burchard , d. A. und D. Roppe. Zweyten Ban-

des Sechstes Stück 1701. Reostock, bey den Her-
ausgebern. 47 Bogen in Octav. '

Rostocksche Monatsschrift. Herausgegeben von D.
Burchard, d A. und D. Koppe. Zweytcr Band.
Rostock, bey den Herausgebern, 1793.

gi" Schlusse des Auguktmonats d. J. ist dieses Stück“A erst vertheiler worden, das 1.) den Beschluß von
Herzog Johann Albrechts Tagebuch, 2.) den Be-
schluß des Promemoria die Strasburgischen Canonie
catc betreffend, und 3.) Hrn. Mag. Ahlwardts lle-
beriezung der 5 Satyre des Ariost über die Ehe, in
Jamben, enthält. (3. B. S. 384 )

7e
Ueber die lezten Veränderungen mit der Bank und dern

Selze=en in Dännemark. Nebst einigen allgemei-i ntersuchungen, betreffend wesentliche Puncte bey
Leihbanken, an den Hrn. Matthias von Drateln
vou Johann Nicol. Tetens. Kopenhagen, 1793,
bey C G. amet, G»bu unb Compagnie, 10 $59;
gen in gr Oc

G^ genauere Nachricht und Vertheidigung der aufdem Titel bemerkten Finanzoperation in Dännes-
mark, auf deren Inhalt ich mich nicht einlassen kann.
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Den 22. October 1793.

I .

LIadéx pfaéledionum in Academia Roftochienfi per
feiieltre hibernum a die XV meufis Odobris anni
MDGOCLXXXXII habendarum,, Litteris Adleti-
auis. x Bogen in Quart.

6$. bou nâchsien Halbjahr wollen die hiesigen
A Lehrer nach diesem Lections - Verzeichnisse fol-geude Vorlesungen halten.

I. rofefforen.at: MESAaM 1) Herr C. Y. Hart-
mann, über die Oogmatik nach dem Carpzois' Ilund
10 Ubr, über die Polemik nach eigenen Dictaten um
11 Uhr, über die Eregetik nuch dem Baumgarten um
2 Uhr, Disputiräbungen über thcologische Sätze an
2 Tagen um 3 Uhr, über die augsburgische Confession
und bte symbolische Bücher unserer Kirche um
4 Uhr. 2) Or. Prof. Pries, über die Sprüchwdr-
ter Salomons um ro Uhr, -über den ersten Theil der
Kirchengeschichte nach dem Schröckh um 11 Uhr, und
über die. Evangelien des Matthäus des Marcus und
des Lycas nach dem Griesbach um 2 Uhr. 3) Herr
Prof..Martini, über die Moral, eiue Fortsetzung
vom votigen Halbjahre, um 8 Uhr, über die Dogina-

tik um cr Uhr, über die Briefe des Paullus um2libr,uid öffentlsh zuin Besßuf des Seminarii die Homilesr.
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4) Hr. Prof. Ziegler, falls es seine Krankheit erlau-
ben sollte, über die Dogmengeschichte um 10 Uhr.
Oeffentlich wird er die Vorlesung über den Brief an
die Römer, welche im abgewichenen halben“Ighre
unterbrochen worden, bcendigen, und die Erkläruigen
des Bricfes an die Ebräer hinzufügen. .

11. Juristische Facultät. 1) Hr. V. D. N7artini,
über dix Institutionen nach dem Höpfner , über das
Lehnrecht nach dem Püttmann, und über das mecklen-
burgische Recht nach eigenen Dictaten. 2) Hr. Prof.
YOiefe, über das mecklenburgische Staatsrecht nach
dem Hagemeistcr , ein Examinatorinm über das cano-
nische Recht an 2 Tagen, und ein Privatissimum über
das bürgerliche Recht an 4 Tagen, beydes um 3 Uhr.
3) Prof. Eschenbach , über die Pandekten nach dem
Hellfeld um 11 und 2 Uhr, und ein Disputatorium
nach dem Walch. 4) Hr. Prof. Weber, über das pein-
liche Recht nach dem Meister um s Uhr, die Institus
tionen nach dem Waldeck um 2 Uhr , und öffentlich
die Theorie des Civil-Processes. 5) Hr. Prof. Posse,
über das deutsche Necht nach dem Runde um 10 Uhr, das
Lehnrecht nach dem Böhmer um 1.1 Uhr, und öffent-
lich an 2 Tagen das Fürstenrecht um 3 Uhr, auch auf
Verlangen die juristische Encyclopädie nach dem Hugo.
Wr Dicinische Facultät. 1) Hr. . G. C. R.

Spangenberg über den zweyten Theil der Therapie.
2) Hr. H. R. Vogel, äber , die. Arzneymittellehre,
über die clinische Arzneygelahrtheit, und über die
medicinische Encyclopädie. 3) Hr. Prof. Weber,
über die pathologische Semiotik nach dem Delius um
10 Uhr , über die Physiologie! nach dem Jadelot
uin 2 Uhr, und über die Pathologie nach dem Junker,
auch öffentlich über die Kennzeichen der Verfälschung
bey verschiedenen Arzneymitteln. .4) Hr. Prof. Jos
sephi, der die Morgenstunden zu den Sectionen an-
wenden und um 2 Uhr die anaeomischen Demonstratio-
nen hinzufügen wird, über dic Physiologie um 3 Uhr,
und über die Manual-Chirurgie um 53 Uhr. Srprof. Yoloe, über die Hebammenkunst an 4 Tagen
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um 4 Uhr,, über dieKigderkrankhciken an 3 Tagen um
s ui uud Met über die populaire Medicin an

1V. pbilofopbifibe Facultät. 1) Hr. Prof. Ber-
cker, über die natürliche Theologie, und für eine be-
stimmte... Anzahl von Zuhörern praktische Uebungen
über die Logik. 2) Hr. H. R. Tychsen , Fortischung
der cursorischen Lectionen über das A. T. und den
Alkoran ,. üher die Anfangsgründe der rabbinischen,
syrischen und arabischen Sprache, und iber die Lehre
von den Orientalischen Münzen. 3) Hr Prof. La-
sius, über die rômischen Alterthümer nach dem Nien-
port. 4) Hr. H. R. Rönnberg, über das allgemcine
Staats und Völkerrecht nach dem Daries nm 8 uhr,
Iber das mecklenburgische Staatsxecht nach dem Hage
meiker um 2 Uhr/ uud ver Eurs uhr.
z) Hr. H. R Witte, über die Logik nach dem Jacob
um 8 Uhr., über die vhilosephilce Moral nach denx
Schmid um 10 Uhr, über das Raturrecht nach dem
Höpfner um 3 Uhr, uud über die allgemeine Eucyclo-
pädie .und Methodologie an 2 Tagen um 2 Uhr.
6) Hr. Prof. Schadeloock, über die Logik und. Me-
taphysik nach dem Feder, über die reine cheurisevsatik
nach dem Segner , über die bärgerliche Baukunst nach
dem. Suckow, und öffentlich über die Gnomounik.
7) Hr. Prof. Hecker , üher die Arithmetik, come
trie und ebene Trigonometric nach dem Kästner, über
die Mechanik oder Optik nach dem Karsten, und
dffentlich über die Anfangsgründe der Buchstabenrech-
nung uud Algeber. z)he Ptof. Karsten, über die
reine und. angewandte athematik nach seines Bru-
bers Auszug m 9 und 10 Uhr, unb privatifüne über

tW!Aor Rie s plu d
Virthschasts „Gebäuden. 9) Hr. H- N. CERCA
üher die taatengeschichte nach dem Meusel um g Uhr,
über die Reichsgeschichte tach dem Pütter, und priv
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tissime über die Geoqraphie nach dem Gatterér und
den Schrämblischen Charten....10)Hr.Prof.Link,über die Experimental - Chemie um 10 Uhr, :über die
Lehre von den Giften um 11 Uhr, über die Experi-
mental. Physik nach dem Erxleben und Lichtenberg um
2 Uhr ; und öffentlich über die cryptogamischen nnd
die im Winter und Frühjahr blühenden Pflanzen.

II. privat: Dorenten.
I. Inder Theologie. Hr. Mag. Tarnow, Fortses

kung der Vorlesungen über das N. T. verbunden mit ei-
ner Anweisung, Gegenstände der Predigten daraus her-

icit "In der Wetegelabrtbeit. . 1) Hr. Doct.
Burchard ,. d. A über die Justitutionen nach dem
Höpfner, auch.auf Verlangen ein Examinatorium und
Dissputirübungen. 2) Hr. Doct. Beselin , über die
Institutionen nach dem Höpfner. 3) Hr. Doct.Bur-
chard. d. J. über.die Institutionen nach dem Waldeck,
und über das Criminairccht nach dem Meistex , auch
ein Privatissimum über das rdmische Recht. 4) Sor.
Doct. Wiese, über die Paudecten nach dem Hellfeld
unm 8, 10 unb 2 Uhr, imgleichen privatissime über das
Stggtsrsebt oder das ius ciuile privarum, 5) Herr
Def:Brandenburg über. die Institutionen nach

hi, In der Philosophie. 1) Hr. Mag. Pla:
gemann, Fortsctzung seines Privatissimi. %2) Herr
Mag. Ludewig, außer den Anweisungen zur engli-
schen. Sprache , über die Reichsgeschichte nach dem
Pütter. 3) Hr. Mag. Teo liber bie pbilofo:phische Moral. 4) Hr, Mag. Westphal, über die
Geschichte der griechischen Litteratur. ‘z) Hr. Mag.
Siemssen, über die Naturgeschichte tach. dem Blu-
menbach und die Oeconomie .nach dem Beckmann,
auch privakissime über die Mineralogie nach dem Lenz,
nain eine Anweisung zu den occidentaleschen

Ueber
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2.

Ucber die Schulzenlehne im Herzogthum Mecklenburg,
vom Kanzleirath von Rampy; zu Neustrelitz, 1793-
6 Bogen in gr. Octav.'

Uum bcsondern Titel habe ich eine Abhand-“ jung vor mir, die, wie der Columnen-Titel ergibt.
cigentlich das ersie Stück in einer Goammling: mebre
rec 9tuf(áge ift... fYtansel bat jar fdjow- iben Sé
leàis iuridicis Roftochienfibus L 4 . viescn Ge-

genstand. berühret , aber nicht solchergestalt, daß eine
weitere Erörterung überflüssig wäre. Der Hr. Verf.
verdient also Dank, daß er fich die Mühe gegeben
Dat, eine gut geordncte und hinlängliche Nachricht
von den Schulzenlehnen im Strelitzischen, denn im
Schwerinschen finden fid) dergleichen nicht, zu geben.
Sie sind wirkliche Lehne, die nach dem gemeinen Lehne
recht zy beurtheilen sind , bey denen aber . des beson-
dere Lehnrecht der mecklenburgischen Rittergüter keine
Anwendung findet, und (ie zeichnen sich hauptsächlich
durch folgende Stücke aus. Für dcn Genuß des Schul-
zengehöftes muß der Besitzer das Schulzenämt über-
nehmen, .und einige damit veroöundene Pflichten er-
füllen. Diese letzteren, wohin chedeß besonders die
Haltung eines Lehnpferves und’ dic gciftung PURiiU
cherley Fuhren gehörten, sind in der Folgeigrößtentheils
in ein fesistehendcs Dienstgeld verwandelt: nur die
Wildfuhren, des Ausfuttern einiger Hetzhunde, das
Ablager für die Jagdbediente tmb andere Kleinigkei-
ten ran noch beybehalten. Dahingegen ist derselbe
vun den Bauerdiensten vdllig frey. Jetzt werden nuv
Bürgerliche angenommen, wenn von einer neuen Be!
lehuung die Rede ist. Auch stehen die Besitzer der Schul-
zenlehne, als keudorum ignobilium, nicht unter der Lehn-
kammer, sondern nach Verschiedenheit des Gegenstandes
unter der Kammer und dem Amtsgerichte ; indem gegen-
wärtig alle Lehne dieser Art zu den Durnainen gehdren,
und sich kein Beyspiel eines von einer Privatperson abs
hängigen Schulzenlehnes 2o findet. An Landemial!3 5
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Geldern werden 4 pro Cent. gegeben. Eine Verafter-
lehnung wird nicht gestattet. – Irn einem Anhange
sind inehrere Lehnbriefe und einige andere zur Erläutes
rung ‘dienliche Urkunden beygefügt.

|&gt; q

gis io mates (3. B. S. 119.) einen Auszug ausEU dein Testamente des secl. Oberpostdirectors Theo-
dor Friedrich v. Smith abdrucken ließ, um dadurch
eine genauere Nachricht von dessen Vermächtuiß für
die hiesige Academie zu gebeu, hatte ich einen vidimirs
ten Ertract dieses Testamentes vor mir, und konnte
also in dessen Richtigkeit kein Mistrauen seßzen. Die
Folge hat aber ergeben, daß der vidimirende Nota-
rins nicht alles vollständig extrahiret habe, was zu
diesem Gegenstande gehöret: ich muß alfo. mod) fol:
gende Zusätze nachholen. J .

- Ul. Fernerer Auszug. aus dem ám 5. Sept. t733.
errichteten und am . 3. Nov. eben desseibén Jah-
res publicirten Testamente *).

s. 12. Im übrigen ist mein Wille,, daß nach mei-
nem Tode vor allen Dingen äber meitien Nachlaß ein
richtiges Inveutarium verfertiget, und die etwa vor-
handene Palliua daraus abgetragen und berichtiget,
ancrest solches geschehen, und völlig zur Gewißheit
gebracht worden, was die reine und unbeschwerte Maffa
hcreditacia bleiben werde, weder einige Legata noch

Fides was den Hauptstnhl betrifft, ausge-ret. wexden.. . . J

ch 13. Von den zur öconomishen Profession in Rostock
ausgesetzten Fünftausend Rtlr. werden aber chender, bis
alles Obige in Ordnung und das Werk znr völligen
Richtigkeit ish, auch keine Zinsen bezahlet. Uud da im
übrigen ich meinen vorhin gesctztenHerrn Erbendahin vin-
culiret, daß er jährlich zweyhundert Rktlr. zu Vermehrung
des Capitals beylegen sollte: so will solches in Be-
tracht meines jetzigen Herrn Erben auf Hundert Suisun

NUN N dll
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(ub zwar nochj dazu auf den Fall ermäßigen , wenn
etwa nicht. gar zu große Unkosten in einem oder andern
Jahrgang verwandt worden, maßenin solchem Jahrs
sang c "etwas zurücke zu legen üb.rall nicht schuldig
eyn soll.

1V. Codicill vom 6 Oct. 1753.
Indem die rostocksche Academie mir dergestalt zu

Herzen gewachsen , daß ich selbiger vorzügtich gerne
das Meinige gönne : so bleibe auch noch bey der ber
ständigen Meynung, daß auf eincn Vergleichs Fall
dieser von meinem Herrn Erben auch bis anf: den.gan-
zen Werth meiner Güther , jedoch nach Abzug aller
Schulden, Legaten, tc etwas ausgesetzet werden könne.
Jedoch müßte 1) Herzogl. Kammer gar krine Concurs
renee bey diesem Werke behalten, sondcrn die Admini-
siration einem Dritten , welchen meine Erben dazu be-
nennen, überlassen ; auch 2) bey diesem vermehrten
Legato alle diejenigen Umstände beachtet werden, wel-
che ich im Testament von dem ersten bereits erfodert.
3) Meine Güther seyu solchen Falls aber sofort, jedoch
an keinen Porentiorem, zn verkaufen, und kann alsdann
das dafür zu lösende Geld entweder darin oder anders
wärts nach Gutfinden sicher beleget werden. tc.

Ich werde. künftig von diesem Vermächtnisse noch
weiter zu reden Gelegenheit haben. VA

Ueber die zweckmäßige Beschäftigung des Jünglings,
der sich dem Studiren widmet. Womit zu der am
16ten 17ten 18ten September *) öffentlichen Prü-
fung und Nedeübung alle Freunde des Schulwesens
ehrerbietigst einladet I. G. Schmidt, Prof. und
Rektor der Domschule. Schwerin, gedruckt mit
Bärensprungschen Schriften 2 Bogen in Octav.

Ef ist hier von der Vorbereitnng zur Academie, die
„ auf einer Schule zu erwarten ist, und ungefähr

mit dem. vierzehnten Jahre des Jüuglings ihren An-
fang zu nehmen pflegt ; die Redes In einigen einzel

.. nen

*y Hier ist etn Wort ausgelassen.
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nen Bemerkungen, die vielleicht nach localen Verankaß-
sungen gewählt sind, vüget der Hr. Verf. , daß man
von dem Stchulunterrichte bisweilen zu véet fodere.
Dann folgt eine Anzeige der abgegangrnen Schütcr
und der in dem letzten Jahre gegebenen Lectionen, wor
bey mir aufgefállen ift, daß ein exercirium exrempor
rale an die Stelle von Ovids Verwandlungen, und
das N. T. an die Stelle des Homcr getreten.

y.

S». dex Ostermesse hat der Herr BürgermeisterKRoppe seine hiesige Buchhandlung scinem
Schwiegersohne, dem Hrn. Stiiler, überlassen. Er
hatte dieseibe 1739. hiesclbst angefangen, und ihr mch-
rere Beträchtlichkeit verschaft, als die übrigen Buch-
handlungen hiesiger Gegenden erlangt haben. . Scrit
1760. Michaelis, da Berger, der in Gesellschaft mit
Bödnern in Wistnar einen mäßigen Buchladen hie-
selbst hatte; mit nach Büähtowgieng , ist sie die einzige
Bnchhandiung hicselbst geblieben. Bey ‘dem erhcdoli-
chen Einflusse, den eine gute Buchhandlung und eine
Academie wechsciscitig auf einander haben , (das was
Michgelis in scinem Raisonnement über die prote-
stantiszhen Universitäten g. 190, über diesen Gegenstand
far, durfte noch einiger nähern Bestimmungen bedür-
fen,) wird es nicht überfläsfig seyn, diese Veräuderung
bier zu bemerken.

6.

Specimen iuridicum,. quo paucis differitur de bono-
rum poffeffione eiusque adhucdum. in foro facien-
da applicatione auctore Io2. Carol, Guflav Wolff,
Roftochio:« Megapolitano. Goettingae ,. typís. lo,
Henr, Schulziüi . Acad, typogr. MDCCXGIM,
2 Bogen in Quart. .

(e in Absicht des innern Werthes,'als desäußern Umfangs sind. es allerdings pauca , die in
dieser durch das Sassische Stipendium veranlaßten
Abhaudlung vorgetragen werden.
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c ein Aeecee:
dat in feüdis ? n A MEE Roftochienfis
lurecobfultorum Ordini pro fummis confequendis
honoribus oblatnm ab au&amp;ore Iobaune Gottfrido
kbrabamo Weber, Grabouio. Megapolitano, Ko-

n 1798 » typis Adlerianis, ^ 35 Bogen in
... 4 p M

ueuenhandelt: und ich habe nicht gefunden, daß in
Suit auf bas. geriet Recht hier etwas vorgetra- '
gen worden, was vou andern nicht ebenfalls schon an-
geführt wäre. Denn die Ausnahmen, wenn der Lan-
desherr im Falle der Nothwendigkeit, gegen Entschä-
digung derer, die darunter leiden, vom Rechte abweicht,
($ 12.) oder besondere Verträge den Gesetzen derogis
ren, (§ 13. 14. 19. 20. 21.) treten bey allen Gegens
ständen ein:. und die Neben-Frage: ob der Vater zum
Nachtheile der legitimirten Kinder sein Vermögen in
Lehne verwenden könne, (s 15. 16.) gehöret, wie
auch hier. erinnert worden , eigentlich zu diesem Gegeu-
stande nicht. Ich bemerke also. bloß, daß der Hr.
Verf. die richtigere Erklärung, nach welcher auch dis
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durch eine nachfolgendr Ehe legitimirten Söhne vom
Erbrechte im Lehne. auszuschließen sind , vertheidiget
habe. Außerdem ist noch anzuführen, daß in den bey-
den letzten Paragraphen auf das mecklenburgische Recht
besondere Rücksicht genommen sey. Auch bey uns kön-
nen legitimirte Söhne nicht succediren: denn wenn
unsere Lehne gleich den Gläubigern ‘des Lehnmannes
verhaftet werden , so kann man vun der einen Abwei-
duug von der Regel doch nicht auf mehrere schließen.
Nur bey neuerworbenen Lehuen, gesetzt auch , daß Res-
versalvettern mit investiret worden, kann der Besitzer
mit Zustimmung des Lewnherrn zu ihrem Besten eben
so disponiren, als ihm dies überhaupt , der von Tor-
now angeführten Gegengründe ungeachtet, zugestanden
werden muß. Ferner können legitimirte Töchter das
Erbjungfernrecht nicht verlangen , da die Legitimation
kein Successions Recht im Lehne gewähret, und der-
gleichen specielle Bestimmungen kcine ausdrhnende Er-
klärung zulassen. Behauptenu gleich auch hier von
Lowzow und Tornow das Gegentheil aus dem
Grunde einer bey der Legitimation eintretenden Fiction :
fo ift. bod) diese sclbst aus dem römschen Rechte nicht
rlnmal zu beweiscn.

ge

io irtemee (rm. 165.) Babe id mir vorbehalten, über d n Man-
gel einer Anleitung zum Referiren und Dec m mr
der hiesigeu Academie noch eine umstäudlichere Mach m
ju geben Stel i einer 2i

mating i 2 nu su EbrMd
wiSioiuit,utiri RN em eten Lertionsverzeichnissen im. fusi d t einen
e Eie Voi

bit

5
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bit cit Selatorium tünfden màgten. (1 B. S. 195.)
Vermuthlich war es seiner Bemerkung entgangen , daß
meistens nur einer der Professoren auf den Academien
ein solches Collegium lieset, und er hatte also nicht da-

ndnMt nine Lin von allen erwartenet.
"nb veranlaßte diese Aeußerung bey mir wirklich

den Entschluß, abwechselnd. ein Relatorium zu lesen,
obgleich viele Studierende nicht nöthig finden, sich. dar-
auf einzulassen, und also keine große Anzahl von Zu-
hdrern zu erwarten war. Nur hielt ich nach wieder-
holter Ueberlegung nothwendig , dazu eine andcre Ein-
richtung zu machen, als ich in Rostock und in Leipzig
gefunden. Mir wurden nämlich von meinen Lehrern
zur! Uebung solche Acten gegeben, die an die Facultät
zur Abfassung eines Erkenntnisses eingesandt waren.
Dies hat aber die Unbequemlichkeiten, daß diese Acten
defect ünd beschmutzet werden können, daß die Aus-
fertigung dadurch aufgehalten wird, daß bisweilen
über den Inhalt der Acten und der abzufasscuden Ur-
thel Aeußerungen verbreitet werden dürsten, die zn
der. Zeit noch nicht gemeinkündig zu machen sind, daß

;:
gemacht, und daß die Acten, die man eben zur Hand '
hat, nicht immer genau zu den verschiedeneu Abthei-
lungen des theoretischen Unterrichts passen. Ich hielt
mich daher nicht berechtiget, meinen Lehrern darin nachs
zuahmen , und es blieben also nur zwey Wege übrig,
nämlich entweder alte völlig abgemachte gerichtliche Ae-
ten dazu zu wählen , oder sich solche Acten abschreiben
zu lasscen , welche zu dem Lehrbuche passen. Auch bey
den ersteren Wege blieb immer zu bcsorgen, daß die Ac-
ten defect oder beschmutzt werden mögten, und gleich:
wohl in der Folge noch irgend ein anderer Gebrauch
derselben nôthig werden könnte; der zweyte Weg war
also unstreitig der Beste , nur erfoherte er Kosten, die

ich selbst zu übernehmen keien Beruf fand. Ich mne
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mid) alo wur Michaelis x789 an die Herzogliche Re
gierung, zeigte dersciben meinen Entschluß und die da-ey eintretenden Schwierigkeiten vor, und erbat mir
ioo Réthlr. zu den Kosten der nöthigen Abschriften,
und eine Verfügung an die hiesige Iustizkanzley und
E. E. Rath, daß ich.. die crforderlichen Acten zu dem
einen oder andern Gebrauch erhalten möge.

Es ergieng hierauf folgendesRescript an dic herzogliche
Justizkanzley : „„ Friederich Franz, v. G. G. H. z. M.
§. Unsern ?. Wir sind gnädigst gesonnen, dem hies
neben angebrachten Gesuche des Prof. Eschenbach, daß
ihm zum Nutzen für die dort stndirende Inugend mit
Communication brauchbarcr Actenbünde schon abge-.
urthelter Processe aus der ältern Registratur cures Col-
legii an Hand gegangen werden möge, soviel immer
tbunlid), mill(aprige Grbbrung angedeihen zu lassen.
Dieserhalben habet ihr, daferne nicht etwas (cbr ev
hebliches dawider einzuwenden ist, dem Registrator auf-
zugeben - nach qcpfiogenet Besprechung mit dem Sup-
plicanten über die Art der zu sichernden richtigen
Wiederzurüicklieferung der ausgeantworteten Acten,
und eine billigmäßige Ergözlichkeit für seine Mühe,
demselben mit Zustellung der begehrken Acten, jedoch
gué..edesmalige vorgängige Anzeige bey eureu Colle-
gio, nicht zu entstehen. An dem t. und Wir, tc.
Schwerin, den 1. Oct. 1789. ,, Zugleich ward ich an
E. E. Rath wegen der von demselben zu erhaltenden
Acten verwiesen.

Von dem letzteren 'erhielt ich nun zwar dic Versiche-
ruug, daß mir in der Maaße, wie dieses Rescript vor-
schreibt , Acten communiciret werden sollten. Allein
die herzogl. Justizkan;ley fand Bedenken, dieses Rescript
in seinem ganzen Umfange zu befolgen. Mir. ward
die Communication der Acten an sich bewilliget , aber
nur zur Abschrift derselben, und unter der Bedingung,
fic keinem meiner Zuhörer zuzustellen. Ob fich der
Grund gleich nicht misbilligen ließ : so genügte mir
dies doch nicht, solange die zu ciner solchen Abschrift
erfoderlichen Kosten nicht auch bewilliget worden. Es
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ward. hicdurch ein Bericht dieses Dicasterii an die her-
zógl. Regierung veranlasset, der noch einige Beschräns
kungen vorschlug, und nachstehende beyde Verordnun-
gen an mich und an gedachtes Collegium zur Folge
hatte. 1) „Friederich Franz, v.1 G. G. H. i-
M. re. Wir communiciren euch den Bericht
Unjerer dortigen Juftizkan;ley in Betreff cures Gesuchs
um Hingebung verschiedencr Voluminum actorum aus
der Kanzley -Registratur zum Behnf eines Collegii re-
larorii hieneben-abschriftlich : und wie Wir die Bedenk:
lichkeiten der Referenten völlig begründet sinden, fo
haben Wir nunmehr bcykornmendes. Rescript an die:
felben erlassen. Euch überlassen Wir es gnädigst, ob
ihr von dieser Anordnung Gebrauch machen wollet,
oder nicht etwa den Ankanf gedruckter Acten geraches
ner findet. deren sich die Docéenten auf andern Acades
mien bedienen, un darnach Ausarbcitungen von ih-
ren Zuhörern machen zu lassen, und die, weil sie rein
juristische Fälle zum Gegenstande haben , die nach ge-
meinen Rechten zu beurtheilen sind , fast zweckmäßiger
scheinen, als in welchem Falle ihr demnächst wegen
der Kosten weitere Verordnung zu gewärtigen habet.
Wornach tc. Schwerin , den 14. Nov. 1789. '
I1)..„Friederich Franz, v. G. G. H. z. M. tc. Eure
gegrüudete Erinnerungen wegen des Gesuchs dro~Frsf.
lEschenbach um Hingebung verschiedener Voluminum ,
actorum u$ DI Kanzlen - Registratur zum Behuf ei- v
nes Collegii relarorii haben Uns zu der abschriftlich
beyliegenden Antwort an den Supplicanten vermogk.
Sollte demnach der Prof. Eschenbach bey seinem Wuns
sche beharren, einige abgeurthelte Acten aus älteren
citet qu. feinem obgedachten Behuf zu haben : so ha-
het ihr ihm damit, wiewohl nicht anders, als in der
Maaße an Hand zu gehen, daß ihm Abschriften ders
selben y mit Weglassung der Nahmen und Wohndrter
der Partheyen und Subltituirung anderer willkührlis
cher Nahmen, mitgetheilet werden.. Die Abschriften
habet ihr auf Kosten des Prof. Eschenbäch nach mdg-
ligst genauer Behandlung Pope zu lassen. det
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dem tc. Schwerin, den 14 Nov. 1789. ,„. Diese
Rescripte machten es nun nothwendig , der Herzogl.
Negierung nochmal vorstellig zu- machen, daß ich die
mir bekannten gedruckten Acken, insbesondere die Clap-
rothsche Sammlung zu meinem Zwecke nicht einge:
richtet gefunden, nnd daß ich also meine Bitte wegen
des Geldes zu den Abschriftsgebühren wiederholen, auch
um einige andere Modificationen dieser letzteren Vor-
schrift nachsuchen müsse. Auf diese am Schlusse des

chats reine Resolution crhaltear mud u felseutcr
Jahre bestimmte mich ein hinzukommender Grund völ-
lig, diese Art der Vorlesungen vorläufig aufzugeben.

Aus dieser unständlichen Erzählung wird sich eines-
theils ergeben, daß, wenn auf der hiesigen Academie
noch nicht alles so vollständig eingerichtet ist, wie es
in der Folge werden muß , solches häufig in Hinder-
nissen scinen Grund habe, die durch die Bemühungen
hiesiger Lchrer zur Zeit nicht zu heben sind, und auf
andern Academien nicht in gleicher Maaße eintreten:
Man wird also zusrieden seyn müssen, daß den im An-
fange vorhandenen Mängeln nach und nach abge-
bolfen werde : hoffentlich werden die bisherigen, wenn

gleich, langsamen Fortschritte nie völlig unterbrocheni. Andernthcils aber wird auch daraus erhellen,
daß dem Hrn. D. K. oft die Nachrichten ganz abge-
hen, aus denen ch zuverläßige Resultate ableiten
ießen.! fern er übrigens die Anleitung zu Decretiren mit

der Anleitung zum Referiren verbindet, und auch von
jener behauptet, daß fic hier nicht gegeben worden , co
ist das ganz ungegründet. Das Wesentliche derselben
wird bey den Vorlesungen über den Proceß vorgetra-
gen, in welchen es sich bequem mitnehmen läßt. Als
eigene Wissenschaft pflegt es zwar sonst gewdhulich auf
Academien nicht behandelt zu werden : indeß ist das
doch auch schon von mir , obgleich privatissime gesche-
hen; und zwar, da Vangerows Lehrbuch mir nicht

zweckmäßig genug schien , nach eigenen Dictaten - "
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ich vielleicht. in der Folge zu einem ordentlichen Lehr-
buch umarbeiten werde. Hierin bedarf also seine Ano
gabe ebenfalls eine Berichtigung.

3:
Verzeichniß der Lectionen, welche bevorstehenden Win-

ter in den verschiedenen Classen des Güstrowschen
Gymnasii werden gegeben werden, womit zu der auf
den 30 September und folgende Tage anzustellen-
den Schulvrüfung alie resp. Gönner , Beförderer

Sc N.

Professor und Rector. ' Rostock, gedruckt in der Mül-
lerschen Officin. 1793.
m Wesentlichen it die Einrichtung dieses halben
Jahres den vorigen. von mir schon ausführlicher

angezeigten Einrichtungen gleich : ich begnüge mich

Ms meu emetleuts: Ch
ladung gedruckt : sie ist mir aber bis jettt nicht zu Ge-
sichte gekommen. Wenn die Cassc, woraus der Druck
dieser Einladungsschriftrn bezahlt wird. , es erlaubte,
fie. um eiuen oder zwey Bogen zu vergrößern : so wäre
zu wänschen, daß der Hr. Verfasser, fo wie daruf
andern Schulen üblich ist, und auch von seinen Vor- &amp;
gängern, Richrer und Pries, geschahe, einen kurzen ü
wissenschaftlichen Aufsatz beyfügte. (2 B. S. 304.)

4.
Cm Jahre r791 kündigte Herr Prof. Lrolde auf Subs
AS scription ein Werk an, das unter dem Titel: Bey-

trâge zur Hesundheitslehre für Frauenzimmeruad zur physischen Erziehung der Rinder, nach
nud nach in mehreren Bänden erscheinen, und theils
eigene Abhandlungen, theils Anzeigen und Beurtheis
lungen von Schriften, die diesen Gegenstand betreffen,
theils fremde Ubhandlungen darüber, die sich einzelnoder
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oder zerstreut.. in andern Werken finden, vollständig
vder im Auszuge, theils aber Anecdoten uud Beyspicle
enthalten solte. Es. hat fid) abet keine hiulängliche
Anzahl von Subscribenten gefunden.

5:
M. Dieterich Schröders Kirchenhistorie des Evan-

gelischen Mecklenburgs vom Jahr 1518 bis 1742.
Dritter Theil. ' Rostock, gedruckt bey ChristianMül-

ler , E. EMaths Buchdrucker, 1789. 3 Alph, 12
ogen in Quart.

M' dem Tode des Herausgebers , Hrn. DöetorLange, (2 B. S. 56.) sind zwar nod) bit be»
den letzten Alphabete dieses Theils , der bis 1581 ge-
Het, gedruckt worden : vermuthlich aber wird die wei-
tere Fortsetzung des Abdrncks vor der Hand ganz un-
terbleiben ; weil von den bisherigen Subscribenten
viele abgegangen seyn sollen. Da über die lettteren
Zeiten wahrscheinlich die tneisten ungedruckten Nach-
richten zu erwarten gewesen scyn würden : so mögte es
doch. wohl nicht ganz ohne Nutzen sseun,wenn der Ab-
druck vollendet, und ein gutes Register beygefüget
wäre, obgleich freylich der Werth des Buches scinem
erauge nid)t angemeffen it.

6.

Y"? ber Monatsschrift von und für Mecklenburghat der Verleger den Aufsatz des Hrn. Past. Ha-
ne über Republiken (4. B. S. 133. 183.) auf 21 9o:
gen in Octav unter dem Titel: „Ucber ältere Rrpub-
liken, mit Hinsicht auf die neue französische Republik.
Von P. Hane , Prediger zu Gadebusch. Schwerin,
gedruckt und verlegt von Wilh. Bärenssprung, Herzggl.Hofbuchdrucker, 1793. -» besonders MN ERA,
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RostockschenAcademie.
4. Band. z1. Stück.

Sen 5. 9tovenber 1793.

Le

Der Königl. Schwedischen Academie der Wissensschafs
ten Neue Abhaudlungen aus der Naturlehre, Haus:
haltungskunsi und Mechanik, ‘auf das Jahr 1790.Yus dem Schwedischen übersetzt von Ibrabam
Gotthelf Kästner, Königl. Großbr. Hofrath, der
Mathematik und dcr Naturlchre Prof. zu Göttin-
gen, und Drg&lt;Zeinrich Friedrich Link. Eilfter
Band. Leiprig , bey Johann Samuel Heinsins,
1792. 207 Vogen in Octav.

an 40 Abhandiungen, die in diesem Ban
halten sind, hat Hr. Hufr. Rästner 20,
Hr. Prof. Link ebenfalls 20 übersetzt. Auchs

an dem vorigen Baude dieser nützlichen Sammlung
hat Letzterer schon einigen Antheil genommen.

2.

Jr dem §. 196. des neuen Erbvertrages (2 B. S.63.) ist verabredet worden, ‘’daß die Stadt Ros
stock alle in dee z1 Protocoll-Anlage specificirte, über
tínige 30000 &amp; sich belaufeude, academische Sube
rungen an die Herzogl. Renkerey, ohne von Stadt
wegen. daraus ctwas begehren zu wollen, der Acade-
mie zu deren besscrn Fortkommen lediglich überlasse. "
Vergebens habe ich mich bemähct zu erfragen, was
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und aus welchem Grunde die Stadt davon hätte bes
gehren können: vielmehr ergiebt die angeführte Bey-
lage zum Commissions.-Protocoll , (2. B. S. 63. 64.)
pas datmalen lauter solche Foderungen in Anrege ge-ommen , welche der Academie eigeuthümlich zugehör-
ten, und wobey die Stadt also nichts überlassen kounte.
Iudeß ergab sich bald, ‘daß aus den nicht mit vollstän-
diger Kenntniß der Sache , aufgeführten Pösten keine
30000 &gt; heraus kommcn würden: uud die an eben
der Stelle ertheilte landesherrliche Versicherung , '’daß
von bcr mad) zugcelegter fiquitation- fid ergrbenben
Sumyne die jährlichen Zinsen zu 5 p: C. an den acade-
mischen Fiscus abgetragen. werden sollen, '! erfoderte
also vorläufig eine Berichtigung der Summe.

Bey der festen Ucberzeugung, daß dîe Academie
nichts fodern miüsse, was sich nicht rechtlich erweisen
lasse, sand das Concilium gerathen » zusörderst die
in der z1 Anlage enthaltene Rechnung in eine soiche

orm zu briugen, daß man dieselbe zureichend recht-
ertigen könne. Bey dem ersten Posten hatte dasKaufgeld für die Regentie kein Bedenken..ObseitOstern 1750 auf das zinsbar einbehaltene Kaufgeld

einige Zinsen abgetragen worden , ließ sich in Erman-
gelung der letzten Quästur - Rechnungen,, die bey der
Ireknung 1760 verloren gegangen scvn müssen , nicht
ausmitteln : mau glaubte also, sie von Oslern 1750
an einführen zu können, bis sich aus den Berechnun-

en der herzogl. Kammer ergäbe , daß vor 1760 ein
Theil derselben abgetragen sch. Aus dem zweyten
Posten mußte der Werth des weißen Collegii ganz aus-
gelassen werden, weil dies 1789 der Academie restitui-
ret ist. Als die Protocoll- Anlage formirét wordene
hatte man vorausgesetzet , daß. das weiße Collegium
von der Academie gegen Erstattung des Werthes ganz
abgetreten werden solle; wodurch freylich cine nicht
unerhebliche Ersparung hätte bewirket werden können:
weil aber nachhin eine andere Einleitung gemacht wär,
so konnte man jctt bloß die Miethe fodern. Nach eis
ner von Kunstverständigen gemachten Taxe war das Ge:
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báuber788 im feinem berfallenem 3uflaube 7551 20
geschäßet worden: wenn man also auch diesen Werth
nur zum Grunde legte, und statt der Micthe die Zinsen
jl. 5 p. C. rechnete, so betrug dies auf die angegebene Zeit

Es nde daß er vielleich
schon in einem Capitale von 6500,20©, welches 1769
aus Convictorien Rückständen formiret, und bey Er-
richtung des Convictorii in Bützow detnselben zugcbil-
liget war, eingerechnet sepn mägte. Um sich hierüber
zu vergewissern, erbat man sich die damals untergelegte
bey den bützowschen Convictorien-Acten nicht befindliche
Berechnung: weil aber diese nicht sogicich zu erhalten
par, so mußte manihn einstweilen wicder mit aufneh-
men. Bey dem vierten Posten ward eine völlige Ab-
änderung nothwendig. Statt der angeführten Korn-
hebungen war seit 1769 der Werth in einer Aversions-
Summe an das bützowsche Convictorium abgegeben :
und für die Rückstände von 1761 bis 1769 , die zu
6300 * NF. berechnet worden, war eine Verschrei-
buug ausgestellet, mithin konnte die Zahlung nicht dop-
pelt begehret werden. Man mußte also diese beträcht-
liche Foderung in der angesetzten Maaße ganz aufge-
ben ; und es ward bloß a) in der Voraussctzung , daß
1769 in der noch nicht bekanuten Berechnung die K
mertare statt des marktgängigen Preises aufgetühret '
seyn sollte, bit baDer. entfpringenbe Differenz, uud b)
ein Capital von 500 X., wenn .es in jener Rech-
nungnicht mit eingezogen seyn sollte, reserviret; zugleich
aber c) darauf angetragen, daß entweder die Natural-
Lieferung ganz wieder hergestellet, oder in der Folge
immer der marktgängige Preis für die Kornhebungen
das Convictorii vergütet wcrde, da die Verwandlung
einer Natural Hebung in eine bestimmte Geld-Abgabe
bey den steigenden Preisen des Korns dex Academie au-
ßerordeytlich nachtheilich sevn würde. Die fünfte Fo-
derung litte nach der darüber vorhandenen Verschrci
bung keine Erinnerung, (2 B. S. 96.) Die sechste
Foderunug fiel hingegen ganz weg, weil bierüber und
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über zwey andere ähnliche Pöste seiner Zeit schon eine
besondere Verschreibung auf 1000 v9 9 ar bic
bützowsche Academie ertfeilet, unb die Zinsen bisher
richtig abgetragen waren. Bey dem ersten, dritten
und fünften Posicn entstand inzwischen noch die Ne-
benfrage, wie die Zinsen berechnet werden sollten. In
der mehrerwähnten Anlage waren sie über das Alterum
tantum, und bey dem einem Posten auf 127 Jahre
berechnet. Da versichert ward, daß die Herren Com-

missarien hey drr hreamdnhiet" weeie ohneBe-! , . h

schränkung der Zeit bezahlt werden sollten; da mehrere
NRechtslehrer der Meinung siud, daß Zinsen, in gewiss
sen Fällen wenigstens, auch vitra Alterum tantum [au-
fen, und die Herzogl. Kammer in Absicht des ersten

und surfen Iman hoffen undrecinNY her, / i

Academie, ber e8 fo febr an Hülfsmitteln gebricht,
diese Rücksiände ohnehin aus Gnade bewilligen würden ;
fo hatte man kein Bedenken, auch gesammte Zinsen
mit in Anrechnung zu bringen.

Nußer diesen in der 51 Protocoll Anlage verzeichnes
ken Foderutgen hatte aber die Academie nech einige
T an die Herzogl. Kammer zu machen, die manstialen vermuthlich nicht gekannt, und die also bey
dieser Gelegenheit mit in Anrege gebracht werden muß:
ken. Ander siebenten Stelle war anfänglich cin kleiner
Soft von 26 2€ 22 f$ Gom. von 1760, ben bet
seel. Döderlein als den Ucberschuß aus seiuer Recto-
rats Rechnung Mich. 1760 eingcsandt haben sollte, ger
setztworden. Wie manaber einen Zweifel gegen die
Richtigkeit des Ausatzes fand, hielt man c8 am. geras
thensten, lieber ganz davon abzustehen. Dagegen war
achtens ein Vorschuß von 392 € 27 \ÿ , der 1770
zu Bätzow aus der Convictorien-Cassc für das Pädago-
gium gemacht war , mit den Zinsen ganz liquide.
Auch war neuntens für den zum Behuf der Herzogl.
ZJustizkanzley abgetretenen halben Mond (1. B. S.
272.) der durch die Taxe ausgemittelte Werth von
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1800 29. 902: mit bent Zinsen seit 1789 keinem Zwei-
fel unterworfen. Der wichtigste Posten unter allen war
inzwischen der zehnte, nämlich die aus dem Vergleiche
von 1750 entspringende jährliche Rente von 2000 ©N?. (2. B. S. 318.)_Weilnachdems.200.desErbvertrages (2. B. S. 29.) alle academische Fisct
zu Rostock und Bützow in eins geworfeu, und daraus
die Nothwendigkeiten für die Academie , die firen Sa-
larien der Professoren ausgenommen , bestritten wer-
den sollen; nnd diese 2900 &amp;, als ein Surrogat
für die alten Rückstände des Fisci Professorum Duca-
]Iium ein Eigenthum dieses Fisci gewesen; mithin an
denselben bey der Restauration der Academie wicder
zurücke fallen, wenn sie gleich 1760 davon getrennet
fnb : [o litte es kein Bedenken, daß diese Hebung
seit Ostern 1789 in Rechnung zu bringen sey.. Diesem
fügte man eilftens in Grundlage des Testamentes des
O. P. D. v. Smith, soweit inan es damalen kannte,
(3. B. S. 119.) die Zinsen des Vermächtnisses von
z000 © seit der Zeit seines Todes bis zum Jahre
1783, da der Hr. Prof. Rarsten zum Professor der
HÖeconomie ernannt worden, hinzu; uud reservirte
zugleich zwslftens wegen des kicineren Vermächtnisses
v0n 3620 (3. B. S. r20 .) die nähere Erkundiguug.Und endlich ward dreyzehntens in Grundlage dis
§ 284 des Erbvertrages (2. B. S. 168.) die der Aca
demie überlassene Hälfte einer von der Stadt Rostock
gemachten Foderung in Aurechnung gebracht.

Eine nach diesen Grundsätzen berichtigte und fortges
setzte Berechnung ward also hoher Herzogl. Regierung
zum Behuf der zuzulegenden Liquidation eingereichet.
Den Erfolg werde ich. zu einsr andern Zeit melden,

Z.
Venus Urania oder Ueber dic Liebe. Ein Versuch von

Friederich Simonis. 1794. 3 Bogen in Octav.

D' Hr. Verf. ist der Meinung, daß man die Be-
griffe von Geschlechts,iebc, von Freundschaft uud
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que ATE
der Liebe näher zu entwickeln "! olyenb ud
viellcicht hinreichen, den Leser mi arabe Stele wirdSchrift etwas bekannter zu um Inhalte dieser
Uu E
utGGGu. Efeu, dene oem apunte
Sr tedvaitm
aber besser empfinden läßt. 88 ichnicht beschreiben,
wir die eigentliche Natur der Lieb m io wenig, als
eben so wenig können wir auch mit dae tdunen,
absprechen, worauf sie sich eigentlich Sms it darüber
mir erlaubt,. hier eine Hypothese m et. Es sey
wenigstens viele Wahrscheinlichkei justellen, die mir
Schon oben bemerkte ich, daß With zu haben scheint.
ten Unähnlichkeit der Gesflihle und di be an nk
finde : und jetzt will ich, - es m eluuuugen Statt

sis nt Mq pa vid
ohm "qeicedt
Nd

a. 2:1

Kleine Beiträge zur Erlernung der franzdsischen Sprache,
der Mecklenburgischen Jugend gewidmet. Neu-
Strelitz, in der Fürstl. Hofbuchhandlung , 1790.
7. Bogen iu Octav. |

Ses der Vorrede hat der Mangel an einem franzd-
ichen Lesebuche (ür solche Kinder , die durch

die Lectüre deutscher Bücher schon zu einigen Begriffenang
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gelangt sind, die Herausgabe dieser kleinen franzdsi-fen 'Chrestomathie veranlasset: indem andere ähnliche
Samlungen dem Verfasser theils zum ersten Unterrichte

zu schwer, theils für dic um nicht interessant schiesnen. Er hat also zuerst auf 19 Seiten kutze Sätze
zur Uebung im Lesen vorangeschickt, und danächst eine
Sammlung von Fabeln, Erzählungen und andern klei-
nen Bemerkungen, besonders aus der: Naturgeschichte,
folgen lassen. Unter dem Texte sind die deutschen Aus-
drücke beygefügt. Manches scheint aus dem Deutschen
zu wörtlich übersetzt zu sehn. Auf Mecklenburg hat
übrigens dies Buch nicht mehr Bezug, als auf jedes an-
dere Gebict in Deutschland.

S.

] ür den academischen Tanzmeister ist noch im vorigen
Jahre folgendes Negulativ gemacht:

„Da nach dem Absterben. des academischen Tanzmei-
sters Budich. der Tanzmeister Joh. Phil. Lion zu
dieser Stelle vom Concilio vorgeschlagen, .und auf
diescn Vorschlag von Se. Herzogl. Durchl. dazu wirk-
lich ernannt worden : so ' ist demselben folgendes Reguo
lativ vorgeschrieben. .1) Da nach der hiesigen Ge:
wohnheit: bisher der Unterricht im Tanzen in de&amp;:228-
gel nur im Sommer gegeben wird *); so mag ihm-
bis eintretende Umstände eine andere Bestimmung er--
heischen, erlaubt seyn, im Winter seinen Erwerb auss
tärts zu suchen. Er ist abcr verpflichtet , nicht allein
in der Osterwoche wieder hieher zu kommen, und bis
14 Tage nach Michaelis hier zu bleiben, sondern auch
jedesmal dem Rector seine Abreise, seinen Aufenthalts-
prt und seine Ankunft anzuzeigen. 2) In seinem Hause
muß er 4 Tage in der Woche täglich 2 Stunden dem
allgemeinern Unterrichte widmen : eine. für die ersten
Anfäuger jeder Classe, die andere für diejenigen, die
schon-geübter ind. Jede Person zahlt hiebey, wenn. ni

*) baEinheitenuuddie Winterwitterung haben diese
e
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nicht beyde Theile cine andere Vereinbarung treffen, für
16 Stunden Einen Thaler 16 s N&gt;. Sollte in der
Folge. auch im Winter Unterricht verlangt werden, s0
ist dic Erwärmung des Tanisaals besonders zu vergüs-
ten 3). Bey.dem Unterrichte ayßerhalb Hauses hängt
es von der. Abrede mit denen ab , welche seinen Unter-
rich: begehren, wie viel Stunden wöchentlich dazu an-
gewandt werden. sollen; und versiehet man sich zu dem-
felben, daß cr dabey alle Bereitwilligkeit, soweit es
seine andere Stuudein erlauben, beweisen werde... In
Absichr des Preises aber wird hiedurch E geselzet, daß
er nid fulbig jen, tnter 5 ong 1610 905. für 16
Etunden Information zu ertheilen, aber auch mit bie
scr Summe sich begnügen müsse, folangc nut 4 Perso-
ten unterrichtet werdcn, oder alle Scholareu Kinder
eines Vaters ind. Kommen aber aus mehrercn Häu-
fern mehr als 4 Personen zusammen, so kann er fid)
für jede 1 © 16 sd i bezahlen lassen. Wären
dies aber alle oder zum größten Theile Méädgen, und es
müßten zu den Tänzen nuch einige Chapeaus eingeladen
werden: so wird dafür zwar nichts bezahlt, aber es ist
auch dem Tanzmeister zu überlaffen, bay anständige,
und in dem Hause, wo getanzt wird, nicht aus be-

fiers GrimuocSpege, ili:

chen könne. 4) Bey diesem allen wird nur auf gesell-
schaftliche Tänze RNäücksicht ‘genommen. Bey vem Un-
terricht im könstllchen Tatzen. mag alles der Verabrés
dung äüberlassen seyn. 5) Es muß derselbe überhaupt,
und besonders in seinem Hause genaue Aufficht haben,
daß gesammte Scholaren fi anständig und gefit&amp;t bv
tragen, auch sich_ sclbst eines untadelhaften Wandels
befleißsigen. 6) Sollte er diese Stelle wiederaufgeben
wollen, so muß er es auf Michaclis anzeigen, damit

egen den zunächst kommenden Oftern für seinen Nach-
füiger gesorgt werden könne. Urkundlich ist ihm dies
Regulativ unter dem academifchen Insiegel und des

setigeu die Unterschrift ausgefertiget. Rostock,den 15 Dec. 1792.
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Stoffod fdyenatrcabetttie.
4. Ban d. 32. Stück.

Den 19. November 1793.

Y.

Herrn Lavoisier, Mitglieds der Königlichen Akadesmie der Wissenschaften zu Paris, phustkalis „chemie

sche eau Aus dem, Franzdschen ur ammeltp. H: §. ur dionDrofejor. deruu
geschichte, Chemie und Botanik zu Rostock. ünfe
ter Band. Greifswald, bey Anton Ferdinand oft,
1794. 194 Bogen in Octav und 3 Xupfertafein,

VWn diesem Bande finden fid folgeude zum Theil abr

V itid lot ab)Bord
der Abhandlung von der 2Ibírfung bedyeueré, meldet
durch Lebensluft angefacht wird, auf die schwer zu
schmel;enden mineralischen Substanzeu. (4. B. S. Xo.)
2) Ueber die Verbindung des Sauerstoffs mit dem
Weingeilt, dem Öel, uud andern brennbaren Körpern.
3) Bericht über den Cider der Normandie. 4) Bes
merkungen über die Zerlegung des Wassers durch vege-
Sra ze zung ttSalpeter dur ; Köhler “rnit etch Nachttage des Ue
bers. 6) Verfuch über die Wirkung des Vitriol. und
Salpeter» Yethers in der thierischen Oekonomie, mik
einem Zusatze. 7) Ueber die Veränderungen, welche
die Luft unter «einigen Umßänden, wo viel ian. 8
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bensammen sind, erleidet. 8) Ueber das Verbrennen
des Eiscens, mit einem Zusatzee.

Dann folgt cin Auszug ansLavoissiers.traité ele-
mentzire de Chimie,. mit:einigen in Klammern einge-
schlussenen Zujätzen des Uebersetzers, den diescr hinzuzu-
fügen ndrhig fand, wcil darin manches, was iu den
übrigen kieinen Schritten vorkommt, derichtiget und ero
weitert worden, und er also den Gebrauch jener Schrif-
ten erleichtert. Und zuletzt hat der Hr. P. L. noch ei-
nen Anhang binzugetügt, in welchem er seine Meis
nuug über manche Gegenstände der Chemie überhaupt,
in Rücksicht auf die neuen Thcorien, gesagt , und die

wichriglien Einwürfe gegen dicselvbe in Erwägung gezo-
en hat.

9 Bey der jetzigen Lage der Dinge in Frankreich er-
wartet der Herausgeber nicht, daß Lavoifier noch
einen Band voll. interessanter Abhandlungeu liefern
werde ., Es ift (cbr ym verwundern, ,. setzt er hinzu, ..
daß sich einige Gelehrte des Revolutionswesens so an-
genommen haben, da doch in einer Republik höchstens
Redner Künstler und Philosophen , .die übrigen aber
nicht, wohlgedeihen können. Gelehrte sollten der Nas
tur der Sache nach Aristocraten seyn. ,,

As 2.

Das Mecklenburgische Reichs-Contingent gegen Frank-
reich: in einer Reihe öffentlicher Verhandlungen,
mit »nmerkungen vou einem Eingesessenen der Meck-
lenburgischen Ritterschaft ; Erste Lieferung. Schwe-
rir, gedruckt und verlegt von Wilhelm Bärensprung,
Herzogl. Hofbuchdrucker, 1793. 18 Bogen in Quark.

St man bey Gelegenheit des diesjährigen außer-ordentlichen Landtags so sehr verschiedene Ur-
kheile über die Beyträge der hiesigen Lande zum Reichs-
contingent hörte, und man auch jetzt noch über manche
dahin einschlagende Fragen nichts weniger als einver-
standen ist, so glaubte der Hr. Herausgeber, daß es
nüt.lich seyn würde, durch Vorlegung der wesentlich.
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ficit Actenstücke einen jeden kn den Stand zu. selzen, utt
allcs. richtig übersehen und ein unbefangenes liribeil ju
fällen.. Er hat zu diesem Endzweck in dicser ersten Lies
ferung folgende Stücke abdrucken lassen. 13 Herzogl.
Steel. Schwerinsches 'Comitiai-Votum 2) Landtags-
9usschreiben. 3) Landtags- Propostion, mit 6 Beys
lagen. *) 4) Pro Memoria über. die Laudtags-Propo-
sition, (vun F. A. N.). mit 5 Beylagen.. 5%) Ritters
und Landschafcliche Erkläruyg über die Herzoglich. Meck-
lenhurg.- Schwerinsche Landtags - Propositiga , mit 3
Beylagen. 6) Ertract aus, dem Landtags : Pkorocoll
vom 1 May 1793. k., 7) Hérzogl. Meckl. Schwerin!
scher Landtags - Abschied mit 3 Beylagen g! Einfo-
derungs Edict für die Herzogthümer Mecklenburg-
Schwerin und Güstrow, .. 9) Einfoderungs- Evict für.
das Fürüenthum Schwerin. 19) Herzogliche Resotu-
tion an den Engern Ausschuß vonz 12 Jun. 1793.
x 1) Herzogl. Paritor: Rescripr an Bürgermeister und
Rath der Stadt Rostgck vom 10 Jul.. 1793 12)
Ritter: und Landschaftliche vorläufige Anzeige und Re«
serontion wegen der Beyctagspflichtiakeit .y den Kosten
des Reichs Contingents. In. den Anmerkungen sind
allerhand Nachweisungen. euthalten, auch die hiebey
anwendlichen Gcsetze und verschicdene dffeutliche Urtun-
den ganz oder aus;ugsweise abgedruckt. . " MN

Denjenigen, welche der Gegenstaud intéressiret, ist
durch diese Sammlung allerdings ein nützlicher Dienst
geleistet: indem eine richtige und vollitanbige Kennt-
nip der Sache immer daß zutreffendsie Mittel ist, un-
gégründeten Behauptuugcn vorzubeugen - aber auch
in Meckleuburge bisher selten darauf gedacht, ward, die
zu einer soichen Keuntaißerfoderlichen Nachrichten ge: 2 eino

v) Die vierte von diefen Bevlagen ist die auf dem Kreis-

tage mnenas) tnn PA vartt,bai. Nei
dem Einfozerangs ; Edict gemachte EN ads!
hw Ws nterPetar, ioburdpodia sechste Theil erlüsen ward , bepbehal-
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meinkändig zu machen. Bey dem zehuten und ellften
Stücke hätten meines Ermessens die Vorstclkungen,-anf
welche diese Rescripte erlassen sind, beygefügt werden
mässen, wenn uicht wiederholte Anträge gleichen Jns
halis, die etwa in der zweyten Lieferung nachfolgen
könnten, deren Abdruck überflüssig machen sollten.

Zu wäünschen ist es übrigens, daß die Fortsetzung

AHN
siudlofithca Urkunden Sammlung PE B. S. 304.$. B. S. 323.) geschehen ist.

Z.

n allerhand ältern Schriften. finden fich manche
Nachrichten von der hiesigen Academic, die zwar

rößtentheils eben so unvollständig nls unzuverlässig
fino, deren Kenntniß doch aber vielleicht einmal zu
irgend einer Nachweisung dienen kann. Ich glaube
also, daß es nicht undienlich ist, diese Nachrichten,
fo wie sie fich zufällig finden, in diesen Blättern mit
zu sammeln. Jetzt will ich. aus folgendem Buche, ,, Gui
ropdischer Hiesicen, auf welchem die Academien oder
hoke. Schuhlen von Anfang der Welt bis jetzo, aller
Nätionen, besonders Europæ, mit ihren Fundationen,
Inglücksfällen, Reftaurationen , Privilegiis, Iubilacis,

Rothwendigkeiten und Joinberniffen, 3IBadbstbum nab
Abnehmen, rechten Gebrauch und Misbrauch, [ambé
ihren vornehmiten Lehren, deren Verdienste und acas
demischen Ehren. Tituln, in siehen Haupttheilen vor
gestellt durch Fridericum Lucæ, Mitglied des Colle-
gii Historici Imperiali. Frankfurt am Mayn bey
Samuel Tobias Höcker, An:. M. D. CCKI, ,„ einent
Quartbaude von etwa s Alphgbeten, die S. 391.f.
befindliche Beschreibung der rofiockchen Academie mit
Absonderung aller Allotrien ausziehen.

„Im Jahr 1419 bewerkstellten der Universität erste
Grundlegung Herzog Johann und Alhrechi in, M
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lenbnrg und ber Magistrat der Stadt a). Es ward
die Einrichtuna auf den Fuß der erfurtischen uud leip:
ziger huhen Schule gestellt b). Pabst Martinus V.
ertheilte nach damaligem Gebrauch der nenen Universis
tät päbstliche Privilegia. Es wird gerühmt, oaß die
Stadt ein Großes stracks Anfangs zu Unterhaltung der
Frofefsorum bengetragen, ie: och sollen auch die Bes
nachbarteri große Munificenz hicbey bewiesen haben c).
Wie nun benderseits die Herzöge und der "Rath zusami

MHH gk tejclbe: die Heri

geben einen Theil, und der Rath einen Theil znr Un

terhaltuag per Professlorum, wicwohl sie doch nur einurpus. machen. ..
E ber alten Stadt stehet das große Jurjkten Cols

legiüin: die Neustadt hat 8 Collegià Acadéniica d),
Ucber dem Eingang des Collegii Philofophici ftaub ehes
mals die gewafnete Pallas mit der Jusériptton:v Bar-
bariae victrix armataque Gorgone Pallas e), Ob. diesé
Colkegia mit der ersten Fundation ihren Anfang genom:
mem, vder ob dieselbigen nach und nach sind gehauetund aptiret worden, kann nicht vergewisscrn. [Die
aida haben an behdrigen Bequemlichkeiten keinen

ni * *"»

ß ih halbe Jahre wird durch Abwechselung aus'&amp;ch
Professoribus ein Rector gewählet. Der Universitäts!
Kanzler ist von großem Respcct und Auschen., und,
können dic Universitäts-Glieder zu demselben yrovoci-
ren k). Bey der naugurgtion verrichtete der Bischof

x) Cothmanni refe MURS refp. 29. nir. 1. fq. Larigii chronicon Citizenfe inP.i&amp; o ri i vet, ill; Gerin, Script,

si fi chronol. Fol 873. .

c) ATu" ri theatr, vit. hum, Tom. 3. vol. 26. lib. vin.
d) Betti rer, germ, comm, lib 3. p. 653
e) N. Chytraei var. in. Eur, itin, delic. Pe 516.
f) Limnaei ius publ, Tom, 3. lib. &amp; € J. €.9«
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iu Schwerin die Sacra, las die apostolischen Schriften,
und publieirte' die Privilegia, ordnete auch die: Dispu-
tationes uud Lectiones, bamit erklärten ihn die Fun-
datores ‘zum perpetuirtichen Kan;ler der Uniyersität s).

„Anfänglich florirte diese neue Academie gewaltig,

am hatte groben Zulauf aus alen ESSOad ^ dadurch von. Zeit zu "ci die Univerßität in
merkliches Abnchmen. Wegen der 1427 entstandenen
Empörung. der Gemeine gegen. den Magistrat verlegte
Kayser Sigiswuncus 1437 die Academie nach Greitfs-
tvald, .dâsclbsi fie über 5 Jahr yerblich, ehe wieder
tiach Rostock käm h). Anno 1572 eutfiammeten gefähr-
Iche Stxeitigkeiten wifchen Herzog Johann.Albrecht
nd sce Stadt: endlich erfolgte nach dreyen "ii

mit Police ser Landstände dex Vertrag. Untex sölchcn
Troullén.„,.wie auch hexvach bey eindringender Pestis
Jenz, {get Profeslores und Studenten ab. Weil auch
der Rath auf des Herzogs Begehrcn nicht,sin aereres zu Unterhaltung der Profeslorum beptragen wollte,
verursachte es noch größere Verwirrung und. dex Stu-
denten Abnehmen. Dir zyrckgebliebenen Profcsfores
entkletdete auzenscheinlich “ desc Unciniakcit des Re-
sve:ts i).. Etliche gebeu noch eine Ursache des Ahnch-
mens: ciminuit eius . frequentiam &amp; celehrieztem,
Iguod magistratus ciuicus nuper. ftudioforum, quendam* die Xonuictum. ftrangulari publice curauit Kk). 2fnng
677. legte eine gransame Feuersbrunst dic Stadt über
die Hälfte in die Asche: sothauer Feuerschaden gab
gleichralls der Universität einen harten Stoß; viele Pro-
kessores, wie D. H. Müller, verloren durch den
Brand ihre'schönen Bibliotheken 1). Indem bey sotha-

8) Cr anz ii Saxon, lib. I. c. 3
h) Cork man wi resp. lib: ‘liug: résp. x. nr. 779; fq:1
i) M eib omi us de acad. Iul. primojd. in Tom. 3-. rer.

germ, p. 218. ]

X) Angelocratoris epit, académiarühi, p, 240. '
1) Müsert evangelischer dpetitiéfpiegel in bet Drdicition.
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ner Bewanduiß die fremden Studiok nicht konntea fub
sistiren, giengen sie davon auf andere Academien. ,,

„Aller Apparence nach schwebte chemals selbsi zwi-
(den ben Profefforibus große Uncinigkceit : solches kann
man schließen aus Herzogs Johann Albrecbts Edick
an bic Universität, 1557, darin er debent, t) alle
Simultäten, Calnmnien und Privat - Feindseeligkeiten,
3) ih Dissenliones in Glaubens - Artiketn m) (zu ver-
meiden)...,

,. Sonst ist bey der Universität Herkomntens, daß
ein Studiosns den 9 Tag nach seiner Ankunft sich muß
immatriculiren lassen, will er anders der Strafe ents
gehen . Der Decanus Facultatis luridicae ist ex Privi-
legio Imp. Rudolphi II Comes Palatinus, welche
Dignität derselben 7. Bordingus, Iuris Prof. bey Say
Ferl. Majestät zu Wege gebracht hat : denn als diesclbe
ihm diese Cumitinam, wie er Mecklenburgischer Abge-
sandter in Comitiis Imperii war y allergnädigst offerir-
ten, hat er felbige bepuecirct, unb erhalten , daß da-
mit ber Decanus. Facultatis Iuridicae begnadiget wor-
den n). ,;

„„Was die Professores aller Facultäten betrift, fo
hatte Rostock von Aufang her stattliche gelehrte Män-
ner.. Diejenigen von den Alten, welche mit ihrer
Erudition im Lehren und Schreiben Wunder th.%waren A. Cranzius, I. Bordingus, Med. A. I
L. Kirchouins , 1. Poffelius, N. Chytræœus , I. Hart
niel, S. Pauli, Theol. L. Baemeiflerus, M, Graffus,
E. Corbmannus. ,;

à.
Nachricht von der Gründung einer naturforfchendea

Gefellíchaft in lena am 18.Iul. 1795. nebft 'dén- da-

béy gehaltenen Reden, Státuten der Gefellfehaft id

im) Melanchtonis confil, part, 2. p. 27D
m) Mundius de Com. Palat, c. 2. p. 276. Laufius de

Acad. Fol, 75. Ittez de grad, acad. €. 6, n. 3o.
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demi Verzéichniffe ihrer Mitglieder. leha; in Com-

€ er Cunoilcheu Buchhandlung. - 37 Bogen

H Prof. Batsch in Jena hat diele Gesellschaft ers) richtet, um die Studirenden zu ermuntern, daß
fie ihre Nebenstunden der Naturgeschichte und den dds
mit in Verbindung stehenden Wissenschaften widmen.
Wer von ihnen als actives Mitglied aufgenommen
wird, zahlt beym Eintritt einen Thaler, demuächst
alle Jahre icbensiänglich einen Thaler, und solange er
in Jena ist, zuweilen noch einen kleinen Geldbentrag,-
ber aber nie lästig werden soll. Erli. fert ferner, [o
lauge er sich daselbst aufhält, einige Ausarbeitungen
in cinem hieher gehörigen Fache. soviel ohne Nachs
theil seiner Hauptbeschäftigung möglich ist : und woh-
net den monatlichen Zusammenkünften der Gesclischaft
bey, die einer äklemeinen Nachricht von dem, was
inzwischen geschehen,und einer freundschaftlichen Be-
sprechung gewidmet ist. Auch nachhin unterstützen liedie Gejellschaft imöglichst mit Naturalien, medii
gen Nachrichten und einem Exemplare ihrer Schriften,
vers.t affen auch reisenden Mitgliedern der Gesellschaft,
jedoch bloß in litterarischer und besonders naturwissen-

Hafzlicher Hinsicht, Nachweisuugen und Unterstützano
en Auÿcr diesen gxtiven Mitgliedern sind noch S

!kenmitglieder und éotrespondirende Mitglieder erwähe
'Yet, ox bencm zwar keiue Geldbeyträge , aber doch

sonfilge beliebige Beförderung des guten Zweckes der
Geselischaft, erwartet werden. Unter jenen ist Hr. Prvk.
Link, und unter diesen Hr. F I. Becker und Hr.
BM. Timm , so wie unker den activen Mitgliedern
zweene in Jena studireude Mecklenburger, Hr. Breem

: o "olche Anftalt auch im Anfang nicht er-
heblich ist , so kann lk doch in dee Folge bey einer gu-ten Direction schr nützlich werden.
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Den 26. November 1793.

I.

Differtatio fiffens obferuationum medicinalium fatu-
ram, qnam confenfu gratiofi Medicorum Ordinis
in Academia Roftochienfi pro gradu Dodstoris Me-
dicinae &amp; Chirurgiae legitime impetrando. publicae
eruditorum difquifitiont, proponit Carolus Wacb-
ter, Hannoueranus, Roflochii, litteris Adlerianis,
cioiocéxcii. 21 Bogen in Octgv.

' s werden hierin zweene einzelne Krankengeschich-
ten vorgetragen, die cine über den Nutzen der
 Jpecacuanha und des Opii in der eiterhaften

Lungen - Schwindsucht, die andere, um die Wirk)
keit eines Clystiers von Sal ammoniacum ynd Wer.
muth - Kraut gegen Würmer darzuthun.

M

D': 7t Heft der Staats-Anzeigen des Hrn. H. R.Schlözers enthält einige, theils unser Vater-
land, theils die Einrichtung der Academien betreffende
Aufsätze, davon meine Leser also einc Anzeige erwarten.
Yir. 28. Ueber. Gelbftrafen auf Universitäten,
und eine damit zu Göttingen gemachte Ver-
änderung. Von Hrn. Runde. Vorläufig eine
Wertheidigung der Geldstrafen gegen diejenigen, welche
fie ganz abgeschaft wissen wollen. „Da nach der p0̂$.
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(affumg ber. meifteu proteftanti(dhen SIcabemíen ber.Steo
tor einen Antheil von den Strasgeldern, als einen
Theil feiner 9Imtébefo(buug bekomt, so hat man un-
billig genug geurtheilet, bloßerEigennutz hinderc die gänz-
liche Abschaffung dieser unzweckmäßigen Strafe; und
manche Prorectoren, die den Verdacht, als ob canes
Cénterefje fie im ber 2Babl ber Strafen leite, vermei-
Den wollten, haben mit Bryseitesetzung aller andern
Rücksichten die Erkennung dersclben aufs möglichste zu
vermeiden gesucht. Sie blieben alsdann entwedcr bey
bloßen Verweisen stchen, oder sie giengen gleich zu Car-
cersirafen über, urd straften in benden Fällen gelinder
oder härter als ihre Vorgänger und Nachfolger; wor-
aus. einc der ganzen academischen Dissciplin höchstnach-
theilige Ungleichhcit entsteht, und richterliche Willkühr
ein viel zn frevyes Feld gewinnt. ~ Es ist sehr wich-
tig, daß zwischen Verweisen und Carcer auch cin Drit-
tes in der. Mitte ist : weil ‘es viele Fälle giebt, worin
Carcer entwedér überhaupt oder wegcn individueller
Umstände des Straffälligen eine zu harte , und nach
billigen, zum Theil auch nothwendigen Rücksichten un-
anwendbare Strafe seyn würde; bloße Verweise aber
nicht die erforderliche Wirkung , besonders in Abschre-

sung anderer Ded rueIEN
S. 326. ist hicrüber (efr viel Richtiges und auf lange
! Grfabtung Gegrünbete$. gefagt. — Was den Haupt-
vorwurf betrift, so mdgen dawider hier folgende Bes
merkungen Platz finden. Erstlich ist es nur in dem cin-
zigen Falle wahr , daß Geldstrafen die Aeltern und
nicht die straffälligen Studirenden treffen, wann die
Aeltern so schwach ind, ihren Söhnen soviel Geld zu
geben, als diese Lust haben zu verthun. Da der Sohn
nach geendigter academischer Laufbahn seine Ausgaben
nach einem bestimmten Etat der Einnahme wird ein-
richten müssen; fo ist nichts heilsamer , als ihm gleich
beym ersten Eintritt in die Welt eine seinen Vermögens-
Umständen und den wirklichen academischen Bedürfnis-
en angemessene Summe zu bestimmen, womit, er aus-
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fomnien sol. Wann darüber genau gehalten wird, [o
fält die Geldbuße nicht den Aeltern zur Last, sondern
sie vermindert dasjenige, was dem Studirenden sonst
nach Beschaffenheit seines Wechsels zu seinem Vergnü-
gen übrig blieb. Aber vielleicht läßt er sich hieran doch
nichts abgehen, und macht licber Schulden ? Das ist
freglich möglich: indesscn zeigt das Creditedict den
Aeltern auf diesen Fall Mittel, bey deren Anwendung
solche Schulden für sie eben nicht drückend werden kön»
nen+ und dieser Mittel werden sie sich bey einem Sohne,
der nun einmal noch nicht haushalten gelernt hat, doch
bedienen müssen, wenn er auch keine Geldstrafen zu er-
legen achabt hätte, salls sie nicht lieber auch durch seine
Verschwendung geltraft seun wollen. Zweytens mad
sich die Gegner der Geidstrafen gewöhulich darin eine
unrichtige Vorstellung vom Garcer, indem sie glrwuben,
daß Carcerstrafe mit keinem Geldverluste verbnnden
fey. Das Carcer ist das theureste Logis, welches man
auf Uyiversitäten finden kann, sagt Michaelis: es
würkt also auf den Beutel der Studirenden und ihrer
Aeltern völlig soviel, und oft mehr, ais eigentliche Geld-
sicrafen. Drittens ist noch bey dem Unterschicd des
Carcers und der Gridstrafe zn erwägen , daß sür den
Studirenden bey erlkerem das verloren gebt, was mit
keiner Gelderfparniß ersetzt wexden kann, Zeit, *).k
deren zweckmäßige Anwendung doch auch wohl in det;
Wahl der Strafen, insonderheit, wenn der Straffäls-
lige sonst in dem Rufe des Fleißes steht, von der acas
demischen Obrigkeit billige Rücksicht genommen werden
muß. “ Ich. habe. das Wesentliche ausgezogen, weil,
auch bey uus wohl einmal dergleichen Aeußerungen
vorkommen : der Aufsatz des Hru. G. H. R. Gruner
(3. B. S. 181) über eben diesen Gegenstand wird
hiebey zu vergleichen seyn. Auch in Göttingen hat
bisher der Rector ein Drittheil von den Geldstrafen
erhalten, es ist aber, utt denselben gegen den Bor^2 . . wur

.) Nicht bloß Zeitverlust, sondern aud) besonders die Lücke
iu den Vorlesungen, die viele nachzuholen außer Stande
sind , muß hier in Erwägung gezogen werden.
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wurf des Eigennutes und die 25eforgnif Dicfed 9Rots
wurfs zu sichern, verordnet . daß dem Rector haibjäh-
tig 16209. 8 ggr. als ein durch eine Berechnung n:eh-
rerer Jahre herausgebrachtes Surrogut ausgesetzt senn,
und dagegen die Geldstrafen ganz der Academie berech:
net werden sollen. (Auch in Rostuck crhielte ehemals
der Rector den dritten , und der Promotor ebentals
einen dritten Theil. Dies ist aber schon seit 1701 da-
hin abgeändert, daß die Geldsirafen der Academie
ganz berechnet werden, unb c8 tfl benben fein &amp;urvo:
gat dafür bestimmet wordrn.) Lir. 29. Juden in
Göttingen eingeschränkt. Um die bekannten aro-
ßen Beschwerden argen die götringijchen Schutjuden
zu. heben, sollen künftig nicht mchr als drey haudelnde
Schutzjuden, und blop für ihre Perjonen, geduldet wer-
den. „„Wir haben endlich, heißt es, dadurch dir srohe
Aussicht erhalten, daß dic große Leichtigkeit, Schulden
zu inachen, abzuändern seyn wird, weiche soviele junge
Studirende, zumal vom Stande, ju unmäßigem Auf-
wande verleitet Hat. Eine solche Zahl Menschen, wie
die in den Juden. Familien begriffene war, Menschen,
die selbst nichts producirten, mußte zu ihrer Erhalcuug
alles versuchen, um auf Kosten anderer zu leben. Desto
schärfer soll es aber, uud unausbleiblich an hiesigen
Eeiosern unb Kauflenten geahndet werden, wenn sie
sr die Fußstapscn der Inden treten, und mittelbar sder
unmittelbar, es sey auf eine noch so versteckte Art, den
verschwenderischen Neigungen der Stndirenden Vor-
schub thun... - (Aber sollten die scharken und unaus-
bleiblichen Ahudungen nicht bey den Juden eben soviel
Wirkung haben, als bey den Christen? ) „.Zu glei-
cher Zeit ist das academische Gericht angewiesen wor-
den, auf alle diejenigen unter den Studirenden zu ach-
ten, die sich durch einen bekanntlich über ihre Kräfte

gchende "n Vorm Cii d" miran ; ib
wofern von bieftr Ceite, wie so oft der Fall ist, keine
Abänderung erfolgt, an die Königl. Regieryng zu be-
richten, welche sölche Verschwender , die ein verderbti:
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ches Beyspiel geben, schleunig von der niperiitat enti
fernen wird. , f1r.33. Yon unsitigem, mit;
unter boshaften Aufruhrsschreyern, einem Sif
cal in Bückeburg, und einem Amtmann im
Weimarsc&lt;hen Has erste von brepen unter brejet
Nummerbegriffenen Stücken ift ein Erkcuntniß des jes
naischen Schöppenstuhls, durch welches der Bürgers
meister Bührenheim in Bückeburg, der von der hies
sigen Juristen Facultät ab inliantia abtolviret war,
uach eingelegter neuen Defension ganz entbunden wirds
Iusoferne dicser Aufsatz als Warnung gegen die freys
lich in mehreren Ländern auftreterdeuAufruhr-Schreyer
dienen kann, interessiret er mich nicht: aber insoferne
als eine Verschiedenheit eines hiesigen und cines frem-
den Erkenntnisscs eintritt, mögte es manchem meiner
Leser wohl nicht unangenehm senu , über den Gegen-
sand dieser abstimmigen Meinungen eine nähere Nacho
richt zu haben. Zwar sind die Ursachen,, warum ders
gleichen Entscheidungensv oft von einander abgehen, und
warum insbejsondere , unter sächsischen ( vielleicht nachge-
rade auch preußischen) und andern Spruchcollegien noch
mehrere Verschiedenheit vorzukommen pflegt, im All-
gemeinen bekannt genug : aber ein von Schlözern an-
geführter Fall verdient doch bemerkt zu werden. Das
Factum kann ich hier freyliîch nicht auseinanderseiserz
da cs zu weitläuftig ist, und der, der uicht Referent
gewesen , es nicht aufs genaueste darzustellen vermag.
Aber von den Rechtsgründen des Schöppenstuhls kann

ich eine hoffentlich hinreichende Probe geben, die ichmit einigen Anmerkungen begleiten werde. „Der Rechtse
regel nach, heißt es, muß ein Beklagter, wofür ein
Denunciat und Inculpat zu achten, -nach vollendeter
Untersuchung entweder absolviret oder condemniret wer-
den. L. 1. D. de re iud, S Nun pflegt man S

3 t Nn

a) Dieses Geseß. giebt folgende Erkärung eine Definis
tik: Erkeuntnisses : Res iudicata dicirur. ‘quae finem ‘con-
trouerfiarum pronunciatione iudicis accipir , quod vel
condemnatione vel ahsolutione contingit, Goûte. «n
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beym Untersuchungs.Processe, wiewohl mehr nach dem
Gerichtsgebrauch als in Gemäßheit der Gesetze, zus
weilcn einen Mittelweg einzuschlagen, und den Incul-
paten auf solange, als lich keine weitere Anzeigen ge-
gen ihn hervorthun würden, unter dem Nahmen der
Absolntion von der Instanz, zu absolviren. KREss ad
C. C, C. art, gj. Koch ?nff, inr, crim. $ go1. Al-
lein hiezu kann nur dann geschritten werden, wenn
würkliche Verdachtsgründe vorhanden sind, diese aber
eutweder zur weitern Fortsetzung der Untersuchung zu
trüglich, jedoch den Inculpaten zu conbemuirem gu. Dart,
ihn aber zu absoloiren zu unvorsichtig seyn würde,
BOEHMER ad C. C, C; art. 99. f 1. b); oder allen
falls zum Reiuigungseide zwar zureichen, jedoch ein
Meineid zu besorgen wäre. Quistorps Grundsänze
des peinl. Rechts, § 776. Aupßer diesen Fällen hin-
gegen läuft die bloße Absolntion vou der Instanz wies
der Recht und Billigkeit an. MATTHAE: de crim,

Lib, 45: Tit. 1g. cap. 2. 1,3. c),„ Dies wird hoffentlich
genü-

der Verf. wohl geglaubt haben, daß die Entbindurtg
von det. Instanz ein Definitiv - Erkenntniß sey ? nnd
"— T nibt glaubte, vie Founte et jored Gefegalle

Z» Böhmer sagt mit einem aus ältern Schriftstelern ents
lehnten Aushrucke , der frevlich mit einem .deutlichern

hätte vectausht merden können.eei MEE er dac
NMdom videatür: "altein nur für ben, eui
Mieeinungen eines Rechtsgelehrten klebt, und in c o n lu l
tum uud scr u pn lo lum durch unporsichrég und

trüglich übersehen kann , wird der Sinn zweifelhaft

bphpat enirn) vm MMtümbe ‘des Verdachts vorhanden sind , die sich niche
anz heben lassen, aber auch zum Beweise gegen den

Kim n nicht genügen, gleichwohl aber fo wenig
für aid wieder benfelben beffere $oemeife zu haben sind,
mithin der Richter aui er Stande ift, ihn für schuldig
oder. unschuldig zu erkennen. ' ^

&amp;) Matthäus bestreitet eigentlich, wie auch schon aut demà

P
V:.
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genügen, den Hauptgrund der Verschiedenheit zu beur-
tbeilot, ba man hieraus leicht auf die weiteren Folgerun-
gen schließen kann. Ur. 34. Decisum über den Suc-
cessions Streit wegen des Marggräfl. Schwedt:
schen alten Allodii. Es ist mir noch nicht mógl id)
geworden, gesathte über diesenGegenstand im Druck er-
schienene Schriften zu erhalten , und ich habe also
meine erste Änzeige (2. B. S. 305) noch nicht fortsetzen
können. Ur. 36. Ueber Reichs Steuren und
Hülfen, besonders in Beziehung auf Mecklen-
burg. Ein bloßer Abdruck der Schrift des Hn. H.
R. Mangels. (4. B. S. 113)-

5:
Predigten über die Sonn. und Festtags : Episteln ron

(E. T. J. Brückner, Prediger zu Neubrandenburg
in Mecklenburg. Erster, Zweyter, Dritter Theil.
Schwerin und Wismar, im Verlag der a

Böhmer a. a. O. §. 2, zu ersehen war , eine hier niche

BEE E M
rum, vt fi non folum defecerit a&amp;or in probatione, fed
et contra reus innocentiam demonitrauerit , abfoluates-a
crimine: fin reo nihil praeftante defecerit accufator, nom
a crumiie abfoluatur reus, fed ab inftautia, Hanc diftin-
&amp;ionem refutauünus tit, praec, cap. 4 ubi 'demonttraui-
mus vtroque cafa abfolutionem a crimine faciendam.
Sum Beweise des Saßes , den der Verf. behaupten
Wollte , läßt sich also Matthäus wohl nicht anführen.
Aber, da es auf gie Zuläsßsigkeit der Entbindung vonder Instanz în theli ankam , und die Auctorität andes
rer Criminalisten statt Beweises dienen sollte; so hätte
doch wohl der Hauptschriftiteller über diese Materie
ezarprecht de abiolatione ab instantia in ciuilibus &amp;
criminalibus, ben qud) Jod) a. a. O. nadmefet, zu
Mathe geiogen werden müssen. Frevlich enthält diese
Abhandiung anch keine vollständige Auseinandetsetzung
diefer Lehre, die viel öfterer, ais bisher gewöhnlich
ist, in Anwendung gebracht werden sollte: aber sis
würde doch mehrere gegründete Zweifel gegen dis. hier
geäußerte Theorie dargeboten haben. ‘
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schen Bnchhandlung, x792. Vierter Theil. Ebend.
1793. Zusammen 4 Alph. 4 Bogen in Octav.

Symeret , welche die vorigen Predigten des Hrn.erf. mit Beyfall aufgenommen haben, wird
diese Sammlung vermuthlich gleichen Beyfall finden.

a.

Christlicher Heldenmuth. Rede bey Einsegnung der
drey Feldprediger für die aus den Herzogthümern
Bremen und Verden zum Feidzuge commandirte
Regimenter, gehalten von Johann Caspar Velt-
bufen, Genevaljuperiutenbent in den Herzogthümern
Bremen und Verden. Hannover, iu der Ritscher-
schen Buchhandlung, 1793. 22 Bogen in Octav.

g fer der Rede sind auf diesen Bogen noch ‘einigeÀ kleine Gedichte, und eine Anzeige, daß das für
diese Rede zu erhebende Geld nach Abzug der Kosten
zur Unkerstütung einiger Leute, die durch einen Deich-
bruch viel gelitten, verwandt werden solle. Die Rede
und die Gedichte sind vormaligen ähnlichen Arbeiten
des Hrn. Verf. vdllig gleich.

5e

: i 4 Oct. hat die Juristen - Facultät beta „Hrn.
bouidiURNA

würde ertheilet, nachdem er scine Inaugural.Abhand-
lung vorher zum Abdruck eiugereichet hatte.

6,

D* bisherige hiesige Eorrespondent des pol. Jour-nals hat im Jahr 1792 seinen Briefwcchsel ein-
feftelct, womit man denn schr wohl zufrieden seynann. Es find also in diesem Jahrgange bloß S. 146.
einige wenige aus dem Staats-Calender entlehnte Nach-
richten von Mecklenburg enthalten.
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 MVersuch einer Analytik des Gefühlvermógens.|VonGeorg Augufl Plemming, Altona, bey lohann
Friederich Hammerich, 1793. 44 35ogen in Octav.

‘ritdem Rant in seinen philosophischen Schrif-
; ten von dem bisherigen Sprachgebrauche sv

" sehr abgegangen, und darin soviele Nachahmer
gne n es für diejenigen, die weder Zeit nuchBrruf haben , diese neue Sprache zu studiren, cine
unaugenehme Beschäftigung, solche Schriften zu lesen,
die darin geschrieben sind. Anch der Verf. dieser.
Schrift bat liebex die Sprache seines Lehrers als dié:
Sprache anderer Menschen reden wollen : nnd ich be-
gnuge: mich. also, für diejenigen , die der Inhalt in-
texesjiren kann , einige der erklärten Hauptsätze anszu-
ziehen. „Diejenige Vorstellung, welche durch das Af-
ficirtwerden des innern Sinnes vermöge des Einbil-
düngsvermdgens entsteht, indem djese das Verhältniß
des vorgestellten Objects in Beziehung auf das Sub-
ject darsiellt, heißt das Gefühl. ~~ Gesähte zu haben
ist kein besonderes Vermögen : sie seßen die Wirklich-
keit eines Objccts oder die Vorstellung desselben, und
die Wirksamkcit des Gemüths. vorzüglich des Einbil-
dungsverimdgens, voraus. ~ Has Grsähl heißt siun-
lich, insofern es die Veränderungen unserer sinnlichen
Verhältnisse zum Gegenstaude hat- und , indem sotche
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das Vorstellungsvermögen gfsiciren, dadurch Stoff zu
Gefühlen geben J Das shmpathetische Gefühl ent-
steht, wenn das Subject durch den wirklich «vorgesßtell-
ten oder eingebildeten Zustand cines andern. vêrmdge
der Ibce des Verbuudenseyus es Indivédgumms “mib
deim Ganzer, afficirt wird. Das Geiühl wird ein
Verstandesgetühl genannt , wenn. das Verhältniß zu
dem außer dem Subject befindlichen Oljecké sich bloß
auf eigne Selbstthätigkcit , mithin auf das Ar.schauen
der beförderten oder gehinderten Thätigkeit des Ver-
standes grüudet.– Diejenige Porsielluag „..dic.durch
ein Aficirtwerden des innern Sinnes verinöge drs
Einbildungsvermdgens entsieht , welche die Vorstellun-
gen des Ucbergewichts der Vernuust, in Uuschauung
dcs Erhabenen, über die cingeschränkte Sivnlichkeit
in Beziehnng anf das Subject darsiellt, ist kas Ge-
fühl des Erhabenen. © SYatbematifierbaben ist
dasjenige, was in der Einbildungskraft schlechthin großist, was allen Maasstab der Sinne übertrist, und id

von un$ dcbadjt meten fanu, —.Donamijderbabettist dasjenige, was in sich eine Vrelheit \rößer verbor-
gener Kräfte vereinigt , die nicht der Sinulichkcit ge-

Feten . sondern nur durch Vernunft gedacht werden

V

Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg. Zweys
ter Jahrgang, 8. Stück. Anugust, 1793. Schwe-
rin xe: 4 Bogen in Quart.

gy Stück , weiches diesmal erst im Novemberausgegeben ist , enthält : . 1) Beytrag zur Ge-
schichte des §F. 139. im neuesten Erbvertrage, den Spe-
ditionshandel in Rostock betreffend. - Es ist die
Geschichte eines Processes zwischen der hiesigen Kauf-
manus.Compagnie und dem Kaufmann I. F Meyer,
in welchem erstere dem letzteren den Speditionshardel
nach Neubrandenburg auf dem Grunde des gedachtrn
Paragraphen wehren wollte, aber in erster Instanz ab-

gewie-
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éétbte(eif tonrb. Da ber Surf. bod) die übrigen Bey-
Jagen abdrucken licß , sv hätte ich gewünscht , daß ee
auch die Entscheidungsgründe , aus welchen nur ein
Auszug gemacht ist, oullsändig hätte abdrucken lassen.
2) Ein Paar Worte über die kleine Abhandlung : Meck-
lenburgisches Reichscontingent und Römermonate (4.
B. S. 143). ~ Vermnuthlich ist es der Verf cines
vorherg'henden Aufsatzes in diescr Monatsschrift, der
mit dem Verf. jener Abhandlung über die Bedentung
des Wortes Römermonat eiucn überflüssigen Streit
führen wil. 3) Beantwortung der Frage : Wie in
Meck.enburgischen Lehngütern snecediret wird ? (4 B.
S. 165.) ~ Ist abgebrochen. 4) Zur Beschreibunz
der in Jahre 1770 eingegangenen Döômitzer Eisenfa-
brik. Vergl. mit des Hrn. Bar. v. Langermanns
Versuch über die Verbesserung des Nahrungsstandes
in Mecklenburg, S. 132. ~ Eine gute mit hinläng-
licher Kentrtniß der Sache abgefaßte Nachricht , der
man etwas mehr Ausfthrlichkeit wünscht, So würs
de es vielleicht manches Inieresse haben j weun die
Gtünde angegeben wären, warum die Fabrik an die
Herzogl. Kammer abgetreten wurde, uud von dieser

richt un Gange erhalten, nert Me iprunrung
und Sicherung des Wohliftandes Mecklenburgs dutck
Manufacturen und Fabriken. ~ - Hr. B. giebt als
die' hauptsächlichsien Hindernisse an : a) Die Abneigung
gegen Einschrätkungen, und die Landesverfassuna, wel-
che dergleichen behindert, b) Mangel an Unterstützung
und an Unternthmern, €) die für eine völlige Han-.
delsfreyhoît ‘gerichtete Stimmung , 4) die Menge Fas
brikén ur ‘uns her, die das Auf‘cimen der einheimi:
schey sinders tvârden ; und e) Mangel an Menschen.
Er schiVzt:sinen Jinpost auf alle ausgehende Producte
16d auf als auswärtige Fabrikwaaren, dergleichen auch
int Cuttbe gemacht-werden, als eines der ersten Mittel,
Manufaeturen zu befördern, vor. Dann soigt cin
Berzeithnisß! derjenigen Manufacturen, auf deren Ein-
ridtingquet zu schen m mögte , oder die schon,
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wenn gleich nicht hinlänglich, vorhanden sind. : : Jch
wünschte, daß der Hr. Verf , der jich an einen vor:
maiigen Aufsatz in der Monatsichrist von ähnlichem

Sale (2.98. €." 303.) nicht erinnert zu habencheint, fid) auf ein genaueres Detail eiuließe, da- der-

den glgemeine Betrachtungen schwerlich Nutzeniften. Größere Oblaten werden von Hrn. Wilson
in Schwerin gemacht , vermuthlich also auch kleinere.
Eine Tobackspfeifen-Fabrikc wollte vor etwa 30Jahren
der Kautinann C. A. Freese hier in Nostock auf dem
Hornschen Hofe anlegen, und der Anfang ward, soviel
ich mich erinnere, eines darüber entstandenen Processes
ungeachtet, wirklich gemacht: die damalige Einrichtung
bürfte also noch jetzt zu erfragen seyn. Auch würde
ich die Buchdruckcrep noch in das Verzeichvuiß qufneh-
men. 6) Ueber das Verpachteu der Mühlen in Mecks
lenburg. Die Müller treiben das Pachtgeld bey
Licitationen höher, als die Antkünfte der Mühlen lei-
den: sie müssen also dieMeten vergrößern, und da
dies ben den cinsichtigern Mahlgästen nicht gyc; angeht,
so trcibt man es desto kecker bey den Armen und Gerins
gen. Der Verf. wünscht also, da ich der Ertrag. der
Mäühlen ziemiich genau berechnen läßt, cine Abstelkung
der Licitation. 7) Hrn. Gehring nähcre Nusknyft
si seiner in der Monatsschrit ueulich erzählten.
"Krankheit. &amp; In einem Autsat über bie. aule

eiu ad AERuritige
mädgen bey der froÿen Ankunft dcr Durchlauchtigen
„Herzogin, ~ in Versen. g) Auffallende Ahnlichkeit
der Witrerung zur Zeit des Solstitium vom..psrigeu
und diesem Jahre. 10) An die Besitzer. dex Clem
senschen Schrift über die vaterländischen.-. riiche.:. =|
Beym Abdruck ist das Sandaalgeschlecht, qusgssaßfew..
1 ! ) Brkanntmachung einer guten zmecklenhuyraj(chen
Walkererde. ~ Sie finder fid) bey ixdrichshsge ,
und wird nach Kopenbagen erpartirec. ;419;) Ue
liches Promemoria ín &amp;adyen be$ 36eisenGraubes.
9luá bet. Allg. Litterarur Zeitung:-, 13) 3Infragen:

8.
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e wie die in den bützswschen academischen Sta-tutrn enthaltenen Studenten.Gesetze bald eines
Supplements bedurften (2. B. S. 2. 114-), so ward
imm lcgrcren Zeitraum auch ein Supplement dcr-rostock-
schen Studenten - Géscife nothwendig, das ich alfo
auf diese Gesete (4. B S, &lt;12. 220.) folgen lasse.

Reétar et Concilium. Academiue Roftoebiensit
studiosae iuuentatis coronae, ciuibus fuis ornae

tissimis , §. P. D.

(Qmm non, fine ingenti omnium voluptate
' aliqua percipimus, Academiae INoftrae augmenta

et incrementa, atque omni in, id nifu et ftudio collas
boramus,. vt fubinde, roaiora €a reddantur atque illa-
ftriora ,, eo. cutam, ompr m et follicirudinem dirigenstes vt in, quauis Faculrate|praelectionesomnibusatque fingulis pracfto fint, quac ad formandum inge:
nia in commodum Ecclefiae et Reipublicae, hinc glo-
riam 9ummi Numinis, requiruntur, nec io vllo
Scientiarum génere dcfi-iant Inftitutiones neceffariac :
atque. iam, longo ex interuallo temporum a Maiori-
bus Noftris, cautum eft, vr. fapientiffimis Legibus
Ciuium Academiae noítrae. mores ita dirigantur, Vt
Cordatiorum. Ciues mereri, fauorem poffint et gra»
tiam ; ita, non fine fummo dolore fentupus, fub ipfis
incrementorum nümceri Ciuium Noftrorum initiis,
proteruiam et audaciam nonnullorum incunabula ca»
per^» et non obftaptibus: pocnis in Legum transgres-
fores, eum in modum creícere, vt quiduis aduerfu?
quemuis fibi licere; opinione perfuafum habeant illivaniflima, propriae non modo ex:ftimationi|peffimeconfulentes,..er honorum fauore femet.praeftantes in-
digniffimos , fed er publicam Academiae Optimo-
rumque eius Ciuium. famam, laedevtés, et Liberta-
tem ,. decus, literatorum. pobiliffimum,.in peffimam
et grauiffimis cocrcendam, poenis deformantes liceo-
tiam, . His itaque cr paucis quidem, quod, dolotis

hoftti aliquod lévamen, tech nofttam alir, fore, vtin
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in primordiis infaufta illofum reprimanrur eonami-
na, his, inquam, auerfationem et indignationem mo»
ftram, at animum quoque; aduerfum, publicis bis li-
teris teftari, ecque et ipfo Bonorum famae. et. feliz
citati -coníulere, officii noftri effe duximus, morum
integritati fedataeque et pacarac. vitaeCiuium Acade-
micorum profpecturi,, Hoc ergo fiac non modo Le-
ges Academiae, quarum Vobis copia eft, omnes at-
que fiagulas, et nunc quidem maxime eas, quas
elapfo proximg rempore migrari coepras effe no»
viftis, ia memoriam Vobis reuocamus: omnibus et
fingulis y fimulque manifeftum facimus; feueriffime
in omncs animáduerfuin iri, et absque vlla fpe rethis.
fionis vel condiueutiae pocnas Legibus expre(fas das
turos effe, qui teteré easdem tra&amp;sgrediuntur, fed
etiam pro illüfttandis et declárandis "Légibüs- adiui-
genda, quie fequuntur, vrgens dubet neceffitas; Vo:
Ínmüs itaque et iubemus:

t. Onines et. finguli! Ciues Noftri , Seientiis opes
ram nauantes , cum Commiliconibus liíi$ agentes,
modeftia, humanitate, verecundia, et coiicare vedüe
tür, nec'quidquam aduerfus quemquam verbo rel
fa&amp;o fufcipiant, quod fráterno , quo fe mütuo com-
pltdt tenentur , fauore indigaum fit atque amore,
//rausgreffores Legum feueritatem experturi füht.
"5. Nemo Veltrum vel fólus, vel ab aliis adiutus,

aüdcat noüíter.ià numerum Ciuium receptos, vel ab
Atademia Noftra difcedentes, ad tomi tioties pro
acceffu' vel difceffu inftituendas adigere , vel perfua-
"bsibüs fa&amp;is acere, ^ Eas enim atque omnes cius-
modi comiffitiónes fimpliciter abolemus, in au&amp;toreeet füafóre&amp; grauiter animaduerfuri,^^'3. NtmoVcftrüti nouitet infcriptos, ^er in Ciufuis
Academicorum nuaferum relatos ;" iisdem "hinc cüü
reliquis legibus; iuribus; prinilegiis ,"rélarionibus,
finibas, honoribus, früdotes contemnere; infuper ha»
beré, vel'futilibus diftínguére' nominibus, quim et
vitnpetiis onctáre, vel quidquam eorüm; quae Pen-
málismum lapiunt, in ipsqs rentate pausevel

* à ETE -

v n
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Veteranorum prae Nouiciis praerogatiuam. affecter,
ni-confilii abeundi poenam fine fpc zemiffionis incur»
rere velit. .

4. Conuentus veltri nt maderati, progressus in
plateis modefti , ceffent prs tabellionum fadi cur-
fus, et abfintfodalitia inftituta, in quibus vel vnius
boatus, vel impudici cantus, domi quoque et in
conclauibus in plateas profpicientibus, exaudiuntur,
fpiritus: inquicti fpeciinióa ;; horrorem 'tranfeurtibus
incutientia, et»yicinis admodummolefta,.- Qui fta-
tüto'contraria fecerint, arbitrariam dabunt poenam,

5. Nemo Vefttum domicilium fuum-praetereun-
tibus: fiue .ambulantibus fine, curru. vel equo. reis,
vcxas facerc, vel clamaribus atque diéteriis infultare
conerur , ni poenam experiri, velit per arbitrium, lu-
dicis conftituendaim,

6... Profligata funta omnia fefocis ingenii exempla,
graffationes, per platras, fiuc diurnae fiue, nocturnae,
vociferationes, clamationes, boatus, cantus in, plateis
omnes, omnesque indecentes foni er ftrepitus, furor
in lapides dudo vagina gladio, cos feriendo emiffus,
infültus in homines obuios, clamor de candelis de»
lendis vel confimilis alius adüerfum eos, qui fecure
domiciliis fuis vfuri funt, . proiiciendi in feneftraslapides,,pulfandiquefores,easuefunibuslaquez*aliisque ligainentis, vt domo egredi habitatores ne«
queant, colligandi libido, currusque in platea in-
ventos protrahendi petulantia, Omnibus et fingulis
his, atque iisdem fimilibus facinoribus arbitrium Iu«-
dicis pro merito.infligendas promtas habebit iuftifi-
mas poenas,,

7. Nemo Veftrum ex Ciuibus vel incolis Ciuita-
tis eorumque domefticis .vlli. iniuriam. vllam didis
fa&amp;isue inferre, aut prouocare cum quibus vel con»
tra quos caufam habere arbitrabitur, aut alio quos
cunque modo iisdem veljvlli alii infulrare ; cosue
lacelfere audeat, aut aliquo vel minimo facto: puhli-
tam tentet fecuritatem violare, aut in aliquem ho-
minem fiue incolafiue peregrinum petulaniia vta-

tuf
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tür; eumue. quomodotunqueTaedat; - Qui *fecétint,
rct in fi&amp;á caofeoferint; £ó$ vel mülétae , vel gras
vioris: carceris, vel confilii abeundi, vel relegatio*
his, pro culpae vcl malitiae grad , * mánebit poéna,
^ 77 (Das utébrige nächstens.)

é};
Auserlesene Beyspiele zur Erläuterung der gewöhnlie

chen Sonn- un-. Frsitags Evangelien, für Prediaer,
Schullehrer und die häusliche Erbauung, von Joh.
P. Friedrich *), Pastor zu Cammin im Mccklenburs
giichen. Halle , in der Waijenhaus - Buchjaudo
lung , 1793. 1 Alph. 8 Bogen in gr. Octav.

Meine uite für alle Sonn uild Festtage, jedereinen halben Bogen groß, eine oder mehrcre ge-
schichtliche Nachrichten enthaltend , die der Hr. Verk.

fric apt Meepar. Wasich davon
geiéfen habe, hat mir nicht gefallen ; und was Predi-
ger und Schullchrer davon für einen Gebrauch machen
könnten, wüßte ich nicht.

Kurze Beschreibung von Jena, fâr Reisende und Stu-
direitde, zu angenehmer und nützlicher Unterhaltung
während ihres Aui-uthalts..-daselbst, . Eisevache

1793, ben Johaun Georg Ernst Wittekindt. s Do-
gen in Occav.

5e
TIT iBaturon

5 habe in diesen Bogen nichts acfunden, das ichJ) hier anführen könnte  Studirenden können fie auch
nür in den erften Wochen. ihres Aufenthalts einigen
Rutzen gewähren.

*) Auf diesem Titel seht Friedrich, auf dem Titel des
"neulich angezeigten Bieaenbaches, Friederich.. :
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Den 24. SDecembér: 1793.

i.

Dilfettatio' theólógico - dcfíhetica de&amp; autorum fatto
' rumipfasque Ie(u Chtifti vi àtque indole.po:tica,

anauence fumme venerabili, quae Roftochii flo:
tet, Facultate theologica.,. fummis in S, S; "Theo*
logia honoribus augendus fcripüt Ludouicus "Thee
ebuus ' Koftgarteu,, oteyismola - M sgapoliranus,
Artiüni Migifter; Parochiae Alcenkircha - Witto-
vienfis Paftor, Altenkitch nfis Praefectus iuridicus
wtqué. rerritorialis, Roftochii, typis Adlezianis,

o3) : s. Boget gato 7
QW achdem zuerst bemérkt orbe; bab'bie Micfien"

SSaufunscreZeitengekommenenSchriften uncul-
. ' yivirter Völker gewdhulich Gedichte geweseu,
und. daß insbesondere viele Theile dés Alten Testamen-
tes wirkliche Gedichte sind; so. wird hierquf gezeiget,.
daß auch mehrere im Neuen Testamente angeführte Re-
den Christi gleichfalls zu den Gedichten gerechnet wer-den.mässen,DieYesthetikeürftedurch:dieseAbhand-surg: nicht acvonres haben : ob ‘die Theologie mehr,
fann ich nicht beurthetlen.

e Anzeige. des 77 Hefies der Schlöcerschen Staats.
Anzeigen Hat mich: an .das Versvrechen zurück-

tringert, :das-éch von den in gen vorherigen Heften m
Hi oue
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haltenen auf Mecklenbuxg Bezug habenden Artikeln
noch eine Anzeige nachliefern wolle. (2. B. S. 295.)
Dreses Versyrechens will ich mich jetzt entledigen. Zwar
ist seirdem däs Repertorirfth des Hrn. ey Re her-
ausgekommen,’und ich habe‘ bey dem daraus ye achten
Auszuge auch das mitgenommen, was aus dem Schld-
zerschen Buche eingerückt ist. : (3; B. S. F33. 219.)Aber diesc Nachweisung ist denn doch zu atf emen unb

uuHu1 . «D . C

1s eite ift unter £r, 20. cin Auszug. aus..der-vor-
lâufigen Darstellung des Rechts auf bic Landgrafschaft
L.tuchtenberg, Schwerin, 1778, aufgenommen.
Im 19 Heft Uir. 1 und im 21 eft fir. orf
acp füric Stadricten pon bcr, Gntweidiung bs C.. R.
§. A. Fidlers cingerückt: letztere enthält einige. nicht
ganz tichiige Umsiäade, Im 27 Hefte flebet unter
fiv. 23 eine kurzc Geschichté der französischen Reftgies
in Mccklenbntg, welthe größtentheils aus dem Herzggl.
Archiv geschöpft ist , und. .die drey. Declarationen Her-
zogs Friederich Wilhelm.vom 24 Oct. 1698, 1 Aug.
1699 , und 23, Sept. 1703 zu Anlagen hat, Ebeuda-
felbsi ist Lr.z1 überschrieben: Sklavenjagd auf Isle de
§rance, Suriname und in Deutschland : und

?darunter auch eine Auffoderung prt; Denon Sb
mex vom 13 Febr.. 1779 an die entwichenen Leihtittes

nen abgedruskt: „Im Jahaltsosrieichniht ist noch viteuus
schast, wenn gleich die mildeste Art von Sklaverey,
isi doch Sklavexey, und folglich ein Bruch des Natur-
rechts., Endlich stehen im 59. Heft unter Nr. 43
Wahrheiten. aus dem Mecklenburgischen, über. Land-
kasten Schulden, Anlagen, Priuilegium dc, non apr
pcllando , das Kloster Ribnitz, Landtag , !. Dem
Verf dieses Autsates haben manche Kenntnisse ron
diesen Gegénfiänden ‘gemangelt, nnd also hat er uns
yicht lauter Wahrheiten .licfern könne.

Känftig. mehr aus den Staats.Anzeigen. Zett
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rette id gualed iod) auf diejenigen Nachrichten- ine
Briefwechsel Rücksicht, die die. Einrichtung der Acas
demien betreffen. Einige allgemrine ‘Nachrichten
und Lectivns-Catalogen von den-Universitäten u Lrancy
jm ersten Versuche Ur. 9, ju Straßburg, ebend.
Qc. 40, zu: Ofen im 7. Hefte Ur. 2, zu Upfale
ima5. &amp;efte tiv. 23/40 Stutrgard im 27. 4xcfte
£124; d 2bo inr:28. doefte Yir. 36. H5 it 30.
Hefte Lr. 54, und. im 35. Hefte L7r. 34,7 zu Inne
spruck im 37. efte fit.4, unb ju Davia im 60
4yefte XXv. 5x bedürfen keiner weitern Anzrige. Aber
aus zweenen Autsätzen will ich den Inhalt etwas genaner.
angeben. Der erstc,/ im 20. Heft Ur. 17 , bctrift
das im’ Helmstädt eingerichtete Ephorat über die dort.
studirenden Landeskinder. .Der Ephorus solt den Aus
kommendén Anleitung zur Wahl und Einrichtung ih-
rer Collegien geben ; weil in dein ersten Halben Jahre
mehrentheils viel versäumt , und dadurch. der Grund
zu einem zunordenttichen Studiren, und zum Unfleiß
gelegt. wird. .. Er soll . ich ferner nach dem Fleiß der
Landeskinder in den Borlesungen und zugleich nach ih-
rem Privatfleiß möglichsi erkundigen. Er soll anch be:
sonders auf ihre Sitten und Aufführung die schärfsie
Aufmerksamkeit weuden „. und:denen, die es daran feh-
len lassen . mit Güte und ruft: zureden, auch wencs
er dadurch nichts ausrichten. könnte, es der Fürstl.. Ge*
heinten: Raths : Stube “anzeigen. Er soll denen, . die
dessen bedürfen, auf Verlangen seinen Rath geben,
den Fleißigen [und Sittsamen bey ihrem Abzuge ein
Zeugnib] ausfertigen, uud Ettern und Vormündern, vit
fid an (bn wenden , gewissenschaft autworten. ; Dex
zwente Aufsatz, im 33 4yeft Yt. 19, ift cine landes-
herrliche Verordnung für die Universität Gießen, die
Bezahlung der Vorlesungen betreffend. Rach dersel-
ben werden 1) alle Werbezettel „die vor UAnfarg der
Vorlefungen herumlaufen, und überhaupt alle Wer-
bungen ‘zu Collegien, auch Collegia priuatiffima über
diejenigen Wissenschaften , die andere Lehrer als Col.
legia prináta angekündigthaben, verboten. .. 2) Nach
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xa Tagen, nicht eher, sollen sich die Zuhörer in jedem
Collegio auf einen ihnen vorzulegendcn Zettel. auischrel-
ben. 3) Kerin Doceut soll ein Huuptcollegium .um-
sonst lesen. Kleinere Collegia, welche die:Wuche
nur 2 oder rine Stunde erfodeen, sollen publree .und

ratis gelesen werden, auch jeder Protessur. alle .hatheS bre cins dergleichen lesen 4). Wennsich z11 eincm
Hauptcollegio , weiches bezahlt wird, 8 Zuhörer uxl
den. so muß der Docent es lesen: für:eine:gerituure
Anzahl kann er, wenn cr. will, lesen. Rur zu kirem
mcdicinischen.Collcgio und zu denen , die gratis-quie
sen werden, sind 4 Zuhörer hinlänglich. . :3) &amp;zn-4cder
Zuhdrer ist schuidig, das Honor-rium itdev: ersten
4 Wochen zu zahlen, uud hievon 1% keiner .qusaerni m-
men, er habe denn a) seines Vaters halb. x wenen des
Reciproci ern gegründetes Priurieg'um j. uder stche
b) mit dem Docenien in naher Verwandichaft, oder
beweise c) bey der Commisston. seine Armuth, : uud .le-
gitimire fich. durch deren Ättestat hey dem. Dorenten,
welchem d) nicht frerstebcty jemanden für arm zu er-
klären, oder zu gratificiren. 7) Nach Atiauf der
4 Wochen sind sämtliche. Zettel binnen 3 Tagen der
Commiqssion cinzulicfern, und:8 ,. von dicser die. Reslans
ten in billigen kurzen Terminen beyzutr.iben. Dahine
gsgen aber sollen . 9) die srotessoren unweigerlich alle'# Leetions.-Catalog ange;riqte Collegia lesen, weuu.sch
dir gedachte Anzaht von Zuhörern teldet,: auch 10) an
dem auf dem Lecttons\::Catalog’ bemarkten Termin
pünetlich anfangen, nnd bis zu den Ferien iiia lejen,
ferner jollen 1 1) die Studiosi. das Recht haben , ssich
ben der Commission zu. be'chweren, a) wenn der Do-
cent ohne erkebliche Ursache oder aus bloßem Prätext
einer Unpäßtichkeit zu oft ausfetzt, b). mehrmalen ent-
weder gar xu spät in die Stunde kontit ; oder fíe-gat
zu fiüh rudigt, c) bey. einem Theil gar. zu weitläufs-
téq und bey dem andern dagegen garzu kurz iste a) d. rch
schriftliché Dictata viele Zcirzum mündlichen Vortrage
raubk, und e) gar das Collegium nicht zu Ende ge-
bracht hat, oder ins. folgeude Semester: lesen: vil:
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Die Commission sollden'Doeenten mit einer binnen
24 E tunden eimzurcichenden Verantwortung hör n-
und daraus _ichleunig Bericht erstatten worauf sodann
die höchste Décison ungesaumt ersolgen wird. 12) Wer
durch langwierige Krankheit verhindert. wird, seine
angefangenen. Cotlegia zu absolviren, ist. verbunden,
in. dem künftiven Semester das Rücksändigx in andern
für die Zuhörer bequemen Stunden nachzuhvlen. 13)
Verstürbe der Docent vor .absolvirten t. ollegiis (9.
sind jcine Erben verbunden,. das Honorarium pro rara
zurückzu:ahlen, und die Studiosi allen andern sich als
]entalls findenden Gläubigern , dieBeerdigungskosten
allein. ausgenommen , vorzuziehen: ~

ub dad

Se 1M 1

Der Einfluß der Lehre der christlichen Religion : Jesus
ist vom Tode erstanden, auf die Ruhe, Zufricden-
heit und Glückseeligkeit ihrer Bekenner, dargesellt
von I. Fr. Wolff. d. G.. G. B. Rofock, gedruckt
in der Möllerschen Officin, 1793. 12 Bogen..inuart.

C§ch kaun es mir schlechterdings nicht erklären , wo-
4 her bey viclen Studirenden die außerordentliche

Ftcichgältigkeit gegen das Urtheil anderer äber ihre,
Keuntnisse entskehet, von dem doch , wein alles nach
der Ordnung. geht, ihre künftige Beförderung abs
hängt. Auch diese Probeschrift eines Sassischen Sti-
Fl des angüvandtcu Fiess.Eid E kan cf
einer sdtth]ichen Predigt,. und ganz im Tone ehemali-
ger Postillén abgefaßt, dergleichen auch maucher Nicht-
gekehrte vhné bésondere Anstrengung in einer Stunde
zu liefern im Stande seyn dürfte.

„FCC! 1 0TR..
.O. 4.

QR irutianide Sacultát hat in diesem Jahre eineabermalige Veränderung mit ihrem Siegel vor-

genommen. So mic fie ies den Hippocrates mit
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dem Medieinglase, (dies alke Siegel ist vertnuthlich
x677 verbrannt,) mit dem Evangelisten Kucas ver-
tauschte, (Rost. Etwas 1738 S 5371. 57.2.) so hat
fie jet die Göttin Hygea gewählek. Diese stehet
dichte an einem lecren Postement, und hat in der rech-
ten Hand- die Schlange, als ihr gewöhnliches Attribut.
Vor ihr schwebt in einem größern Kranze, über: den
sie mit der linken Hand cinen kleinern hält; die Nah-
menschifre FF. Die Umschrisst heißt sigill. Facult,
Mcd. in Acad. Rostoch. restaur. 1788 – Es iist
Schade, daß dies dem Vernehmen nach vöm:Hr. Vice-
kanzier Morcenius noch besorgte Stegel nicht vdllig
geratben if. Warnm das Jahr 1788 darauf als das
Jahr der Restauration angegeben ift, babe ich nicht
în Erfahrung bringen können.

L^
Beschluß des Supplements zu den roftockschen

Seudenten. Gesetzen. (4. B. S, 269.) ~
8 Signa Hie didta diftindiua, pileo vet vestibus

induda, .nemo Veítrum audeat. Commilitoni impee
rare, vel tanquam vhiuerfalia et omnibus atque fin-
gulis Studiofis eligenda, et ab aliis hominibus di*

"in&amp;ionis caufa adhibenda, iniungete vel commen-
"dare, "Nemo quoque teimére conctür' alium quem
! uaque, fiue incolam et cius domefticos , fiue pere«
grinuih cum fuis, ab vfu'eoründem vel fimilium
fignorum prohibere, Criftae" autem hucufque ge-«furi folitàe, quae Praefedis militum , corporis HH
reniffimi Principis cuftodum, diftindionis caía a
Sereniffinio Regnante couceffae funr, aliaque figna
his fimilia, certo cuidam ordini propria, fiipliciter
prohibita funto. Qui legem háne cuftodire detrectar,
ei pocna infligetur cransgreffioni conformis.

9. Re&amp;oribus Academiae nouiter electis, facta
inter cántus.et-muficorüm fonos ipftrumentorum al»
ternatim audiendos proceflione. püblice teftata Sru-
diofotum gaudia propter abníus 'ex illis enatos fien

pliei-



V Academie. : 4, B. 35. St. 279plicitet «abolemus, füb vllo praetextu.in:pofterumnom admittenda, niá Rcébetis et. Concilii expreffus
conlenlus praecefferit,

1o. Quodfi tamen Magiftratus Acádemicus: publi-
€as :aliquando,. maguis id euentibus exigentibus,
adornaturus, aut ex grauibus rationibus permiffurus
eft folemnitates , tum congregationum Studioforum
ad proceffiones folemnes non alius erit locus, quam
Auditorium maius, Red&amp;oris Academiae iuffu ipfis
aperiendum,

Ea fuot, Ciues, Commilitones Ornatiffimi, quaeV óbiscim hodie conimünicare,'eorumquecuftódfámoniaitim ét fingulorum riaxime ferio et'graditer Vosbis commendare placuit.^'Páternoitaquein"CiüesAcademicos, Studiolos, amore ct fauote, summo
cosdein Rudis admonemüus; lécum habirent , "et ns-
tit, quod propter vugm folum fibem ir Acudemia
verfencut , vt fcientiarum 'deque ac^ morum optimo
rum fibi thefauros colligant; €t promtitüdinem in
his atque' illis acquirant', ‘quibus Bonis fe smriibus
colláudandos praeftare queant, honoribesqué et: offi
iis gerendis fémet aptos reddant, In fide'itaque"et
pietate, morumque intégritate Chriftianos decente
ambulént; fcientiasque finguli fummo ardore fetten-
tut, et! ab omnibus abhorreant, quae priftinis Ld
gibus et huic Noftrae állafüm'/Declaratiosi! contra-
rianrur, llli autem, qui, paternas admonitiones
adípernantes, non defiftere àb omnibus proteruiae
et. petulantiac, et. io his flapitioram quoque fpecimi-
tibus, fed ,diffolutam vitant: improbosque, notes coi
tinuare. geftiunt ; illi feianr? Magiftrarum Acade-
micum, £iusmodi improbitacis ;fpe&amp;tatoremnon futu-
rum, atque impune vllum iftorum fieri non tolera«
turum, Íed, et. Legum-'am&amp;toriatem. vindicaturum,
et. in earum transgreffores feueriflime conftituturum
effe. Sciant, petulantia et peffimis moribus, quibus
aliqui. confpicuos fe reddiderunt, in pofterum víu-
ros: facinorum et malefa&amp;orum. füotum poenas cer-
tiffime daturos Legibus definitas,  Faxit Deus T, O,

T.



280 9lifnaf. b. 9te(i:2lcab. 4.253 5. 8t.
T.:: M. ; discant Ciues Academici iusticiam. moniti
nectemere Léges. -Néc. énim: voluptatieffe pure-
rit Magiftratui Academico his infligere- poenas,quos
umore. amplecti. éupicbat'i:at hec poteft nou fau£ti (li-
méisciuftum :feruare:probos inter et improbos :die
Ícrimen.;:

vp P^"Rofchii fub Sigillo Retlorali, IV. ante
Iu Iulii; A, R. S. cioroccrxxxi. ] l

0.

Far Bärgertneister Timm in 9Xaldiu Bat. sot ei-
".. niger Zeit eine vouständige Sammlung aller in

sciner Flora (1 B.. S. 121.): und in dem Nachr:rage
dazu . 3. B. S. 1.15. ). verzeichneten einheimischen. Ge-
wächse getrocknet dem. Hra. . M. Siemssen mit fol-
gendemgedruckten Titet-geichenket; Herbarium v 'uum,
contineos. plantas. Ducatus »Megapolmano - Suerinene
fis indiganas , Viro clacilinno, Doming Magistro
Aj C. Siemffen, icariffumo Amico fuo facrum, auctore
Aoachbimo Chrifliano Timm, Malcbini MDCOXU:I.
— Herbarium. pracftar, omoi. icone zinece(larium
omni Batanico. .. Livu..philosapb. c... . Wer- also
sta über eiu ober anberes Stück des Timmychen Ver-
seichnisses. eine nähere Yuskunft wünschet, wird solche

"aus diesex Sammlung. zu erhalten im Stands. seyn.
STI e^

;^
t .

Tn fno

"tem 18 October: erklärte die tmedicinische Faenk-"LA tât den Hn. Cark Wächter, ‘aus dem Hanndver-
schen gebürtig. &gt; zum Doeror der Médicin;“ tachderh
er (cine Inaugural Lbhandlung eingeliefert hatte.

An

d ..

naa Y.: £5 701034



An nalen
der

Rostockschen Academie.
4. Ban ö. . 36. Stück.

Den zr. December 1793.

l.

Ueber das Mecklenburgische Reichs- Coutingent gegen
Frautrceich, besonders in Beziehung auf die Stadt

. Rostock. 1793. 54 Bogen in Quart.
eil in der Convention von 1748 die Stadt Ro-

stock von allen ordinairen und extraordinairen
Reichs. und Kreis Steuern befrevet ist, und

der Durchl. Landesherr selöige zu übertragen verspro-
chen hat, so weigerte üch die Stadt, zu den in diesem
Üahre rerfoderlich gewordenen Kosten des mecklenbur-
gischen Cöntingents einen Bentrag zu leisten. Schon,
in dem Landtags Abschiede vom 13 May d. J. ift biefe
Deutung des 7 Artikels der Conven‘ion für unzutref-
fend erklâret, weil jetzt nicht von einer Steuer sundern
von Stellung und Unterhaltung der Mannichaft dis
Rede fep: ünb eben bies ift iri oen Paritor. Rescripts,
vom o Jul. wiederholet. (a, B. S. 251.) Von Sci-ten der Stadt Nostock ist hierauf ans 3teidyefammerge
kicht appelliret: ‘die Herzogl. Regierung hat aber den
érsten Terminder ausgeschriebenen rostockschen Quote
durch Execution beytreiben lassen.

Weii in der erslen Lieferung der öffentlichen Ver-
handlungrn über diesen Gegrnstand, wie ich sciner Zeit
auch brmerkt habe, zwar das gedachte Herzogl Pari-
tor-Resckipt, aber nicht die Vor stellung des Raths ent-

halten ist, so hat dies den;Hrn. Verf. bewogen ", die.. ründe
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Gründe des Letzteren ebenfalls durch den Druck bekannt
zu machen. Sie beruhen ‘arif die aus den Worten der
Convention zu entuchmende Absicht der Paciscenten,
daß alle und jede Steuern ohne Ausnahme in der Ab;
rede begriffen, seyn sollten, auf das Herkommen 7 ad)
welchem in ähnlichen Fällen bloß Geldbenträge von
den Unterthanen crfodert worden, und aut den Sprach-
gebrauch ; der uuter dem Worte Reichsstenern das
Contingent begreife. Am Schlusse sind noch Bemer-
kungen über die rechtlichen Wirkungen der in dieser
Sache eingewandten Apbhecllation angehängt.

Auch flir die Stadt Rostock wird es icht ohne er-
heblichen Nutzen seyn, wenn das einheimische Publi-
cuu von ben fie betreffenden Streitigkeiten von Zeit zu
Zeit zuverlässige Nachrichten erhält. Aber eine kurze,
fich auf das Wescntliche beschräukende Darstellnng des
Sr und der Rechtsgrüude wird 'zu jedem

2.

D von mir vor einiger Zeit.(4. B. S. 241.) de-Q) taillirte Liquidativns-Berechnung über die. Fode-
rungen der hiesligen Academie an die Herzogl. Kams

gur veranlaßte zuerst eine schriftliche Erörterung undidemnächst eine mündliche Unterhandlung, aus welchen
sich folgendes Resultat ergab. Der erste. Posten ward
sogleich mit den Zinsen is auf das Alterum tantum
anerkannt. : Bey dem zweyten Posten ward von Her-

ent. Kammer nicht allein die Summe der Miethgeler in Zwrifel gezogen, sondern auch eine beträchtliche
Gegenfoederung wegen der für die Academie verwand-
ken Baukosten gemacht ; nämlich a) für das weiße
Collegium und das anatomische Theater zusan;men
6380 oe 38 d.) b)_für die Reitbahn und das Reit-
Haus, 6986 %. 9 d. und c) sür das Wohnhaus
des Hrn. Stallmeisters mit dem Kaufgelde 6104 *.
325. Von Seiten der Academie hatte man zwar
bisher geg aubt, daß diese Baukosten derselben nicht
wärden angerechnet werden: und man hätte, idet
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(olches vermuthet worden, die Direction dieser Ban-
ten'selbst übernommen, um dabey in Nebendingen
einige Abänderungen zu machen. Indeß fand man
sich doch bewogen, auf den Fall, daß die gäuiliche
Erlassung dieser Baukoften nicht zuoestand n werden
sollte, sich zur Compensation der ersten und zweyten
Gegenfoderung unter den Bedingungen anzuerklären,
ba, ad 2) bey dem weißen Cellcaio blos dasjenige
in Anrechnung komme , was in Rücksicht auf die Be-
schaffenheit desfelben bey der Trennung der Academie
als Melioration angesehen werden körne; und daß
ad b) die Reitbahn und das Reithaus ein völliges
Eigenthum der Academie werde. Dahingegen lehnte
man die dritte Gegenfoderung ganz ah. Die zweyte
und vritte Gegenfoderung ward nachhin von Herzegl.
Kammer ganz aufgegeben , weil nach cinem schon vor-
mals angeführten Rescripte (3. B. S. 265.) bic 3tcit
bahn mit ihren Pertinenzien kein Eigenthum der Aca-
demie werden soll. Und im übrigen faud man es am
gerathensten, . unter dein Vorbehalt weiterer Bchande
lung bey der Schlußsumme von beyden Seiten die
berechneten Summen als richtiganzunehmen, folglich
die vorbemerkten 6380 XQ. 38 f3. Baukosten von den
9248 ©. 36 '. Miethe abzu;ichen, wodurch dann
der zweyte Voften zu 2867 €. 46 s. abgemindert
ward. Den dritten in der ofterwehnten 51 Pro'Ve
coll Anlage aufgeführten Posten gab man von Seiten
der Academie ganz auf, nachdem man sich aus der ir
der Folge communicirten Berechnung von 1769 über-
zeugt hatte, daß die verlangt:n Zinsen theils in einem
Capital von 6500 ©. berechnet worden , theils "sa
einer Hebung von 930 ©. an das Bützowsche und
jetzt an das Ms Convictorium bezahlet werden,
foiglich auch das ‘an ich unbestrittene Capital, ohne
Verwirrung in veranlassen, in die jetzige Berechnung
nicht eingezogen werden müsse. Bey dem vierten
Posten ward von Herzogl. Kammer die Berechnung
nach dem marktgängigen Preise für. die Znkunft zuge-
standen, und von der Academie die Reservation we-

DER UNIVERSITAT ROSTOCK
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gen des Capitals pott 500 %S, da dieselbe nach. auf-
geklärter Sache ungegründet befunden ward, zuräücke-
genommen. Jia übrigen aber, blieben ned). énige
Nebendinge, derenthalben eine Aversivns - Summe das
beste Auskunfts. Mi tel s-hien , obgleich die Vermu-
tbung, daß in der Berechnuug von 1769 die Kam-
mertaxe zum Grunde geiegt seyn mödgte, sich ebenfalls
nicht bestättigte. Den fünften Pojicn accordirte die
Herzogl. Kammer mit dcn 3injen ad alterum tantum,
Wie man die bisherigen Pöste zusammenrechucte, und
sich ergab, daß diese:ben 9027 X 16 sF betrugen,
so ward die bey dém zweyten und fünften Posten vor-
behaltene Averüons. Summe zu 972 &amp; 2 fX. bebam
delt, nim solchergestallc dic runde Summe von 10000
€ NF. herans zu bringen; uud dadurch der Acadeo
mie eine nnabldßliche Reute von 500 &amp; NF. zy ver-
sichern. Von den Zinsen über das Altcrum tantum
war nichts zu erhalten: und man fand es am anzemcs:
sensten, auf dicse wciteren Ziusen it: soferne Verzicht zu
leistcen, als von einer förmlichen Berechtigung dazu
die Nede seyn kann, sich aber dieserhalb den Zugang
zur Gnade des Landesherrn vorzubehalten , da man
fi verschert hielt, daß sie auch anf diesem Wege in
der Foige werdcn bewilliget werden. Der sechste
und sievende Posten ist laut meiuer vorigen Nachricht

at don a iemnm unb neunte Pösten,
". terer mit den Zinsen ad alrerum rauram- accordirck.
Sie beiragen zusammen 2945 &amp;&amp; 6 s3. und die Aca-
demie wird, um die runde Suluume von 3000 ©
**» baburd) eine uuabldstiche jährliche Nente vo
150.200 NF. i erfalten, bic Féblenben 54 248 42 iF

zugeben. Hagegen mußte der Fihnte Posten dies.
mal ganz ausgesetzt bletben. üch der eilfte und
zwölfte. Posten. ward ausarjelzt, weil sich ergab, daß
man von Seiten der Academie bisher ciuen unvollstän.
digen Auszug des Testamentes gehabt, (4..B S. 230)
und alfo vor weiterer Unterhandluug erst manchexles.
auder- Bestimmungen nöchig waren. Yud nid

5

UL E B
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entschloß . inqn. ..ich . wegen. -)cs dreyzehnten. Posicns
auf det Ansgang derjenigen Streitigreit zu compro-
mittiren, die wegen det andern Hälfte mit. E E.
Rathe entstanden ik Was “ücie Stadt iti Wege. des
Rechts oder der Güte bekomtnen wird, soll seincx Zeit
auch der Academie veraûtet werden, uud wenn jene ihre
Nnfprache aufgeben. müßte, soll auch diese deshalb keine
weitere A..sprache machen. '

Diese Darstellung der Sache wird hoffentlich genü-
gen, den über. diese Liquidation abgefasten Vergleich,
welcheu ich nâchiktens lictern werde, zu beurtheilen, ynd
insbesondere quch, zu erklären, 1jbdurch die imm Erb-
vertrage zu mehr ls z30000 7©© angeschlagenen aca-
demischen Foderungen bis. zu 10000 © herabgesetzt
wyrden.

ZI.

CVn der Zeitschrift: Italiea.und Deutfehland in Rück-
4S ficht. auf *itten,- Geíchichte ,.. Literatur und
Kunft, Herausg:gebea von. K P. Moritz ,.. Nach
des Herausgebers Code koreg.e letze von einigen Ges
lehrten, Zw«cyten. Bandes. Zweyres drück , Berlin,
1793, (inbcu. fid) Briefe ,. gefchrieben auf einer. Reifenach. Górzingen, Casset, Marburg,-Darmfladt,Frankfurt, und! Mayuz, tit zwar von den. zu flats,
burg unb fliayns befublid)en Mntverfitáten nichts"
wohl aber verschicdhenes von Göttingen «enthalten,
und aus der Gazette litteraire de Berlin mit einigen
Aenderungen cntiehnt sind. Da das Original. nicht,
leicht zu erhalten seyn mögte , so will ich mit Ueberx.
gehung desscn , was von einzelnen Proscsforen gesagt
ist, folgende Stellen hier ausziehen : „„Ein Mann,
der das Studiren.licbt, wird schwerlich anderswo meh-
rere Mittel und Gelegenheit, seine Kcnntaiß zu erwei.
tern, antreffen, alo eben hier. - © Ich mdögte jezt bey-
nahe cbcn. so gern Professor in Göttingen, als Kardi:nal in Rom. schn : denn jene. Herren Pr von quie
manden qb, und haben. ei ne Menge Clieuten, dia iha

nen nicht lästig fallen, unddie Gebühren niti iab
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len. Ste leben alle im Wohtstande, ‘und da sie arf
tentheils verheyrathet sind, so haben sie unter sich
kleine Gefelljchaften errichtet, welche ihnen ein rußi-

es nnd angenchmes Leben verschaffen. ~ Sie mij:
ton, daß die deutschen Professoren ihre Collegia nit
dictiren, sondern sie über gedruckte Bücher lesen: eine
Methode, die unendlich besser ist, als diejnige, welche
noch heutiges Tages auf den meisten spanischen, italid-
nischen und selbst auf unsern (französischen) Universitä-
ten beobachtet wird. ~ Sie können sich wohl vor-
siellen , daß es in dieser Stadt weder an einem anato-
mischen Theater noch auch an einem botanischen. Gar-
ten fehle. Dieser letztere hat mir besonders gefallen :
er ist von allen, die ich bisher gesehen, verschicden, aber
unendlich bequemer eingerichtet In den meisten bota-
nischen Gärten sicht man nnr ausländische Pflanzen :
in. dem gôttingischen hingegen, der seine Entstehung dem
berühmten Haller zu verdanken hat , findet mangau-
ßer den fremden und seltnern Pflanzen ein kleines Wäld-
&lt;en, in welchem der Professor mit seinen Schülern
herumgehen, und diese mit allen Pflanzen , welche in
Deutschland wachsen, bekannt machen kanu, ohne nd-
fbiq zu haben, deswegen auf den Feldern , Wiesen,
Ebneu und Bergen herum zu laufen. Das Obsserva-

„torium ist nicht so gut, als einige andere, die ich ge-
"sehen habe; doch ist es mit Insirumenten sehr wohl

verjehen.– Die gdöttingische Bibliothek besit weder
so viele Manuscripte , noch alte und. seltne Bücher,
als bie pariser : weno ich aber Bücher schreiben müßte,
wozu Erudition erfoderlich wäre, so würde ich sie lie-
ber in Göttingen, als an irgend einem andern Orte
schreiben. Man findet in dieser Bibliothek fast alle
Werke aller Nationen : denn ein Professor darf nur
den Bibliothekar wissen lassen, daß dieses oder jenes
Buch erschienen, und dessen Ankauf nüffid) fep, fo
wird es sogleich angeschaft, es mag in einem Lande
oder in einer Sprache geschrieben seyn, in welcher es
wolle. Man zählte schon im Jahr 1791 mehr als
400,000 Bände. Schon der Catalog - m der
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jweyke Bibliothekar, Hr. Reuß, angefertigt hat, er-
regt Erstaunen: er ist ausnehmend volständig, so daß
man nicht nur jedes Buch glcich. finden ,. fondern auch
ugleich wissen kaun, was dkeser und jener „Schrift-
wn geschrieben. Der Catalog besteht aus 208 Bän-
hen iu hg Pnabitlrorug,- 6 die
inea und Unterabtheilungen nach den Mate-
rien, u. (. w. „

Votn Amt der’ t-ltlichen Obrigkeit, Eine Predigt für
denBürger und Landmann, am 12 Soniitage nach
Trinêtatis vor der Vorlesung des Kaiserlichen Ges
bots und Verbotsbriefes gegen die Frankreicher gko
halten von Christian Gottfried Mangel , Présbiger ju Suppentin unb 3Mauerbagen—9Ingebángtsind einige Fürbitten der Unterthanen für ihre Obrigs
keit, .Rostoc, 1793. Im Verlage der Stillec-
schen Buchhandlung. 3 Bogen in Octav.

gi die erweiterteu Kaiserlichen Avocatorien: .undInhibitorien den Superintendeuten zum Zweck der
Verkündigung von den Kanzeln zugefertiget wurden,
ward ihnen zugleich befohlen, ‘daß sie d;n ihnen nach:
geordncten Ehrn-Predigern eine schickliche Veranlas-*
sung nachwrisen sollten, durch öffentlichen Kanzelvor-
trag von Zeit zu Zeit das Volk über seine Pflichten ges
ßen die Obrigkeit erbanlich zu bclehren und. darin. zucfestigen; und es ward ihnen dabey âberlassen, bie
darüber zu haltenden Predigten von den Ehrm:Geisili-
chen einzufodern, und nach Besinden davon pflichtmä-
ßige Anzeige zu machen. Der Hr. Verf. hefolgte
allo gleich am ersten Sonntag nach dem | pfang
des zu publicirenden Patents diese Erinnerung, und
handelte den auf dem Titel bemerkten Gegeusiand nach
folgenden Fragen ab: x.) Is es denn wärklich wahr.
daß dies Amt eine göttliche Eiurichtung scey ? 2.) Is
diese Einrichtung denn. eine göttliche Wohlthat?.3.)

L rf. a
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Was für Anweidungen müsser wir von déelpx Eittrichs
tuag inachen ? oder wozu erben mir dadurch’ verpflich!
két?. Dér Anhang enthäjt 18. aus andern Schriften
entlehnte Fürbitten, wovon 1 5 in Verfcn und z. in
Prose. ind - ‘Diese: Jan; Uesoudere Verantaffung
kaun gie Gründe zum Abdruck einer solthen Pra

gt Varbieten.

Be
«99

lem 3o Oct. hat dis. thrologische Facultät ben
^ £m Paftor Kndw. Theob' Bofegarten qm

ÄÜltenkirchen auf der Jnsel Rügen ohne voraufs
gehendes Eramen zum Doctor der Thcologie erkläret,

SAc IJnaugural Dijputation derselben ein-gejandt hatte.

6.

*ucbdü's3 Cc ber bfesjdbrigen fd)teriafdbot
KR Intelligenz; Blärter if bas Storficatorimmi vom
26:999: 1739, t»cgeit ber Go vicrorien Griectáriiem
(2. B. S. 23.) auf 9Serebl der Herzogl. Regierung
wieder -cingérinkt, Verrmuthlich haben neuere dem-

die nicht genräße Anträge dazu die Verantassung
gegeben.

usu
". z T]

Ea ich vurmalen (3. B. S. 11.) bey der Anzeige
-— des Vermächtnisses, „welches drr seel. G. R
Schmidt der hiesgen Bibltothek hinterlassen hat, die
Bücher, welthe die Bibliothek dadurch erhalten hats
angefaßget, fo wj tb hier noch nachholen, daß indem votkgen Jahre noch 70 Barde und 4 Convolute
juristfscher Disputationen , .14 Bande kleiner zur Ge-
schichte nnd zy audern Fächern gehöriger Schriften, 12
Theile von der Reichs. Faima und cin dceunomisches
Buch hiuzygefügt worden.
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Die Dichterfamilie. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen
von. Max Roller.. Rostock und Leipzig, in G. 'C.
Stillers Buchhaudlung, 1794. 12 Bogen in Octav.

uch in diesem Schauspiel findet man dieselbe
Matter, in welcher ein früheres Stück des Hrn.

V Perf. (3. B. S. 353.) gearbeitet ist. Wer mik
sovietén andern theatralischen Stücken, die jetzt häufig

e m zufrieden ist, wird diesem seinen Bey-
»o.

"ww bem ssechszehnten und letzten Theile der vom Hrn.

NN;
wesens sind 6 Aufsätze: ‘x) von der Nothwendigkeit
öffentlicher Schulen und von ihrem Verhältniß zu
Staat und Kirche, '2) von der zweckmäßigsten Ein-
richtung der Gelehrten: Schulen, 3) von den Unis
fitäten, 4) von den Landschulen, 5) von Mädchen-
Schulen, und 6) von. Erziéhungs-Anstalten , ohne eis
nem weitern: gemeinschaftlichen Titel und ohne Auzeigs
des Verfassers, (vermuthlich ist es Hr. E: selbst,) ente
hauen: Von den drey ersten dieser Aufsätze, welche
auch die :gräßten sind, werde ich eine Anzeige teen
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müssen. Im ersten wird gezeiget, daß obgleich bie
Schulanstalten eigentlich sowohl vom Staat als von
der Kirche ganz unabhängig seyn sollten, dennoch nach
jetziger Lage der Dinge die Errichtung dffentlicher Schu-
leu. von Seiten des Staats, und die Verbindung mit
der Kirche, zur Zeit noch wohl nothwendig bleibe. Im
zweyten werden die Fragen erörtert : a) Ob die Schu-
len für den künftigen Gelehrten von den Schulen für
gndere Jünglinge ganz abjnfonberu finb?..— Ser
Verf. meint , daß es für die Studirenden keiner beson-
dern Schulen, sondern nur besonderer Classcn in zweck-
mäßig eingerichteten Stadt- oder Bürgerschulen bedürfe.
(Aber diese besondern Classen erfodern doch besondere
Lehrer, und können nicht bey jeder Bürgerjschule sondern
nur bey einigen angebracht werden , mithin‘ wäre die
Trennung in Wesentlichen immer vorhanden). b)
Ob die jetzige Verfassuna der Schulen zuträglich sey ?
Nuch dics wird bezweifelt. Der Verf. meint, es sey
am besten, wenn alle Lehrer einer Schule (id) völlig
gleich wären, und kein Rector über die andern weiter
eine Direction hätte Ob eiue collegialische Verbin-
dung unter ihnen statt haben könue ? darüber .ist der-
selbe nicht ganz mit sich einig, doch scheint ex der colle-
gialischen Verfassung, bey welcher die Mehrheit der
E timmen in den Conferenzen der Lehrer entscheiden

"soll, deshalb den Vorzug ju geben, weil es bey der-
selben möglich wird, die Stella eines kranken®oder ab-
wesenden Lehrers durch, einen von den- andern zu erse-
hen. In der dritten Abhandlung wird bloß die
Frage erörtert, ob die Universitäten mehr Schaden
ais Nutzen stiften? und dahin entschieden, daß der
Schade ungleich grdßer sey. Um diese Entscheidung
zu rechtfertigen, wird a) von: dem Einfluß der Uni-
versitäten auf die Sittlichkeit gehandelt. Hier hat
derselbe kein Bedenken, aus. mancherley sonderbaren
YJeußerungen folgendes Resultat zu ziehen, das ich ganz
hersetze - „Wie groß man k&lt; die Verixrungen. der
Sinniichkeit. auf Üniversitäten denken müsse, läßt sich
ung: fähr us folgendem abnehmen : 1) Jn.deu Jahe

ren,
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re; We hier zugebracht werden , brausen gerade die
sinnlichen Triebe am stärksten, und die Vernunft kann
richt zu Worke kommen. 2) Die falsche Ehre un-
terstügt nirgends fo febr, wie hier, die Ausbrüche
der Sinnlichkeit, theils weil ihre Herrschaft über die
Gemäther schon an und für sich in dem Alter, worin
die Studenten sind, am größten ist, theils weil 3) die
äußerlichen Vorzüge dér academischen Bürger diesern
Vorurtheile noch befondére Nahrung geben. 4) Diese
Vorzüge erzeugen ferner: in Verbindung mit ben voti
hergehenden Ursachen eine Schaamlosigkeit, die kaum
ihres Gleichen haben dürfte, so wie 5' einen Dûnkel, der
sich nicht beschreiben läßt, und vermäge dessen man sich
über ailes wegsetzt, und alles für erlaubt hält. 6) Dies
afles wird unterhalten und vergrößert durch die Menge
der Studenten, wodurch sie sich gleichsam zw Herren
der Skadt und der Univerktät-machen. Ferner. 7) durch
die privilegirten Müssiggänger, die sich darunter finden,
d. i. durch solche , die nnr Ehren halber , wie mans
nennt, eine Universität beziehen. Ferner 8) durch
die räudigen Schafc, die ais solche schon von der
Schule kommen, 9) durch die Eutfernung , worin der
Student von den Seinigen lebt, vor denen er sich nun
nicht weiter schent, 10, durch den Mangel an gutem
Umgang mit Familien, 11) durch die zum. Theil yer«
diente Verachtung, worin seine Lehrer und Vorge-
setzten bey ihm stchen, 12) durch das bôse Beyspicl,
was ihm setbst von diesen manchmal gegeben wird,
13) durch die Unmöglichkeit einer strengen Aufsicht
über sekn. sittliches Betragen, 14) durch die Kraftlo-
sigkeit der Gesetze, als welche man weder will noch
kann ernsilich in Ausübung bringen, 15) durch den
Vorschub, den alle die dem Leichtsinn der academischen
Jugend thun , welche von diesem Leichtsinn ihren Vor-
Theil haben, 16) durch den Mangel an Lust zum Stu-
diren. Dies alles zusammengenommen, kann man
wohl nicht anders, als den Universtäten einen sehr
nachtheiligen Einfluß auf die Sittlichkeit der jungen
Leute, die da gebildet werden zuschreiben. ,, -2 glei
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gleich manches hievon einerlen Sache in verschiedenen
Worten enthält, jo habe ich doch das ganze Register
der Beschwerden gegen die Universitäten unverkürzk
hergesetztt, um einen jeden Leser selbst urtheilen qu laf
sen. Aber wie konnte der Verf., nachdem er richtig
bemerkt, daß die Universitäten keine Erzichungs - An-
stalten sind, diesen es zur Last legen, wenn ihnen die
Jünglinge früher zugeschickt werdenzzghe sie sich selbst
regieren können, und mit bem Gelb umjugeben. ge.
lernct haben? Wie konnte er es übersehen, daß der
Leichtinn nnd die Heftigkeit des jugendlichen Alters,
die Gelegeuheit zur Verführung , u. s. w. immer blei-
ben, wenn auch die Universitäten aufhören, und bey
denen, die keine Universitäten besuchen, bey jungen
Kaufleuten, Handwerkern, tc. in gleicher Maaße vor-
handen sind ? Zugegeben ferner, daß die academische
Disciplin das gewöhnlich nicht leisie, was fie leisten
mäßte und leisten kann, fo ist sie doch immer noch bes-
ser, als aar keine. Und wenn man hiernach alles
das abrechnet , was den Universitäten als Universitä-
ten nicht zur Last komt, wieviel wird von allen dicsen
Beschuldigungen noch übrig bleiben ?) Um aber zu-
gleich die Entbehrlichkeit der Universitäten als Uni:
versicäten zu zeigen, so wird b) noch von dem Ein-
fluß der Universitäten auf die Cultur das Denkvermd-
gens gehandelt, und zwar r) in soferne sie Schulen
für studirende Jünglinge find. Hier meint derselbe,
man dürfe nur jeder Gelehrten Schule über die jetzige
oberste Classe eine höhere in drcy Abtheilungen geben,
und für jede der drey Facultäts- Wissenschaften cinen
oder ein Paar Männer ansetzen : so würde der Untere
richt, der auf Universitäten gegeben wird, eben fo gut
auf der Schule ertheilet werden können. (Das ist
wohl schlechterdings unmdalich. Wer andere so weit
bringen will, daß sie sich nachhin selbst forthelfen kön-
nen, und nicht allein die Anfangsgründe der Wissen-
schaft, sondern auch die Hülfsmittel zum weiteren ei:
genen Gtudiren keunen, und die Fertigkeit, diese Hülfs.
mittel z gebrauchen, erlangen, der muß mit der Theo.

ogic,



Academie. 4. B. 37.8t. 293

[logie, Jurisprudenz und Arznevgelehrtheit genauer
bekannt seyn, als es zweene oder gar ein Schullehrer
werden können, die den ganzen Umfang dieser Wissen-
schaften vortragen sollen.. Und bey einer solchen Ein-
richtung fiele die Bequemlichkeit weg, daß ein jeder
Studirender nach scinen eigenen individuellen Grund-
sätzen und Zwecken die gesammten Theile der verschies
denen Wissenschaften, die er hören will, auswählen
und zugleich erlernen kann. :Danádft íít es ein Haupt-
vortheil der Uuiversitäten, daß die mristen Wissenschafs
ten von mehreren gelesen werden , und also jeder den
besten Lehrer wählen darf , auch diese Lehrer selbst da-
durch genöthiget werden, sich zu bestreben, daß sie den
Beyfall nicht verlieren. - Uebrigens muß es dem
Verf. unbekannt gewesen seyn, . daß die eigentlichenGymnasien, die Titnlair-GymnasienalsbloßeSchu-len kommen hier nicht in Anschlag , schon eine ähnliche
Einrichtnng haben : sonst hätte er doch wohl untersu-
&lt;en müssen, ob diejenigen Jünglinge, welche auf
solchen Gymnasien gewesen sind, der Universitäten has
ben entbehren können.) Die Lehrer der übrigen Wissens
schaften, setzt er hinzu, könuten, auch uhne Mitglie-
der ciner Univerfität zu seyn, bicib- n, sowcit sie nöthig
sind. (Aber wo sollen lie bleiben? Mäßten fic nicht
in einer vierten Abtheilung der neuen Oberklasse bey
den Schulen angestelt werden? Und wie viele werden
denn hievon erfodert ?) Vermuthlich als Commentar
über die Worte, soweit sie nöthig sind, ist hinzu-
aeíegt: Sie Geschichte mit ihren Hülfswissenschaften
bedarf nur in der niedern Gelehrten-Schule des münd-
lichen Unterrichts : in reifern Jahren kann sich ein-
jeder in Büchern Raths erholen, und lernt aus diesen
in kürzerer Zeit mchr, als aus den Collegienr. Die
Philosophie müßte freylich ihre Lehrer berhatten. Oe-
conomik und Kameralistik ind Studien des reifern
Alters, und nicht für Iünalinge auf Universitäten.
Pädagogik wird bisher auf Universitäten dürftig ge-
krieben, und verlöre folglich durch den Untergang der-

selben nichts. Dic Käünste verlören vollends Mon.
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(Wem dies nicht genügt, der wird Hier weitere Be-
weise, vergeblich suchen.) Hienächst wird noch der Ein-
wurf berührt, daß die Universitäten bleiben [müßten,
damit alle Lehrmittel, als Bibliothek, Kunst- und Na-
kuralien- Kabinet, botanischer Garten, u. s. w. au eù
nem Orte beysammen wären, weil es zu kostbar seyn
würde, dergleichen an mehreren Orten anzulegen.
Aber erstlich, ‘antwortet der Verf., haben ja nur die
wenigsten Universitäten diese Lehrmittel alle , und dié
fie ‘davon haben, nur unvollkommen. Dann ließe fich
auch das Unentbehrliche darunter ohne große Kostsn
vervielfältigen, so wie sich auch itzt schon jeder Lehrer
auf Uuiversitäten, das was ihm besonders ndthig ist,
selbst anschaft : und auf das Entbehrliche müßte man
Verzicht thun. (Auf das Entbehrkiche werden wahr-
scheinlich die meisten Universitäten gerne Verzicht thut
wenn sie nur das Unentrehrliche volständig Hätten.
Aber die leider begründete Wahrheit, daß viele Uni-
versitäten- das Unentbehrliche der öffentlichen Lehrmit-
tel nicht vollständig haben, hätte den Verf. schon be-
lehren können, daß sich dies. ohne große Kosten nicht
anschaffen, also noch weniger (ür alle Gelehrten-Schu-
len vervielfältigen lasse Wer den Unrerschied zwischen
der Handbibliothek und- dem zum täglichen Gebrauch
uhtbigeir Apparät des Gelehrten, und zwifchen einer
öffentlichen Bibliothek und andern öffentlichen Hükfs-
mitteln nicht kennet, und die ersteren- für genügend
beym academischen Untcrricht anfiehet, der muß entwe-
der gar keine Univerfität besucht, oder die Gelegenheit
sehr schlecht genutzt, und einem von den Pratern ger
glaubt haben, die alles Unerhebliche und Mangelhafte
für vortreflich und hinlänglich ausgeben.) Zuletzt be-
trachtet er noch die Universitäten 2) insoferne sie Pfles

erinnen der Wissenschaften und Künste am fid) (inb.
h dieser Beziehuug, sagt er ganz kurj, sind fie den
Academien der Wissenschaften ähnlich, und was von
diesen gilt, kann so ziemlich auf jene angewandt tver-
den. Von den Academien der Wissenschaften weiß er

aber nichts weiter, als daß sie ihre Schriften Ma
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men drucken lassen, und fich mit Preisaufgaben beschäf-

Omg:
in dieser Hinsicht ist also bald gefolgert.

Mich würdc es gar nicht befremdet haben, went
die jetzige Einrichtung der Universitäten gemisbilliget,
und würkliche Mängel. derselben frenmüchig gerüget
wären: am wenigsten könnte es befremden , wenn dies
von denjenigen Leuten. geschähe, die ihre Philantropine
und Lehranftalten von moderner Einrichtung auf Kos-
sten der ältern Lehranstalten emyfehlen müssen. 3i»
lein das ist mir doch brfremdend, wie Hr C. diese so
leeren und flüchtiq gearbeiteten Nussätze drucken lassen
konnte. Die Käufer des Revisions Werkes werden
fich mit Recht beschweren, daß er ihnen von den ver-
chiedenen Lehranfialten nichts mehr sagt, und dabey
o wenig auf die Proportion siehet, daß er die 3 nach-

folgenden Aufsätze von den Landschulen, von. den Mädo
chenschulen und von den Erziehungsanstalten, zusam-
ten auf 12 Seiteu aßfertiget, Hingegen . da, wo voti
den Academien der Wissenschaften die Rede. ist, auf
eine einzelne Preisaytgabe der berliner Academie ab-
schweift, und 27 Seiten aus der Correspondenz des
Königs mit Alembert rein ausschreibt. Und wer
die ersten Aufsätze als einzelne für sich bestehende Stielbetrachtet, der wird doch fodern, daß der Gegensta
ordentlich durchgedacht nnd zweckmäßig abgehandelt
sen : auch es insbesondere seltsam finden , daß von den
Gegengründen entweder nur die unerheblichlien anger
führt worden, oder auch nur. die schwächste Seite berüh-
ret ist, und selbige fast immer auf eine ganz unzurei
chende Art beantwortet sind.

Mechanismus der känstlichen Elektrieität , verglichenmit elektrischen Raturbegebenheiten, und der lett
cität des § urmalins und Zitteraals. Von G. C-
fiabmmadet. Berlín unb Ctralfunb, bey Gottl.
Angust Lange, 1791. 53% Bogen in Octay. Ih
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"n" detras mir nicht, ' êin?u zutreffenden AuszugY aus dieser Schrift zu lietern, .die ese:besondere
Hypothese über die Entwickelung der elektrischen Ma-
terie zu enthalten scheint. ( Ich: begnüge mich: also,
das Dassyn derselben anzuzeigen. '

"t

s der 78 $5 15:82 gothgischen gelehrten Zeituug„) vom vorigen Jahrc, aus welchcr se andere. Blät,
ter. entlehnt zu haber sch. inen, ist die Nachricht enthal-
ten, daß der Hr. Prof. C. W. Justi in Marburg
einen Ruf hicher mit 500 &amp; jährlicher Besoldung
erhalten habe, aber iu N7. bleiben werde, und da-
selbst zum ordentlichen Protessor der Philosophie er-
nannt sey.. Ich halte dicse Nachricht insoferne für
richtig, daß er bey dem verineiuten Abgange des Hrn,
Prof Ziégler bcfragt worden, ob.uud unter welihenédiugunger. er dessen Stelle wieder antunehmenges
ucigt fey, als wozu er vojr dex Facultät und dem Con-
eilio in' Vorschlag gebracht war. (4. B. S. 184.)
Ohne Zweifel würde diesc Uuterhandlung auch zn
Stande. gekommen seyn, wenn. Hr. Prof. Ziegler in
der Folge den nach Jenaerhalketén und ahgetiomimes
nen Raf nicht wiedér hätte ‘aufgeben müssen. Viel-eidjt giebt einmal eine anderwcitige Varanz in der

eologischen Facultät noch Gelegenheit, den Hrn. Prof.
usti zu. unseren Collegen zu erhalten. mal"

ür bas Jahr 1794 find“ in der Adlerschen Officin
T) die gewöhnlichen Calender erschienen. Jm Quart-
calender sind folgende :Aufsäße enthalten: 1) Etwas
von den Frenden , die cs auf Erden giebt, vom Hrn:
Hofr. Vogel, 2, Ueber dqs Bleichen des Leinens undanderer Zeuge vetmittelf ber dephlogistisirten Salz-
säure , : vom Hrn. Prof Léhk, .und 5) 95rudftüde

OSENteretitg- MpL
lings ‘Calender findet sich: ein Aufsatz von: dem. man-
yigfaltigen Nutzen des Fliederbaums.



An nalen
Der

RostockschenAcademie.
4. Band. 38. €tüd,

Den 28. Syanuat|1794.

ü

Ordinis Theologorum in Academia Roftochienfi
Pro - Decanus et Brabeuta D. Chr, Dav: Ant.
Martini, "Theol. Prof, Publ, Ord, et Confiftorii
Ducalis Affeffor, Viri clariffimi ac plurimum re»
verebdi Ludovici Tbeobuli Kofegarten , Philofo*
phiae Doctoris et Parochiae Altenkircha W ittoui«
enüs Paftoris, cet. inaugurationis do&amp;oralis fo*
lemnia more folito indicat, Praemirtunrur none
nulla de orarionum Chrifti ad animos audientium
vi er efficacia, —Roftochii, litteris Adlerianis,
23 Bogen in Quart.

$ ie große Wirknuge tvelche die Reden Christiauf das Volk gemacht, wird aus dem gemein-
nützigen Iuhalte, dem faßlichen Vortrage,

und der Uebercinsiimmung des Wandels mit der Lehre

hergcleitet;unddenPredigernempfohlen,daßsieihn jn allen dreyen Stücken nachahmen.

2.

Y"! Nicolai Bendix Lange, gewesenen Dia-cont der Nicolai Kirche zu Kiel, statistischen! Brise-
fen über Dâännemark Rorwegen Schleswig und Holl
stein. nach dem Tode des Verf. fortgeselt, und mik
einer Vorrede und rina Anmerkungen heraus ge
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geben von W. S. £brifiiani, Altona, 1793, hebe
ich ein Vaar Stellen aus, die die Universitäten zu
Kiel und Ropenhagen betreffen. Die erste steht S.
s 0.f. „Kiel hat soo Häuser und 7 bis soco0Einwohner.
Dieser wohlhabende und nahrhafte Ort hat sich seit 20
quor febr verfiónert. — Die wichtigste Stütze zurErhaltung des Wohilstandes ist ohne Zweifel die unter
der Dänischen Regierung erweiterte Universität. Denn
wenn man die Studirenden zu 200 ansetzt, höher wird
sie nicht leicht ohne besonderc eintretende Umstände
steigen, und zu dem , was diese verzehren, den Ge-
halt der Professoren hinzurechnet , so kann man nach
einer mäßigen Berechnung mit Gewisheit annehmen,
daß dadurch im Jahre ein Capital von mehr als50000 29 ín beflánbigem timlaufe (ft... Cie Dat cine
vortrefliche Bibliothek, welche zwar an der Zahl der
Bände, aber nicht am innern Werth, den berübm:
testen öffentlichen Büchersammlungen nachsteht. Vor
der Bergerschen Sammlung, welche derselben zuge-
fügt und nicht unbeträchtlich ist, bestand sie aus
30000 Bänden. Sie wird beständig vermehrt, und
hat: einen Fond zur Ergänzung und Anschaftung neuer
Bücher, wozu noch außerordentliche Summen kom-
men, welche die Regierung zwischendurch bewilliget.~~
Das klinische Institut , wovon der Prof. Weber der
Stifter ist, ist ein Denkmabrder Wobhlthätigkeit der
hies gen Bürger. Die Enkstehuug war bloß eine
Uebereinkunft zwischen ihm und seinen Zuhörern im
Fahr 1788, wodurch jährlich 120 &amp; zusammenge-racht wurden ;: und nun hat die Vorschung das In-
ftitut fo (cbr gefegnet, daß es durch die Unterstötzung
fürstlicher Personen und der Einwohner der Stadt
eine vortrefliche Schnle zur Bildung ausübender Aerzte
und Wundärzte geworden ist. Es ist anßerhalb der
Stadt, und hat gegenwärtig, außer den nothwendigen
Möbeln von eisernen Bettstellen. pferdehaarnenMa-
traßzen, wollenen Decken, und dem Zubehör ,' das
sonsi die Pflege die Kranken erfodert, ein eigenes schd-
nesHaus; B geräumigen Garten, und 1200
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an Vermögen. Auf jeden Fall it die Einrichtung
des Hauses jo gemtcht, daß 30 K anke äußerst bequem
und gut, und im nôchigen Falle wohl doppelt so vicie,
ohne Schaden darin aufgenommen werden können,
Außer dem großen, gut gelegenen Garten zum. Spa-
zierengehen für die , deren Kräfte es erlauben, pat
das Haus einen großen den Reconvalescenten bestimm-
ten Saal, wenn nicht eiue überhäuftere Anzahl der
Kranken dessen Gebrauch nothwendig macht. Der
Badeanstalt sind zwey Zimmer bestimmt in dem Hause.
In dem einen finden sich zwey bequeme mit hoiläiudi-
schen Klinkern ausgesctzte Badecisternen mit Hähnen

Wiimomen bal70 dtciub
Betten zum Ausruheu nach dem Bade. Der uner-
müdete Stifter dieses fo nätzlichen Instituis denkt
noch Gelegenheit zum Tropf - Sturz - und Dampfbade
zu verschaffen. Es herrscht, wie dies nothwendig iff,
in dem Institute der größte Grad der Reinlichkeit. „
Die zweyte Stelle findet sich S. 204. f. ,„ Die Unjo
versität zu Ropenhagen isi herrlich dotirt. Die Les
gaten derselben, die (Communität mit einaeschlossen,belaufen üch auf die Snmme von 387,647 *G 2$. on
Von diesem Fond werden 15 Protessores salarirt.
Das seeländische Gut derselben, welches zerstreut
liegt, macht ungefähr 3000. Tonnen Hartkorn aus.
Das Kapital des Observatoriums ist 1500 2». Uus-
ter der benannten Summe sind die Stiftungen zur
Unterbaltung eiuer gewissen Anzahl von Studirendeg,
das Kloster, die Regen, und 3 Collegien mit eiube-
tp u ven Zjen
ein Professor in der Hebammenkuust sein Salarium
erhält , welcher verpflichtet ist, in der Geburtéitiftung
Entbindungshelfer zu seyn. Der gelehrte Isländer
Ärnas Magnusssen hinterlleß 1730 der Universität
seine Manuscripte und ein Kapital, welches in 17800
on besteht, um die Studien zu unterstützen und zu

befördern, welche die norwegischen Antiquitaten bete2 en.
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fen. Der verstorbene Graf Thott," der vielleicht
unter allen Privatpersonen in Europa die größte Bi-
bliothek gehabt hat, schenkte in scinem Trstzmente der
Universität 5000009, um au$ seiner nachgelaskfenen
Btbliothek Bücher dafür anzukaufen, mebft einem
Kapital von 13750 *, wovon die Zinsen so ver-
theilt werden follen, daß der Universitäts- Bibliotheka-
rius zur Verbesserung seines Gehalts jährlich 100 ~&amp;y
der Unterbibliothekarins 50 %, und zwey Studenten
zusammen 400 * genießen. Die letztern sollen eine
ansländische Reise unternehmen, um sich cine ausge-
breitete Kenntniß in der Naturhistorie uud Oeconomie
zu erwerben Vielleicht hat die Academie den Zu-
wachs einer Baronie zu hoffen, indem die Baronie
Rosendal im Stifte Bergen zufolge einer Ercctis
pasacte von 1749 derselben qnheim fällt, wenn die
Familie ausgestorben ist. Außer diesen Kapitalien ift
der Universität eins von r8000 &gt;~ anvertraut , das
drr Baron Holberg zur Aussteuer von unvermögen-
den Töchtern dänischer und norwegischer Acltern ge-
schenkt hat: eine jede erhält bey ihrer Verheyrgthung
zwey Jahre Zinsen von diesem Kapital. Bey einer
andern Stiftung des Consnjs Liliendal zu Bour-
deaupx sind die Zinsen von 4000 &amp; den Professoren
fàr die Aufsicht geschenkk. Das neueste Stipendium
gu auiéländischen Reisen außer dem Thottsehen ist das
Stampische; das Kapital dazu ist 3000 &amp; stark;
der Stipendiat, welcher die Zinsen davon genießen
will, muß sich auf die Rechtskunde und Politik legen.
Sowohl die gehaltenen Vorlesungen , als die öffent;
lichen Prüfungen, denen sch nicht nur: Theologen,
Schullehrer, Aerzte, sondern auch dirjenigen unter-
werfen müssen, welche ein Justizamt suchen, sind Be-
weise von der Sorgfalt für die Fortsezung der Stu-
dien. Es ift auch nicht zu zweifeln, daß ein Herr,
wie der Prinz von Augustenburg , weicher Pa-
tron der Academie und cin Kenner und Licbhaber
der Wissenschaften- ist, für die fernere Aufnahme. der
Academie alle Sorgfalt tragen werde. . Einige



Academie. 4. B. 38.St. Z01
neuere Stiftungen in der‘ Hauptstadt kann ich nicht
vorbeygehcn. Es ist eine Geburteéstiftung. angelegt,
in welcher 10 bis 12 Frauenzimmer (rco unterbalten
und in der Hebammenkunkt unterrichtet werden. Zum
Vortheil dieser Stiftung ist . ein Rescript ergangen,
welches dîe größte Verschwiegenheit .gebieiet: weder
der Ovctor noch sonst jemand ist verbunden, auf den
Fall cin Zeugniß abzulegen, wenn sie vorgefodert wor-
den, von der Niederkunft zu zeugen.. Nuch ist eine
chirurgische Academie, und in den Stiftern sind Chis
rurgicate errichtet. Es ist ferner zu B. eine sIeterio
nairschule, wie die 1u Lion : man hatte Mit ner da-
hin gejandt, um dicse Wissenschatt zu erlernen, worin
ein Däne den ersten Preis gewann. ,, Noch will ich
folgende Nachricht, S. 207. ausheben. „„Vvun 1747
bis 1789 haben auf der Ritteracademie zu eóroe
260 Personen studirt. Zu dieser Stiftung gehören
4500 Tonnen Hartkorn: und die Eickünfte des Guts
bringen jährlich über 1500. € eiu. Die Academie
scheint ungeachtet ihrcr herrlichen Einkünfte doch nicht
recht in Aufnahme. kommen zu fönnen, wovon holl-
steinsche von Adel , welche daselbst studirt haben , die
Theurung des Orts . als einen Hauptgrund angeben,
dena man sol schwerlich. unter 1ooo 29 da leben

Auch Ettvas! über die Schiffbarmachung der Elbe,
als Antwort auf das Noch Etwas, von einem un-
parißepischen Landbegüterten. 1793. ^12 Bogen
i Octav.

eum der Gegenstand dieser kleinen Schrift. vonunsern Schriftstellern beynahe über das Reichs-
contingent vergessen zu sceyn schcinet z so wird es doch
nicht äberflüssig seyn, aus dieser, eben so wie .aus
den übrigen dahin gehörigen Schriften. geschehen ist,
noch einen kurzen Auszug. zu liefern. Hoffentlich
komt diese für Mecklenburg doch immer noch wichtige
Angelegenheit seiner Zeit wieder in Anrege, 6$»
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Schon der Titel ergiebt es, daß dieses Etwas ge-

et die Abhandiung des Hrn. R. R. v. Branden-
ein (4 B. S. 4.) gerichtet iste Der Verf. beant-
tvortet darin folgende 4 Fragen : x) ob diese Schiff-
barmachung nothwendig sey ? 2,. ob sie für einen
großen Theil von Mecktenburg von vorzüglichem Nutzen
sey ? 3) ob . die zu vetwendenden Kosten mit dem
Mutzen in einiger Proportion stehen ? und 4) ob ein
Actionair Hofnuug habe, hinlängliche Zinsen zu er-
halten!? Die erste Frage wird sehr kurz und vernei-
nend beantwortet, weil bisher alles Korn aus. der
Gegend dst Elde zu Wagen hat transportirt wrrden
können. Bey der zweyten Frage bemerkt er, daß
man durch den Canal nicht in den Stand gejetzt werde,

betmer Per eROT Mei RET
pferde in den Winter, als er zur Feld-Arbeit gebraucht,
und diese genügten, um das Korn zu vertahreu. könnten

D finis MebriaRdMete
lich erhält , machten soviel nicht. aus, da er zu Hause
ebenfalls Essen und Trinken haben mäßte. Wenn auch
kn Hamburg diejenigen Preise von Fremden zu erhal-
ten seyn sollten , die unter den Kaufleuten gelten : fo
würde derjenige Landmann , der sein Korn unwittel-
bar dahin schiffen wollte, doch noch mancherley Ausga-
ben haben. Weil kein Gut. in Mecklenburg groß genug
ist, um eiyen ganzen Kahn vou 1:400 Lali zu befrach-
ten, so würde das in den Eldestädten ankommende
Korn dort erst aufgeschüttet werden müssen , bis eine
Ladung abgehen könnte, Der Eigenthümer mäßte
feinen Schreiber, der ohnehin auf das Lasteugeld. rech-
net, mitschicken, und diesem nicht alleinKostgeld geben,
fondern ihn auch bey ieder Reise eine geraume Zeit,
vielleicht auf einigen Reisen einen ganzen Monat, aus
dem Gute entbchre-«, Das Korn dürfte bey den
laugwierigen Reiscn, da nicht verschiedene Sorten
und das. Korn verschiedener Eigenthümer unter ein-
ander geschüttet werden darf, vielmehr alles in Si:
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ken: trausportiret werden müßte, bey nasser Witterung
leiden : und in Hamburg auch noch cluige nicht bercch-
nete Kosien erfodern. Endlich würde dcrjenige, der
im Winter und insbesondere im Autonii Termin das
baare Geld für sein Korn haben muß, hieran keinen
Theil nehmen können, weil vor dem Eintritt des Fro-
sies in der Regel noch nicht viel Korn zum Verkaufe
ausgedroschen iste Sollte hingegen das Korn in den
Eidestädten verkauft werden, so würde nicht allein der
dortige Kaufmann den Vortheil verlangen, der in
Hamburg zu erhalten seyn mdgte, sondern es würde,
da in diesen Städten viel weniger Concyrrenz als in
den Seestädten ist, der Preis auch immer niedriger,
als in diesen, bleiben. Und vielleicht würde sich gar
kein Kaufmann in diesen Städten mit einem solchen
Handel befassen, wenn er nicht mehr als höchstens
die vom Hrn. v. B. berechneten 33 und 1 p. C. zu
yerdienen im Stande wäre , die ihm nicht einmal die
gewöhnlichen Zinsen seines Capitals gewährten. Bey
der dritten Frage wird erinnert, daß, wenn man
auch die Summe des Ertrags der Güter und die Ve-
rechnung zum fünften Korn passiren lassen wollte;
dennoch vom Winter- Korn 1 zur Saat, 3 zur Wirths
schaft, # für die kleinen Leute auf dem Lande und
die Städte, und wenigstens 13 zu Branntwein abgereche
net werden müsse, mithin nur 15 zum Verkauf kom-
men; beym Sommerkorn aber der Hafer , der doch
den größten Theil in jener Gegend austnache , daselbst
faû gar nicht ins Ausland verkauft. werde. Die hies
durch entstehende Minderung des Schleusengeldes
würde noch erheblicher werden, wenn, wie zu vermu-
then, mancher einige Schleusen umführe, oder fein
Korn im Winter nach Rostock brächte. Gleicherge-
stalt wird an der Richtigkeit des Anschlags der Anle-
gungs- und Unterhaltungs-Kosten gezweifelt, und insbe-
fondere angeführet, daß die Entschädigung derjenigen
Guthseigenthümer, derten ihre Wiesen verdorben,
oder durch Abgrabung etwas Land entzogen worden,
erheblich seyn, auch fich bey dieser Gelegenheit tinereiche
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reichhaltige Quelle zn Processen eröfnen.werde. Wie
die knrze Antwort auf. die vierte Frage laute, wird
sich aus dem Angeführten von selbst ergeben.

2

Der Christ am Nen-Jahrs-Tage. Eine Predigt, gehal-
ten zu Schlven und Großen Dratow im Mecklen
burq, von M. Chriftian Friederich Wolff. Zunr
Besten der Abgebranuten in den beyden Oertern
zum Druck befdrdert. Schwerin, 1791. Bey
Wilh. Bärensprung, Herzogl. Hof- Buchdrucker ;
uud zu Wahren bey dem Verf.  2 B. in Oct.

G Schrift, die durch den Buchhandel in ganzDeutschland verbreitet,. und um ihres innern
Werthes willen. gekauft wird, kann wohl bisweilen
Nothleideuden eine erhebliche Unterstützung verschaffen,
wenn der Gewiun dazu bestimmet ist. Aber durch
eine Predigt, die an sich nichts Vorzügliches hat, und
bloß in einem kleinen Bezirke bleibt, dürfte dieser
Zweck schwerlich zu erreichen seyn.

5.
Nostocksche Blätter. 1x793. August bis December.

Ju K: €. Stillers Buchhandlung. 105 Bogen inctav. .

CVedes Stück beträgt einen halben Bogen, und Dat
4$ vier Abschnitte: x) eine Stelle qus einem neu
herausgekomtmenen Buche, für das allgemeine lesende
Publicum ausgesucht, 2) eine Anzeige derjenigen neuen
Bücher, da im Buchladen zu haben, und seit. dem
9sbdruck des letzten Catalogs erst angekommen sind,
3) ein Buchhändler - Avertissement, nnd 4) eine An-

vetus t Du b gerit à
soviele Liebhaber gefunden, daß dic Kosten des Drucks
bestritten werden können, sd wird es nicht fortgesetit
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Den 4. Februar 1794.

L,

Handbuch zur systematischen Kenntniß der Mecklen-
burgischen Land und Wasseroögel von Adolph
Chriftian Sirmsssen, der freyen Künste Magis
ster, der Weitweisheit Doctor nud Privat - Docent
in Rosto. Rostock und Leipzig, in Carl Chris
Boo Stillers Buchhandlung, 1794. . 172 Bogenin Octav.

atf. eben bem Mane, den der Hr. Verf. in set-
, nem Verzeichnisse der Fische Mecklenburgs

(4. B. S. 217.) gewählt hat, liefert er hier
ein Verieichniß der einheimischen Vögel, bey dessenAbfasssuug ihn einige gute Sammlungen ausgestopfter
Vödgel, die sich in unserm Vaterlande fiuden, ín$bei
sondcre die Sammlungen des. Hru. Adv. Lembke
it Schivekin, und des Hrn. Doct.Med. Detharding
hier in Rostock, in den Srand setzten, seinen Nachrichten
eiten höheren Grad von Genauigkeit zu geben. Ich
toil auch hier ‘ die Geschlechter anführen, aus denen
Mecklenburg eine oder mehrere Arten aufweisen kann.
&amp;) Landvögel. ?. Ordnung. Ranbvdgel 1) Fal-
ken, 2) Eulen , 3) Würger 17. Ordn. Hünervds
gel. 1) Tauben, 2) Wilde Hüner, 3) Trappen.
TI1. Ordn. Krähenodgel. 1) Bixkheher, 2) Krähen,

3) Pirolen, 4) Kukyuke. RA RR. Baumtlufet.
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1). Spechte, 2) Wendehälse , 3) Aktersvechte,

9 e Enden SENT
3) Srideuschwäns. ) Dickschuäbler - 5) Lerchen,
6) Ammern , 7) Finken, 8) Fliegenfänger, 9) Bach-
îtelzen, 10) Mcisen, 11) Schwalben, 12) Nacht-
schwalben. B) Wasservögel. 1. Ordn. Sumpf-
vögel. 1) Langtüßer, 2) Schnepfen, 3) Strandläufer,

Ralter 's)Mette NEUSchwimi. [| . .

vögel. 1) Enten, 2) Sägetaucher, 3) Meerschwalben,
4) Mewen, 5) Tanchereuten, 6) Alken, 7) Pelicane.
Anhang. Die naturalisirten vaterländischen Haus-
vögel A) Kandvögel. 1) Hünervögel. 1) Pfauen,
2) Kuhnhähns, 3) Fasane, 4) Perlhüner, 5) Tan-
ben. 11) Sangvögel. Finken, B) Wasservögel.
Schwimmvögel, Enten. Die hicr angeführten ein-
zelnen Arten aus diesen Geschlechten ind 190. Bey
einigen dersclben sind auch zum Behuf der allgemeinen
Ornithologie genauere Beschreibungen hinzugetügt wor-
den. Einer neuen Art von Strandschnepfen hat der
Hr. Verf. zum Andenken seines . Freundes S. 169.
den Beyuahmcn Scolopax Dethardingii gegeben.

"s

Briefe zur nähern Kenntniß. von Halle.: Von einem
unparchevischen Beobachter. 1794. 112 Bogen

gal eine Nachahmung der Briefe über Gsöt-tingen. 1. Br. Einleituug 2. Br. Nachrich-
ten von der Stadt. ,. Schön it H, nicht: es hat

größtentheils krumme schmutzige Sm, und hie uudda nur ein schönes geschmackvolles Hus. „ 3. By.
Die Gegend um H. 4. Br. Ven Giebichenstein.
5. Br. Von den Halloren. ,, Es sind 2 Badepiätze
in der Saale von dcr Universität ausersehen , auf de-
ren jedem zwey oder mehrere Halloren im Sommer
von früh ym 5. big Abends um. 10 Uhr bestäudig fhaul.
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aufpalten müfen, um Unglück zu verhüten. Eiire
trcfliche Einrichtung! Cs ist Karcerstrafe darauf gesrit,
wenn ein Student an einem andern Orte badend am
getroffen tvird. „ 6. Br. Vom Tone unter den Stw.
denten. „„Der Ton, der jetzt der herrscher. de iit, it je
ner glürkliche Mittelton zwischen altugroßer LeshtigerFeiuheit uud der oft keine Gränzen kénnenden Jerstés
fchen Rauheit. Im Allgemeinen herrscht unter den
jnigen Theologen theit mehr Thätigkeit, aks'ünter des
jungen Juristen. . Bey dem jetzigen, Gott gehe! [etsten Kampfe zwischen Finsterniß und kicht in hct §hés:
lügle nnb Religion wird der  Forschungsgerist' dit.
jungen Leute rege. O wie freue id) mid); bap aus
H. sv viele junge Mäuaer qusgegangen sind, guszehen
ud attsgehen werden , die durch- kein Ebirt, betpogcwerden können, ihrer Verauyft Fesseln atizüuleÿcri, FAM
sie unter den Gehorsam des Glaubens gefangen zu ich-men. Untere den Juristen trift man ined fete eds
net, der sich ctwas über sein Jus hinanswagte. Die
meisten machen ihren Curkurr, b. h. hören Ratyrrecht,
Privatrecht, Jus publicum , allenfalls Besthichte ves
dentschen Reichs, und wenns hoch kommt, Jrstituti-

M, BMary sor rid ie mn, To
diciner kenne ich zu wenig, als daß ich mit Gewishcit
von ihnen urtheilen könnte. Sie sprechen indessen
mit Wärme von ihrem Studio, und schon dies giebt
mir von ihnen ein gutes Vorurtheil. Im Umgange
sind sie weit artiger, als die Juristen und Theologen. ..
8. Br. Von den Orden und Landsmännschaften.
„Beyde, glaube ich, dauren nicht mehr in dem Grade
port, wie einst.' Zwar existiren noch Unitisten nnd Kon!
stantisten, diese ewigen Antipoden, aber auch unter
ihnen muß es artiger zugehen, als sonstk. Man hört
jetzt wenig von Schlägereyen und Duellen, woran vor-
züglich die Landsmannschafts - Kruichen Ursache zn
seyn scheinen, die es sich zum ang legentlichsten Ge-
schäfte machen, fid) bcm Ordensunfuge zu wiedersetzen.
Ueber das Innere jener Orden herrscht ein MS.2 ttg:
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dringliches Dunkel, ganz so,. wie über das-Janere meh-
rerer geheimer Orden. die an der Lichtscheu kranken.
Sie habeu, wic alle Orden, den Rccrutirungsgeilt,uud suchen besonders dreyerley junge Leute in idr Ine
teresse. zy, ziehen : sie müsscn entweder. rcich seyn, oder
fid) aufs Schlagen verstchen , oder ch durch ihren
Kopf auszeichnen. „ 9. Bur. Vou Familien-Umgange.
10. Bx Vom Umgaige. der Studenten miteivander.
» Spic]jucht ist das herrscheude Lasték, was dte hiesige
Academie vor gllen andern auszeichnet:. dazu spieltmanudie elepbcsien Hazardspiele. „, 11.. Bk. SR Aus-
schweisängen mir dem andern Geschlechte..1 2,,Br. Von
den Waisenhäusern. 13. Br. Von cinigen. auf dic
Academie Bezug habenden Einrichtungen,. ~~. „„Seit
dem zweyten Prorectörate des verstorbenen Semler
darf keinsSchauspiclertrouppe in Zz, und seit etwa
12,16 Jahren keine auf den benachbarten sächsischen
Dörfern spielen Diese Einrichtung ilt mit unge-
mein vielen. Vortheilen für die Academie begleitct :
man hat eingeschen, daß dem lebhaften IJimgling eine
Gelégenheit mehr benommen werde, seine Lebhaftig-
keit auf eine etwas zu lebhafte Wrisc auszulassen *) ;
man hat eingesehen , daß es. für die Finanzen. der jun-
gen Leute schon gefährlich genug ist, daß in drr Bades
zeit zu Lauchstädt täglich Comödien gegeben werden,
wohin, wie man gewiß weiß, die meistca dex Comds
dien halber .reisen **); may hat gesehen,. daß gewöhn-
liche Schauspielerinnep wohi uicht. dazu geschaffen lud,ie

*) Wenn hiemit auf das auch von andern Zuschauern feti
rührende Lärmen im Comödien Hause “aezielet wird,
so läßt sich dies durch ordentliche Pelicey leicht .heben.

"^y her ein Vaar Reisen nach Lauchstädr und ein Pagr
Reisen nach Leipzig,. wohin ehemsels oft Studenten
gus e. zur Comödie zn komtien pfleaten. kosten mehr,und verderben mehr Zeit , als der Besach aller Comdt
dien im ganzen Jahr am Orte feloft erfodern würde.
Und sollte es nich? immer noch besser (cpm, einige Stuns
den im Schaufpielhause als beym Hazardspiele zuzus
bringen? Ohnehin pflegte ssch der Lrieb fehr zu min-
dern, wenn ‘man sie häufig haben kann , und die näm-
lichen Stücke oft wiederholt werden, _
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dieSitten zu verbessexn ***) ; Gründe genug, die den
seeligen S. bewegen konnten, zy bewirken, daß nie
wieder Schauspicler nach. H. kommen olirien, —. Es
sind in H. drcey öffeutiiche Bibiiothcken, die, wenn,
mau sie vereinigte, . viellcicht eine mitteimádpig gute
ausytächen würden. Die Waisenhäuser- ißt gan; gut
mit Schristen versehen, die in die Theologie und ‘allen-
falls ‘auch Philvulugie. einschlagen: andere , nud besone
ders ueue Sachen, da es ihr ganz atn. Fond fehlt,
darf man dæ nicht suchen. . Die Biblivthet an der
Marktkirche ist für die Academie ganz ohne Nutzeu :
inan besucht sie nur, um den in Wachs.poussirten D,
Luther zu schen, Die wichtigste ist die Uuiversitäts&amp;
Bibliothek, die einen ziemlich reichen Fond bat,
Man klagt sehr über die Hindernisse, dic den Studis
rendcu in den Weg. gelegt werden, die Bücher von
der Bibliothek leihen wollen. Man- kayp zwar Bür-
cher erhalten, muß aber jedesmal einen. etnselnen von

tes rolas teinMRUMNRQ Pi En. .

sandlichkeiten bewirken .es, daß dicjenigeu, m keins
gute. Portion von Zudringlichkeit zu Thefl geworden
ist, . sich lieber zurückzichen. Sonst war die Einrich-
kung quders. Die Studirenden licßen sich von einem
Prefessor , der sie kanute, im Anfange, ci es halbcn
YFahres einen Zettel geben, trugen d auf die
Bibliothek, und konnten nun das ganze halbe Jahr
hindnrch sich geben lassen und mit nach Hause uchnten,
was sic wollten. Sic brauchten es auch erst mit dem
Halbenjahrs - Schluß wieder abzuliefern. „Daß bey
dieser Einrichtung Irrungen vorgefallen sind , davon
lag wohl die Ursache an den Herrn Bibliothckaren3 t

«e.) Menn unter den Schauspielern, wie das oft bet
Fall ist, verdorbene Studenten sich befinden . so ist des
ren Umgang noch schädlicher, als der Umgang der Schaus
spielerinnen. Es kann diesem Uebel aber vyrgebeugt
werden, wenn man der Schauspiclergesell!schast die Ers
laubniß nur unter der Bedingung ertheilet, daß sie
stlecthin allen Umgang mit deu Ötudeuten vermeiden
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(clot), — Auch die Bibliotheken einiger Privaks
männer sind fehr anschnlich, und sie sind artig gennty
daß sie den Gebrauch derselben mehreren Jünglinge
érianben. - . Ju der Neumärktischen Vorstadt liegt
der botanische Garten. So Hein er and) immer il
so schr darüber: gewitzelt worden , sv sehr man besort
ders die Skerttvarte darin zum Grgenstande seines
Spottes gemacht hat, so bleibt diese Anstalt doch im-
mer ein schätbarcs Geschenk..~ Hoffmann war es;
der es. durch feine Verwendung dahin gebracht hat,
däß.auf Königliche Kosten über Physik, Naturgeschichte,
angewarndke Mathematik, Pädagogik, Botanik, Stac
tengeschichte unb. Statistik halbjährige Vorlefutgen ye!
hatten werden, denen eine bestimrite Anzahl ärmerer
Theologie studirenber Jünglinge unentgeldlich beywöh:
ntu fam19. Br. Von Nösselt, Schulze, Knapp.
15. Br. Vuu Niemeyer, Güte, Tiefrrunk, Fot:
fter, sum , 16. Br. Von Eberhard, Nragß;
UEeirarabi, orem,Mim, Losltär: Da
below. 18. Br. Vom Waisenhanse. 19. Br. Voir
Pädagogio. ‘ 20. Br. Occonomie der Stüdenten. *
Dicyhundett Thaler jährlächer Wechsel ist füt einen
Mann, Ber fi feinem väterlichen Hanse so gelebt hat;
tvie Persotrett vum mittleren bürgerlichen Staude lebeu;

PrGui genommet darf män, wie schon tie aus
Truten Nachrichrcuin bien ok

KY mw.

(Et ist bisher auf der hiesigen Academie äblich ge:V wesen, daß gegen den Rector während sciner
Amtssährung sowenig cine neue Klage angenommen,
als ein vorher anhängig gewordencr Proceß fortgesch!^ ward :

ver) Es ift doch viel, daß jemand so sichtbare Misbräy-
&lt;e und Unordnungen dilligea kann,
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tvard : nur in dem feltnen Falle - wenn ein unwieder-
bringlicher Nachtheil besorglich war, soll bisweilen die
Sache bey der Herzogl. Negirrung angebracht. und
fortgeseßt seyu. Daß hierüber cin ausdrückliches Ge-
setz vorhanden sey, bezweifle ich, vielmchr ist dies wohl
aus der ersien Verfassung der Academic , und aus ei-
ner Nachahmung der bey andern Academien eingeführten
Grundsätze herzuleiten : inzwischen ist diese hiesige Ob-
servanz in den bützowschen Privilegien beybehalten und
bestättiget. (1. B. S. 204. F. XXXIV.) Noch in den
Zeitraum von i 760 bis 1789 wies dem zu Folge die
Herzogl. Regierung eine Parthcy ab, die sich über cine
solche vom hiesigen academischen Gericht erkannte Si-
fiiruug des Processes beschwerte. Doch war diese. Ob-
servanz in den letztern Zeiten schon dahin modificiret,
daß der Rector, wenn er wollte, einen Prorector zu
jeder speciellen Angelegenheit bestellte, und dann der
Proceß seinen Fortgang hatte. Im. vorigen Jahre
gab ein vorkommender Fall die Veranlassung zu nnter-
fuchen, ob dieses Privilegium des Rectors cinen wirk-
lichen Nutzen habe , und den jetzigen: Jeiten angemes-
jen feo. In der Rücksicht, daß eine. folche Hemmung
der Gerechtigkeitspflege eine gehässiges Ansehen hat,
und bey verlängerter Dauer des Rectvrats in manchen
Fällen noch bedenklicher werden kauu , daß dies Vor-
recht zu Zeiten auch für den Rector Unbequemlichkeiten
und Kosten verursachetÊ, und daß für die Amtsführung
daraus kein Nachtheil zu besorgen ist, wenn, wie ge-
wöhnlich, der Proceß durch einen Sachtvald geführet
wird, hieltman es am gerathensten, dies bishcrige
Worrecht ganz aufzugeben, und etwanigen Processen
des Rectors auch während seines Rectorats ihren Fort-
gang zu lassen. uf geschehener Anzeige genehmigte
die Herzo(l Regierung diesen Entschluß durch. ein Re-
heript, ans dem ich die hieher gehörige Steltc einrücks:
„'"îriederich Franz, von Gottes Giraden, Herzog.

zu Mecklenburg, tc. 2c.
. Unsern 2e. Uns gerefchet der in eurer bcrichtlichen

Anzeige vom 18 d. M. — zu erkennen gegebene, auf
guten
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guten Gründen geftüßte rühmliche'Entschluß;- das ber-
alteete Otatut,- mernad) cit Rector. Academiae fed:
venb feines Stectorata nid)t belanget werden kann, und
die bereits gegen ihn angebrachten Sachen während
solcher Zeit rnhen müssen, gänzlich anfheben zu wellen,
zu gnädigstem Wohlgefallen, und ertheilen wir hiezn
are gnädigste, Grnehmigung. © Schwerin, den24. Oct. 1793.

el s

Grünbrig gue tidtiae Senatnig ber Cpbárt inb be8
HYPlaniglobs tc. für die Jugeub von P ... .. Schwe-

rin, 17903 Gedruckt ben W Bärensprung, Hexe
zogl. Hufbuchdrucker. 5 Bugen in Octav.

Lir die erste Hälfte dieser kleinen Schrift haus-belit von Der Sphäre, die zwente Hälfte hat fol-
gende Abschnitte: Lehre von den. Weltgebäuden und
Laufe der Plaurten; Nachricht zum Grundmaaß des
in dieser Piece vorkommenden Meilenmaaßes ; . kurze
Uebersicht, unter welchem Grad der Länge und‘ Breite,
vom YAequator angerechnet, alle Länder in Eurupa
liegen, und wie groß solche sind ; Nachtrag &amp; :vön der
Sanne, vom Mond, vom Gestirn, die Höhe der At-
mosphäre, vom Clima; von einigen feurigen Lufter-
scheinungen; von der Beschaffenheit, Nothwendigkeit
und Wäürkung der Luft. .Schr bald ergiebt. ch, daß
der Verf., . der sich einige Zeit in Schwctin als Privats
lehrer aufgehalten, dort Palini genannt haber, nun
aber schon in der Stille wciter gewandert sern solk,
von seinem Gegenstande selbst keine hinlängliche Kennt-
niß gehabt. In der Vorrede kündigt er eine Geo-
graphie für Kinder an, die schon im Manuyscrivte fer-
tiq liegt, und nur noch cine hinlängtiche Anzah!. von
Subscribenten erkodert. Nach dem augegebenen Ptanx
dürfte sie aber eben so unbrauchbar als dies Buch feyn.
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4 95anb. 4o. Ctüd,

Den ax1. Februar 1794.

L.

Geschichte der bfentlid)en Universitäts-Bibliothek und
des Museum zu Yostock, erste Fortseßung, welche
die freywilligen eschenke enthält, aufgezeichnet
von Oluf Gerhard Eychsen , Hofrath und Pro-
fessór, als ersien Bibliothekar und Aufseher des
Museums. Rostock, 1793. Gedruckt in der Adlers
schen Officin. 10 Bogen in Quart.

in bloßes Verzeichnis derjenigen Bücher und
Sachen, .weiche seit. dem Abdruck der Geschichte
der Bibliothek, (2 B. S. 177.) an die Biblios

thek und das Museum geschenkt sind. Zu wänschen
üt. es freylich, daß das Publicum fortfahre, unsere
Bibliothek und das Museum mit dergleichen Geschen-
ken zu bereichern. Wennauch sehr viele Bücher,.
die auf eiue solche Weise dahin. kommen , uicht zu den
vorzüglichen in ihrer Art gehören; so muß doch eine
öffentliche Bibliothek, theils zum Behuf der Bibligs
graphie, theils zum Nachschlagen für denjenigen, der
die in ältern Schriften enthaltenen Nachweisungen zu
untersuchen hat, auch die schlechten Bücher sammeln,
die aus Privatbibliotheken ganz verbannt werden, und

BU.Und. ,

keinen Fond hat, ist dies jegt die einzige Quelle der
Vermehrung. Sollte aber mb die Fortdauer so.cher'
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freywilligen Beyträge von. einer solchen ungewöhnli-
hen und, umständlichen Vekanntmachung derselben

p

DL die in einigen voraufgeheuden Stücken (4. B.S. 241. und 282.) gegebenen Nachrichten , von
den Fodcrungen der Academie an die Herzogl. Kam-
mer, und den deshalb eingetretenen Liquidatious-
Unterhandlungen, werden meine Lescr in den Stand
gesetzt senn, den darüber getroffenen Vergleich, den
ich jest NO meinem Versprechen liefere, völligzu übersehen.

Wir Friederich Franz, von Gottes Gnaden ets
zog zu Mecklenburg , Fürst zu Wenden, Schwe-
rin und Ratzeburg , auch Grkf zu Schwerin , der
Lande Rostock und Stargard Herr , 1c. 1c.

Urkunden und bekennen hiemit für Uns und Unsere
Successores, reg erende Herzöge zu Mecklenburg, ge-
gen jedermann : .daß Wir, nachdem im Gefolge des
nenesten Rostocker Erb-Vertrages vom 13. May 1788,
6.196, wegen der Foderungen Unserer Academie zu
Rostock an Unsere Renterey , zwischen den zur gemein-
schaftlichen Liquidation bevollmächtigten delegirten
Mitgliedern Unssers Cammer-Collegit und des acade-
tnischen Concilii eine wechselseitige Behandlung getrof-
fen worden , auf davon abgestatteten Bericht Unserer
Cammer., bie geschlossene, auch von Rector und Con-
cilium zu Rostock unterm 29. Julii d. J. genchmigte
Vereinbarung, so wie sie unterm Datum Schwerin
den 28. Sept. und Rostock den 19. Oct. 1793 urschrift-
lich Uns vorgeleget und also hieneben gebeftet, auch
zur Nachricht in beglaubter Abschrift bey den Acten
Unsrer Regierung verwahrlich nirdergeleget ist , in al-
len ihren Puncten und Clauseln, foviel aus landes:
fürsilicher und oberbischdflicher Grwalt , auch von
Rechts nnd Gewohnhcits wegen, auf das beständinste
und verbiudlichste geschehen mag und kann, wissendlich
und wohlbedächttich, kraft dieses genehmiget .
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ftáttiaet baben , also und dergestalt, daß sowohl von
Uuserer Kammer als von Unserer Universität zu Ros
stock, dicjer von Uns bestättigte Vergleich, zu ewigen
Zeiten stets fest und unverbrüchlich gehalten, auch da-
bey der eine wie der andere Theil, von Uns und Unsern
Nachfolgern au der zsiegieruua, jederzeit kräftigst ge-
idet -und gehandhabet werden soll. Im übrigen
jedoch Uns uud hochgedachten Unsern Successoren an
Unserer landesfürstlichen und oberbischöflichen Hoheitund Obrigkeit, auch allen andern Heeclich. yud Ge-
rechtigkeiten ganz unabbrüchiz, so wie sonst einem je-
den an seinem erweislichen Rechte allewege unbescha-
det. Urkundlich unter Uuserm Handzeichen und Ins
siegel. Gegeben auf Unsrer Vestung Schwerin, deu
1 1. Novemb. 1793.

Friederich Franz, H. 3. U.
St. W. v Dewigtz.

Kund und zu wissen sev hiemit, daß zwischen Unter-
schriebenen, den geheimen Kammerräthen v. lLützowo
und Brüning, als Delegatis der hohen Herzoglichen
Kammer, und dem Justizrath Martini und Profcssor
Eschenbach zu Roffock, als Deputatis der Academie
dascivst, über die academischen Foderungen nachfol-
gender Vergleich geschlosscn worden

g. 1. Die im Jahre 1769 geschehene Verwand-
lung der Kornhebungen des Convictorii, ans den Aem-
tern Schwaan und Güstrow, in ein festes jährliches
Geid.Quantum, von 58 Rthlr. 24 fl. NfFtel für die
Lasi Roggen , und 39 Rthlr. 12,1. N&gt;Z3tel für die Last
Gerste, soll jetzt wieder aufhören, und das Korn das
gegen nach dem rostockschen Marktpreis, so wie cr in
der Octave des Termini Martini, als der Verfallzeit,
nach den Bescheinigungen beeidigter Mäckler seyn
wird, erleget werden, ~~ dergestalt, daß das j was
der marktgängige Preis mehr oder weniger beträgt,
von dem Herzoglichen Amte Schwaan, anf welches
diese ganzé Hebung jetzt angewiesen ist, oder dem Cous-
victorio vergütet wird. Diese Veränderung foll mit2 ' em
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dem jeßigen Jahre den Anfang nehmen, © wegen der
vorigen Jahre hingegen von der Academle nichts weiter
verlangt werden, als was nachhinbemerkter Maaßen
n Erlangung eines völligen Averfions : Quanti zu-elegt ist.
s §. 2. Die Academie entsaget der gemachten Foder
rung von 875 Rthlr. N&gt;tel Capital und 1400 Rthlr.
Zinsen, nachdem den unterschriebenen Deputatis durch
Mittheilung der Rechnungen von 1769 die Ueberzeu-
gung geworden ist, daß die Zinsen theils schon in dem
Quanto von 6500 Rihlr., worüber 1769 eine beson-
dere Obligation ausgestelet worden, theils in dem
Quanto von 930 Rthir., was jährlich an? das Con-
victurium in Quartal Katis bezahlt wird, begriffen
sind, ~~ mithin auch das ansich unbestrittene Capital
von 875 Rthlr in die jetzige Liquidation nicht mit ein-
gezogen werden darf.

§. 3. Wird von Herzogl. Kammer das Kaufkfgeld
für den schrvarzen Adler mit 1080 Rthlr. und den
ad alterum tantum gehenden Zinsen, nnd die Foderung
der theologischen Faeultät mit 2000 Rthlr., gleichfalks
mit den Zinsen ad alterum tantum, aceordiret. Da-
hingegen die Academie auf die Zinsen,, vItra alterum
tantum Verzicht leiten muß, ~ insoferne nicht Sere-
nillimus aus landesherrlicher Gnade solche. accordiren
wollen, als weshalb der Academie die weiteren Ans
trâge frey bleiben können. .

weißt Collegium‘jubidets‘tiedumisBrit
und Einrichtungs-Kosten, welche die Herzogl. Kammer
an das gedachte weiße Collegium und- den darin be-
sindlichen Bibliothek -Saal , nebst dem Museo, und an
das Theatrum anatomicum verwandt hat, compen-
lando abgerechnet. Sodann aber

$.5. von Herzogl. Kammer zu den itn §. 3. be-
merkten Pdsten, des Betrags von 6160 Rthlr. Nftel,
ferner wegen der gedachten Miethe und wegen der im
§. 1. bemerkten Convictorien- Hebungen foviel zugele-

get, daß daraus die runde Aversons-Summs von
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Zehntausend Thaler Nztel erwächset, welche aber
nictit baar ausgezahlet , sondern in eine jährliche un-
ablösliche ant Trinitatis 1794 zum ersten Mal fällige

Rent von Fünfhundert Thaler LNztel verwan-
delt wird.

§. 6. Agnoseiret Herzogl. Kammer die wegen ei-
ner Anleihe ans ehemalige Pädagogium gefoderten
392 Rkhlr. 27 (f. Nztei, mit den Zinsen ad alterum
tantum, imgleichen die 1800 Rthlr. Kaufgeld für die
an die Herzogl. Justiz-Canzley überlassene Regentie
mit 4jábrigen 3inien, 90m Dfem 1789 bis dahin
1793; woraus zujammen die Summe von 2945
Rthir. 6 yl. NZ entstehet. Und, wenn zu obigem Cas
pital die Universität noch 54 Rthlr. 42 kl. baar zugeles
get, fo foll bericiben daraus cine gleichfalls unablös-
liche Rente von Minhundert und Funfzig Thaler
Stel, die in Termino Ostern 1794 zum ersten Male
gezahlet wird, erwachsen, und derselben hiemittelst vers
Ächert seyn. Soviel '
t^$: 7. die Foderung vou z3000 Rthlr. leichten Sächs
sischen Courants anbetrift, welche aus dem §. 284.. des
neuen Erbvertrages mit der Stadt Rostock gemacht
wird : so soll dasjenige, was wegen der andern Hälfte
dieses: Postens mit. dem. Rathe der gedachten Ctabt
im Wege des Rechts oder der Güte bestimmet werden
wird, auch in Absicht der Academie Norm bleiben,
und dadurch alle weitere Contestation über diesen Punct
entfernet werden. Dagegen aber

§. 8. wegen der aus. dem Vergleiche von 1750
enispringenden jährlichen Hebung von 2000 Réhlr.
Sutd — dat Unterschriebene Deilegati Herzogl. Kame-
mer solche uicht accordiren können , und Deputati der
Academie nicht aufgeben wollen, ~ das Weitere zu.
ferneren Anträgen der Academie ausgesetzet, und bey-
den.Theilen wechselseitig ihr Recht Seien bleibt.

icht weni .

$. 9. et der Foderung aus dem v. Smithschen
Testamente die Besiimmung ausgesetzt wird, nachdetn
die Communication des uz ng Tesiaments und



318  -intalen: ber 3Coftod (fen
des Vergleichs von 1783 eine Abänderung der. bisheri-
gen Vorträge.der Universität nothwendig gemacht hat.
Zur Fesihaltung dieses Vergleichs .

§. 10. .enksagen beyde Theile allen und jeden ihnen
dagegen etwa zu statten kommen könnendeu Einreden
und Nusflüchten, als der Uchereilung , nicht genugsam
gehabter Kenntniß von der Sache, des Irrthums, und
wie sie Nahwen haben mögen; insonderheit auch der
Rechtsregel, daß eine allgemeine Verzicht nicht gelte,
wenn nicht eine besondere vorhergegangen. Alles auf
Treue und Glauben. .

Urkundlich ist dieser Vergleich in duplo ausgeferti-
get , und von beyden Theilen vollzogen worden. Und
da das Verabredete bereits durch die hier angcheftete
Ratifications-Acte ReKoris und Concilii vom 29. Julii
in anteceffum ratificiret ist: so soll nunmehro auch
über diesen Vergieich abseiten der Delegatorum Colle-
gii Cameralis die landesherrliche uud oberbischöfliche
Genehmigung bewürket, und sodann gegen :einander
auszewechseltt werden Schwerin, den 28. Sept. 1793,
und Rostock den 19 Oct. 1793

Friederich von Lützow. Conrad Wil-
helm Brüning. Johann Matthias
Martini. Joh. Christian ELschenbach.

Herzogl..Mecklenburg-Schwerinfcher Staats-Kalender.
1704. Schwerin, gedruckt .und zu haben bei W.
Bärensprung , Herzogl. Hofbuchdrucker. 1 Alphab.
2 Bogen in Octav.

gy ich bey dem vorigjährigen Staats:Calender die' jetzige Einrichtung desselben genau angegeben,
(4.B. S. 57.) so beziehe ich mich darauf :. und bes
merke hier nur, daß im ersten Theile die Landes-Klöster
aus dem 10. Abschnitt in den achten versetzt ind ; und
daß im zweyten Theile a) eine. allgemeine Uebersicht der
höchsten und hohen Stände aller 10 Kreise des deutschen
Reichs, mit deren jährlichen Beytrage zur Unterhal-
tung.des Reichs-Kammergerichts., nach Anleitung .der
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neneten Kammergerichts Usual-Matriket, b) die zu
Stadtrecht liegende Käinmerey-Güter , und c) ein Veri
zeichniß der Landesherrlich privilegirten Handwerks-
Nemter und Zünfte, hinzugekommen sind, dagegen aber
bas Verzeirhniß der rikter- und landschaftlichen Pächter
weggeblieben sés.. Alle kleine Verbesserungen uud
Veränderungen lassen sich hier nicht anzeigen-

Ich zeichne inzwifchen wie sonst, einige Nachrichten
aus. ‘In dem Artikel von der Universität ist endlich
der vacirende Director oder Primarius der Juristen-
Facultät weggeblieben. Bey dem NAbschnittc von den
Medicinal - Austalten wünschte ich cin Verzrcichriß aller
in Mecklenburg befindlichen Aerite beygefügt. Der Dob-
beransche Hof ist noch unter den Herzogl. Domainen
als Militairlazareth aufgeführt. Zur Unterhaltuug
des Reichs-Kammergerichts giebt Mecklenburg:
Schwerin nach der angeführten allgemeinen Ueber-
sicht, a) wegen Schwerin, 608 Rthlr. 64 Kr. ; b). we-
gen Güstrow , 434 Rthlr. 71 Kr. ; c) wegen dcs Fürs
fienthums Schwerin j 202 Rthlr. 82 Kreuzer: und
Mecklenburg-Streltrz a) wegen Staryard 173 Relr.
83 Kr., und b) wegen Ratzeburg 169 Rtlr. æ2Kreuzer.
(In Hagemeisters meckl. Staatsrecht §. 194. wird
nur die Hälfte angegeben.) Nach einer summarischen
Uebersicht des Verkehrs aller Tuch- Fries: Boy- Rasch-
und Zeugmacher in. 24 Städten, von Neujahr 1792
bis 1793 , betragen die Summen: 192 Meister , '129
Gesellen, 63 Lehrjungen, und 1367 Spinner, zusam-

menor eNSAer
für Oel, Seife und Kohlen 3206 Rthlr. 24 ßl. , Kratzer-
und Weberlohn 9059 Rthlr. , Spinnerlohn 8461 Rtlr.
234 ß1. , Walkerlobn 1908 3itblt. 29 Bl. Fäxbertohn
7009 Rthlr. 26 ßl., für Tuchscheeren und UAppretur
1523 Rthlr. 23 ßl. j zusammen 31168 Nthir. 294 9l. 5
gesammte often 79767 Sttblr. 275 ßl. NFtel. Unterm
9. Jan. ist ein Vergleich zwischen dem Amte Zarrentin
nnd dem Laueuburgischen: Gerichte Zecher über die
Grânjze bey dem Vorwerk Boisse , und unterm .25.0f.
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Nov. eine gemeinschaftlich zwischen der Mark Bran-
denburg und dem Amte Dömitz geschehene Berich-
tigung der Gränze ben Polz und Klein-Schmölen
ratificiree. Die mecklenburgische Litteratur vom 1.
Dec 1792 bis dahin 1793, iit diesmal nicht von dem
Hrn. D. Koppe. In allen sind 73 Schritten angege-
ben, 9 aus der Theologie und Kirchengeschichte, 16
aus der Jurisprudenz und Rechtsaefchichte, 11 aus
dem Staatsrechte, der Staatsgeschichte und der Sta-
tistik, 7 aus der Arzneygelehrsamkeit, 5 aus der Phis
losophie, 4 aus der Politik, 4 aus der. Naturgeschichte
und Physik, 2 aus der Philologie , 6 aus der Littera-
tur und Pädagogik, 3 aus den schönen Wissenschaften,
und 6 vermischte Schriften. Als Verfasser der Abh.
Meckl. Reichscontingent und Rdömermonate, (4. B.
S. 143.) wird der Hr. C. R. v. Kamptz in Sirclitz;
und. als Verf. der Epistel an die Patrioten Meckien-

burgs (4. B. S. 65.) Hr. Cand. Flörke in Gra-

lem 12. Dec. ist Hr. Ernst Wilhelm Menssching , aus Boizenburg gebürtig, nach eingelies
ferter Jnaugural - Disputation von der medicinischen
Facultät zum Doctor ernannt worden.

ey , Noua Acta regiae Societatis Vpfalienfis, Vol,»V»' Vpfaliae, apud viduam Ioh: Edmun , Di-
„rest. et reg. Acad. typogr. an. MDCCXCII.“ enthalten
unter der 14. Nummer, S. 322-329, des Hrn. H. N.
Tychsen Schediasma de initiis monetae Arabicac,
welches er der Gcsellschaft als deren Mitglied (3. B.
S. 104.) eingesandt hat. Aus einer Schrift des"Al
makriz über die arabischen Münzen, die Hr. H. R.
T. herauszugeben verspricht, trägt er seine Zweifel ge-
gen die gewöhnliche Meinung vor.



An nalen
Det

RostockschenAcademie.
4.. Band. 41. Stück.

Den 18. Februar 1794.

ka

Sanitatis humanae, 'ex facie tiedicinae pra£ticae. com.
mutata, Íchematifmus. ,Rhapfodia anthroponofo-
graphica. Poit impetratim, C12. 19. CC. LXXX.
vun. in Acadernia nupct . Buetzouienfi .Doctoris
gradum, vt legi, fibi iniunétde faceret fatis, Me-
dicorumin. Academia Roflochienfi reftaurata *Or-
dini gratofó exhibuit CI2. ag." cC. XC. 111. le.phil Srücker,—Roftochii,"jitteris"Adlerianis,zz Bogen in Octav. '

ann ich die Absicht dieser Abhandluug richtig
verstanden habe, fo soli ( :an mehreren Bey-

d  spielen zeigen, daß -die. iu den neuern Zeiten
eingeführten Curarten und Medicamente auch auf- die
Gesundheit der Menschen im Ganzen einen bemerkli
chen, .oft nachtheiligen Einfluß äußern. Eine.geugs-
ere Anzeige muß ich den Kunsiverstäudigen .übezlassen.

28S 8.

Z2 Qo«X*

Sete (3. B. S. 208.) habe ich angezeiget,baß bie wohiscel. Fr. Syndicin Spalding den
Professoren der hiesigen Academie 390 1.© Nf. zum
Fond eitier Wittwenkasse vermacht habe. : Obgleich

[on thuc gelehrte Wittwenkasse hieselbst vorhan-en ist, und obgleich noch r? wenn gleich entfernt
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Hofnung vorhanden ist, daß künftia einmal eine all-
gemeine Wittwenkasse für gesamtc Herzogl. Bedienten
zu Stande kommenzwerde : so ‘fand man doch Lein Be-
bent, das Vermüchtniß anzunehmei, und der Vor-
schrift ber Eeberin durch Errichtung einer besondern
Wittwenkasse für hierge Professoren zu genügen. Reicht
dicser Fond gleich jet-noch nicht hin, um den Witt-
wen eine erhebliche und genügende Pension zu versi-
dern; [s miro er fid) bod) mit i er Zeit vergrößern,
und vielleicht erhält er in der Folge noch einige ähn-
tiche-Bemräge, wenn gleich jetzt Vermächtnisse zn mils
den Stiftungen ben uns selten snd Folgendes ist
das, in der Adlerschen Osficin auch besonders auf
2 Bogen kn Quart in diesem Jahre abgedruckte

Regulativ für die Wtctwenkasse rostockscher
Mir Friederich Franz von Gottes. Gnaden, Herzog
“ zu Mecklenburg, Fürst zu Wendcn , Schwerin

und Ratzeburg € auch Graf zu Schwerin, der
. Lande Rostvck und Stargard. Herr, 1c. rc.

Geben für Uns und Unsere Sueressores, regierende
Herzöge zu Mecklenburg, hiedurch öffentlich zu vers
nehnicen ! daß: Wir , anf geziemendes Anjuchen Recto-
ris und Eoncilii Unserer Universität zu Roftock, das
pur Einrichtung: einer Wittweu Casse dortiger Profes-
foren, aus der Vermächtniß der verstorbenen Docto-

Weyetrumcós Dari oodbcnaeferDi. 1793
utschriftlich hicneben gcheftet, und zur. Nachricht..in
beglaubter Abichrift bey den Acten Unjerer Regie-
rung aufbewahrt ist, in qlen seinen Puncten und
Glaufelu, sp viel aus landesfürstlicher Macht und
Gewalt, auch von Rechts- und Gewphnheitsw?ÿen auf
das Bündigste geschehcn mag und kann, wi endli
und wohlkedächilich krast dieses bestättiget haben, also
und -dergeskalt: daß dassclbe von allen sowoh] (eidem
alé fünttigen,an bicjer 2Bittmen affe S beinebimeuben
Rostockschen Porfessoren stets fest und RRf
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gehalten , auch bon Uns und Unsern Nathfolgern, an

hei Regieruus. chcrzeit kräftigst beschützet und. gehänd.abet werden soll. J

Im übrigen jedoch Uns und hochgedachten Unsern
Süccessoren an Unserer landesfürstiichen Hoheit und
Horigkeit, auch allen andern Herrlich; und Geréchtig-
kciten ganz unabbrüchig, so wié einem jeden an seinen
erwcistichen Rechten ailewege unbeschadet. Urkundlich
unter Unserm Handzeichen uud Insiegel. Gegeben
auf Unsrer Veliung Schwerin, den sten Jan.. 1794.

Friederich Franz H. z. M.
St. W. v. Dewitz.

Wann die verstorbene Frau Doctorin und Syndi-
cin Spalding zum Fond einer Wittwenkasse für die
Professoren der hichgen Academie dreyhundert
Reichsthaler N. Zweydr. durch ein Vermächtiniß be-
stimmet, und dieses Geld in dem verflossenen Antonii-
Termin, wiewohl wegen der Verwickclung erbschaft-
licher Gelder in der Bencardschen Debitsache, zur
Zeit mit einem Abzug 'von dreißig Reichsthalern cin-
gegangen : so hat dies die Veranlassung gegeben, daß
von Rector und Concilio hiesiger Academie die Ein-
richtung einer solchen speciellen Wittwenkasse für hie-
fige Professoren bewerkstelliget, und folgendes Regu
[atio für dieses Institut beliebet worden :

1) Diese Wittwenkasse ist, in Grundlage jener testa:
mentarischen Disposition, blog. für. würkliche Profes-
soren der hicsigen Academie, sowohl ordentliche als
ausserordentliche,, bestimmet. Wer daran Theil neh-
men will, muß demnach zur Zeit seines Beytritts hie-
siger Professor seyn : wer das nicht ist, kaun auch mit
invisus. aller. Mitglieder . uicht aufgenommen
werden.

2) Es hängt jedoch von dem freyen Willen jedes
Profesors ab, ob er an dieser Wittwenkasse Theil neh-
men nil, oder nicht. Von den gegenwärtig vorhan-
denen Professoren wird darüber die Erklärung und
die Erlegung des Einkaufsgeldes vor dem 31. Janyar
künftigen Jahrs erwartet., Und die künftig at2 lenden
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lenden Professoren haben sich darüber binürn drey Mo-
naten , von dem Tage ihrer Reception it das Con-
cilium oder in das. Collegium der gesarnmten Pro-
fessoren, zu erklären. | Diese Zeit:Bestimmnung érstrcckt
sich auch auf unverheirathete Professoren, und wird
hurch die Aussetzung ihrer Verheirathnng nicht versndert.

3) Diejenigen Professoren inzwischen, welche der
Gesellschaft zu der vorhiu bestimmten Zeit nicht bey-
getreten find, follen auch in der Folge noch aufge-
nommen werden, wenn sie sodann das funfzigste Jahr
ihres Alters noch nicht zurück geleget haben, und
alles dasjenige mit fünf Procent Zinsen baar erlegen,
was Ke an Einkanfs. Geld und jährlichen Beyträgen
bis dahin Hätten geben müssen, wenn siezur gewöhn-
lichen Zeit beygetrcten wären. Auch mlisscn diese späs
tér beytretenden Professoren durch ein eidliches Attest
ihres ordeurlichen Arztcs beglaubigen , daß fie wit
keiner Krankheit oder Beschwerde behaftet sind, weiche
ein baldiges Ende befürchten licsse, vielmehr sich so
befinden, daß sie thre Geschäfte besorgen können.

4) Berm Eintritt w rden, wenn derselbe jetzt bey
der Errichtung der Wittwenkasse, oder künftig binken
brep Monaten nach der Reecption ertolget, Funf-
zehn JIieichthaler N Zweydrittel baar ertcgt; und da-
nächst giebt jedes Mitglied, so lange, es lebt, jährlich

DANN es M Me qM
April, Julius und October gezahit werden müssen.
Ausserdem werden keine Eriegnisse verlangt : auffer,
daß zu eitiger Egalisirung vondenjenigen, welche erst
in spätern Jahren die Stelle eines hiefigen Professores
erhalten, fie mögen bey ihrem Eintritt verheitathet
seyn oder nicht, so viel an Einkaufsgeld zu rriegen
ist, als bie Eintrittsgelder und Beyträge mi: den
Zinsen vom Ablauf des vierzigsten Jahres ihres Al-
ters betragen. Sie werden übrigens gegen diese Er-
legnisse noch anfgenomimen , wenn fic auch das 5ofte
Jahr ihres Alters schön zurückgelegt hätten, (ufo:
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ferne sic fich nur binnen drey Monaten nach der Rei
ception melden.

4) Das aus den Einkaufsgeldern und Beyträgen,
imgiéichen den Zinsen , melde oon tor nad) bem $. 3.
und 4. hiezu verpflichteten Mitglicdern zu bezahlen
sind, aufkommende Geld wird, so bald eine hinlänge
lie eimme acjamnielt: ift zinsbar bestättiget, unt
demuächst dic von diesen Capitalien und dem Vers
mächtnisse der 300 Rthlr. zu erwartenden Zinsen, nach
Abzug der nothwendigen Kosten, unter die vorhandes
tien Wittwen zu vertheiten. Eine andere Verwendung
diefer Ziüsen , den nachhiv im $§. 10. bemerkten Fall
ansgenummien, kann anch durch einstimmige Belie!
bung gesammrer Mitglieder nicht beschlossen werden.

6) Die jährlichen Behträge müssen zu den [be-
stiiinmiten. Zeiten promt erlegt werden. Wer sie nicht
zu. rcchter Zeit. berichtiget, zahlt im ersten halben Jahr
ach der Vertallzeit die Hälfte mehr, nnd im zweyten
halben Jahr das Grdoppelte dcs rückständig geblicbe-
nen: Orbi. So bald‘ aber ein Deytrag über ein
Jahr unbezahlt geblieben, ist der Säumige dadurch

ttt:U bid . +

etwas zurück zu. verlangen. ]
7) Jedes Mitglied kann die Gesellschaft nach Bes

liehen wieder verlasscen; nur muß es diesen seinen Ent-
schluß dem Adtnivisirator schriftlich anzeigen. Es kann
uberfobanm vom bcn bisherigen Erlegnissen ebenfal[s
nichts wieder zurüickfodernu. Inzwischen ist derjenige,
der aus freyer Entschliessung ausgetreten ift, in bct

olge, wenn er es verlangt., ..wicder aufzunehmen, in
ferne er noch nicht über 50 Jahre alt ist, und das

vorhin erwähnte Zeugniß seines Arztes einlicfért: er
wird aber sodann völiig wie ein neucs Miglicd beur-
theilet, und kann seine vorigen Einkau sgelder und
Bceyträge übcrall nicht.jn Anrechnung briugen.

8) Wonn ein Mitglied aufhört , rostockscher Pro-
fessor zu seyn; so hört auchfein Antheil an iiettt
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Wittwenkasse. auf, und er ist nid)t bereditíget, feine
bisherigen Erlegnisse zurück zu fodern. .

9) Wegen. geringer Auzahl der Mitglieder, und
Ungleichheit der Recrutirung, hat jetzt keine gewissa
Dividende für die Wittwen bestimmet werden können.
VWor der Hand wird also alles, was an Zinsert von
den besiättigten Capitalien eingehet, nach Abzug nothz
wendiger Kosten, zur Vertheilung an die Wittwen der-
gestalt verwendet, daß gesammte vorhandene Wittwen
baran völlig gleichen Theil nehme:. Wenn gber der
Fond- dicser Wittwenkasse sich in Zukunft so weit ver-
grössert haben wird, daß bey dieser Vertheilung rein-
mal eine Wittwe mehr als hundert Rrichsthaler
N. $tel jährlich erhalten warde; so sol zum Zweck
mehrerer Gleichförmigkeit eine andere Einrichtung. mit
den Wittwen - Pensionen gemacht etur Doch tj
nen auch sodann die Zinsen der ausgelichenen Capita
lien zu nichts anders, als zur Vertheilung miter bie
Wittwen,. und zur Vernjehrnng des Capitals, ange-
wendet werden Und es ist die Einrichtuug. einstweilen
ticder hurzustellen, , wenn die Erfahrnng kehren sollte,
daß die veränderte Einrichtung nicht bestehen könne.10) Ke. ne Wittwe kann zu hieser Hrbung gelangen,
wenn ihr Mann nicht ein volles Jahr nach seiner Aufs
nahme in diese Gesellschaft gelcbet hat. Stirbt er
(rüber; fo werben ibr bloß das Einkaufsgeld und die
erlegten Beyträge, jedoch ohne Zinsen, zurück gezahlt.
“ 11) Bey der Vertheilung Ver Zinfen unter die
Wittwen werden folgende Grundsätze beobachtct:
a) Jede Wittwe, die den 30 Juuius überlebt, erhält
dadurch für sich und ihre Erben ein Anrecht an den-
jenigen Zinsen, welche in dem verflossenen Jahr, das
bey .dieser Stiftung immer vom 1 Julius bis zum
o Fupius gerechnet wird, fällig geworden sind. b)Do leidet dies eine Austiahme in demjenigen Jahr,

in welchem der Mann verstorben ist ; indem die Witt.
we desselben an den Zinsen, die darin fällig werden,
gar nicht participiret. c) Dagegen aber sollen auch
die Erben der Wittwe. in dem Jahr, in welchemsie

. v 3
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verstorben ist , an allen bis zum letzten Junius fällig
werdenden Zinsen Theil nehmen. d)’ Zinsen, die
nicht zur Verfallzeit. eingehrn , aber in der Folge be-
zahlt werden, . verbleiben,. nach ‘Abzng der anf ihre
VPeytrerbung. zn vexwenbend:n Kosten, wenn diese nicht
von dem Schuldner erstattet werden, denjenigen Witts
tven und deren Erben. die A zur würklichen Verfall-
zeit hätten erheben sollen. Doch müssen{' die Witts
wen und deren Erben e). dasjenize, "mas über den
Betrieb solcher Sachen; besonders in Concursfällen,
beschlossen wird , und selbst einen zur Abkürzung der
Sache und Ersparung der Kosten bewilligten‘ Accord,
ben weichem Zinsen remittiret werden, unbedingt ge-
falten lasfen. Auch kaun f) keine Wittwe. verlangen,
daß dasjenige Capital, was vom Scéhuldnergekündi-
get, oder vom Administrator eingezogen wird, derge-
stalt wieder beleget werde, daß die Zinsscn:.in eben dem
Termin fallen, in welchem sie vorher fällig waren.

.12) Die nach .diesen Grundsätzen von detn Admi-
nistrator berechnete Quote wird unter ‘die Wittweu
am Schlusse des Junius vertheilet ;nnd darüber von
den in Rostock anwesenden in einern besondern Qui-
tungsbuch,. von den hier nicht anwesenden Wittwen
aber ach einem gedruckte Formular quitiret.

13) Eine ausserhatb Roftock lebende Wittwe muß
hier einen Bevollmächtigten bestellen, ' der die ihm
von dem Administrator zuzusendende Quitung an-
nimmt, deren Sollemuisirung besorgt, undsie nachhin
met dem Gelde answechselte Anch muß xine solche
abwesende Wittwe die Quitung vor einém Notario
und zweenen Zeugen ansstellen, und in dem Document
ihren fortdaurenden Wittwenstand attestiren lassen.

(Der Beschluß nächstens.)

3.
Sfnésug aus den Anfangsgründen und dem Lehrbegriff

der Mathematischen Wissenschaften. Aufgesetzt von

Wencesl. Johann Gustav Rarsten, dr Tu
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Dactor ,.. Hofrath und Professor der Mathematik

um our Mdug.M Sigur. "| .. i à 1

Hollndischeu Gesellchaft der Wisfensch. in Harlerz-
und der. Königl. Dänischen . Gesellschaft in opem.
hagen , auch der öcononi. Gesellsch. .in Leipzi;: p
der naturforschenden Gesclschaft inHalle Mitgliede.
Die dritte Aufage. Mit Churkürstl. Sächsischern

nädigstcn Privilegio., Der I. Band mit den X. etr
m Kupfertafeln. Greifswald. verlegt von Ati-
tzn Ferdinand St0(e, 1790. 1 Alph. 74. Bogen ii

ctav.

gs der vom Januar 1799 datirten Vorrede
our rtt Patet
ben seyn foil, von dem Sohne des seel Verf.Heraus-
gegeben. Jn der eberen Geumetrie hat derselbe die
Lehre von den Parailcllinien anders. vorgetragen,, und
des Endzwecks die Ordnung vieler Paragraphen vers
ändert. Mvch sind einige. kleine Zusätze , zum. Theil
aus den Marginalien seines. Vaters von ihm beygs-
fügt, und am: Ende einige Formeln zur Bercchnung
der Kugeldreyecke angehängt worden. Im übrigen
wird dies Buch denen,’ dje es gebrauchen köanen,
qus den ersten Auflagen hinlänglich bckannt seyn.

de

pese bie philvsorhische Fareultät den Hn. Georg August slemming, au
Sani Fia ertetgli ub ni
betonto Vorlesungen im philösophi=chck
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Maturgeschichte der großen. Tanuenraupe , ebst An-
.. weilung zu, deren Vertilgung, zum Nutzen. der meck-

leubuzgilzhen-För(ter. uud Landwirthe zunächst ent-
worten uon, M. Adolph &amp;£briftian -eiemfren.
Schwerin, 1.794. Gedruckt uud zu haben bey W.
Bärenspruug. - 25 Bogen in Octay.

KAIouden ben uns bekannten Tannenraupen., deren
. größere sich in ben Sannentpimneri toinbgtklai,
' ind . die. kleinere in. den Tannenschwlriner,

SphinxPinaftri, gant Bat bic etftere ia ben-atvgrányenben Preußischen anden vor einigen ‘Jahreneinen so grossen Schaden gethatt; baß in sséetökenburiz
durch eine Verordnung vom óDet: 1792 die Einfuhr
alles Holfes, Moofes, und auderer Dinge, in welchem
die Brut verborgen..seyn konnte, verboten ward.. .Der
Hr. Vert. hat fich dadurch bewugen gefunden ; etie
Nachricht von beyden Raupen und’ ihrer Verwaidkunge
soweit sé dém ‘Landmann nûttich ist, zu geben, und

Uae Sirimmi iine"
6 Uo 9

^c.

g:
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bindlichkcit der Vasallen-und Unterthanen zum Bey-
trag des Reichs. und Kreis-Contingents, besonders
nad meckktuhurshcu Landssgefähen-uUd. guctrys
(ra 2ivdridtosGne psrrd etre!pon Wilhelm Bärensprung, Herzögl. Hbébuchhell.
det, 1293... 25 Vogen in Quaxt.

Qu MN ift S SNR chi vor demveigfährigen: anßerordentlichen Lendtege- (snei es hardem Hri. Verf. in que utWR
gefehlet, sie abzuändern.; michin ist auf dasjenige. noch
keine Rücksicht genommen, was nachhin erst in Anrege
gekommen ist. Er oersichert dabey, daß, ob ihmgleich

f sein Ansuchen aus pem Herzogl. Archiv diejenigen
Icten.iitzet cit a9) deren Einficht ihnihiebey: ib

tig. shien. dd . never „iir Pp Auftbay hicsefonti enn fee 'auf URMt chen.
infuß gehabt: vieltméht blos die Rachritht, daß die

Stände über die Erkläruig des 5.106. und 107.. des
Landesvergleichs eiuen. ordentlichen Rechtsstreit mit ihstit auhedherrn veratlaffgr wollten, dub. bet enblidie
tni Qe gut ft frites ERR. i
üreigen Bae, RS wie erfie jueeniaor{en

Die ganze msiii ih; peo; Ubschritte dt
tbeilet: : Ser. etfte Banbelt- überbaupt von der Ver-
bindlichkeit der Unterthanen deutscheuReichsstände zuin
Beytrage in einem Reichskricge. Ich führe aus dem-
selben bios die Bemerkung an, daß sich aus den Acten
des lüneburgischen Kteittages von. 1682 der Grund
MUEt.
burgische Pferdezucht könne keine Rücksicht genommen
en, weil Hollstein foni eben so enquotirt wäre. Im
mecktenburgischen Unterthgken inéttjonbere deban elt:;veyten test wird von p n ber
ind es iverden drey perio " mierieiebr uus:
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LO.. EHU dee; * a. sentlia h "Ott 4.. iRN UU, .liti i. t t nicht! Rioonaeltt yon Sam Budm don EE AN is Suib n pou. neon idit a "auta uTie d TAS imamd LN d U:;: erA id tit enm.wrno hy Tm1682 yt itis pra fiy w.aNES. . . 1, mit rede se:M vie
m,

$) DetSCBE Git pus uficuz »egzas nidtiuWiomerbenterLandiande averte cmt
Pepe bn h adt eubtim "An arida tt 'hiese Neversalen
ki io bal Ae, meet iaibudsMnd qn i: verlieben. bi ELwordeu , als iMt aft | uneinat s qué." tc.

(e Ich glaube aber, daß sein Uusdeus Si ift
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die zweyte Periode ghkängen kann, Bat quf bón Fal,
weng die Reichs.. und 'Freissteuern siher too Rômer-

Sido d Ranbrre
cien, pena "bid, ROV VSonet be;ripipis AS ail edvon setMachsuchu ng ; eincr ‘Vioderation det lu
reden Bey dem ij Jähr 1702 erkläftzn Rélchskrie-ge ist die Gelofteiser und' die Manyschaftsli qu:
darnach richtig uiierschieden , wenn. hut. uet) Die
Berechnuug nach Rdöruicrinopatey gemacht hat. Q Auchbey dem 1734 eingétrcienäu Reich:ktiege [HE
trag und Maunschaktsotwohl. inder giat. Berorv
rooteigMitreSauDudecl
geirrct, bap pie bliy, sire Gelbbeyträge it deVergleiche dun 120: ftipülirte 9Werghtung auf bic v
legnisss, zu Coutingeat ausgedehnt ist, welches jedoch
wegen her damältgru Lage der mecklenburgischen An-elegenbeiten fei Folge haben kann.. In dér dritten

criobeentfdetoet, mit dex $, 106. unh 157, des Lan?
desvergleichs ,. det. von : hlossen Geldsteireri. erkläret
tvirb, nnb. aljo-auf bàs Cantingent nicht p jzichen seynwürde : ünter, ändern wird qus dem. in dern §. 313.
und 331.. euthaltenen A isdrucke, Reichs: K eie und
Candes-Rectungsß A ttegeleitet:ill der 522et Lahdesstneiths entgegen sSR
werden biefe Grunbfdge mod) fury au( die Stadt Ro-
flo in Gruublage. bc$. $..7. ber Gomention pon 1748,
und des $. 11 des üeuen Erbvertrags .angewaÿdt. \
Da, wo der Hr. Verf. sich auf. archivalische Nachriche
ken beruft, exécerpiyét ex zeistvus die davon. handelnde
Stelle: einc umi plihere: gd voliftändigr Diftovifd)eNachricht von allen [Gällén , U. welchen, bey. euistande-nen Rerichskriegen won.Sed lenburg Behträgs: jeleistet
wordett- mmdgte vielleijt‘ noth eine grbüers Userzeu
Mczy4
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EAESRuast zz;
deed anh eidizt t un str taieverjalesperfadenLandeskiöS.56..iugr.üherelui]: RP, bic kenn Umnen. aus. den S en moptben,, mu qu Untexchan en Res

tz suse: mz: UiUUquel you de ien den, 1tyalinÑ
MEhetVorrehe.uaus ben eirgebghrucn, m cis:;komp 0D). then ufGrant,EmQtfügen. von noch frin Cuba dto

Je

»edolüg eeedtegulátiee für re YOittYbenFaffe
^  -* roftodfdet profeforen.

145 Wenn eine Wittwe sich wiederum verheirathet,
so hört ihr Antheil gn diejem Institut völlig auf; und

Wut ee Bue Cii desnächierIintus qii
land s, jedoch ‘behält sie ihr Anrecht an den iw
mm COM eaTode ihres zwevteu Mannes nicht wieder ein , falls
hies uidt etva ajch'ein Professor und Mitglied der
eum ver Spass freptoillig ausgetretem; abet
wegen dimi Beyträgs von. der Geseltfchaft aus,
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piae ist ;, Co kann die WiU5) Sökiteit ein REA (ien
fori fe irn e dur Sf unire ig
Si eR Rosten, zue Ver rines UMOR

w: W tu
tor joi A intor]mde nm über-
beftimmenb er dex Ordnun en.. Der erfte P m Inisg ti cwätit werden; SENSEvorausseßt; Und Kenntniß S n EM
mögte. R quis. einen Tán ähnlicher ' Geh eie dtt
jger Johre, BA währet "hit 9I Zeitraum aeBras ie eur ti;
minilrator Mm it qud rt Hrdmis tezum Schu1 Vorgänger Vn SR 3
PA E n M " dle ‘Amin. catios ‘sis
hörigen Paniepe uu und übrige Bläst sch die.z
,,:7, D nini i n einstweiles
Her UAdminilte den Inter je echselt auf Michaeli
fidit rator erhebt in umsoust ‘ ichaélis,ibit lpa neu .Fafaindit,ilegt et jo lan nfodern, und “ich Erlaßt die , Mb
qus armani ige perwabrlich hehe hisi sj! aj
green, Mu P eACEnfaurmenfünften ;

j) héwickt, wo ydtlig,
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Urioet beyti 19yMe dies Rest welchen dieig get Fus m red tám sis [o‘s Zr UEe uM tur Eaen indu is eutpsi ersten EUR der rd
Cont säten tator. fti RE agen nad e haben eselt.
e Mich , behal-
EP s: fria hr ei wt, ' i . MS bringtuc! m NS; uu Guan:u T. w.. vPiead Dann ghi.riin 3 ey
Monit Zur Erleis Mir NE eter Ve Saft rens.. tempe bal!w; , nungen,
aber auch Er s giebt, u ittwen ge Wo 3 wird eizigeedo z bn diiftoli " wirb n ist RS T derenibi » Rückicht auf E entlafie tt gue
des bia vier oth ier me mit annVesw kann . NE. Zu fmischen Pe m m

/22) Een biefe p aisfat He m
e m Absicht d umme aber tl;m E tviiam viteuod) fc de

feet,
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fert; ba bic Bestimmung dieses. Fonds, . selbst. dur
einstinimige Belicbung gésammter . Mitgliedex ,.nit
verändert werden, auch . dies imer ein gauz; ili. 1
bestehendes Institut bleiben solle. Selbst, wenn. derunerwartete Fall einträte ,. daß einmal keine Mitglie-
der auf einige Zeit vorhanden. wären , sols doch, die
Stiftung fortdäuern; und. es werden. Rector und Cotj-cilium fodann die Verwaltunz tnkerlinisti[ch. uach die-
sem Regulativ so lange übernehmen, his wieder. drep
Mitglieder‘ vörhanden sind ,. denen alsdann die.. Vet-
waltung; zurückgegeben werden soll. w

Urkundlich ist dies Regulativ.,. welches einem jeden
Mitgliede bey seiner Aufnabme in. die Ge'elsschatt ge
druckt zuzustcllen ist , nicht allein unter des jetzigen
Rectors Unterschrift und dém Instegel der Académie
ausgefertiaet y sond.ru es soll auc) die hDchste "finitis
herrliche Bestättigung darüber nachgesucht werden.
Rostsck .den gosten December ..793. _ ,
 DP. Jacob Friederich Rönnbergj,

der Zeit Ricetor der Universität.
^S 5»

e

Gu Recensson der Strobelschen Naéthrichten sonJoh. Draconites, (4. B. S. 153.) welche in
der Lî. A. D. B. 5. B. 2. St: S. 497, befindlich ist,
enthält nuch folgende Bemerkungen über die Schriften
dieses Mannes. © Det: Liber Carminum, pen Df.
Gt. qi (eben feine Gelcgenpeit qepabt, ift nidt in Dc
tao, sondern in gr olio, Wb befieht aus nicht mehr,
als 6 Blättern. Die Titelseite: Carminum. liber
Dostor lohannés Draconites ;“ Darunter sein Bildniß
im Holzschnitte, aber nach kleinerem Maaßstabe, (vor
oder hinter andern Werken . desselben ist solches noch
einmal so hoch geschnitten; ) ganz unten. 1549 ; am
Ende der 11 Seite, Lubecae excudebat I. Balhornus

5 Jul. 549. —.D.bat1547nod)cine&amp;eidyenprebiat,Eulalien v. d. Marthen, M. Capels Gemahel
zu Ehren, gefertigt, die St. entgangen ist.
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Berichtigung des Verzeichnisses der jezt lebenden
Rechtslehrer auf deutschen- Ycademien nnd academi-
schen Gymnasien im. vorigen Alinanach. VI. Brförs
derungen, Belohnungen ; Ehreubejeugungen / und R&amp;signationen unter . den. béutschew siechtsgelehrten M]
Jahr 1792. VII. Nachtrag ju biesem Nriikel vom
Fahr 17901. VII. Juristischer .Nekrolog . auf das
Jahr 1792. IX. Nachtrag zu detn vom Jahr 1791.
“.Die-drey ersten Abschnitte. machen, wie ich schon
bemerkt, die Hauptsacht ‘aus, und haben ihre vorige
Einrichtung behalten. Unerwartet war mir indcß die
Aeußerung in dev Vorrede : „„Da alle meine Mühe
vergeblich gewesen ist, auch nur die vorzüglichsten und
bekannaesten. gelehrten Zeitungen ganz vollständig zu
erhalten;. mix es aber unmdgiirh zugemnthet werden
kann;, daf ich alt diese Blärter. welché in Deutsch-
land herauskommen, um meines Almanachs Willen

Bitch DAE au ‘auf fotgende kriusche Werke; his
A. 'd/ Br, jenaische und. obrrdeutsche Litte' atur;eitung;
Cottas deutsche Staatslitteratur, Haselbergs, Hrtri-
lebens und. Klübers: Bibliotheken ,. und. quf -die: gumten Zeitungen. der Universitäten . Erfurt &amp;. Gottfiáem
Greifswald, . Halle ,. : Helmstädt und Leipzig beschrän-.
ken. , Da der Hre Verf. setbst die Anschaffqug. der

BRE nep daeiu
volljtáubíg Dat. unb. ba- fid) aur). Diejenigen gelehrten.
Zeitungen- die jetzt it: elhigen. bidsigen Gesellschaften
noch nicht gehalten wcrden, ~~ inwenigen Jahren wer-
den wir sie hoffentlich. alle haben , (4 Y. Sritzs.) —
bey gehöriger Einleitung mit eiern mäßigey.9hufwändy.
nur freylich nicht wöchentlich mit. bevifoflu zu. erhalt
tén (eon dürften : ss tmögie. diese -Eatschulligung an:
sich wohl nicht aanz; gültig: ent, wentoztrith tiacäbri-
gen Rostocks Lage für. das- Studium.. der:tLcveratus
fkeolich nieht günstig.;ist. . Berylegtht man flé aber mét.
dem, was der Hr.! Verf.'Gicht Irie vvorlzercschrirb :.
»Stur. litterárifdye Gurre(ponbeny vottb. evfobutt /:. uni.
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ju erfahren. was în Seatqdtans "betacbet ynd wer
diese hat. dem dart nicht bange seyn , daß: für ihn

irgend sin litterarises,aeter.[1hr
petälligeunt i etie Bed OnI r und vie1 Hn

qirebeeilé Diefiqeu Gelebrten ? wab Duro diese weiß ich
auch von den Orten, wo mir cigne Correspondenten
abgehen, sehr leicht das zu erhalten, was ich zu
einem gewisfen Zweck zu erhalien wüusche. &amp; so
sticht bas jetzige Geständniß des Unvermögens gegen
die vorige Pralerey sonderbar ab. ~ "Noch ácbbrt iu
dicser Abschnitten folgende Erkläruvg in der Vorrede :
„„Endlich liegt mir noch vb, mich wegen Nichtertüllung
theines Versprechens. wenigstens. bey den- teidtigiten
Werken ben Inhalt derselben geuau anzugeben , und
(o genau und concentrirt als mdglich. zu reseriren,
tvas die gründlichsten critischen Blätter daran gelobt
vder getadelt haben , bey meinem Pubticum „zu rechte
fertigen Ich habe wü lire ‘décsen Versuch mit nicht
geringer Mfihe "und beträchtlichem Zeitanfipande än-
gestellt: allein ich erfuhr nurzu bald, daß mein Büchi
lein dadurch zu stark würde j urid mußte befürchten,
daß diese Stärke dem Debit be(felben nachtheilig were
den mdgte. Deshalb fand ich davon ab-, und (aat
mich auf immer von diesem Engayement los. " Das
Pablicum dürfte mit dieser Veränderung, die titir
schon. vormals, wenn gleich aus andern Gräuden, nd-
thig schien , wahrscheinlich zufrieden seyn : nur der
Schriitsteller, der in der ersten ifie mehr. verspricht,
ass er nächhin zu erfütlen im Stande ift; mug (d
nicht wieder darauf berufen. .daß er etwas mit dürren
Worten in der: Vorrede versichert habe ©

Auch diesmal hat der Hr Verf wieder ein Paar
Hieber nicht gehörige Anmerkungen einflichen lassen,
die füglicher zurückgeblieben wären. B. v Nr 141.
Haselbergs juristischer. Bibliothek, 3.. $.3 etf
beißt es: „Wozu in allex Welt (oll eine solche Biblio-
thek nützen, worin man in m Zeitraume von Ll
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Jahren die Stimme. eines eimigen Mannes ‘über fo
wenige Producte der juristischen Litteratur, und oben
drein für einen ziemlich hohen Preis hört... Hiemit ist
der Wissenschaft durchaus nicht geholfen. “ . Wie ich
dies las, wußte ich nicht, was seinen Eifer erregt has
ben könne : aber in dem 4. Stücke der Haselbergschen
Bibliothek , dessen Existenz hier noch ignorirt wird,
fand ich nachhin eine Anzeige des vorigen Almanachs,
die von der .meinigen . nicht sehr verschieden ist, und
alío läßt es sich erklären, wie diese Anmerkung hieher
komt. Bey Nr. 165, einer Imploration iin ..der bes
kannten Froriepschen Sache , wird zuerst aus der Ers
furter gel. Zeitung angesührt : „Jn diesem Buche wers
den viele nnheilbare. Nullitäten aufgestellt, und mit
Rechtsqründen unterstitzt *) , und das von der Jurs
stenfacultäct zu Rostock. eingeholte Urthel. ist der Ver-
nunft und aller vernünfrigen Politik zuwicder-
lauseud eet]ärt worden; auch wird das Kais. Reichss
Fammergericht gebeten , diese Sache wieder auf eine

reSUNERETIRNe
(be Sacultát. verjenben. 4u .laffen ,. ben ,Smpetvanten
einen falvum conductum im opt.ma forma zu erthei-
len !c., endlich. aber wird der kaiserl Fiscal erinnert,
daß derselbe wegen der bey-dieser Sache vorgefallenen
so vielen schweren Justizverbrechen sowohl, als Land-
uud Religionsfriedensbruchs sich seines Uunts. bedienen
solle.“. Und dann:fügt er noch hinzu : „Nach neuern
schriftlichen Nachrichten hat das Reichskammergericht
die Urthel cassirt, weil sie aus nicht vollstägdigen Acten
abgefaßt ist , die abermalige Transmission der Acten
an eine andere Juristenfacultät verfügt, und die Gräfl.
Schaumburg-Lippische Vormundschaft bis: zur Einge-
hung der neuen Urthel zum standesmäßigen Unterhalt
der Herren Froriep , NTeyer uyd Rauschenbusch

con-

e) Nez diese eatift, mie hier bemerkt wird, feinen
fi » t fsnsrimini " M "tea rdgtinen RH
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conbemnirt.. 2benn ber Hr. Verf. es nöthig erachte-
te, in diesem Falle eine Nachricht anzubringen, die er
soust nicht aufnimmt: so wäre cs angemessener gewesen,
sich durch (ciue fo. (ehe gerühmte Currespoudenz eine
Abssch. ift des Erkenntnisses iu verschaffen, und dies mit-
zutheilen. Jetzt hat er leinen Lesern eine ganz unrichs
kige, und ohne Prücung nachgeschriebene Sage vorge-
tragen, die in der Folge wieder eine Betichtigung er-
fodert... „Das. Reichskamwergericht hat nämlich den
Angeschuldigten, unter Furückweisung an das Gericht,
das sie bisher nicht anerkennen wollten, bloß eine neue
Defennon gegen die erste Urihel, und die einstweilige
Fortdauer des Genusses ibrer Hebungen, ‘den sie auch
vorhin während des Proccsscs hatten, zugestanden :
welches ihnen auch bey dem vorigen Richter nieht hät-
te versagt werden köunen, wenn darauf bey dertsselben
angetragen wäre *). ~ Ich fann also wohl mit gutemuge

H Feritox urNe dt if uin qs t
tt; auermir
gewordenen Abschrift bep:

In Sachen Dr. Justus Friedrich Froriep und Heinrich
Ernst Rauschenbusch , wider Gräfl. Sctaumburg . Lipspische Vormundsægft .. Dero ci Stau Regierung,

WN hut:
C aid nec non de refarciendo, damra et expen-

$ o0. GeIsk, den Namens-gefagtetGrid.Vormundschaftl:Rezierungs + Kanzley nuterm gten und 11ten uli
Vae ire, "adir tior dori maim
b: eddie weorbcsndev
sisiorials Raths und Predigers Peter Ludwig Mevers
unterm 23ten Junii und gten Juli jüngsthin außerge-
richtlich eingereichte Supplicationen samt Anlagen, ad
20a zu regificiren verordret , darauf

si ab dte Mandat iu CHH
nung, wie es gebeten worden, abgeschlagen, p
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Fuge wiederholen, daß es atm besten seyn werde, foh
dergleichen Allotria ganz wegbleiben. .

Im

sition nre f aen gdoorPublicaon be rthels gerechnet. hey der von der. Gr q
mundscgft in den teltlichen Räthen Cnh
niedergesezten Commißion geziemend an ret
ftatt einer 2ten nam bae, bem eigen anrufen werden,
Yngeben nach , bey dem "etti ih
Mechtsmittel der Revision aucweitere uteri übliche
gestatten, denselben iu dem Ende ihre v tfenslon, |
ten Privat - Papiere insge'amt oii versleget
aus den Acten nnd Reaiftraturen zu ihrer. Vertheilis
fms votbig yu haben glauben , abscbrifclich m' he vien, die allenfalls producirt werder de Defens u.

leqriter sbyuhören. zu Erreichung des üttttrg:;
Schriften, jeder Vg:EM (melt wie alle
hat,) geräumige der eeu P Sc s
snifese Fristen, ohne einemvorsetiichen meridiei ante
iufeben , i MOnr
uires um er Fe eter
Pasor gh ctrsgen. Mosha. h Superincenheut Froriey und
zu leiten haben, den Ursde anctor Egurion

UEGth;
vellstrturtFiaetatSante
EETeed

Erkeuntniß abzufaßen. zu Mem gacultät eip rechsliches
G HUB ß ri elfen Eiulangung aber den Veriagten ven
mifstish zu belassen, und sie bati EN n
anbefohlen. Dahingegen nzuseßen,

edes dy att ui Ga ipt ge
n

, hungen
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Siti folgcuben biecten 9Ib(chnitte Tiefet: ntaatf ben

ersien Blättern:. U7antrzel, L. I. S.— in 3tofled;
geb. Daf. 174.2. — V. Mecklenburg, L. 4. geb.
ju . .. im Meckleub. 175 .. . Wie viel Sorgfalt kann
man demjenigen zutrauen , der sich nach den ihm hie-
bey fehlenden Daten nicht einmal an seinem Aufent-
haltsorte erkundigen mogte.

Unter

hungen sgti:TER e "und d hen, insorm ine de Mine Mm E »pu Cr EE 2EE E UNEKo "at ES. $e ie Suwot untt. det ag P d eu heet Rester p. roi Uwi E
persen u pstb igi Dr G en E M erge weg StrafeFima ' alei um ß riomlich v. M die i ; magn bit B ecte tagten Er :

bs M Hi "tcm EXEEmp pm deben, tb v : ALiber.. disEamas
ew|
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 Unter 18 verstorbenen Rechtsgelehrten , ton Deren
Leben und Schriften im achten Äbschnitt Nachricht ge-
gebcn mird, ist auch ein Mecklenburger , der seel B.
M. LEngellen Der ihn hetretfende Nufsatz zeichnet
sich von den übrigen. dadnkch aus, daß er im Ton einer
Leicheurede geschrieben ise Von dessen Inaugurals
Disputation wird hier gesaat , .daß er sie selbst verfers
tiget habe ; im jentl. gelehrten Mecklenburg
1. St. S. &gt;21. L7r. 27. hat der Hr. Verf. fie al eine
Yrbeit des Präfes angegeben : an weicher Stelle mag
§r Recht haben ? Ich bin vormals (4. B- S. 7t. 72.)
dem letzreren Aufsaße gefolgt, weil dieser der Fassung
nach vom Hu. Prof. Beckxr. selbst herzurühren scheint,
aiso nicht zu vermuthen ist, daß derselbe sich eine krems
de Urbeit angemaßt und der Verfasser dazu stille ges
schwiegen haben würde Dagegen ist es mdalich, daß
eine andere von mir nicht angeführte Schrift: „Kurze
Prüsung des unmcerthänigsten pro Memoria die gebetes
nen Appellationsprocesse betreffend, in Sachen der

Herren Landräthe und Deputirte der mecklenbnrgischcenitter- und Landschaft zurh Esgerit Ausschuß, wie auch
der Herren Provisoren des.ritter: und landschafktlichen
Klosters Ribnitz, wieder Bäürgermeister uud. Rath der
Stadt Rostock, in pun&amp;o - reluitionis. Nebst Anla-
je füb Lit, A vsque ad R. incl. 1775. 9 Bogen in
dol. „. W. zum Verfasser haben könne .

ImGanzen muß ich übrigens meip.porigesUrthéil wies
derholen, nur mit dem Zufatze, daß wenn der Hr. Verf.
fich auf diejenigen Hälfsmittel beschränken will, die. sich
ihm ohne große Bemühung von selbst darbieten,, bieversprochene möglichste oliständigkeit vicht zu
erreichen seyn werde.

I" 24. Febr d. 3 iur Hr. Drret. :Beselin,
PL. der neben der Advocatur, bie s.in Hatßptgefepäkte

y: Fun Edicelepat
wird also nununter den hiesigen Privatdocenten nicht



An nalen
Det

RosktockschenAcademie.
4. Band. 44. Stück.

Den 25. März 1794.

Ll,

Olai Gerbasdi Tyclfén., Ser. Duci regn. Mecklenb,
à €onfilii$ aulae, LL. OO, in Vniucr(üitate Rofto-
chienfi P, P. O bibliothecae: et mu(ei Praefecti;
reg. Acad, Suiogothicae litt. huro. hift. antiquit,

eeeR liy Milsdn pillar ie
peregrina numorum Hasmonacorum origine, cum
tabula aenea, Roftochii, MDCCXCIV, ex ok.
Kcina libraria Stillexiana. 4 Bogen in Quart.

in Schreiben über die Aechtheit einiger ältern
ebräischen Mänzen , weiches der Abt Fabricy
in Rom an den Cardinal Botgia erließ, und

dieser dem Hrn. Verf. mittheilte, hat ihm Geiegenheik
gegeben , sein Antwortsschreiben an den Cardinal,
worin er die Argumente des Abts F. beantwortete, und
einige frühere Briefe an ebendenselben , mit einigen
Quien unb ciner pou. ibm felbft gelochenen Su
tafel , auf welcher die streitigen Münzen vorgestellet
sind, abdrucken zu lassen. Angehängt il noch auf den
letten 4 Seiten : Epimerrum de Persegoli. seculo p,
C. N. octauo adhue Sorentillima Perílae metropoli,
et officina eius, monetaria, -

cid) bemerfe. beo dieser Gelegenheit noch , daß der
Hr. Prof. Tychsen. iy Göttingen in einer Vorlefuug
in der Syeietät der Visenjgalten, ít im 1r. Bayde
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0er Commentatioum Societatis regiae Scientiarum
Gótiugenfis ad A. cII10CCKCI. er xC11. uuter dem
Titel de uumis Hasmonacorum paralipomena abge-
druckt ist, an diesem Stieite gewissermassfeu Aneheil
genommen und gleichfalls ‘die Aechtheit ziuiger bon
diesen Münzen bcharp:et habe. Hu

2.

Neue Monatsschrift von und für Meckler.burg.. Zwey-
ter Juhrga: g, © Stück. September, 1794. Schwe-
rin 2c. 43 Begen in Quart. |

aw einem Verlauf von 4 Monaten, im Februar,
wA ift endlich diescs Stück erschicrnen, und tir batdi-
ge Nachlieferung dcr übrige, die noch fehlen , versie
chert worden. Es cnihält folgende Aufsätze »1) 9bon

String$ N . . .

~~ HWegräumen des angestcckkten Holzes und Vitrivl-
wasser it noch das beste, wenn gleich auch 1mmer uicht
zureichende Mittel ) Ueber den Gebrauch des Torfs
ben Schmieden ~ : Er kann statt drr Steinkohten- geo
brauchr werden. 4) Recension des mecklenb. Staatso
rechrs vom Hrn Doct. Hagemeister;. aus derjeuato
schen L'tteraturzeitun g, niit eitigen Zusätzen vermehrt.
~ Es ift zu wünschen , daß der Hr. Verfasser... der
manche andern fehlende Hülfsmittel henutzen käpnn, die-
jenigen Gegenstände unjers meéckl: Staatsrechks , die
noch einer Erläuternnä bedürfen , in dicser Monatss
schrife zu erd tern sich entschliese Wenn andere gleich
mir einigen Grundsätzen dessciben nicht durchaus einver-
standen seyn sollten, 10 schadet das nichts. Auch die
hier gemachten Erinnerunuen ergeben übrigens , daß
H. H alles'geteisiet habe, was man ‘von elnem Aus-
länder in einem nuch nicht hinlänglich bearbeiteter
Fache erwarten konute. 5) Denkichritt bey der Befe

sigung eincs neuen Thurmknoxfes auf der reustädterirche u Schwerin , von ‘Hrn: L: R. Rudloff.
Ist in den Knopt gelegt. /s) Giu Saar Gegetin.orte
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bdesc Schtift: Mett. Reichscontingent
d be$ Slade: ins erropz A.FUB e erudi
M aUU hahe ttt Auùjsat, ind auch besonders

Z.

sv . den erften sechs und funfziqg Heften der Staats-Iich!
habende Uutsätze. 1. Im 4. Hefte Lr. 76. Berichtis
gung dex.Wahrheiten aus. dem Mecklenburgischen. (4.
B. S. 274.) ~ .Hat ketn:Interesse für uns. 11 Im
10. Hifte L1r. 21. Zur Staatskunde von Mectien-
burg It gegen eineu Aufsatz im histortschen Por-
tefcuilte ger.chter, und handelt von der Vermehrung
des Militatrs, von der. Nustührung an Korn , Welle
und Toback, von der Güte: des Bvdens und von der
Lage In einer Anmerkung sagt Hr. S von Meck-
lenburg, daß es bisher noch so wenia, ats die Rhein!
gegenden, an Offenherzigkeit und publicität gewohnt
sey, daß darin zwen Parthenen wie in Holland käm-
pfen , und daß die das Dunkel liebende Dligarchie
prädominire. 114. Im 12. Hefte Lr 60 Hure
in Mecklenburg, 1676. verbrannt , auf Verlangen ei
nes protestantischen Predigers. 1V V V1 V 1. Im
12. Hefte Ur. 61 , im 20 Hefte Lr. 55, im zr.
Hefte L1r 11, im 26. Hefte Ltr.18 Die Preis-
aufgabe über die Abschaffung der Accidentalhcbungeg
der Gristlichkeit, und verschiedene Aufsätze über dicsen
Gegenstand. V 111. Im 14. Heftr Ur. !7. Ueberden mecklenburgischen Can dkasten.œEineAntwortauf den Aussatz im 4. Heste, die zwar die ssogenaunten
Wahrheiten nicht hinlänglich rechtfertiget , aber doch
mehrere Aeusserungen enthält , auf welche gelegentlich
Rücksicht zu nehmen ist. Ich ziehe folgende Stelle
aus: „Im 16-17 Jahrhundert steuerte die Ritter-
schaft in Mecklenburg pm Landesherrn nach es2 0b:
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Roßdiensien ,. wie denn solches der Zeit . in ganz
Deutschland gebräuchlich war; und mit ihren Bauren
nvch mehr., als die landesherrtichen Domainen und
Städte zufammen aufbrachten. Hier aus mehreren
ein Beyspicl. Im Jahr 1619 ward eine sogenaunte
Tripethälfe ausgeschrieben. Hiezu gab die RKilterschaftsamt ihren Bauren 50275 fl. 11 ßl. 2 pf. , oic ütfili
chen Domainen 17386 fi. 18 hl. 2 pf., und die Städ-
te 31309 fl. 2 ÿl. 2 pf., beyde zusammen also 48686
fl. 20 ÿl. 4 pf. Ausser diesen gaben die Kldster 4584
fi., die Stadt Rostock 6730 fl. ; und Wismar 4z00/fl-
Von 1648 bis 1687 steuerte das Land nach dem Ca-
pitations.Moda. die Städte brachten etwa den-fiebens
den Theil des ganzen Contributionsquanti auf. A.
1688 fing der modus interimilticus, wie man ihn
nennet, an : die Fürstlichen Domainen contribuirten
nach diesem Modo Standgelder und Vichschatz, dies
brachte kaum. den fünften Theil gegen das, so die Rit-
terschaft von der Aussaat erlegte. Von 1702 bis zur
Errichtung des Erbvergleichs steuerte die Ritterschaft
nach den Revenüen , Städte uach der Consunitivn,
und, wclches wohl zu bemerken, fast nach eben dem
Verhältniß. “ 1X. X. X1. Im 14. efte. fiv. 18;
im 15. 4efte tir. 35, imb (m 16, 4efte fit. 62.
Oligarchische Verwästung von Mecklenburg , gehindert
durch den Souverain und den Kaiser. ~ Unter dies
(em seltsamen Titel findet man die ritterschaftliche Be-
schwerdefähruug mit dem Nachtrage, den Bericht der
Herzogl. Regierung , nnd das Reichshofraths.Couclu-
sum vom 8 May1783, die fiscalischen Processe wegen
der Baurenlegung und die angebliche authentische In-
terpretation des 9. 534. 1. 356. des Landesvergleichs
betreffend. X11. Patentverordnung von 1783, bit
Rettung verunglückter Perfonen betrefsend. X111.
Im 21. Hefte Ur. x. Mecklenburgische Staatskunde
betreffend. – Gegen ben. 9luffag im 10. Hefte :
vielleicht von Hrn Binder. Verbindung der Nord-
nnd Oltsee; Militair.Etat, Fabriken , Mänzfuß, sind
die hauptsächlichsten Gegenstände , und Hr. S. hat
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viele Aumerkungen gemacht, XIV. Im 2r. Hefte
Ur. 10. Berichtigung einiger Stellen in den Briefen
eines reisenden Franzosen ,} Mecklenburg betreffend.
Grösse, Volksmenge und Einkünfte sind der Hauptge-
genstand : wegen einiger beyläufigen Bemerkungen
dürfte dieser Aufsatz nur noch eine Nachsicht verdienen.
KV. Im 23. Hefte L1r. 46. Bemerkungen über den
Baurenlegungs-Proceß. ~ Freylich mögte sich über
diesen Gegensiand noch manches sagen lassen ; aher
das, was hier gesagt ist, ist unerhebtich. XV.1. Im
29. Hefte LTV. s. Ueber Pleuxeusen, als ein Unters
scheidungszeichen des Adels. ~ Die Vorstellung des
Hrn. Ass. Sibeth , und die Herzogl. Antwort vom
3. Jun. 1785. XVII. Im 32. Hefte Ur. 52. Schreio
ben aus Mecklenburg vom Jan. 1786. —. Sit leüteLandtagsproposition , die Form des Landtags, der
Luxus in Kleidern , das Dienstgetd der Bauren - der
Ifsat in Hausens Staatsr1aterialien 11. 4. , und
des Magistrats zu Wismar Auffoderung an Hrn.
Canpe, seine von Wismar. gegebenen Nachrichten zurechéertigen , sind der Gegenstand dieses Quodiibels:
XVAI. Ebendaselbst LIr. 57. Die beyden. Notifica-
toria von Hrn. Busch und Raplunger und vom
Hru. Y. R. P. v. Dewinzz und G. N. Schmidt, die
in Voschlag gebrachte Statüe des Herz. Friederichs
bttr.. XIX. Vm 35. Hefte L7r. 28. Schreiben aus
Meckletburg, - den Streit zwischen den Eingebohr-
"nen, Reeptis unb. Non-Receptls. ber Ritterschaft be-
treffuib, XX. 9$m 42. efte fiv. 16. Berichtigung
eines Aufktzes îm politischen Journal. XX1. Im

sse Ärbrres Vordersädte te! RRIre 46:
Hefte Lr. 26. 11. Schreiben aus Rostock, den vor-
hergeheuden Aufsatz betr. – Auch diese 3 Aufsätze
find für uns inbedeutend. XX111. Im 55. Defte
fir. 32. Hrn.S. Antwort auf einen Aufsatz des Hn.

v.winterfeldim politischen Iournal über die Grösse

X 3 Nun
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“Nun auch eine Notiz von denjenigen Aufsäßen itt
birsei 56 Heften , welche die Universitäten und ihre
Einrichtungen betr:fen. Derjenigen, welche von den
Universitäten zu Ingolstadt, (3 H Uîr. .8 ^— .3.
H. Ur. 13. V1 ) zu Srtuttgard, (4. H. U7r. 34.)
zu Padug, (6. H. Lrr.18 j zu Mainz, (9.4 Yir,
5. — 12. H. Cr 36:) zu Infpruck, (ri. y fie
2.) zu Lémberg, (36. 4. Yir. 48, — 47. H Nr.iz. ju Jena, (36. H. Lr. 53 ) zu Göttingen,

(36. H. Ur. 54. — 4L 4 für 1.) wi in f;
Wen, (53 H r. 4. 5.) Nachrichten gebcn darf
kh nir im Allgemeinen. gederken. m 3. Hefte Lr,63. findet 'sich unter dem Titel : Universitäis':-Pascha
öder. Facültäts-Directoren auf den östcrreichischen Uni-
versitäten, einc Anzeige, die das Na) heilige dieses
Dixectorit darleg. Im 5. Hefte Ltr 7. ift. cine
erlangische Verordnung enthairen, durch welche eder
so, wie nachhin in Halle , einige Personen angestelet
worden, welche die Gelder der Studenten adminiris

MR e cmer Map ek. 1

Würzburg, im 6. Hefte Lr. 18. , ziche ic die
Stelle aus : „Die Vorlesungen: find zu W frey und
endigen sich im Julius Der Protessor lieset nu den-
jenigen Theil der Wissenfchaften, der ihm angwiesen
ist.O Ein Aufsatz über die Universität zu Wim, im

Me Cntips eu ig Gaia von
mich auf die besondern , vhnehin bey protetantischen
Universitäten nicht wohl anwendlichen Eitrrichtungen
hier einzulassen. Cim 44 *aefte fTr 45. finb zwey
Refcripte an die Uuiversitäten zu Halle u'd Göttin-
gen auffallend zusammengestellt.

Noch wird beyläufig im 3. Hefte S 2.2. angefüh-
ret, daß die Academie zu Erlangen zur Vermehrung
ihres Fonds bis 1780 aus Änspach 540-0 fi und aus
Bayreuth 46000 fl erhalten habe. in 15. Hefte
S. 378. wird erzählet, daß bie Givünife btt nad)

Pesth verlegten Ofner Universität ährlich 209,006
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fl. betragen, Und. im 27. &amp;efte €. 337. mitb in
einer Anmerkung ana , daß die jährliche Ein-
ZMtt
de, (deren jeder damals 3 agr. foflete,) iW 28617 fl.
bestand, und daß. dieselbe in diesem Jahre mit 1900
fl. vermehret worden.

é.

9i" Ersuchen E. E Rathes, ber unterm 11 Decem-ber eine ähnliche Verordnung *, erlassen hat, und
dem man hierunter zu willfahren kein Bedenken. hatte,
ist folgender Anschlag am schwarzen Brette bekannt

or und Concilium Diefiger 9[cabeinie Daben
niisfälliast vernommen, aß bey dem jüngsthin gefal-leneu Schnee einige der hieselbst Studirenden sich am
Sonttage während des. Gotresdienstes, wider dds erste
und neunte. der ihnen sofort bey der Ertheilung des
academischen Bürgerrechts bekannt gemachten Gesetze,
eine Schlittenfahrt erlaubt ‘haben. Vermdöge e

©) Diese. Verordnung lautet folgendergeftalt : '# Wann

ZEgen Verordnungen. jüngshin durch Scblittenfabreew
zuwiedergeletet worden sev : so will derselbe gesamte
Bürge: und Einwoh-: er hiedurch väterl!ich ermahnet,
und denselben bev Vermeidung nachdrückiicher Ahns

Vata uv Mubrtag n ‘(e wie die u ‘fernem Prei
angeordneten Bug und Féyertage, in chriftlicher Uns
dacht zu begehen.’ mithin ales das, was diesem ents
gea fim, qub jut Gib ung und zum Axxgerpiß
anderer gereichen kann , alle Wege 4u unterlaffen,
und sich naménttic des Schlittenfahrens nicht ans
ders als nach gänzhicher Beendigung des Gottesdiens
sies zu geb auchen : gestalten denn auch diejenigen,
fo 1hre Schlitten und Pferde hiezu ehender permies
then oder verleihen, mit ezner unnschlässigen Strafe

RU VR c aae ii a i
flo ben ít. Dec. 1793. .
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Pflichten führen wir also einen jeden unserer acabtmis
schenBürger auf. diese Gesetze zurück , und ermahnen
zur gewissenhaften Besplgurg derselben. väterlichs : in-dem diejeuigen, welcdse an Sonn- und Festtagen zwic
schen den Predigten und auch während des Gottes:
dienftes, hinfolglich vor 5 Uhr des Abends im Schlit-
ten hiefelbst herumfahren, dic Strafe der Gesetze zu
gewärtigen haben sollen. Gegeben unter dem acadee
mischen Insiegel. Rostock, den 24 Januar 1794.%

S.

Sj einem von dem Hrn. Prof. Martini gemach-ten und von Herzogl. Regierung unterm 10 Jan.
d. J. genehmigten Vorschlage wird künftig bey dem
theologischen Seminario jedes ausserordentliche Mits
licb des Jnstituts, bevor es bey vacant werdenden

Stellen als ordentliches Mitglied einrücken darf, durch
ein zweckmäßiges Examen und durch eine schriftli-
che Ausarbeitung näher geprüfet werden. Auch soll
mit diesem Institut eiue jährliche öffentliche Uebung
im Disputiren verbunden, und die dazu von dem Di-
rector des Seminarii zu schreibende Abhandlung vonden Seminaristen vertheidiget werden;:wobeydeunzu Bestreitung der Kosten vor der Hand auf drey Jah-
re jährlich 25 Rthlr. bewilliget sind.

6.

M's im vorigen Jahre ist der Hr. J. R. Prehnin Schwerin zum Vicedirector der dortigen Iu-

figfaulty nach Wachenhusens Tode ernannt
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Den 1. April 1794.

L,

Erste Abtheilung der zweyten Forksckung meiner
Schrift über symbolische Bücher in Bezug anfs
Staatsrecht. Wobey zugleich zur würdigen Feyer
des Geburts- Festes Jesu Christi einladet, der ge-
genwärtige Rector der Universität ; D. Jacob
Friederich Rönnberg, Hofrath und Professor
hieselbs. MRostock , 1793 , mit Adlerschen Schrif-
ten. 3F Bogen in Octav.

ter denjenigen Schriften, gegen welche der Hr.
Verf. seins Abhandlung über die symbolischen

Bücher noch vertheidigen will, (3. B. S. 108.)
hat er diesmal die Bemerkungen eines Ungenannten
(2. B. S. 250.) zum Gegenstande erwählet. Was
er dagegen zu erwiedern hat, wird er in den dreyen
während scines Rectorats erfoderlichen Festprogram-
mei vortragen, und diese demnächft mit einem gemeint
schaftlirhen Titel versehen.

2.,

Wersuch einer fkizirten Beschreibung von Göttingen
tt!Göttingen. Zu häben j dem Verfasser NUN
Comiisssion in der Rüprechtschen Buchhandlung,
1794.. 145 Bogen do
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ür benjenigen, ber Dlo8 von ber abftingifdhen 9[cas

T) demie Nachrichten verlangt, ist dies bud) eni
behrlich, wenn er Pütters Gelehrten. Gejschichte von
der Universität zu Götungen hat. Wer hingegen
auch von dem, was sonst in Göttingen vork9mint, un-
terricht t seyn will, dem wird diese Schritt manche
kur,e Rachricht geben.

Ich degnüge mich, einiges von dem , was die Acas
demie betrift, auszuzeichnen Wenn das Meiste gle c
für manchen mciner Lejer bekannte Sachen seyn wers
ben: (o merpen Dod) aubere nicht ohue Itutzen dars
auf anfmerkssam gemacht werden. &amp; Die Anzahl
der Häuser beiäuft sich gegenwärtig auf 9.0, ohne
etwa 100 bewohnte Gartenhäuser und Buden einzus
rechnen – HYon den ordentlichen Professoren ist 1n
jeder Facultät eine gewisse Anzahl fesgesetztt, unter
welchen das Decanat jährlich wechselt. © Der De-
canus besorgt auch die Censur aller Druckschriften, dienicht von hiesigen Professoren herrühren.JDasununterbrochene nnd thätige Bestreben der Königl.
Regierung im Ankauf kostbarer. und seltener Werke
und Manuscripte, die wichtigen Schenkungen ge-
krönter Häupter, fürstlicher und anderer Standesper-
sonen, die rühmliche und zweckmäßige Ordnung, die
bey der Anstalt herrscht, nebst dem großen Nuten,
den ihr unverwehrter Gebrauch den Studirenden und
andern Gelehrten verschatt, haben nicht wenig zu dem

CERAtirgtcn " B
Zahl der auf derselben vorhandenen Bände beläuft
fich gegenwärtig über ' 50000. Das Yerzeichniß wird
in drey Hauptcatalogen ununterbrochen fortgesetzt :
e8 beftebet, 1^ im einem Verzeichniß der Bücher , wie
sie von Zeit zu Zeit angeschaft werden , 2) in einem
alphabetischen, und 3) in einem systematisschen Catalog.
Außerdem sind. noch. verschiedene andere Eatalogen,
als von Deductionen und Disputationen,. vpu Ku-
ptersichen und. Landchartén, : und. voy den, Uffenbachi-
schen und Yschischen Verehrungen vorhsuden. vie ins
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gesamt über 300 starke Foliobiande ausmachen.
Das Museum verdient sowohi in Niüctticht seiner
Rerchhaltigkeit an Naturp: oducten, als feiner. (fite
maiischen Ordnung und des daraus entstehcnden viels
fäitigen Nutzens für das Studium der Jcaturgis.i.ichte
bemerkt zu weiden. Die ganze Sammlung ist in
verschiedene Hauptabschnitie geordiet , und bestehet
überhaupt in Meineralien , Holzarten und Pflanzen,
Thieren, Edelsteinen und ausiändischen Kunsttachen,
worunter sich wichtige uud seltene Stücke befinden
Zur Aufbewahrung und Vorzeigung der an'ehnt'chen
Sammlung merkwürdiger Modelle und Maichinen
ist eine besondere Modellkammer errichte. Nußer
den in. diese Sammlung aulgenvn;meuen merkwür di-
gen Modellen von Häusein, Brücken, Schleusen,
Mühlen, u. d g. ist eine zur Erleichterung des Stu-
diums der Berg- und Wasser: Baukunde dienende an-
sel-nliche Sammlung besonde!s auéjcidbnenb. — Der
Zweck des Pastoralinstituts. zielet dahin, den Theolo-
gie Studircaden beym Schluß ihrer academischen
Jahre eine Uebung im Predigen , Catechesiren und in
Moralischen Unierhaltungen mit Krauken zu verschaf-
fen, und sie zu allen Pastoralgeschäften näher vorzube-
reiten. Y Berym Prediger - Seminarium geht die
Hauptabsicht auf die Bildung angehender Theologen
zum öffentlichen Religiunsvortrag. Den Seminart-
sten hält der Director dffentlich homiletische und Pas-
storal Uebungen, .und in.der Universitäts -Kirche wird
gelegentlich von den Seminaristen .wechselnweise ge-prebígt?-——SiebenbemStepetentenGollegioange:fetzten Lehrer halten zum Nutzen der Theologie Stu:
direnden theologische Vorlesungen , und erklären ein-
zeine Theile des A. u. N. Testaments uneritgeldlich.
Das Spruchcollegium ,' weiches ans mehreren ordentr
lichen Professoren der Jurisién: Fäeultät bestehet. von
denen der älteste beständig- Ordinarius ist, versammelt
sich wöchentlich zweymal, nämlich Mitwochs und Frey
tags Nachmittags um vier Uhr in des Ordinarii Behau-

sung. ~ Der westliche Theil des boranischen Gartens2 equi
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enthält die sustematisch geordneten Sammlungen der
officinellen und übrigen zur systematischen Vollständig-
keit gehörigen niedern Pflanzen im Freyen, (der Cata-
log zählt über 7000 Nummern). Ferner befinden sich
daselbst die Treibbetten und das große Gewächshaus,
welches in zwey Hälften gethcilt ist, davon jede ihré
besondern Ofencanäle hat. In der ersten Abtheilung
haben die africanischen Gewächse ibren Winteraufents
halt; den andern Theil nehmen die ostindischen und
mehr Wärme erfodernden Gewächse ein ; die Gewäch-
se der wärmern europäischen Länder und alles , was

eeb, etinGi B
ditliche Theil dient zu einem angenehmen im englischen
Geschmack angelegten Boskett , welches an ausländi-
schen , besonders nordamericanischen Bäumen, (nach
dem Ver, eichniß sind an die 150 Holzarten im Garten
vorhanden,) Stauden, u. d. g. reichhaltig ist. Der-

jgnige Theil des Startrsd nsch! Gangs - welcherun-
ter dem Wall hindurch führt , gelangen kann , wird
gegenwärtig zur bequemen Fortbringung der Wasser-
pflanzen eingerichtet, und mit einem. anal unb vete
édcbenen. Sbaffin. perjeben, — Für die Anatomie
sind solche Veranstaltungen getroffen , daß es nicht
leicht an Cadavern fehlen kann. Nebst einer ansehn-
lichen Sammlung vos anatomischen Präparaten ift
quch ein ziemlicher Vorrath... anatomischer und di
rurgischer Instrumente vorhanden. ~ Den. obern
Theil des Uccouchirhauses bewohnt der jedesmalige
Lehrer der Entbindungskuust ; der mittlere Theii ente
hält einen Saal, der. zum Auditorio dient, das große
Entbindungszimmer, und die Stuben zum Aufenthalt
der f&lt;hwangern und entbundenen Personen ; im un-
tern Stockwerk ist bie Wohnung des Hospitalverwal-
ters,’ der Hospitalwärterinnen und der angeheuden
Hebammet: befindlich. Schwangere Personen, die im
Äccouchirhause Aufnahme finden, werden sowohl vor
als nach der Entbindung mit Nahrung , itiultor
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Häülfsleistung und Wartung unentgeldlich besorgt.
Im Krankenhause ift bie Einrichtuug so getroffen;
daß von den it zweyten Stockwerk an einander stoso
senden drey Saalen zwey mit Betten versehen sind,
deren einer zum Aufenthalt der männlichen, der andere
aber für die weiblichen Patienten dient. Die klei-
nern Zimmer sind für solche Patienten- bestimint , die
für mäßige Bezahlung eine Cur überstehen wollen.
Das untere Geschoß ist für. die Wohnung des Hospi:
talverwalters und sür die Oeconomie dcs Hauses ein-
gerichtet. Die Kranken werden gleich bey ihremEin-
tritt mit einer. leichten reiniichen Kleidung versehen,
die erst bey der Entlassung mit der cingebrachten wies
derum gewechselt wird , und sofort mit bequemen La-
ger, mit Nahrung , Arzneyen, chirurgischen Hälfslel-
stungen und aller nôthigen Wartung unentgeldlich ver-
(orgt.— Die Mitglieder des clinischen Instituts,
velches die Bildung angehender Aerzte zum Zweck
ht , werden zn Krankenbesuchen und deren Beurthets
lug angeführt, und im Receptschreiben geübt. Ueber
dic angenommenen Patienten , die sowohl Eur als
Aineymittel unentgeldlich genießen , werden T
che: geführt j worin die ganze Krankheitsgeschichte,
und die angewandte Heilmethode, u. s. w. aufgezeich-
net ird. ~ Zum Unterricht in der Landwirthschaft
(ft ci. sconomischer Garten angelegt, darin fast alle
deutsce und mehrere ausländische dconomische Pflan-

en geren Neealievorhanden,.jn
dessen Lähe sich ein Brunnen befindet. Von nütz-
lichen Bumen und Gesträuchen ist im westlichen Theil
dieses Griens ein kleines Boskett angelegt. Das
Observatrium befindet sich auf einem der noch übris
gen £bür der Stadtmauer. Es bestehet gegerwärtig
aus einemron einer freyen Gallerie umgebenen geräu-
migen Sau, (an welchen noch einige kleine Anbaue
angebracht ind.) der theils zur Aufstellung der vor-
handenen asehnlichen Sammlung optischer und ma-

thematischer Instrumente,. theils zu asironomischen3 X0
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Sbeobadtumgen bient.— 3um an(d)aulicben 93otfrag
der Chemic ist neben der Wohnung des Lehrers der
Chemie ein Laboratorium errichtet, darin die bey
chemisch n Vorlejungen. nöthigen Erläuterungen so-
gleich practisch ge eigt h erden. Von Oeten unb. am
dern &lt;emischen Werk.engen, Geraihichaften ur d Mos
dellen ist ein ansehulicher Vorrath vorhanden.
Zur Aufitcllung der ansehnlichen Sammlung physica-
lischer Instrumente und Grräthjchasten ist ein bequem
gelegener Saal ause;sehen, darin gegenwärtig die
ganze. Sammlung ihreu Platz hat. Ein. an diejen
Saal stoÿendes Kabinet dient zu Versuchen mit dem
Sonnenlichte. - Das philolögische Semwinarium
dient zu einer eigerttlichen Pflan;schule für Humanis
sten, Der Unterricht bestehet theils in Interpreuruug
schwerey griechischer und lateinischer Dichter und Pros
Kaisten, (unter den Seminaristen vertrict einer abwech-
selnd die Stelle des Lehrers, und dieser leitet und bo
richtiget den Vortrag,) theils werden auch die Mit
glieder in Abtassung lateinische: Aufsätze über humis
nistishe Gegenstände, in Recensiruna , Bestreizug
und Vertheidigung derselben geübt. Außer den .1e
sehnlichen Beneficien, welche die Mitglieder geniern,
wird bey Schul- und academischen Vacanzen auf ute
Seminaristen Rücksicht genommen. – Der ze
der Societat der Wissenschaften geht auf Erweitcung
und Bereicherung der philosophischen Wissenseaftenaus. ~ - Verbesterung und Bereicherung der stteras
kur, Rede- und Dichtkunsl, Länder- und Völkcknnde,
Alterthum und deursches Staatsrecht sind di- Gegen-
ftände der Bemühungen der deutschen Gesellpaft. |
Die Errichtung des historischen Instituts ha! die Gub
tur alter historischen Wissenschaften und veschiedene
zu dem Ende anzulegende Sammlungen zun Behuf
der Geographie, Diplomatik, Numismaté Wapen-
kunde, u.., w. zu ihrem Zweck. Die herets vorhan-
denen ansehnlichen Sammlungen sind in \erschiedene
Kabinette geordnet. © Die Sorietät der Wissen-

schaften setzt. jährlich auf Beantwortung iner Haupt“
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preisfrage, abwechseind über einen physischen, mathe-
matischen und historischen Gegenstand, einen Preis
von 50 Ducatey , und für die Beantwortung zweyer
dconomischen Fragen , zwey Schanumünzen von
12 Ducaten aus Um die hier Studirenden zum
gelehrten Fleiß aufzumuntern, wird von jeder Facul-
tät jährlich cine Preisfrage aufgegeben, deren Bes
antwortung jeder Studirende unternehmen kann. Auf
die beste Beantwortung ist eine goldne Medaille von
25 Ducaten ausgesetzt. ~ Zur Unterstühung wenig bes
mittelter Studirenden sind 140 Freitischstellen vorhan-
den, die auf ein oder etliche Jahre theils von der kd-
uiglichen Regierung theils von den Landständen vers
geben werden. Derjenige, der einen solchen Freytisch
bekomt, läßt, ohne weiter etwas zu zahlen , sich von
dem ihm angewiesenen Speisewirth täglich das Mit-
tagsessen holen. Theils von einem von königl. Res
gierung bewilligten ansehnlichen Capital, theils von
verschiedenen Privat Legaten, haben einzelne Studirens
ge auf ein oder etliche Jahre Stipendia von 20 bis
30 Thaler zu genießen. &lt; Noch ist die Einrichtung
getroffen, daß immer eine mäßige Geldsumme bereit
ít, bie zur etwanigen Unterstützung nothleidender
Studirenden nnd anderer Armen dient ; über die
Vertheilung hat der Prorector und die Deputation
die Aufsicht. © Die Professoren - Wittwenkasse hat
nach und nach sowohl von Seiten des Königs als
auch der Landstände , und durch ein ansehnliches Pi-
vatvermächtniß einen sehr merklichen Zuwachs an Ca-
pitalien erhalten, die noch dadurch vermehrt werden,
daß jeder besnldete Lehrer jährlich eisen Beytrag oon
x Louisd'or zur Kasse giebt ~ Die Handhabung
der academischen Dijciplin besorgt der Prorector mit
Zuziehurg. des Syndici und Vicesundici, welcher letzo
tere dic Feder führt. ~ Noch sind zur Wahrnehmung
der Policey und Ausrichtung der Befehle cine Anzahl
sogenannter Policeyjäger vorhanden , die Theilweise
n Coneilienhausc . beständig Wache halten und. desachis patrouilliren, Ÿ Die Universitäts. Deputa-

- tion,
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tion; been 9Serfammlung ber Srorector beo aufecots
dentlichen Vorfällen in Civil: und Eriminalsachen vers
anlaßt, bestehet aus dein Prorector, den 4 Decanen
und deu Universitäts- Syndieis. – Concilien- Ver-
sammlungen werden nur bey wichtigen , das Ganze
der Academie betreffenden Angelegenheiten veranstal-
tet. Zu denselben gehören alle ordentliche Professys
ren, die im Decanat wechseln.

Ich habe absichtlich alles, was eigentliche arademi-
sché Anstalten sind , berühret. Der Naum verbietet
mir, noch mehr, insbesondere von den Lesegesellschaf-
ten, Vergnügungen und Preisen, hinzuzufügen.

€ bem Gingange bed Notificatorii vom 7. April
AS 1789. (1. B. S. 186. 187.) tvatb eine förm-
liche Restaurirung unserer neu eingerichteten Lan-
desacademie nach Vollendung der hintersteligen Be-
sezungen vorbehalten : und in der Folge war dem
Hrn. Vicekanzler Loccenius aufgetragen , das Er-
achten des Concilii über die Nothwendigkeit und Ein-
richtung einer solchen Feyerlichkeit einzuziehen. Ver-
muthlich wird indessen dieselbe nun nicht weiter Stott
finden. Da sie keinen wesentlichen Nuten hat , fo ift
ohnehin zu wünschen , daß die dazu. erfoderlichen
$m zu Abhelfung anderer Bedürfnisse verwandt

Kurze Geschichte der Geburt eines Kindes mit mI
Köpfen von August Evers , der Arzneywissen-
schaft und Wundarzneykunst Doktor. Mit einer
Kupfertafel. Schwerin, gedruckt und verlegt von
Wilhelm Bärensprunge 1793. 3 Bogen in Octav.

M'" diesem in Schwerin gebohrnen , und von ihmvollständig hervorgebrachten Kinde, das, wie és
scheint, zu manchen Gerüchten Veranlassung c§eben
hat, liefert der Hr. Verf. nicht allein eine eschrei:
bung und Abbildung der außern Gestalt, sondern auch
eine Angabe der innern Theile.
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Den 8. (prit. 1794.

L.

Beyträge zur Naturgeschichte von D. H. F. Link, or-
dentlichem Professor der Naturgeschichte , Chemie
und Botanik zu Rostock. Erstes Stück. Ucber die
Leiter der Natur, das natürliche und künstliche Sy-
siem.. Rostoc und Leipzig , in Karl Christoph
Stillers Buchhandlung, 1794. 84 Bogen in Oct.

Ueber die Leiter der Natur, das natürliche und künst
liche System, von D. HZ. F. Link. tc.

s ist des Hrn. Verf. Absicht, unter dem ersteren
Titel nach und nach mehrere naturhistorische
Abhandlungen in einer Sammlung herauszuge-

ben. Jedcs Stück soll aber für fi) auch ein Ganzes
ausmachen. und seinen eigenen Titel haben, damit nie-

ietuden Zweck der Raturgeschichte. 2) Ueber die Leiter
der Natur und die natürliche Ordnung, 3) Ueber die
Form der Naturkörper überhaupt. 4) Betrachtungen
über bic drey Reiche der Natur überhaupt; 3) Be-
trachtungen über das Pflanzenreich. 6), Ueber das
natärliche und künstliche System in der Botanik. 7)
Betrachtungen über das Thierreich. 8) Betrachtun-
gen über die Mineralogie. Eine genaucre Darsiellung
Des s und Zweckes muß ich den Kunstverständk:
gen überlassen. Z 2.
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2.

Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg , zwey-
ter Jahrgang, 10. Stück. October 1793. Sehwe-
rin, x. 4 Bogen in Quart.

(ou: 1) Herzogl. Rescript an den Engern Aus-schuß der Ritterschaft , in Betreff eincs vermeint-
lichen Indigenat-Rechtes, mit Anmerkungeu von einem
eingebohrnen, nicht recivirten Eingesesscenen der meck-
lenburgischen Ritterschaft. Durch cin unterm 7.
März 1789 erlassenes, vormalen (1. B. S. 234.) in
der Monatsschrift ebenfalls abgedrucktes Rescript tvar
von dem Engern Ausschusse eine Vernehmlassung über
das .sogenannte Indigenatrecht erfodert. Statt deren
war der damalen noch ungedruckte Aufssat des Hrn.
v. Slotow (2. 9. €. 109.) eingereicht. (3. B. S.
8$.) Darauf beziehet sich nun dieses , jetzt erst ergan-
gene Rescript. Es wird darin zuvörderst der Ge-
brauch des Wortes Indigenat, das zu Misbräuchen
Anlaß geben könnte , verboten : nachdem in jener
Schrift zugestanden worden , daß kein ordentliches
Indigenat, (in dem Sinne, in welchem dies Wort
îu einigen andern Ländern genommen wird,) bchaup-
tet werde, sondern nur von dem Vorrechte der 1572 im
Lande ansässig gewesenen, und der von diesen bereits
recipirten oder noch ferner zu recipirenden Familien an
einige durch die Wahl auf Landtägen verleihbare
Nemter und an den Landesklöstern die Rede sey. Fer-
ner wird darin befohlen : a) daß, da dicjenigen , wel-
che die angcührten Vorrechte noch behaupten, fid)
nach der Schrift des Hrn. v. Slotow nicht die allei-
nige Wahl, sondern blos das Necht, allein gewäh-
let zu werden, beygelegt, in der Folge die Wahl
zu den streitgen Stelle von allen auf dem Landtage
versammelten Landständen geschehen solle ; b) daß, da
der Engere Ausschnß die Rechte beyder Theile wahr-
zunehmen babe, er die behaupteten privativen Rechte
der ursprünglichen und recipirten Familien gegen die
Nichtrecipirten nicht geltend machen solle ; und c) pas
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jene Familien durch besondere Bevollmächtigte die
Regeln ihrer Gcsellschaft, und den Beweis ihrer Vor-
rechte vorlegen tollen. Die Anwerkungen, deren
Verfasser man aus der Bezeichnung leicht errathen
wird, geben einige Erläuterungen über einzelne Stel-
len. Ich hebe aus denselben nur eiue Acußerung aus:
„Daß diese Vergleiche“ über die Theilnahme der
Städte an den Klöstern, ~ „nur allein für die Paci-
scenten selbst, folglich höchstens nur für die Mitglieder
der städtischen Commünen, insoferne diese durch ihre
Repräsentauten die respectiven Stadtobrigkeitcu oder
etwa die vorderstädtischen Magistrate zur Vereinba-
rung bevollmächtiget haben , gesetzliche Kraft haben ;
nicht aber die eximirten Stadteinwohner bürgertichen
Standes , noch weniger die nicht adlichen ritterschaft-
lichen Gutsbesitzer, da diese wie jene überall nicht da:
bey gefraget sind, rechtlich verbinden können; sondern
daß beyden, als tertiis inaudiris und deren Töchtern
alle reversalmäßige Ansprüche an den Landesklöstern
dadurch unbenommen bleiben : bedarf kaum einer Er-
iunerung , sondern versteht sich der Natur der Sache
nach von selbst. “ So sehr ich es billige, daß von
dergleichen uns Mecklenburger so schr interessirenden
Gegenständen in dieser vaterländischen Monatsschrift
Nachricht gegeben wird ; so wünsche ich doch , daß
diese Nachrichten nicht unvollständig und einseitig wexo
den, Hier würde zur richtigen Kenntniß der gegenwär-
tigen Lage der Sache die Vorstellung des Engern Aus-
wis welche durch dies Rescript veranlasset ist,ebenfalls haben mitgetheilt werden mässen, &amp; Herner
ist uns die Monatsschrift noch die Fortsetzung der Ge-
schichte.des Indigenats seit 1789 schuldig. (1. B. S.
383.) Hätte auch der Verf. derselben seinen Aufsatz
damals unterbrochen, so würde er dach in der Folge
wahrscheinlich fortgefahren haben, wenn er darum er-
sucht wäre. 2) Beschreibung des Altargemäldes in
dee Kirche zu Crivitz, vom Hrn. Präp. Schachschnei-
der. – Es ist eine Copie eines Gemäldes von Cor-

reggio., und eine schongedruckte Beschreibung mOH 2 Oris
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Originals vertritt die Stelle der cignen Veschrelbung.
3) Von ans- und eingebrachten Waaren in VMecklens
burg. - Es wird vorgeschlagen, die Fabriken , die
fich zur Zeit nur auf Veredlung unserer cignen Pros
ducte beschränken müßten, eben so wie in andern Staa-
tea auf dem platten Lande anzulegen, wo dic Bedürfs
nisse des Lebens und das Arbcitslohn wohifeiler sind.
4) Ob die Gefahr Icbendig begraben zu werden, wirk-
lich so groß sev, als es vorgegeben werden wollen ?
und wie die Besorgnisse wegen dieser Gefahr am fis
chersicn zu entfernen seyn ? Mit uf dieser
Art soliten die Herren Herausgeber ihre Leser verschos
nen. 5) Beyträge zur natürlichen Geschichte des verwü-
stenden Adernpilzes. ~ Enthalten auch nichts , das
gedruckt zu werden verdiente, es mögte denn seyn, daß
flatt bes Vitriols zum Bestreichen Kochsalz vorgeschla-
fes wird. 6) Verzeichniß der Manufacturen und Fa-riken, welche sich im Herzogthum Mecklenburg-Schwe-
rin befinden. ~ Hür vollständig gicbt der Verf. dies
Verzeichuiß selbst nicht aus : und richtig ist es auch
wohl nicht , wenigltens sind hier in Rostock. keine 2.7
Kornmühlen zu finden. Fabriken und Manufacturen,
sagt er, unterscheiden sich dadurch von den Gewerben,
daß sie Gegenstände -der Gewerbe im Großen bearbei-
fen, oder wenigstens zu ihren Arbeiten besondere Vore
kehruugen nöthig haben, die einzelne Handwerker sich
nicht gut anschasfen können. Und nach diescr Bé-
schreibung sind denn .Korumählen , Ziegeleyen, Mün-
ze, u. a. unter die Fabriken gerechnct.

Z..

Y": der ersten Hälfte der Bemerkungen auf einerReise von Straßburg bis an die Ostsee,
im Sommer 1791, Leipzig, in der Michaelis

messe. 1793 Debe A fornita iEiAuschung
(cicer Grbée. eine Ctabt vom. zweyten Range, ob cs
gleiche wenn von Bevölkerung die Rede ist, sich unteri
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die vom drittenRange rechnen lassen muß: dieAnzahl der
Einwohner ist zwischen 30 und 40009. Die Universi
tát hatte einen recht guten Ruf sselbst unter Protestans
ten : aber sie entspricht biesem Ruf immer weniger.
Ucberhaupt ist eine Universität in ciner großen volkrei-
chen Stadt , und vollends in einer üppigen Residenz-
schr am unrechten Orte : die jungen Leute finden da
zu mancherley Anlässe zur Zerstreuung , und bey den
Jünglingsjahren darf man wahrlich nicht soviel Bil-
dung und Festigkeit des Characters erwarten , den
schmeichelhaften Gefahren der Verführung zu entgehen.
Manhatte bey der nenen Organisation der Unuiversi-
tät die Göttinger zum Muster genommen , und das
Muster wäre so übel nicht qewesen, wenn es bey der-
gleichen Anstaiten auf den Leisten ankäme. Aber mich
dünkt, cs sey nur ein sichrer Weg, das Schulwesen zu.
verbessern, nämlich geschickte Lehrer anzusiellen, diese
gut zu besolden und ihnen freye Hände zu lassen. Ein
großer Vorzug , den protestantische Universitäten noch
]Jange vor katholischen behaupten werden, besteht dars
in, daß auf protestantischrn Universitäten junge fähige
Gelehrte als Privatdocenten angestellt werden , daß
sonach mehrere Lehrer über einen und denselben Ge-
genstand lesen, wodurch eine rühmliche Nächeiferung
unter den Lehrern selbsi erregt wird, dahingegen auf
'atholischen hohen Schulen der ordentliche Lehrer im
t1gestörten Alleinbestze seines einmal übernommenen
§chs bleibt, und die Schüler gezwungen sind, ihn zu
Dom, aud) enn er es noch [o sehr vernachläßigte.
Di. Besoldungen der Professoren find sehr unverhält«
nißräßig; einige derselben stehen sich gnt genug, an-
dereveito schlechter. Der Fond der Universität, ob
er glich durch die Güter einiger aufgchobenen Klöster.
vermert wurde , ist nicht hinreichend, die Ausgaben
zu besteiten : und diesem Uebel sucht man durch ein
andererzu begegnen, man yertheilt nämlich die Gegen-
stände dr abgegangenen Lehrer unter die übrigen schon
bestehenen Professoren, und überhäuft sie so mit Ar-
beiten, one ihre Besoldungen zu erhöhen. Dadurch3 ver-
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verlier i i

i aiut wi in"DietuorRc
Lehrer, welcher ausgebreitete Kenntnisse i n einzige
geklärten Geiste verbindet, und das h "e nit einem aut
Dogmatik mit der Lampe der Philosophie uke ! der
ken wagt, ist Hr.Blau. Die juristische guit [^
gegenwärtig um nicht viel beifec beftellt, al$ bilogische: Hartleben ist noch ein Mant als die theo-
Fache gewachsen scheint. Die vhiloso Mg seinemhat einige verdiensivolle Lehrer. Die NK 8 cultátSibi ift anr beften befeüt,—YTT.befiütppMcSzibliotheken innerhalb seinen Mauren. Di fentliche
die Universtätsbibliothek. Sie ist beträhclich abein der neuen Litteratur ziemlich arm : V dchentlich' 8 er
nal stebt der Zutritt dazu ofen. Diese Bib zwey
hatte das Glick, nacheinander drey Gelc liothek
sien Range zu Aufsehern zu re)One vom er-
Bibliothek ist die churfärstliche E uso iwente
ausländischen Schätzen, Sie steht zwar ni reich an
dermann offen, buch erhält man dutch die. Ge ltieder Bibliothekare lcicht Zutritt,undsogarBaitzum leichtern Gebrauch nach ' Hause. ° UÜe Böcher
Bibliothek befindet sich in einem räumigen Sa pe
bem Dom. Sic ist nicht schr bedeutend uo DA
fic mitunter schätzbare ältere Werke, und "yo i enthält
ir Hunter t ar sp freyen Zutritt, Au tie
wovon die ditere , feit dJahfeuschaften s
merkwürdig ist. Man findet in 4 bis t bestehade
richtcten Zimmern fast alle inländischen i sp
trächtlichsten ausläadischen Zeitungen Mo
pt eine Sammlung größerer Werke u, 'c&lt;lagen, z. B. Adelungs Lexicon, die A. d. V "xd
tv. nebft ben beften Landcharten. Hier vetsammin fid)
gewöhnlich gegen Abend die an . ;
lehrt-n, Künstler, und wer unter ven Adel js va

E
der



Academie. 4. B. 46.St. 367

der Fremde hat Zutritt, w

DAENit der Stimmen entschei t schwer, und die M at
Zahl der Mitglicder det durch Ballotti chr-
feder bezahlt jährlich mag uh äber oo tren Hie
Gesellchaft kam i en Beytrag vou fen, ein
licher MEN u neuern Zeiten in n oh Diese
Dies veraulaßte uud EN gewissen Ru gefähr-einer ähnlichen ibat. Parthey zur ear
dem Buchbinder und N t. Sie etablirte dung
wurde bald vollzählig. achdrucker RN bet
seine Rechnung MPU in der ersten Gic unb
iner Grundsäle von ib M den Me tach: U
neue , wo die Aufnahme ehnen wollte, trat in diverbunden war. M. mit wenig Schwi diese
unter dem ettvas sond hat auch eine ne Strict
direnden Lesceirkcls. erbaren Nahmen elncs adimi
Qtvit 1 MEAq d
ftit die RR pad ri chwécheiöneiseührigens das S reli in Büchern aus: bisweilen
glicb bie reiseuden art Geseß , daß ein j Sie hat
ge lang gastfrey b n weiche es Km M Mit-
eine. physicalische G en muß. Man ! § Ta-

dfe, ob etwas Mimad
4.

Beitrag zu der Lehre von den Proceßkosten, von Ju
stus von Schmidt genannt Phiseldeck. Helnt
städt, bey E. H. Fleckeisen, 1793. 1.1 Bogen in s.

yy dem Streite zwischen dem Hrn. Prof. Weber,(3. B. S. 41.) Hrn. P. D. Hennemann, (1.
S. 302. 4. B. S. 95.) und Hrn. D. Emmerich,
(3. B. S. S, 41.) will der Hr. Verf. eine mittlere
Bchauptung in Vorschlag bringen. Sie beruhet auf
den Grundsatz, „daß die Erstattung der Kosten zwar
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eine Ciabenserfefumg fep, aber nicht nach dem Aquts
lifben Gefe&amp;e beurtbeilet merben müffo, fonteru iren
Grund in der rtemeritate litigandi habe ; daß berjenis
ge temerarius litigator sey, welchetn wenigstens culpa
Icuis bey der Proceßführung zur Last falle, und folglich
die Kosten compensiret werden müssen, sobald aus den
Acten erhellet, daß vom Ueberwundenen der mittlere
Grad des Fleißes zur Erforschung der Gerechtigkett
seiner Sache angewandt worden.~ Die Veranlasssung
zu dieser Meynung haben ihm die Schtußworte des
L.! 42. de Keg.. lur. gegeben : Er ante debet rem
diligenter explorare, et tunc ad agendum procedere,

Ich zweifle, daß diese Erklärung foviel für fid) bd;
be, als der Hr. Verf. glaubt. Wäre remeritas und
culpa leuis gleichbedeutend. so würde in den Gesetzen,
die von den Proceßkosten Handeln , wohl einmal das
gewöhnlichere Wort culpa gebraucht seyn; und eben
lo würde die bey andern Gegenständen begangene cutpa
wohl einmal remeritas benannt seyn; welches sich doch
nicht findet. Ueberdem wäre nach dern L 42. de R. J.,
dessen Schlußworte außer dem Zysammenhange ange-
führt werden, ein großer Unterschied zwischen dem Klär
ger, der sich hinlänglich vorberciten kann , und dem
Beklagten, der dazu keine Zeit hat, zu machen Auch
in der Anwendnng dürfte ebenfalls manche Bedenklich:

keit RR; auf welche in dieser Schrift nicht gesesen ist.b 'Efnztvischen enthält sie doch einige Nebenbemer-
kungen, die bey einer genauen Erdrterung des Gegen-
standes erwogen zu werden verdienen.



An nalen
Der

Rostockschen Academie.
4. Band. 47. Stück.

Den 1353. April 1794.

I.

De exploratióne differtatio inauguralis medica, quam
confenfu gratiofi Medicgrum Ordinis in Academia
Roftochieufi pro gradu Doctoris Medicinae et Chi-
rurgiae legitime imperrandopublicae erüditorum
disquifitioni proponit Erueflus. Guil, Menfchiug,
Boizcaburgenfis.—Roftochii:litterisAdleriani$;c121occxcr1 p, 3 Bogen in Octay.

r. N7. handelt in dieser seiner Inauguraldispu-
kation von den Zwecken des Touchirens, unter
welche er auch die Entscheidung des Streites

über die Jungferschaft. rechnet, von den Theilen des
Körpers, die dabey zu untersuchen sind , von der Art
und Weise, wie sic geschiehet, und von den Stellun-
gen, die, dabey am bequemsten sind.

W-...

Qu rage Jahre ist von inferi Sut.. anbesherrn ans eigener Bewegung zum Vesten
der Hiesigen Academie folgende: Verordnung ‘erlassen,
welche auch unter dem. Titel‘: ,, Des Durchlauchtig-
sten Fürsten und Herrn, Herrn Friederich Franz, Her:

zogenzuMecklenbu rtr M est, Can,
de Roftöck-uad Stargard Dew ac. ici nier
V. .f. 4
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Patent- Verordnung wegen der zur Beförderung iu
hiesigen Landen gesetzlich nothwendigen Studien auf
d er Untversitär zu Roslock. Schwerin, den 6 Nov.

rshiiiem Dueiqoutre ei id uir ki
Folio abgedruckt ist.

Wir Friederich Franz. von Gottes Gnaden
He.zog zu Mecklenburg ; rc. 3c.

Fügen hiemit allen und jeden Unserer Lande Einge-
sessenen und Unterthanen nächst Entbiecrung Unsers
gnädigsten Grußes zu wissen, und ist an sich vorhin
kundbar, was Gestalt Unsere in Gott ruhénde Vor-
fahren an der Regierung von Zeit zu Zeit, mittetst
landesfürstlicher Verordnung , die nützliche Vorsehung
gethan , daß niemand von eingebohrnen Mecktenburgi-
schen Landes. Kindern, der nia.t eine gewisse Zeitlang
auf der Univerfität Rostock studiret und sich daselbst
unverweislich gehalten, auch fleißig bezciget, mithin
desfalls schriftliche gute Zeugnisse von Doctoribus und
Profefsoribus besagter Univerfität vorgeleget, einige
Beförderung an. Kirchen, Schulen und sonften in den
Meccklenburgischen Landen zu gewärtigen haben (oll.
" Wann Wir nun, bey und seit Hersteklung dkeser
Unsrer alten vaterläudischen Academie keine Mühe
noch Kosten gesparet haben, deren vorige Einrichtung
zu verbessern, insbesondere aber sothane hohe Schule

Belts ioarteBprcgienj ren t
weniger mit einem erfahrten Stallmeister, nebst andert
geübten Excercitien: Lehr- und Sprachmeistern und
Kunstverständigen zu versehen, so nehmen Wir bey so
bewardten Umständen Laadesväterlich ;bisig:Bepadit,
po! hesagte Idbliche Verordnung ge!tend, und; in géuqsi-
er Beobachtuna zu erhalten. In Folge dessca erneuera
Wir diejelbe. hiemit und in Kraft dieses aus landes-

Rider Macht und gerechter Morsorge wohlh
ich. . .,

m id ordnen demnach durch gegenwärtige Un-
[ere Ygesnt &amp; Verordnung im Mg }s
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alle und jede Studiofi, die sich der Theologie, und
folglich dem Dienst an Unsern Kirchen und Schulen
widmen, wenig st ens ein Jahr hindurch, ununter-
brochen, ohne langweiliges Ab- und Zureisen. auf Un-
serer Universität zu Rostock studiren, uud bey den Doc-
toribus und Professoribus der Theologischen Facultät
dergcstalt unverweislich , auch in öffentlichen und Pri-
vat - Lectionen sich fleißig bezeigen follen, daß fic ein
schriftliches Zeugniß ihres Flrißes , r guten Wandels
und damit verknüpfter binlanglicher Wissenschast
zum Predigt- odcr Schnl : Amt, unter der Theologis
schen Facultät Insiegel und namentlicher Unterschrift
der Dectorum und Profesjorum, beronberé derjenigen,
bey welchen sie Collegia gehöret haben, zur Zeit ihres
Abschiedes von der Universität erhalten, und vorlegen
fönnen. Welche Zeugnisse denn von besagten Facul-
tätss Verwandten jederzeit so gewissenhajst und grnau
auszustellen sind , wie vor Gott und Uns sie mit gns
tem Gewissen es allemal zu verantwortcn fid) getraucu.

Gleichergestalt solen auch alle der Rechte und übri-

$5. ani tentat old uid unbolne Cu
mäßige gute Lebens- und Geschicklichkeits Zeugnisse
von der Juristen, Medicinischen und Philosophischen
Facultät keine Beförderung zu einiger .Bedienung
in Unsern Landen zu erwarten haben. .

Und damit diese Unsere Verordnung jedermann
kund, auch desto vollkommener unterthänigst befolget
werde, soli dieselbe auf Unserer Universität Rostock an
den gewöhnlichen Publications - Orten dffentlich ange-
schlagen , nicht weniger auch durch bie Sintelligeny
Blätter und einländische Zeitungen bekannt gemacht
werden. Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Un-
terichrift und aufgedruckten Side Sinficaelé.. Gcgeben auf Unsrer Vestung Schwerin, den 6. Novbr.
1793.

Franc, Perezii Bayetit, St cchidiac. et Canon. Vas
leatini, Set, Hifp. lnfantumCaroli UI. Regis fi-

Y a 2 liotnm
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liorum Inftitutoris primarii , Regiae bibliothecae
Matritenfis Praefecti, numorum hebraec-famari«

tanorum vindiciae,;^ValentiaeEdiranorum,ex
offiina. Montfortiana,|MDCUCXC,uAlph.
1oi boppelte $Dbogen *) in £L. Soli.

£n Allgemeinen habe ich das Daseyn dieser prächtig
JS gedruckten, und nicht bloß zur Erläuterung, son-
dern . auch zur Zierde mit Kupferstichen verschenen
Schrift bereits angezeiget. (3. B. S. 64.) Ihr Ver-
fasser hat 1781 in gleichem Format und mit gleicher
Pracht ein Werk über die samaritanischen Münzen **)
herausgegeben , in welchem er die Aechtheit gewisser
Münzen vertheidiget j die Hr. H. N. Tychsen kurz
vorher in seiner Abhandlung über die Unächthcit der
jüdischen Münzen mit arabischen und samaritanischen
Buchsiaben bestritten hatte. Weil er die Schrift des
Hrn. H. R. Tychsen nicht eher, als nach bereits vol-
lendetem Drucke seines Buches hatte bekommen kön-
nen, so beantwortete er die darin enthaltenen Gründe
in der Vorrede. Hr. H. R. Tychsen ward dadurch
veranlaßt, diese Vorrede zu wiederlegen , und er that
dies in spanischer Sprache. Diese Wiederlegung ist
in Spanien gedruckt worden **) : dureh wessen i,anftals

*) Nämlich zwey in einanderpassende Bogen sind mit
Einem Buchfstaben bezeichnet.

Hg AP ReneeUns
ris primarii, de numis hebrao-famaritanis,^ValentiaeEdetanorum , ex officina.Benedi&amp;diMontfort.
MDCCLXXXI, x 9[pf. 14 boppelte S8ogen. in. olio.

*") Gie hat ben Gite: Refutacion de los argumentos,

did see eaten ads n MoM
nas, Por Don Olao Gerardo Tychfen, del Con-
fejo de S, A. S, el Duque de Mecklenburg, Profeffor
de literatura oriental, y Bibliothecario en la Vniverfidad
de Butzow, 17836. X Bogen in Oct. Den. einzelnen
Abdruck habe ich nicht aefeben : fie ift abet aud) in bet
Carra latina unb in ben Vindiciis abgedruckt.
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anstaltung, erhellet nicht genau aus den hierüber ge
wechselten Schriften. Hr. B. fand eine kurze Erwier
derung nôthig ***) ; und Hr. T. schrieb dagegen die
Vindicationem refutationis hispane scriprac. 1(1. B.
S. 66.) Auf diese folgt gegenwärtiges umftändliche
Buch, das sich ganz mit dem Hrn. H. R. T. und den
von diesem angeführten Gründen beschäftiget.
. Diese Vindiciae sind in 5 Abschnitte getheilt, deren

nhalt ich mit. den eigenen Worten des Verf. hieher
etze. Car. I. Quae cauffam huic. fcripto dederint.

Controverfiae cum D, O/ao Gerardo Tychfénio ftatus
atque hiftoria, Car», lf, Notanda de, numis He-
braco-Samatitanis. Perpetui eorum canones, Ani«-
inadverfiones in D. Tychfenium, Pro ficlis numis-
que a Simone Machabaco cufis conieurae ac cen-tumvirale de iisdem iudicium,|Semificliacnumo»xüm mox edendorum hiftoria, ectypa, er peculiaria

Fogeloram gnorismata,.Car,IIl.Receofiohiftori-ca. locorum ad numos Hebraco-Samatitanos fpectan-
tium e litteris D. TycZfénii, Edita eius opufcula, et
lüterae. de eodem. argumento ; cum euoiBoaoie,
C. r. IV Expenduntur rationes et argumenta, quie
bis D. Tychfinius in refutatioae hifpanica et literis
nunorüm Hebraeo Samaritanorum fidem impugnat,
C», V. Varia de eodem argumento ex editis T5c5-

NA a 3 ] feni

*^y Gad ift bie (bon. (1/38. &amp;. 67.) angeführte Carta
léina, deren vollfändiger Titel folgender ist : Carta
lana del Senor D. Olao Gerardo Tychfíen al
Fio Senor D. Francifco Perez Bayer, con fü
trauccion caftellana, Se annade la Refutacion de los

EEC
fen, Madrid, en ]a imprenta de la Viuda de Ibarra,
anno MDCCLXKXVI. 3 Bogen (nicht dritthalb, wie
in betVindicatione angegeben ift, umb id) baraué vote
malenanführte.) in Octav. Es findet sich darin 1) eis
ne Vorede, datin angenommen wird , daß Hr. H. R.
Tyci;sen die Returacion nicht gemacht haben könne, sons
berm foie unterae(tboben fep; 2) ein Brief des Hrn.
H. R. T an Hrn. B., der zur Unterftützung dieser
Behauptrrg dienen soll j unb 3) bie Kefutacion selbst.
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fénii opufeulis et litteris, ; AppeSDIX, ^De' ati&amp;are
Hifpavae-Homeri Odyffeae verfioais, quae füb Gusdifalvi Perezii homine citcumfertut ^),.JfaantisPerezii de Cafiro.ad Philippum H. ,' Hifpaniarurm
Regem, nuncupatoría , et éiisdem ad Gundifülvum
Perezium familiatis.:.. D; acobi Bartbelemii —- dénumis hebraeo: (amaritánis binae litterae,^D,Tycb-enii Kakurario hilpanica. In dem dritten Abschnitte
ist auch die Vindicario ganz eingerückt. ]

Ueber den Gegenstand des Streites kann ich nichturtheilen, und i begnûge mich alss, den Inhalt des
Buches fo ausführlich dargelegt zu habett. Fast scheink
es , daß ein anderer Corresspondent des Hru. H. R.
Tychfen, der Hr. Prof Thomas Fermin Arreta
in N7adrit, der nach Hrn. B. Angabe die Viadica-
rionem ins Spanische übersezt und dort zum Drucke
befördert hat , aus Verranlassung einer Streitig-
keit, die et ehemals mit Hrn. B. Hatte, durch ver-
fchiedene nicht allerdings zu billigende Einleitungen dié
Ursache geworden sey , daß dieser gelehrte Zwist mit
mehrerer Heftigkeit geführt ist , ais die Sache seldserfoderte.

Hr. H. R. Thchfen hat s&lt;on in seiner Diarriks
(3. B. S. r 29.) das Wesentliche dieses Buches we-
derum beantwortet ; und in seiner neuesten Sckrift
(4. B. S. 345.) führet er an, daß nicht allein /iefe
Diatribe in Madrit cbéüfallS nadbaebrudt dt, for
dern auch Hr. B. eine abermalige Wiederlegunganter
dem Titel : Legitimidad de las monedas Helracor
Samaritana$, confutacion de la diatribe de T. O/ao
Gerardo Tychsen , in Valenzia, 1793 , heraisgege-
ben. Da diese Schriften hier noch nicht zr haben
find, so kann ich davon nichts weiter anführet.

4

Diti ingenttt
anlasset worden. T
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a

Uuyartheiishe Darstetung der d

otra NP aia timi
wp rein t: irector on

Sedslüriprung treit überden nati endung bemerke . S.
Scitenheit ii egyptischen rom Rt eMeinun es denn doch miden: gensm! liehen
Bicunu vq SDN gttetieden : und di Meinung angen von denen , m nene
daleu nom iffenidiaften cher bd terit biss
Mdemea em
Wris MSjetzigen DRE ES RAE Sane; "che Präfung

EE: mfee else aufdet Gi Ula «hug duns
CER ET EE va . j

Unter di und nichts n blos on bis dies
Hr. Dir. : e Classe der le idet. as láitgft

EEEERgewesen seyn : . . (3. VB. e enene Vertheidig vie
genlandes hat und Pokok's 3:3 ) noch urbe gunglichen um d er ich. van. dem eschreibun j kanntlehnen.aIariiuHen,H-R.svesMor-mitteln und hiebe ich von den gen den M herne ge
entblößt y nöthi neisten übri zu ent-
er ron Thatsache m die : ntnissen eben. Hilfs-
er d en an ungen fo ft.en fepn mas;
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das Resultat heraus: dir alte durch tausendjährige
Zeugnisse beglaubigte Meinung stehet fest, die Pyr
ider i, wahre durch Menschen errichtete Denkmals

er Kunst.
Beyläyfig bemerke ich, daß über biesen Gegenstand
noch ein Aufsatz an einer Stelle steht, wo man ihn
nicht erwartet, nämlich im 31. Stück der hamb. Ad-
dreß- Contoir- Nachrichten von 1792. Es ist eigent&gt;
lich eine Recenfion der Vertheidigung , aus der ich
blos folgende. Stelle anführe, um von dem darin
herrschenden Ton ein Beyspiel zu geben. „Wenn Hr.
H. R. W. es sich einfallen lasson sollte, nod) ein
drittes Buch gur Vertheidigung des vulkanischen Ur-
sprungs der Alterthämer zuschreiben, so wird darin
auch vielleicht behauhtet werdeu, daß die Stadt Ro-
stock ursprünglich von Vulkanen entstanden, und von
OMecklenburgern nur ausgebauet sey. „. Ob der Her-
ausgeber des ersten Artikels dieser Nachrichten , s
fret Ebeling, diese Recenfion wohl gemacht haben

5..
Herzoglich - Mecklenburg - Strelitischer Staats +Calen-

der auf das Fahr 1794. Mit Herzoglichem gnidigsien Special - Privilegio.'Reustrelit,beydemaiBouMit
SEUIoTaruiaae
28. 119.) gleich, daher ich mich bloß auf die S.
ligen Änzeigen beziehen darf.
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ersten Evangelisten um 8 U., die Fortseßung der Dog-
matik um 11 U. und die Religionsgeschichte der äl:
tern, Völker, insbesaphere der Aegypter, Perser, Ge
diti iib Site. m3 U^ (4) 5r. prof. Steal,it, die [Rn des citese Bene
Sonunabends um 7 und 10 U. : privatim , wenn es

seine Gesundßezt auge Erklärung zer Psaltren, um10 U. und’ der Briefe Paulli an die Galatei, Thessa-
[onici-nub- Gorintber mm 4 1L -

11. In oet juriftifiben Sacultát: +) Hr. V.
PMETETT
vertrags, die meck!enburgifche Geschichte, und die Pan-

unc NAT
iru eoi Dabiud gt un cii
Eschenbach, die Justitutioricn nach Sm Waldeck um
Er PRENSAMpsHugds pripatim - bie: Sanbecten
dem Hellfeld um s8 u. 3 U. . .5) Hr. Prof. Posse,
das Staatsrecht ngch"dem Püttét uni 7 U., das sayo-me Re tn A Böhmer‘ ütt 10 II. und pie. Eu-
tudemiHugomatt: q ~ IM
„eri. Sn oer meédicinischen § cultát, . XNG. C-R. Spangenberg, tt dnm iesuuct

Theil btt Citi Arzucykunöe t pt yd ti n
' , um 11.1. z)Hr. .' 1 gie

MUEArtnevmietetthet vind) n Arnerstnk ain 14 11.488erlesene Selle ber ur ii,2z M. unb uci
[vgic Mittwochs iib Gontabeubéuit 111b, 5. ah
Prof. Vroibé, äffenttcch,Forlfeiakg- der "popul in
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Medirxin , privatim, die Entbindungskunst um 1.1 U.
und die Frauenzimmerkrankheiten um- 2 U. .
IV. In der. philosophischen Facuttät. 1) Hr.

Prof. Becker &amp; die :Mcchanik aach. dem Kästner urtt

Z p'h ein(!.
schen, ‘arabischen yud rabbinischen Sprache, und Geo-
graphie , soweit ste zur Erktärung der Bibel und
orientalischer Schriften dient, .insleNhen Fortset ung
der Erklärung des N. T. und des Olfcetatts ; aud) bet
grientalischen Münzkunde. ..3). Hy. Prot. Läsius,
philologische Vorlesungen , .insbessondere über einlgsTranerspiele des Sophocles uud Euripides.|4)Hr.H: R; Rönnberg,. die Moral nach bm Schmidt nue
s U., die Reichsgeschirhte nach dem .Pîtter uni 9 U.;das mecklenburgische Staatsrecht nach..dem Hagemeir
ster um 2 U., und sein Zeitungscolleginin um 5 U. 3)
Hr. H. R. Witte , die Logik nachdem Jacob uni
7 U., die Mctaphysik uach ebendemselben um 9 U.,
das Naturrecht nach dem Höpfner um 3 U. und an
2 Tagen in der Woche die allgemetne: academische En-
coclopädie und Methodologie nach feinem eigenen
Lehrbuche.. 6) Hr. Prof. Schadeloöek ; die Logik
yud Metaphysik nach dem Feder, dix: angewandte Ma-
thematik nach. dem Karsten, die Baukunst, und an
einigen Wochentagen die reine Mathematik. 7): Hr.
Prof. Hecker, öffentlich, die Berechnang der Logarithe
men und die sphärische Trigonometrie , privatim, die

EE dp Seo iui
fioitorum ub infioitoram mad) dem Kästner. 8) pr.
Prof. Karsten , die reine Mathematik nach seines
Yruders Auszug um 10 U. und die Theorie des Ackeri
baues nach eigenen .Dictaten umiæ1 UN. . 9) Hr. H.
R. LTormann, dfentlich, die:Geschichte und den jegi
gen Zustand der nordamerikanischen Freystaaten Sonn-
abends um 8 U , privatim, die Universalgeschichte nach
dem Schldjer um 8 U., die Reichsgeschichte nach ven
Päcter um 10 U. und die Statik. aach dem eim2 gel,
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gel, privatissime, entweder die Geographie nach det
Gatterer und Schrämbl oder die-neucret Welthändet
nach ‘dein Büsch. 10) Hr. Prof.. Lins, die Epperis
mentalphyûk um. 19 U.., die Naturgeschichte um IT.unb botanifdye vémonfiratioteh.im:potani(den:Gatten um 5 U,, öffentlich dle phyfische Geographie und
botanische Excurfionen in der: umliegenden Gegend.

. Privat Docrenten:

I. In der Gottesgelahrtheit. . Hr. Mag. Cats
now, die populaire Dogmatik nachdem Griesbach

Und Erkläruva utin Bücher bes -N.T NM
" (. 5n er 3i eibtenclabrtbeit. 1) Hr. Dort.

Burchard d. Y. die Reichsgeschichte nach dem Putter
baeMAA r hachi
und ein Examinatorium über die Pandecten nach -drnz
Hellfeld. Z3) Hr. Doct. Wiese, :die Institutionen
nach dem. Waldeck um 7 U. , das deussche Staats:
recht nach dem Pütter um 8 U und öffentlich die Lchre
von den Appellationen.. 4) Hr. Dort. Branden-
burg, die Institutionen:nach dem Waldeck uni 10 U.

Iii. Sn oer Dbilofopbie. x) Hr. Mag. Pla-

opeUhu ztM s Tagen
englischen Sprache, die Reichsgefchichte tuch dem Püt-
ter. 3) Hr. Mag. Tarnow , das. Naturrecht... 74)
Hr. Mag.. Westphal , griechische . und lateinische
Sprache. %); Hk. Mag.. Siemssen , öffentlich, die
Terminologie in der Lehre von den Vögeln uud Fischen
nach dem Forster, privatim, die Forstwissenschaft nach
dem Burgsdorf , die Naturgeschichte nach dem Blu-
menbach, und eine vaterländische Fauna und Flora.
6) Hr. Mag. Flemming, öffentlich an 2 Tagen die
Lehre von der körperlichen Beredsamkeit.

5.

ue dem Titel : Toepographisch ökonomisch. und
, militári(che Charte des Hérzogthiims Mein
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ilio --Schwerin^udd^:des" Fürftenthums Rarzebürg,
AtKalten und Befchl Seiner:-Dur£hlaucht des 'Te-
erenden Herzogs vou Mecklenburg Schwerin Aufs

Buomen , und’ Seiner Majestäc dem König vüni
Preütfen zugeeipuet, durch dei Grafen von Schmet
tau, Obtiftembey dem Ceneralftàb In Sciner Majes
Kär Dienten, 1788, ist endlith in dem vorigen Jahxe
diesé Charte vollendet worden, welche die bedLänder auf 16 Blätkert von geossen Format, unglrt
grôßer noch, ‘als das gewdhnliche Landchar'enfurinat,ü\ésieilee. Fär den beständigen Getrauch ift sie theils
bitrch ihre Größr und theils dürch“ die Eintheilung des
Stichs ncht bequem genug.; älkein fie bietet aum. (t
Verbindung itrit der: ähnlichen Charte vont Stgrgqrdi
four Kreise bas Righe AES ear, züm JBwöhnlichen Gehxauch' andere Chartex“unsers Vatets
länßes:zit: Iléfért, Gésondêrs, Wein wirba]d in den.
Skand kommen solkten, durch ‘asirynornische Observae
tioret vie Ppihege uns vie bite nit ririeit zu de - !

"Sieben en Estck ehen noch fotgtzbs: Anricttut
gen. "Diefe'Charte ^ft zwey Drittheil. sus Charten;
weléhe zum!Behuf der Landwirthfchaft vérmelfen
worden; vufatünienpeletat ; ierbelit Theil, nebftdé Bergen ift init'eBen der Genauigkeit aufgenom-
men worden, und folglich fiud ll&amp; Gegenftánde uid
dife' Umriffe volkommen  zdverlifig,' . Gedachte
Charte. beftehet aus 16 Blatterm, deren Zufammen-
fizuig! àus beyftthiendem Tableau! zu erfchen, "Dig
Nunimer! einer^ jeden Se&amp;ion fteht über deren obé-
rei rechten Ecke; Dic geographifche Eintheilung
diees Landes in Kreife, Aemter, u, f, w. ift in
diekr Chrte felbft,' und in der von mir mit dem
erftes Blatt mit "herausgegebenen, Nachricht" zur
Erliizerung der. Churze des Herzogtbums. Meckien-
burg: Scbmerin iu 16 Bletterm zu erfchen, Jed
volle $edion-dicfet Charte" enthált 24 Quadratinei-
lén; uad zwar 6 in det Lánge und 4 in der Höhe.

Bey eircr jeden Scion S zur Bequemlichkeit ger
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Gebrauchs:eio Maafs-Stab beygesstzerorden. DasVerháltniís der.tbeinlindifchen Rutheozu. dea méce-
lenburgifchen ift aus den hier oben, ftehenden Maafs.
Stäben zu, eisehen. Alls angrüazende Lánder..find
nur geographilch, und zum Theil mach. bekannteu
gestochenen Charten-.Cehr allgemsin angedeutet wos;den,-.Diecipzelaen,Stücke,.so.jnder4ten.undÄbten, Scion angebracht Hud ,. *) gehören zum
Hergzogtbum Mecklenburg - Schwerin , und können
vermöge der daneben ftehendeg Befchreibung und
denca darin augebrachten .Gefichzslinien. fehr:leiche
an. def 5ren und ám der lgten nnd; &amp;4ten. $cótion
apgeíetzet Werden; —  Die.Sectionen IO und r3
find "von dem Berliner Kupferltecher. Hra.. Fäc,
und die übrigen ven, dem Wieacr Kupferüecher
Hrn. Alberti Fütachen Wordenss. : .
, gu bem Ditrin schon cuigalipiii achrichten föge
ich folgendes hiuzu. ;, Der Hr. Graf Friederich Wil-
helm v. Schmettatj- kündigte diet Charts untern16 Jul. 1786 auf Subscription ,. das Blatt zu 16
ggi Tan, . Bey. dex: Ankündigung ift schoy das Tahleauder ganzen Charte und eine Quadrat- Meile um Pars

im, als eine Probe des ganzen. Werks; in Kupfer; ge-
&lt;en. Unterm. 7, März .1787 ..gab -derselbe auf 14

Bogen in Quart die schon vorhin. erwähnte Ltachrichtzur Erläurerung der Charte des Herzogthums.
UÜtecklenburg Schwerinin feet Blättern
Mra igoSNEMAMgbranbiie du
bleau der ganzen Charte mit einigen Zusäten und illt-
minirt. Der zweyte enthält die verschiedenen Zeichm,
die in der Charte gebraucht sind. Der dritte ist eue
aßderweitige.Probe. von der ganzen Charte, und ent-
bált. bie. Gegenb. unifben £ripow, YOenoorf, Cla:oor: unb bcr 2t6nFenoorfer tgisble.—Serwerteifl. eiu. Sableau. eimer., flcinern.| blog. acograpbiichen
Charte der grsammten Mecklenburg ' Schwerüschen

. , . und-

,?) Der schmale Erdérich awischen Ribnin und den Dars,
„und die mitten im Brandenburgischen velegenen Güther.
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equE:mrotcmor Cvspradagamt j:
muu;;Bogen in Quart ers m. May 1793 auf 17

EGM:;reud:dcy cf denStich vrr-Chart? Sa penvie oi
es cost eno nit ct worden. !(aich; wohi "o
tai. Sb uabone Def lcm zum Öruude.gele tek Charva uten het iun serine.uns
Grzeichnanges. rere [utl amf n fuper
elt, hant aeri intentaorragentann,! Wrau.äich. üövigens dic ER
cine Ursache aujce; bir bere betont enc rr j. nl
Fer Charts. bubtbcrt: jo verficbC id: ban auch um
die :Art der! Abtheilung eir diede nachwels ie
vie: ganze Charte; cigentlich' als. aine. einzi tide
timanbéc gefetzt:averden muy. ; MAPAS EA ^:
der Zeichnung bey den vielentaufsdrr: Chars erhättuts
ten Gegeultäuden;.Soll män'dls gase Ch “ick
lich zusammen fügen lassens so.:niuit;: e q d it
eine ganze Wand ein: läßt man die Secti s
einzeln, und wiil sie bey Vergleichung von D quer

Gt zugt esbd. Eben Vt jupFit? usted hy! ent
t Wat, lau né S E Atov il 1 RO biete bm Meh s
nen. Vielleichtber werden- bewde-titbe i eset
gehoben, wenn erst die kleinere Charte quiim
und man sodann die gro vorhanden ist

Sul:
Conf
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„.Sonst ist Hicbey. noch zu bemerken, daß in deu53z1, Stücke. et ichaischen A..L. Z.. von 1793 eine
Uriständlich: A jelge. dieser Charte; und M. sem 23.
Intelligenzblatts biesef Zcttung von . 1794 eine. bass
nôthiztte Erklärung. des. guxpfälzisthez, Wasserbäjmesssters Wibeking.wegru seiués Anthcils. ay. dieser pat
te zu finden (0, deren Nachsicht vielleicht: eigwal
jemanden itteressiren. mbgte.

3:
Yen: des Hrn. Hennings Genius per. Zeit ,. itn ‘Fee:Y.bruar-Stückevondiesem.Jahspz:istLTV.2eigLlufiaz über. den. Character numHry Mag. Flenz

mina; Werin ich Viu redit versichs,..ss ist :die origie
nelle „Form -dercLridénfchaf ten, Neigungen, uBcgier-
deu: und Triebe , oder des ganzen Willens uud' Begehs
rungsvermögens.; ::der mahte Chaxarter.;. und.rs giebt
eigentlich .nyr:2 Artew:vesfethen, hen. woralischén.tuh
politischen Charactzr.,.; nachdem jemand“ euéwedet:.als
Mensch oder'‘ats:Bürger. thätig. isk. ...;... .. .199

;.Schonin dem Séchleswigschen Jouvuale, 'an-deß
sen Stelle bekanntlich .der Genius ber Seit:getretén ift
im May. . 793,.findet sich ein Aufsatz von ihm über
Nrenschenwerth„ .der hiernach von der, Güte des ms
ralischen.Characters abhängte.... .. *d

*On bepoen : 2lu(fágen [ ist die Anordnung und .dep
Ausdruck für mirh.:nicht deutlich geung.: :+ p |

a. "! Cea 1113

gy hiesigen ‘und schwerinschen politischen Seituibd au e uneétäge... find im varigei Jahre tege in e

iss "le Da ded 7

dU+

nar
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Stoffed'ioenfcabetitic.
4. Band. 49. Stück.

Den 6. May 1794.

L.

Olai Gerbardi 'Tychfen ,. Ser. Duci rega, Mecklea-
* burg. a confiliis aulae, LL. OO; in Vniuerfi-

tate Roftochienfi P, P. O, bipliothecae ct mufei
prückecti, reg. Acad. Suiogothicae litt, hum. hift,
&amp;t antiquit, nec noni reg, Soc. Scient, V pfalienfis,
et-fóc, litt. Volfcorum Velitris fodalis, opufcula
quatuor antiquitates orientales illuftrantia; cumtribus rabulis aeneis^Roftochii,MDCCXCIV,ex officina libraria Stilleriaoa. X Bogen in Quart.

Q, ics ist bloß ein gemeinschaftlicherTitel, unter
' welchem vier kleine Schriften des Hrn. Verf.
e^ [) bic affert, epift, de peregrina numorum

Hasmonacorum origine, (4. V. S. . 345.) 2) die

iureryretatio issuem mma e€— paroch,etri. cathedra, (1 . . . appen-

dix ad hanc interpretationem, (2. $5. 6. 65.) i
4) bít explicatio cuficae infer in columna lapidea
müuísi Londinepfs, (1. B. €» 168.) mit einander
verbunden werden können.

2.

"Un dem 72. Hefte der Staatsanzeigen des Hrn.H. R. Schlszers. find mehrére Aufsätze euthal-
ten , die das mecklenburgische Reichscontingent betrefs
fen. Ur, 50. Ueber die diesjährige Distribution
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der Kriegssteuer in Mecklenburg, hat einen Ver-
fasser, der den auf dem letzteren außerordentlichen

NA Mt:die ‘älteren Einrichtungen brybehalten (p , da f ist
gleich darauf gesehen worden , dem Adel , der das
meisle von den Franzosen zu beforgem Dat, unb ber
Laudmann, der durch die erhöhten Preise der Producte

EBORE INTtT
sonen zu hoch , und die merklichen Verschiedenheiten
unter Personen, die zu einer Classe gehören sollten-
unbillig. – Wenn derjetzige Beytrag eine Sache wäs-
re. die nur auf ein Paar Jahre Bezug hätte: so mdgs
te man sehr zufrieden seyn, statt der Ungemächlichkei-
ten, die manche andere Länder im jetzigen Kriegepre
leiden müssen, mit dieser erträglichen Abgabe frey zu
kömmeo. Da dies aber der erste Fall dieser Art uach
geschlossenem Landesvergleiche ist, ünd auf alle Zukunft
HEMAufo Mid
sés ersten vorgeschlagenen Modi ins Licht zu setzen. Ich
würde sie jedoch nicht in dem suchen , vas der Verf.
dieses Aufsatzes tadelt, sondern darin , daß iy dem

eaae ORdMder. ritterschaftlichen Pts: " . z) "uach dem Pachtgelds
der verschiedenen Arten von Pächtern, e) nach einem
sche willkürlichabwechselnden Kopfgelde, d) nach dem
Gehalte oder e) nach den Einkänften dergestalk ange-
schlagen, daß bald der eine bald der andere Maasstab

aneehetr traprimbsentumfnbe. wb iie
Einnahme gar nicht in Betracht gezogen sind. Ein
solcher Modus muß nothwendig zn beu erheblichsten
Ungleichheiten führen. Roch hätten fich einlge andère
Betrachtungen machen lassen, deren hier nicht gedacht
i. fit. 55. iff das Herzogk: Paritor- Refcript
vom 10. Jul. 1793, aus dem Mecklenbuegischén
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Topetinus trans ait efus abTOM E buegegen ihre eigene mecklenb. Landsle gel Magistrats
hamburgischen Herren Handels- Gelehrte haben dieGutachten in das hellste Licht gesett: *) Au urch ihr
sich diese Stadt noch auf einer Mr S uch jest zciat
sie willnichts zum Reichskricg gegen Seite undeutsch:der Seine hergeben. fie. 61.nLEDIMIAEanfammten deutschen Adels, „Rechte des ge-
Pflichten, und Resul dr o' en auf dessen
lenburgischen Adel besonders fürden med
deueschen. Adel überhaupt. e t für. den
sind aus der Schrift des Hrn. V. O. Mri Titel
€. 329.) bit $$. 2- 3. 4. 5. 6. T. 60. ipn 5
einigen Abkür ungen abgedruckt. Vir. 63. Ti . mit
in Mecklenburg ü r. 63. Dispüten

CDDDtssirdnin,uji Sali ozu den. Kosten des Reichskriegs mit sehr un ptrüge
Waage ahgemessen, ub bejonberé für. ben Fleicher
Gtanb brüdcnber (iub, a[$ für ma gelehrten
Verf. glaubt aber worin &amp; nche andere. Der
Anmerkung anderer Meyuung S. nach beygefügter
Zeit von 8 Tagen keine von allen Ur i n wi kurzen
anscheinenden Ungerechtigkeite gleichheiten und

.a, tincipiumm

KoCERA, m wot;! nicht zu werbenfen : b i

ZM;8t. tiorrmann über biefen Ms onn be on
den Druck bekannt gemacht worden vorlängs pe

p
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richtig sev, derjenige, den cventualiter die größere Ge-
fahr treffen würde, müsse auch zu deren Abwendung
inehr Kräfte aufbieten Dabey äußert er, daß ,. von
der Ritterschaft wirklich nach unserer bestehenden,
und doch wegen einer blos möalichen Erschütterung
noch nicht wieder aufzuhebenden KLandesvrrfassung
nicht mehr als ein Yrittheil der gemeinschaftlichen Last
und Kolten gefoderk worden. * Sollte die beftcbenbe
Landesverfassung hierüber so unzweifelhaft seyn. Maw
che historische Data sind freylich unbekanvt , wenig-
stens für den , der keine archivalische Nachrichten ber
nutzen kann : und in unserem Landesverglcich ist keine
zutreffende und vollständige Idee von den Reichssteu:
ren grundieglich grworden. Wenn aber die Ritter-
schaft von der gewdhnlich steuerbaren Hälfte ihrer Gü-
ther schon eirDrittheil übernchmen muß : so muß sie
van der soust stenerfrenyen Hälfte doch wohl eben so
viel als von der andera Hältte geben, da sie sie in diesenr
und in ähnlichen Fällen , gleich allen übrigen Contris
butions Ertimirten, sich auf ihre sonstige Steuersreyheit
nicht be;lehen kann- Qoi auch nicht die erste , imContributions-Edict ufcht enthaltene. freywillige Anlage
von 4 RNthlr. auf die Hufe für diese fonft steuerfreye
Hälfte zu rechnen seyn ? Ich sehe freylich wohl , daß
dies zu Resultaten führen würde, die von den bisher
angenommenen Meinungen abweichen: aber kann man
deshalb die Richtigkeit des Gryuudsagzes läugnen ?
Ohnchin dürfte es am beftem fen , allmälig einen
durchweg gleichen Steuerbeytrag vorzubereiten, da dies
eines der sichersten Mittel ist „. den Partheygeist des
einen Theils der Einwohner eines Landes gegen den
andern zu verhüten. ~ Dann folgt b) die Stelle aus
der Vorrede des Hrn. V. D. Prehn, welche sich auf
Nr. 50. , davon er zufällig Nachricht erhalten hatte,
beziehet. (4. V. S. 333.) Es wird darin die Ungleich-
heit in dem Contributions-Modo zwar zugestanden, aber
geringer angesehen, als se würklich ist.

Unter den verschiedenen Anzeigen, die unter
Nr. 64 zusammengefaßt sind, ist eine, die ich ganzs
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anführen will. H1. 9I olftein, 9. Dt. 1793.
„ Icdesmal freu ich mich, weun ich seichte Urtheile
deutscher Juristen-Facultäten -und Schöppenstühle nach
Geolhr beleuchtet sehe : und herzlich wünsche . ich,
daß dieses recht oft geschehen möge, um dem atopeu
Haufen deutscher Urthelsvertasser,. die durch ihre Ar-
Hciten oft sovielen Schaden anrichten , wo mibt;Go

nttMed Rhet auditqa
dem rostocker Urthcit ^ (Otaatsany 71 Heft) welches
der Schdpperstuhl zu Jena brieuchtet hat, hat Hr.
Prof. Weber keinen Theil. Vielmehr zab . dirser
sein Votum dahin ab daß der Bürgermeister B-
nichts Strafbarcs begangen, fo'glich die ganze Säche
sich durchaus nicht zu einer fiscalischen Rüge noch zu
einer Criminal - Untersuchung qualificire, und daher
der Bürgermeister B „völlig zu absolviren, auch mit
Erstattung der Kolien zu verschonen sey... Der Ein-
sender dieser Nachricht , vielleicht Hr. Prof. Heinze
in Kiel, muß es für etwas Ungewöhnliches gehalten
haben, daß in Gerichten und Spruchcollegien nicht
alle Vata gleichsimmig sind , oder daß die übrigen
Mitglieder der Facultät von. der Meinung des: Hrn.
Prof. Weber abgegangen: sonst würde er diese, im
Wesentlichen übrigens. richtige Anzeige nicht auf eine
slche Art bekannt gemacht haben. Daß er.über eit
EStkentniß urtheilet, welches er. nicht gelesen hat, muß
man ihm zn Gute. halten, da er wichtige Bewegungss
gtünbe zu der von ihm geäußerten Freude haben mag.
Weil sich inzwischen auch andere Leute hiernach sonders
bare Begriffe. pon diesem Erkenntnisse machen môgtene
die sih durch den Abdruck desselben am zuverlässigsten
wicderlegen lassen : so will ich es in dem folgenden
Bande dieser Annalen einrücken, wenn es uicht etwa
schon unter den 443 Beylagen der urkundlichen
Begründung der von der Gräflich Schaum-
burg Lippischen Vormundsehaft am Rays.
Reichskammergerichte übergebenen Implorga-
tion pro reflitione 1» gums die- ich noch richtc 3 gre
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geschen habe, abgedruckt seyn solte. Vielleicht füge
ich noch einige allgemeine Anmerkungen über die große
Verschiedenheit gerichtlicher Erkenntnésse bey , da ich
finde, daß selbst mancher Rechtsgelchrte, durch den
decisiven Ton seiner Lehrer und mancher Richter irre

HH; pie Ursachen dieser Verschiedenheit nicht hin-

Zo
An die guten Völker Teutschlands bey den bedenklicheu

Vorgängen der gegeuwärtigen Zeit , von §F. T.
Schmidt , Prediger zu Wahren in Mecklenburg.
Eine gekrönte Preisschrifte. Tu ne cede malo,
sed contra audentior itro. Berlin, 1794. In Karl
Maktdorfs Buchhandlung. 10 Bogen in Ortav.

Y Sjabre 1792 setzte die Academie nützlicher Wis-senschaften in Erfurt einen Preis von. 100 $a»
Iern auf die beste populaire Schrift, wodurch das
deutsche Volk von den Vortheilen seiner vaterläudis
chen Verfassung beléhret, und vor den Uebeln gewarnt
wird, zu welchen überspannte Begriffe von ungemesse-
uer Freyheit und édealischer Gleichheit ‘führen. Das
ziemlich weitläuftige Avertissement findet sich in dem
72 Intelligenzblatt zur jenaischen Litteraturzeitung vor
1792. utet den eingelanfenen Abhandlungen wur-
den drey für die besten erkläret , und der. Preis unter
die drty Verfasser, welehe die Societät zugleich uncer
die Zahl ihrer Mitgkieder ‘aufnahm, vertheilet.

Ob durch die eine von diesen Preisschriften , die ich
jetzt als ein vaterländisches Product anzuzeigen habe,
der gute Endzweck sehr befördert werden könne , be-
zweifle ich. Anstatt unsere Staatsverfassung in einem
richtigen Bilde darzustellen , sie mit der ältem und
neuern französischen Verfassung zu vergleichen , und
zu zeigen , dnß die würkliehen Mängel der ersleren, ~\
denn wer mag sie für vollkommen ausgeben. - ein
Fleineres Uebel, als Revolutionen sind, auch ohne Re-
volutígn gehoben. körnen und werden, behisft fich der
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Hr. Verf. mit allgemeinen Raisonnements und Er-
mahnungen, dic. durch. Zusätze verschiedener Art .zu, giem Buche ausgedehnt worderl..Und'jwischendur f di
hian fo manche tinfeiffge und ukrichtige Behailpttbaf bent größten Theit der Lefer davon weuigsiéät m ,

ER cer AMSituent
at bemselben mit seinein Aniheil‘ än dem Preise Bev

imerkungen über. seinen Aufjgt zugesandt: er hat abrydavon keinen Gebrauch niathen ( weil er mit
drm Abdruck zu sehr gecilek'hätte. |

Z.

gy mde des. Hrn. Hofraths Gumpelzhei-s mer .aus. Regensburg galr im vorigen Jahre
die Veranlassuug, bey der Herzogl. Regierung anzu-
suchen, daß ihmder Auftrag gemacht werden mögte,
auch für die hiesige Academie künftig die gewöhuliche
Reichstags- Correspondenz, zu .besorgen. tad). feinen
Aeußerungen würde , da er..fie doch nach Schwerin
bcsorgt, dabey eine ziemliche. Ersparung haben. ein-
treten, und die Ausgabe also der Herzogl. Legationss
Kasse eben nicht lästig werden können. Allein folgen-
des Rescript hat. uns die Hofnung entzogeu, daß dlschon dem Lehrer des dentschen Staatsrechtes-: dis|
nicht unwichtige Hülfsmittel eben. so , als auf ini
audern Academien ebenfalls geschehen ift, merbe ferviik
get werde nn. . ..

 Friederich Franz, v. G. G. Herzog zu Meckleu-
burg tc. . „Uusern ec. Bsp den beirächilichen Zvsgay
ben, welche Unsere dortige, Ucademie bereits. .yergn-
lasset hat, stehen. die nicht. yuheträchtlichen.: Kostev,weiche die ölnschaffung der Reichstags -Coxrefpoundenz
mit den erscheinenden Druckschriften veranlassen wür-
de, nicht zu bewiktftgen ; sondern +hr habt euch bis da-
hin zu gedulden, daß solche aus der academischen Casse

P werden können. Wornach 1ce. Schwerin,en 14 Febr. 1794.

H.
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5. E:

je: titerDucit ber Cpemeinnünigen 2Ibbanb:Th] lungen von. Gottfried "Christian Voigt,
Stadtsgnd. und Proccydir. zu Quedltz.burg c Leipso
id, 1792. ersahe ichh daß darin Etwas über oie
Hrittel zur Aßstellung des Zwéykämpfs und
des Verderbnissts. der Sitten auf den deutschen
Unjgersitäten. fitta, seo ; und glaubte daher,deij Aufsatz zum. Buhux üjeser Blätter lejen zu wäs-
sen. Ich habe ihrl aber, nicht 1ehr erheblich befunden.
Zuerst werden zweene ith Journal von und für
Deutschland, 1787, 9 Stück, vorg- schlagene Mittel,
die Erlaub iß, unter der Aursicht der verpflichteten
Fechtmeisters duelliren zu dürfen, und die Ertbeilung
eines Ordenszeichens an gesittete und fleißige Stus
benten gemisbilliget, weil der geschickteste Fechtmeis
fter dic Lebensgefahr von den Duellanten nicht abwen-
Ven: könne, und weil mit den Ordenszei:hen nicht ans
ders, als mit andern agéademischen Zeugnissen verfahs-
xen tverden würde Darin schlägt er selbft zur Ab-
söendüng der Duelle vie pflichtmäßige Bestrafung der
Schlägereyen , (wobey in den Fällen, $a kein Schade
geschehen ist, Relegation oder zweyjähriges hartes Ge-
fino genûar, ) ‘die genaueste Vorsorge für die Ge
wuátfunng ba$ Beleidigten, und die Abschaffung des

urs
soldung der Professoren , die sonst um ihres Beyfalls
tvillen den Studenten zuviel nachsehen müßten, und
bie Bestellung eines perpetuirlichen Richters, der sich
durchaus mit dem Lessn nicht bcfangen, und also von

Sen aia nicht abhängen darf, a]s die zweckmäs

tms

136.
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Den -13. Maÿ 1794.

: I.) 117 I.

"or Mia Vilisdiis i Bu vdigeu nd ad iur mir
vonn ge ndr Riertor dec Untverüist- B 3a)
zu
UM::Hr. B tk zemerke ich nndeanm daß ber
Henke erhalten, der in dem nir au m Abt
Si en idt i arte i vq
SS ice mnis NE de ST auf bas
fert hat, n m Mat em idafter Gpriften j meldje:burybusbn.Preuß:dugionsedict, und durch andere damit réaß: Reli-
de sreligionsverkiwangen deranläkt: ESSEN
rich Philipp. Conrad Henke + bk des Hits

Sen AS oerdi
q$b pr.)
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A e.

Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg. IZwer-
tet Jahrgang, 11„Stück Novembsr, 1793. (Schw,
tibi 26 * 4525093 -in Quart: . .

(pin: x) Gin Gegenftüc ju ein Paar Gegenwor-te über die Fogenaunte Ccusur der Abhandlung,
Meckl. Reichsconttngénkt-und Römerinohate. ~ Nach-
dem aus den Reichsgesetzen gezeiget worden, daß der
Ausdruck, Römermangt, in der Folge andere Be-
deutungen erharten , als er ursprünglich hatte , und
daß diejenigen Nahnien, womit Reichrsteuern bezeich-
net zu werden pflegen, nicht immer aufs genaueste un-
terschieden sind , Jo gehet der Verf. auf. bie Frage
über , was iur $. 190, tmb 107. baruntér verftanden
werden könne. Hier werden folgende Yeußerungen
vorgetragen : a) Die ganze Vergbredüng ist ungültig,weil fie eine Ausnahme von der Regel dt daß Alle u
den.Reichssteuern beytragen folletr: .'] mes! aberfeldé Gyemtobeli Verbaten orben, b) 3Saren Some
nfonate das ,' woflir: sie'einige äusjeben wollen, fo
reichte eine mehrjährige Einnahme der- Landeshekrn

wut
ihm jur. Uuterhultung. der Garnisonen, Fortificationen,

( BAR m ree no an u:
M süguäch uera MEretur 5106: it- 107. ent
VQwir)miM6npe
"Berfafftna nicht innigst bekannt, nnd Herzogl. Seits
köyute mau die irrige Jdee vyyn Römermonaten immer
über[ehen , da sie für die Zukuuft. nicht. nachtheilég.
ward, und ,durch. Zulassung dieser. unstatthaften Aus-
nahiye die Zeit gewonuen wurde , welche ‘eine Ablehr
nung oder Correction exfodert hätte, aber uùglicher
zur. Vollenhzung des Vergleichs, den der.dquiälige Lan-
desherr durchau: befördert haben wpilte „'zu. gebrau-
den mar, dc) „Noch zwey Worte von der ue

»
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Will denn. die Ritterschaft ihrer Strebung nach Be?
freyung,: wödurch dem Landesherrn und deu Städten
bie Last'dér Aufbringung öffentlicher Abgaben immer
schwerer wird , nicht einmal Gränsen setzen? „„Wenn

an auch auf die Mennsuaqnichtgenug Bei
get... 2) semen sonderbaren.Iyéusions-Thierchen.Beschluß. .642 B. S. 356.) Vor. Hru.. Prof. Scha-
beldock. 3) Beyerag zur Beanthzzitung der Ayßra-

über das Rückblut des Rindvicéhes. Vom Obs
Fisjat;e Stetihsf in Ludwigslhsi. ‘ 4) Gcoit/mtb
ches die rostockschenStudenten beytr. keverlichen tti
züge.unserer regierendén Landeshertschaft am 8.5 jay
E796, PotatoPase2diesem kurzen ANuffaß erpiblt ums Der Verk. Tisi
tns wäs er ber Vesuche eines Lithtages ozit. sehurseeie Mri
réttlichén Grutsbsäen geprüft; niÿgte eine nügzliché
Utdeit fent, 09 Bun 'Oxpérgeljaamen. — Stat, eis
tien Versuche: ju dritbeilen , wäre: dle Cultur zu en
in. r2t Wl Bitte an bic vaterländischen
perd RetMR, p pesi
etg: Ciemffen-4- Er bittet ni Beyträgezu dit
km Calénder , der gegen Neujaht erfheinen (oft. ^^ 8)Sollte der Seidenbati nicht aud i Mecklenburg ges
deihlich seyn ? ~.Der Verk. meint 'es : ‘bie Hauptsachedüfte aber daraûf ankommen, bb die Maulbeerbätis
qe in unsertn Clima gedeihen. Vor etwa 30. Jahreti
iliachte der Hr. H. R. v. Handtwig in Rostock einen
MWersuch , und bepflanzte insbesondere den Gerdryten-Kirchhof mit Mankbexrbäumen. Ich wtiß aber nicht;,
ub sein Wegzug von Rostock oder anbere ER dip
fiunt ae e wtrtiner Stadt. um
te, die am konjmenden Weyhnachtsfeste ihre Öbfibä
ine wiederunr 1hit einem Strehseil fruchtbar zu mages



396 Arnpglen.-der Rosigckschen
gedenken, vom Hry. M. Sien: ssen, ~%;; Für diejenissn, welchc die Mouätsschrift RPM ss Rügf
mut: Nherglaubens vers
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Neue Monatsschriftvon und für Mets

D'z Sus erk: mue . . SERDPeeght:ue
RS rh RmEft juae ei anat WN;
eraRae
schluß. (4. De Lehugüteri. M Wiesting :B himeBi d ^ ederetVelim ir abr dt ii ipis i T
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mm MrHE(in to ndi fn, tu Mu;Mie et Mir unl imd hercqlge
Eeen Spi, mes ut

cademie, we olgende orum abut vorkommen,

U n;nicht
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nicht die schlechteste, unde wenn fie das- noch nicht if;
as. fie wohl jeyn könte, ; so liegt die:Schnld nicht an
riederich Hranzens ÿsilde, womit Er .so reichlich
ine Landesacadeimie unterstützt : so daß selbst -ein wir-
iger Lehrer einer herühmten fremden A- ademie, der.
cel. Dödevlein in Jena mir. bekaunte, kein Fürst

thue so viel ‘an sciner Academie al§: der Herzog voa
Mecklenburg ,„ 5) Fragen die. vaterländische Gesehichts
des Mittelalters betreffend, vom Hxn. Past. ane
zy. Gad: husch: - -. Diesmal die beydeu Fragen.: ::r)
Gin im Mittelalter 1n Mecklenburg Versuehe mit
dem Weinbau. gemaeht worden *; pub 2) darf. mat aus
Nahmensbedeutuygen und Volkssagen ‘-auf ditere. Gt
lehichts-- Data schiegez. Die Fortsetzung : soy folgen.
6) Ueber eine reichhaltige Quelle der Betteley:4n nu:
serm Vateriande - Bas Wadern der Handwerks-
bursche ist dieje reichhaltige Quelle. Was darüber ges
sagt wird, ist ganz unerheblich, obgleich .der Gegeye
ftasd wäürklich eine sorgfältige Erörterung bérbtent.
7) Bevirägo ‘zur. bêonomischen t des Spbr-ty, kiten von dem Hrn. P Simonis zu Phí
D . 8) Die aus Colerus Hausbuch in einer neuen
Sthrift wiedekum benutzten Kunftstlicke. &lt;~ Soflen
eig “ältere Vâcher picht benutt ivetden? Und lägtich Vehaupten, daß C. benutzt fto," bd vermuthlich in
aidern-Büichern auch davon gehandékt_witdX -9) Nach.
viht für die Freunde der meckleabutsischen SBotafiif,v» $m Soc metbarbing — Ein Abdruck ci-

Gods4) 10)SadenbemVerzeichnis
der Vanüfacturen. und Fabriken,. (4. B. S. 364.3
. In einem bepgefügten Averrissement zeigt der Wer-
leger ai, daß er schon in Versuchnyg gewesen, dis
Monatschrift mit dem vorigen Jahre zu schließen,
weil c$ hm au. ber. nbtbigen Mnterftü&amp;ung burd) nütj
liche und \weckmäßige Beyträge ermangele , inzwischen
soiche doc noch ein Jahrfortsetzen wolle. Woran es
liegt,, daßsowenig einheimische Gelchrte Neigung fin
den, Beytrige zu dieser M onatsschrift zu lieseru, tan
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ie jtvar nicht béstmmen : aber daß das geringe Hyos
norarüum daran Schuld sey, : glaube ich nicht, dF
inancher auf. ein Honorarium bey solchen Beytkayzer
gar nt sehen vürste. Einige Utz:
dieserAbneigung Habe ich vormalen (2. B. S.. 316.)
fthon berühret..." Judeß 1füßké. doch ‘auch dem Marÿel
guter Beyéräge auf eine andere Art, als‘ durch die vhrrige. Einfehiebung. vtelcr ganz unbrauchbaren Auf
fäge, -die kein Käufer zu bezahlen Beruf hat, abgs
holfen ‘werden. Der Verleger liefere uns jährlitß
fatt zwdlf Stücke. deren viert, ußb.: iche nur solthé
Stücke auf, ‘die andern nüßlich werben; und auf urftt
Bäterkand riven besündern eng: Dabtn, aud) von
solchen Verfassern‘herrähren , die ihren Nahmen zu
verbergen: keine. Ursache finden. .

a.

Ishgnn Christian Edlen pon Gujstorps, „bes
heiligen Römjschen: Reichs. Ritters, Königl. Schmo-
bischen Qber:Appellations Raths, «aud ordentlichen
Beysißers beym. Wismarschen hohen ürlbuyal unOber-Appellgtions Gericht in Sr.. Kduigl. Mazestd
von. Schweden. deusschen Stgaten x Rechtliche Be
merk ngen. gys; ali Ehcilen der Rechtsgelahrtbeitbesonhcts f wpractische Rechtsgelehrte. ~Leipzis
MI gei Georg Fleischsti "0s 5û T.

N' bertgortébe ift biet eigentlich eine fyottfetdttgJV vou be$ DtuisBerf. Septrágen jut Grlanteug
verschiedener Rechtsmuterien, davon 1787 die 1weyte
Nuflage erschien:pr hat er seinen raw bahin-ertvei-
tert, daß er lich : über den. ganzen Umfang der Kechts-
grlahrtheit:verbretten , und solchemnach auch Berer-
kungen. aus dem Staatsrecht mitnehmen wil. Und
in Absicht der Forth (ft nod) die Abänderung zetroffen,

ime visEribunaisjuWismarangeht hn
Anch will derselbe aus grdßerh und’ kleiner Schriften;
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dienicht von’ jedermann genutzt werden , Auszüge

mt deeruntandelt , und diese ist im Gauzen auch hier j. b t
ten. Nur ist die Auswahl der Gegenstände obl

rrtetrMi ae tnen Gugeblichen Gerichtsgebrauch (e m tiug aut ei
drückt, daß etwas erkannt zu werden ier uh aus.
auch hier um so dfterer dic Stelle reh ir jin
da er sich auf Erkenntnisse des Tribua "n " pes
Gelegenheit hat. Und die Auszüge find biet urs
den. ' bekanntesten Büchern, Rleins A al uus
Conüliis bcr bepben Becmanns u. . w. auen. e

. Bey. der verspruchenen Fortsetung wird mau aifs

wurgs beglasslung. solcher Auszüge wäuschen mässey,
Q *

Des. weiland. Grafen, Rochus Fsiedricb zu. Lynar,"Her. FCR UNE Standesherríchafr Lubbefau,
Kónigl. Dünifchen. geheimen Conferenzminifters,
Stautkalters. yon: Oldenburg. und , Delmenhorft,
Rittérs vom Elephanten- Orden, u, f. w. hintere
laffene Staatsfchriften und andere Auflatze ver-
mifchten Inhalts,  Erfter Band, Hamburg, bey
Benjamin Gottlob Hoffmann, 1793. .1 Alph.
30£ Borgén.. DT

€ (übre dieses Buch .hfer dii, zeil. dem Verneh-
ASma nach dex Sohn’ des verstorbenen. Berfqssers.
SrtitiEn qu
ser Theil. s»folgenbe Uuhsäss. - 1) Aus einemschwedischen Reéstspurnal. Reise des Verf. nach Schwe-
den im-Ighx Hs und Aufenthalt zu Stockholm bis
1731. 2) Wehrhafse und freymüthige Beschreibung
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des Züstandes von Europa im 1737 Jahre, enttorfén
art Ende dieses Jahres 3) Relûexions lur Ia fitu-
ation des afaiccs de la Suede aranc: la diece de
1738, redigées du mois de Janvier 1738. .4) Rela-
tion de ce, quis'cít palfé cn Suede à la dierc..or

eT RA Kenoear iran Frelents
Mèinifterialberichte von den Unterhandlungen über den
Umtausch der. Herzogl. Hollsteinschen. Lande in den
Jahren 1760 und 1761, ~~ in wörtlichen Auszügen.
H) Schlidreung: der Lage der öffentlichen Angelegen-
hriten des Königrrichs Schwedeu..gegen das Eude- des
Jahrs 1749. 8) Leben der Ludoxia, erster Gemäfid
Kaisers Peters des Großen. Einices:Hievon ist [cho
im Büschingschen ‘Magazin aufgenommen , hier aber
ajrs. der letzten verbesserten Handschrift : zbgedrueft.

p Y 6mm t1 6. V u

Schmack riii , iim

eine ES rei Wabl.. ta osléßY PPM ^
e Fs deiadeWolícemit25ivertgdteligting n orien. y eaM
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Mecklenburgische oder vor Mecklenburg haupt-
Bondi qntCatlehrte sich hau h : .

[sem äber die Schiff barmachung der Elde,
WV.hsk ; D. G. plattdeutsche Gedichte ; 23. 200.

Bay eis “F. P.wWindiciae numorum hebraeo - famaritanorum,

»edere, es. F. Beyträge zu den. Staatswissenschaften , 1.

Becker; ]: U an phthysi pulmonali exulceratae conue-
Berlin " Sgpif b Gedonken über bie Körne
BechtRg das ede Dig, 1c. Ein Paar Worte

. in nli des Gedichts auf das feyerliche Vivat, 24.

Veytrag.kum.Pätterschen Bedeliken‘ über eine Vormund-
Bepträge, leine, zur Erlernung der franz. Sprache, 246.

riiiactuuMatt Vs
v, 2ranpentein , 21. G. mody Gtipad. dbet bie Schiff bars

EH:r1nkma; t ). .). 4» Do978 '

iride gtMaaaiOvdép
Se S 3sorletumpitghtefebie. bet. Gemeinfdulbner innerhalb 4 Wochen vor eröfs

netem Concurse unternmumt, 128. . 77
Ealender für 1798.. Staatscalender, sirelitzischer., E Gulender für 1795, 120. Gtaatécalenber, fibpetitifdper,

57. fitelitifber, rr9. Galenber fitt 1794; 296. Ctaatés

PNp peid Biella |
Spiel UW bie Üatsioreu Oxelenbamgs-von. Af MUREpistel an die î ü
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